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ANHANG 

1. BESCHREIBUNG DER REFORMEN UND INVESTITIONEN 

A. MISSION 1 – KOMPONENTE 1 

Schwerpunkt 1 – Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung: Schwerpunkt 1 der Komponente M1C1 des 
italienischen Aufbau- und Resilienzplans enthält Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung Italiens und umfasst sieben Investitionen und drei Reformen. Die Investitionen zielen 
insbesondere auf Folgendes ab: I) die Rationalisierung und Konsolidierung bestehender digitaler 
Infrastrukturen der öffentlichen Verwaltung; II) Förderung der Einführung von Cloud-Computing, iii) unter 
besonderer Berücksichtigung der Harmonisierung und Interoperabilität von Plattformen und Datendiensten, 
der Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung und der Zugänglichkeit von Daten durch einen 
Katalog von Anwendungsprogrammierschnittstellen (API); IV) Verbesserung der Verfügbarkeit, Effizienz und 
Zugänglichkeit aller digitalen öffentlichen Dienste mit dem Ziel, die Akzeptanz und die Zufriedenheit der 
Nutzer zu erhöhen, v) Stärkung der Abwehrmaßnahmen Italiens gegen die von der Cyberkriminalität 
ausgehenden Risiken, vi) Förderung des digitalen Wandels in großen Zentralverwaltungen; VII) Überwindung 
der digitalen Kluft durch Stärkung der digitalen Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger. Die Reformen im 
Rahmen dieses Unterprogramms zielen insbesondere darauf ab, i) das Vergabeverfahren für Lösungen im 
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durch die öffentliche Verwaltung zu 
straffen und zu beschleunigen; II) Unterstützung des digitalen Wandels in der öffentlichen Verwaltung und iii) 
Beseitigung von Hindernissen für die Einführung von Cloud-Diensten durch öffentliche Verwaltungen und 
Straffung der Datenaustauschverfahren zwischen öffentlichen Verwaltungen. 

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente sollen dazu beitragen, die länderspezifischen 
Empfehlungen an Italien in den Jahren 2020 und 2019 umzusetzen, in denen es darum geht, „die Wirksamkeit 
der öffentlichen Verwaltung zu verbessern, unter anderem durch Investitionen in die Kompetenzen der 
öffentlichen Bediensteten, durch Beschleunigung der Digitalisierung und durch Steigerung der Effizienz und 
Qualität lokaler öffentlicher Dienstleistungen“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2019) und „die Investitionen 
auf den ökologischen und digitalen Wandel zu konzentrieren, insbesondere in [...] verstärkte digitale 
Infrastrukturen, um die Erbringung wesentlicher Dienstleistungen sicherzustellen“ (länderspezifische 
Empfehlung 3, 2020). 

Schwerpunkt 2 – Justiz: Wie im jüngsten Bericht der Europäischen Kommission über die Effizienz der Justiz 
(CEPEJ) dargelegt, ist die Leistung des italienischen Justizsystems in Bezug auf die Verfahrensdauer nach wie 
vor weit von denen anderer Mitgliedstaaten entfernt. Schwerpunkt 2 der Komponente M1C1 des Aufbau- und 
Resilienzplans enthält Maßnahmen, mit denen das Justizsystem effizienter gestaltet werden soll, indem die 
Verfahrensdauer verkürzt und Italien näher an den Median der EU herangeführt wird. Mit dieser Komponente 
werden die länderspezifischen Empfehlungen an Italien in den Jahren 2020 und 2019 zur Verkürzung der Dauer 
von Zivilprozessen und zur Verbesserung der Wirksamkeit der Korruptionsbekämpfung (länderspezifische 
Empfehlungen 4, 2019 und 4, 2020) umgesetzt. Darüber hinaus ist die Digitalisierung des Justizsystems auch 
für den digitalen Wandel von Bedeutung. 

Schwerpunkt 3 – Öffentliche Verwaltung: Schwerpunkt 3 der Komponente M1C1 des Aufbau- und 
Resilienzplans enthält Maßnahmen zur Reform der öffentlichen Verwaltung in Italien und zur Verbesserung 
der Verwaltungskapazität. Italien liegt sowohl bei der Effizienz der Regierung als auch beim Vertrauen in die 
Regierung unter dem Durchschnitt der EU-27. Die Reformen der öffentlichen Verwaltung in Italien wurden 
durch eine gravierende Umsetzungslücke bei den Top-down-Reformen und die geringe Anerkennung und 
Verbreitung wertvoller Bottom-up-Innovationen beeinträchtigt. Die Verwaltungskapazität ist sehr gering. Die 
Bemühungen zur Stärkung der strategischen Planungskapazitäten, der Überwachungs- und 
Evaluierungsmechanismen und der faktengestützten politischen Entscheidungsinstrumente sollten fortgesetzt 
werden. Hauptziel dieser Komponente ist der Ausbau der Verwaltungskapazitäten der öffentlichen 
Verwaltungen Italiens auf zentraler und lokaler Ebene sowohl in Bezug auf das Humankapital (Auswahl, 
Kompetenzen und Laufbahnen) als auch im Hinblick auf die Vereinfachung der Verwaltungsverfahren. In 
diesem Abschnitt wird die übergreifende strukturelle Personalstrategie vorgestellt, die von den 
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Auswahlverfahren bis hin zu Laufbahnen reicht. Die Reform umfasst auch Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Verfahren. Investitionen in neue digitale Toolkits und verstärkte Maßnahmen für lebenslanges Lernen sind Teil 
der Komponente 1 von Mission 1. Mit dieser Komponente werden die länderspezifischen Empfehlungen der 
Jahre 2020 und 2019 an Italien zur Verbesserung der Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung 
(länderspezifische Empfehlung 3, 2019 und länderspezifische Empfehlung 4, 2020) umgesetzt. 

Schwerpunkt 4 – Öffentliche Auftragsvergabe und Zahlungen der Verwaltung: Schwerpunkt 4 der 
Komponente M1C1 des Aufbau- und Resilienzplans enthält Maßnahmen, die darauf abzielen, bestimmte 
zentrale Aspekte des italienischen Rechtsrahmens für das öffentliche Auftragswesen zu reformieren und den 
Zahlungsverzug der öffentlichen Verwaltungen auf zentraler, regionaler und lokaler Ebene sowie der 
regionalen Gesundheitsbehörden zu verringern. Hauptziel der Reform ist es, die Vorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge zu vereinfachen, die Rechtssicherheit für Unternehmen zu erhöhen und die Vergabe 
öffentlicher Aufträge zu beschleunigen und gleichzeitig Verfahrensgarantien in Bezug auf Transparenz und 
Gleichbehandlung aufrechtzuerhalten. Diese Reformen unterstützen daher die rechtzeitige Verwirklichung der 
im Rahmen des Plans finanzierten Infrastrukturen und Projekte. 

Schwerpunkt 5 – Haushalts- und Strukturreformen (Steuern und öffentliche Ausgaben): Schwerpunkt 5 
der Komponente M1C1 (Aufbau und Resilienz) umfasst mehrere Reformen zur Förderung der Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen Italiens (länderspezifische Empfehlung 1, 2019). Auf der Einnahmenseite zielen die 
Reformen darauf ab, den Steuererhebungsprozess zu verbessern, die Einhaltung der Steuervorschriften zu 
fördern und Steuerhinterziehung zu bekämpfen, um die Befolgungskosten für die Steuerzahler zu senken und 
die Einnahmen des Staates zu erhöhen und so zur Verbesserung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
beizutragen. Auf der Ausgabenseite zielen die Reformen darauf ab, die Effizienz der öffentlichen Ausgaben 
sowohl auf zentraler Ebene durch die Stärkung des bestehenden Rahmens für jährliche 
Ausgabenüberprüfungen als auch auf subnationaler Ebene durch den Abschluss der Reform der 
Finanzbeziehungen zwischen den verschiedenen Regierungsebenen zu verbessern. 

A.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Schwerpunkt 1 – Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 

Investition 1.1 – Digitale Infrastruktur 

Mit dieser Investition soll sichergestellt werden, dass die Systeme, Datensätze und Anwendungen der 
öffentlichen Verwaltung in Rechenzentren mit hohen Qualitätsstandards in Bezug auf Sicherheit, Leistung, 
Skalierbarkeit, europäische Interoperabilität und Energieeffizienz untergebracht sind. Die Investition besteht 
in der Migration der Datensätze und Anwendungen der öffentlichen Verwaltung zum PSN oder zu sicheren 
zertifizierten öffentlichen Cloud-Anbietern. 

Investition 1.2 – Cloud-Ermöglichung für lokale PA 

Ziel dieser Investition ist es, die Datensätze und Anwendungen eines wesentlichen Teils der lokalen 
öffentlichen Verwaltung zu einer sicheren Cloud-Infrastruktur zu migrieren, damit jede Verwaltung innerhalb 
einer Reihe zertifizierter öffentlicher Cloud-Umgebungen frei wählen kann.  

Die Maßnahme sieht auch ein Unterstützungspaket für Behörden vor, das Folgendes umfasst: I) die erste 
Bewertung, ii) die für die Einleitung der Bemühungen erforderliche verfahrenstechnische/administrative 
Unterstützung, iii) die Verhandlungen über die erforderliche externe Unterstützung und iv) das allgemeine 
Projektmanagement während der Durchführung. Ein vom Ministerium für technologische Innovation und 
digitalen Wandel (MITD) beaufsichtigtes Team soll eine breite Liste qualifizierter Anbieter ermitteln und 
zertifizieren und eine Reihe von Standard-Unterstützungspaketen aushandeln, die auf die Größe der 
Verwaltung und der an der Migration beteiligten Dienste zugeschnitten sind. 

Investition 1.3 – Daten und Interoperabilität 

Ziel dieser Investition ist es, die vollständige Interoperabilität der wichtigsten Datensätze und Dienste 
zwischen den zentralen und lokalen öffentlichen Verwaltungen zu gewährleisten. Die Maßnahme besteht in 
der Einrichtung einer nationalen digitalen Datenplattform („Piattaforma Digitale Nazionale Dati“), die die 
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Interoperabilität von Datensätzen durch einen Katalog von Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) 
ermöglicht, die von zentralen und lokalen Verwaltungen gemeinsam genutzt werden. 

 

Investition 1.4 – Digitale Dienste und Erfahrungen der Bürger 

Ziel dieser Investition ist es, ein integriertes und bürgerorientiertes Ökosystem digitaler öffentlicher Dienste 
zu entwickeln, ihre breite Anwendung in den zentralen und lokalen Verwaltungen sicherzustellen und die 
allgemeine Nutzererfahrung zu verbessern.  

Die Maßnahme:  

i) definiert wiederverwendbare Modelle für die Erbringung von Dienstleistungen, die die 
uneingeschränkte Barrierefreiheit gewährleisten (Investition 1.4.1 – Bürgererfahrung – Verbesserung 
der Qualität und Nutzbarkeit digitaler öffentlicher Dienste); 

ii) Verbesserung der Zugänglichkeit digitaler öffentlicher Dienste (Investition 1.4.2 – Inklusion der Bürger: 
Verbesserung der Zugänglichkeit digitaler öffentlicher Dienste); 

iii) die Einführung der digitalen Anwendung für Zahlungen zwischen Bürgern und öffentlichen 
Verwaltungen (PagoPa) und die Einführung der „IO“-App (Investition 1.4.3 – Ausbau der PagoPA-
Plattformdienste und der „IO-App“); 

iv) fördert die Einführung nationaler Plattformen für die digitale Identität (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, SPID und Carta d’Identità Elettronica, CIE) und des nationalen Registers (Anagrafe nazionale 
della popolazione residente, ANPR) (Investition 1.4.4 – Ausweitung der nationalen Plattformen für die 
digitale Identität (SPID, CIE) und des nationalen Registers (ANPR)); 

v) richtet eine einheitliche Plattform für Mitteilungen ein (Investition 1.4.5 – Digitalisierung öffentlicher 
Bekanntmachungen); 

vi) beinhaltet die Annahme von Mobility as a Service (MaaS) (Investition 1.4.6 – Mobilität als 
Dienstleistung für Italien, wobei diese letzte Maßnahme auf der Grundlage einer nicht rückzahlbaren 
finanziellen Unterstützung finanziert wird). 

Investition 1.5 – Cybersicherheit 

Ziel dieser Investition ist es, Italiens Abwehrmaßnahmen gegen die von der Cyberkriminalität ausgehenden 
Risiken zu stärken, insbesondere durch die Einführung eines „National Perimeter for Cyber Security“ (PSNC) 
im Einklang mit den Sicherheitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2016/1148 über die Sicherheit von Netz- 
und Informationssystemen (NIS-Richtlinie) und durch die Stärkung der nationalen Cyberabwehrkapazitäten 
für technische Inspektionen und Risikoüberwachung. 

Die Maßnahme sieht die Entwicklung eines hochmodernen, integrierten Systems vor, das verschiedene 
Einrichtungen im ganzen Land eng miteinander verbindet und international mit Partnern und 
vertrauenswürdigen Technologieanbietern verbunden ist. Dies ist auf vier Säulen ausgerichtet: I) Stärkung der 
Kapazitäten an vorderster Front gegenüber der Öffentlichkeit und Unternehmen/Einrichtungen, um 
Warnmeldungen und tatsächliche öffentlich anerkannte Ereignisse zu verwalten; II) Ausbau/Stärkung der 
Inspektions- und Auditkapazitäten des Landes in Bezug auf Hardware und Software, die von Personen mit 
wesentlichen Funktionen zur Zertifizierung der Vertrauenswürdigkeit/Vorbeugung von Bedrohungen 
verwendet werden; III) Stärkung der Strafverfolgungs- und Cybereinheiten innerhalb der Polizeikräfte, die für 
die Ermittlung krimineller Aktivitäten zuständig sind; IV) die für die nationale Sicherheit und die Reaktion auf 
Cyberbedrohungen zuständigen personellen und personellen Ressourcen erheblich zu stärken. 

Investition 1.6 – Digitaler Wandel großer zentraler Verwaltungen 

Ziel dieser Investition ist es, die Effizienz und die Verfahren der wichtigsten zentralen Verwaltungen zu 
erhöhen und zu vereinfachen, darunter i) das Innenministerium, ii) das Justizministerium, iii) das Nationale 
Institut für soziale Sicherheit (INPS) und das Nationale Institut für Unfallversicherung (INAIL), iv) das 
Verteidigungsministerium, v) der Staatsrat und vi) die Finanzpolizei. Die Investition besteht in der 
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Umgestaltung und Digitalisierung einer Reihe vorrangiger Prozesse, Tätigkeiten und Dienstleistungen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich. 

Investition 1.7 – grundlegende digitale Kompetenzen 

Ziel dieser Investition ist es, den Anteil der von digitaler Ausgrenzung bedrohten Bevölkerung durch die 
Bereitstellung digitaler Bildung zu verringern. Die meurebesteht in der Schulung vonLehrkräften, um 
Menschen, die von digitaler Ausgrenzung bedroht sind, digitale Bildung anzubieten und das Netz der digitalen 
Vermittlungszentren zu stärken. 

Reform 1.1 – IKT-Beschaffung 

Mit dieser Reform soll sichergestellt werden, dass die öffentliche Verwaltung Lösungen für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) zeitnaher und effizienter beschaffen kann, indem das 
Beschaffungsverfahren für IKT-Dienstleistungen und -Ressourcen gestrafft und beschleunigt wird. 

Die Durchführung der Reform umfasst drei Aktionsbereiche. Erstens wird eine einzige Datenbank eingerichtet, 
die eine weiße Liste der Wirtschaftsteilnehmer enthält, die berechtigt sind, Waren und Dienstleistungen für 
öffentliche Verwaltungen bereitzustellen, und es wird eine spezielle technologische Infrastruktur eingeführt, 
die die Zertifizierung von Anbietern ermöglicht. Zweitens wird ein vereinfachtes Konzept („beschleunigtes 
Verfahren“) zur Straffung der IKT-Käufe für PNRR-Projekte verfolgt. Drittens wird eine digitale 
Beschaffungsdienstleistung mit dem Ziel eingerichtet, i) nur zertifizierte Anbieter einzubeziehen 
(Wirtschaftsteilnehmer können jederzeit eine Zertifizierung gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2014/24/EU 
beantragen); II) es ermöglicht, Lieferanten, die einen bestimmten Bedarf erfüllen, rasch zu ermitteln (z. B. 
durch einen Konfigurator); III) Bereitstellung einer intuitiven Nutzererfahrung für Verwaltungen (z. B. klare 
Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen, vergleichende Bewertung der Anbieter). Diese 
Gesamtstruktur baut auf den vorhandenen Kapazitäten von CONSIP, der staatlichen Beschaffungsstelle 
Italiens, auf.  

Reform 1.2 – Unterstützung des Wandels  

Ziel dieser Reform ist es, den digitalen Wandel in allen zentralen und lokalen öffentlichen Verwaltungen durch 
die Einrichtung eines speziellen „Büros für den digitalen Wandel der PA“ zu unterstützen. Das 
Umwandlungsamt besteht aus einem befristeten technologiefachlich kompetenten Ressourcenpool, der die 
Migrationsanstrengungen und die zentralisierte Aushandlung von „Paketen“ zertifizierter externer 
Unterstützung organisiert und unterstützt.  

Darüber hinaus sieht die Maßnahme die Gründung eines Unternehmens vor, das sich auf die 
Softwareentwicklung und das Betriebsmanagement konzentriert, um die Digitalisierung der 
Zentralverwaltungen zu unterstützen. Das Umwandlungsamt unterstützt insbesondere die öffentliche 
Verwaltung bei der Umsetzung der unter diese Komponente fallenden Investitionen 1.1 bis 1.7 und unterstützt 
auch die Umsetzung von Investitionen und Reformen in die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, die 
unter Mission 6 fallen. 

Reform 1.3 – Cloud First und Interoperabilität 

Ziel dieser Reform ist es, die Hindernisse für die Cloud-Einführung zu beseitigen und die Bürokratie zu 
straffen, die den Datenaustausch zwischen öffentlichen Verwaltungen verlangsamt, indem eine Reihe von 
Anreizen und Verpflichtungen eingeführt wird, die darauf abzielen, die Migration zur Cloud zu erleichtern und 
Verfahrenszwänge für die breite Einführung digitaler Dienste zu beseitigen. 

Die Reform umfasst drei Handlungslinien. Da Cloud-Lösungen die Kosteneffizienz bei den Ausgaben für 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) nach einer vorab festgelegten „Schonfrist“ (z. B. drei 
Jahre nach Beginn der Transformation) steigern sollen, sehen Verwaltungen, die sich nicht an den Cloud-
Umwandlungsprozess gehalten haben, eine Einschränkung in ihrem IKT-Ausgabenbudget.  
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Zweitens werden im Rahmen der Anreize für die Cloud-Migration die derzeitigen Vorschriften für die 
öffentliche Rechnungslegung für Ausgaben im Zusammenhang mit Cloud-Diensten überarbeitet. Da die 
Umstellung auf die Cloud derzeit eine Übertragung von Haushaltsmitteln von Investitionsausgaben auf 
operative Ausgaben beinhaltet, sollten die Vorschriften für die öffentliche Rechnungslegung für Ausgaben im 
Zusammenhang mit Cloud-Diensten überarbeitet werden, um die Cloud-Migration für öffentliche 
Verwaltungen nicht zu behindern. 

Drittens werden Normen im Zusammenhang mit den Vorschriften für die Dateninteroperabilität im Einklang 
mit den Bestimmungen über offene Daten und die Verarbeitung personenbezogener Daten überarbeitet, und 
die derzeitigen Verfahren für den Datenaustausch zwischen öffentlichen Verwaltungen werden vereinfacht, um 
Verfahrensaspekte zu straffen und die Umsetzung der Interoperabilität zwischen Datenbanken der öffentlichen 
Verwaltung zu beschleunigen. Darüber hinaus wird der digitale Wohnsitz überprüft und in das nationale 
Melderegister (ANPR) integriert, um eine sichere digitale Zusammenarbeitzwischen Bürgern und öffentlichen 
Verwaltungen zu ermöglichen. 

Schwerpunkt 2 – Justiz 

Reform 1.4 – Ziviljustiz 

Ziel dieser Reform ist es, die Dauer von Zivilverfahren zu verkürzen und den Rückstand der Zivilgerichte 
abzubauen. Die Reform besteht in der Annahme legislativer Maßnahmen, um die Zahl der neuen 
Gerichtsverfahren zu verringern, die bestehenden Verfahren zu vereinfachen und die Produktivität der Gerichte 
zu steigern. 

Reform 1.5 – Strafjustiz 

Ziel dieser Reform ist es, die Dauer der Strafverfahren zu verkürzen. Die Reform besteht in der Annahme von 
Maßnahmen, die die bestehenden Verfahren vereinfachen und die Produktivität der Gerichte steigern. 

Reform 1.6 – Insolvenz 

Ziel der Reform ist es, Insolvenzverfahren zu digitalisieren und zu verbessern, indem Frühwarnmechanismen 
vor der Insolvenz eingeführt und Gerichte und vorgerichtliche Einrichtungen spezialisiert werden, um alle 
Phasen von Insolvenzverfahren wirksamer zu verwalten, unter anderem durch Schulungen und Spezialisierung 
für Mitglieder der Justiz- und Verwaltungsbehörden.  

Reform 1.7 – Finanzgerichte 

Ziel der Reform ist es, die Durchsetzung des Steuerrechts wirksamer zu gestalten und die hohe Zahl der 
Rechtsmittel beim Kassationsgerichtshof zu verringern. 

Reform 1.8 – Digitalisierung des Justizsystems 

Ziel dieser Reform ist die Digitalisierung von Zivil- und Strafverfahren. Diese Reform umfasst die Einführung 
einer obligatorischen elektronischen Einreichung von Schriftstücken, die Einrichtung eines elektronischen 
Arbeitsablaufs für Zivilverfahren, die Digitalisierung erstinstanzlicher Strafverfahren und die Einrichtung 
einer Datenbank für zivilrechtliche Entscheidungen. 

Investition 1.8 – Einstellungsverfahren für Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichte 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Qualität der Justiz zu verbessern, indem die Tätigkeiten der Verwaltungs-, 
Zivil- und Strafgerichte sowie der territorialen und zentralen Dienststellen des Justizministeriums, die für die 
Durchsetzung des ARP und den digitalen Wandel im Justizsystem zuständig sind, unterstützt werden. Die 
Investition besteht in der befristeten Einstellung von Personal für das Büro des Versuchs und von technischem 
und administrativem Personal zur Unterstützung der Umsetzung der Ziele des Aufbau- und Resilienzplans. 
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Schwerpunkt 3 – Öffentliche Verwaltung 

Reform 1.9 – Reform der öffentlichen Beschäftigung und Vereinfachung 

Ziel dieser Reform ist es, den Rahmen für die Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu stärken und die 
Verwaltungsverfahren zum Nutzen der Unternehmen und Bürger zu vereinfachen. Die Reform umfasst die 
Annahme einer Reihe von Maßnahmen zur Beseitigung unnötiger Verpflichtungen, die Einführung von 
Mechanismen der stillschweigenden Zustimmung, die Vereinfachung der Kommunikation, die 
Vereinheitlichung der mit den Regionen und Gemeinden geteilten Regelungen, die Gewährleistung der 
Interoperabilität der Geschäfts- und Bauverfahren (SUAP & SUE) und die Festlegung einer Reihe wesentlicher 
Leistungsindikatoren (KPI) zur Steuerung des organisatorischen Wandels in den Verwaltungen. 

Reform 1.9a – Reform zur Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik 

Die Reform zielt darauf ab, die Umsetzung und Effizienz der Kohäsionspolitik in Ergänzung zum nationalen 
Aufbau- und Resilienzplan zu beschleunigen. Er sieht das Datum der Genehmigung des Strategieplans für die 
einzige Sonderwirtschaftszone vor. Nach den nationalen  Rechtsvorschriften ist die Stellungnahme der 
Einheitlichen Konferenz erforderlich, bevor sie gemäß dem Decreto legislativo Nr. 281/1997 in ein Gesetz 
umgewandelt wird. Nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2021/241 kann die Reform Unterstützung aus anderen 
Programmen und Instrumenten der Union erhalten, sofern diese Unterstützung nicht dieselben Kosten deckt. 
Die ARF deckt keine Kosten der Reform. 

Investition 1.9 – Bereitstellung technischer Hilfe und Stärkung des Kapazitätsaufbaus für die 
Umsetzung des italienischen Aufbau- und Resilienzplans 

Ziel dieser Investition ist es, die Verwaltungskapazitäten für die Umsetzung des italienischen Aufbau- und 
Resilienzplans zu stärken. Die Investition besteht in der befristeten Einstellung eines Expertenpools, der den 
Verwaltungen technische Hilfe leistet und deren Kapazitäten zur Durchführung spezifischer im Rahmen des 
Aufbau- und Resilienzplans geplanter Initiativen stärkt, und umfasst Schulungsprogramme für Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst zur Stärkung des Kapazitätsaufbaus.  

Schwerpunkt 4 – Vergabe öffentlicher Aufträge und Zahlungen öffentlicher Verwaltungen 

Reform 1.10 – Reform des Rechtsrahmens für das öffentliche Auftragswesen 

Ziel dieser Reform ist es, die Qualifikation und Professionalisierung der öffentlichen Auftraggeber zu 
verbessern, den Wettbewerb zu stärken, die Verfahren der zentralen Beschaffungsstellen zu vereinfachen und 
zu digitalisieren und das nationale e-Procurement-System zu operationalisieren. Zu diesem Zweck umfasst die 
Reform die Annahme von Rechtsakten, einschließlich Änderungen des Gesetzbuchs über das öffentliche 
Auftragswesen. 

Reform 1.11 – Kürzung von Zahlungsverzug durch öffentliche Verwaltungen und Gesundheitsbehörden 

Ziel der Reform ist es, Engpässe zu beseitigen, die Verzögerungen bei der Ausführung von Zahlungen von 
zentralen, regionalen, lokalen und Gesundheitsbehörden Italiens an Unternehmen verursachen, insbesondere 
durch die Annahme von Strukturmaßnahmen und gezielten legislativen Maßnahmen. 

Schwerpunkt 5 – Haushalts- und Strukturreformen (Steuern und öffentliche Ausgaben) 

Reform 1.12 – Reform der Steuerverwaltung 

Ziel dieser Reform der Steuerverwaltung ist es, durch die Annahme und Durchsetzung gezielter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften die Einhaltung der Steuervorschriften zu fördern, die Wirksamkeit von Prüfungen 
und Kontrollen zu erhöhen und die Befolgungskosten für die Steuerpflichtigen zu senken. 
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Reform 1.13 – Reform des Rahmens für die Ausgabenüberprüfung 

Ziel dieser Reform ist es, die Wirksamkeit des nationalen Rahmens für die Überprüfung der Ausgaben zu 
erhöhen. Die Reform besteht in der Verpflichtung, im Zeitraum 2023-2025 jährliche Ausgabenüberprüfungen 
durchzuführen und die Praxis der umweltgerechten Haushaltsplanung und der Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung zu verbessern. 

Reform 1.14 – Reform des haushaltspolitischen Rahmens auf subnationaler Ebene 

Ziel dieser Reform ist es, die Transparenz der Finanzbeziehungen auf den verschiedenen Regierungsebenen 
zu erhöhen. Die Reform umfasst die Festlegung der Parameter für den „fiskalischen Föderalismus“ für 
Regionen mit gewöhnlichem Status und die Annahme von Rechtsakten für den „fiskalischen Föderalismus“ 
für Provinzen und Großstädte. 

Reform 1.15 – Reform der Vorschriften für die öffentliche Rechnungslegung 

Ziel dieser Reform ist die Einführung eines einheitlichen periodengerechten Rechnungsführungssystems für 
den öffentlichen Sektor abzüglich staatseigener Unternehmen. Die Reform besteht in der Annahme des 
konzeptionellen Rahmens, der Normen für die periodengerechte Rechnungsführung und des 
mehrdimensionalen Kontenplans sowie in der Durchführung von Schulungen für den Übergang zum neuen 
System der periodengerechten Rechnungsführung. 

Investition 1.10 – Förderung von Qualifizierung und eProcurement  

Mit dieser Investition wird im Rahmen der Professionalisierungsstrategie für öffentliche Auftraggeber eine 
Unterstützungsfunktion für öffentliche Auftraggeber eingerichtet, um die Anforderungen des Anhangs II.4 des 
Kodex für die Vergabe öffentlicher Aufträge zu erfüllen und sie bei der elektronischen Auftragsvergabe zu 
unterstützen, den Erwerb digitaler Kompetenzen zu unterstützen und technische Unterstützung bei der 
Einführung der Digitalisierung des öffentlichen Auftragswesens, einschließlich des Einsatzes dynamischer 
Beschaffungssysteme, zu leisten. 
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A.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

 

Investition 1.2 – Cloud-Ermöglichung für lokale PA 

Ziel dieser Investition ist es, die Datensätze und Anwendungen eines wesentlichen Teils der lokalen 
öffentlichen Verwaltung zu einer sicheren Cloud-Infrastruktur zu migrieren, damit jede Verwaltung innerhalb 
einer Reihe zertifizierter öffentlicher Cloud-Umgebungen frei wählen kann.  

Die Maßnahme sieht auch ein Unterstützungspaket für Behörden vor, das Folgendes umfasst: I) die erste 
Bewertung, ii) die für die Einleitung der Bemühungen erforderliche verfahrenstechnische/administrative 
Unterstützung, iii) die Verhandlungen über die erforderliche externe Unterstützung und iv) das allgemeine 
Projektmanagement während der Durchführung. Ein vom Ministerium für technologische Innovation und 
digitalen Wandel (MITD) beaufsichtigtes Team soll eine breite Liste qualifizierter Anbieter ermitteln und 
zertifizieren und eine Reihe von Standard-Unterstützungspaketen aushandeln, die auf die Größe der 
Verwaltung und der an der Migration beteiligten Dienste zugeschnitten sind. 

Investition 1.4 – Digitale Dienste und Erfahrungen der Bürger 

Ziel dieser Investition ist es, ein integriertes und bürgerorientiertes Ökosystem digitaler öffentlicher Dienste 
zu entwickeln, ihre breite Anwendung in den zentralen und lokalen Verwaltungen sicherzustellen und die 
allgemeine Nutzererfahrung zu verbessern.  

Die Maßnahme:  

vii) definiert wiederverwendbare Modelle für die Erbringung von Dienstleistungen, die die 
uneingeschränkte Barrierefreiheit gewährleisten (Investition 1.4.1 – Bürgererfahrung – Verbesserung 
der Qualität und Nutzbarkeit digitaler öffentlicher Dienste); 

viii) Verbesserung der Zugänglichkeit digitaler öffentlicher Dienste (Investition 1.4.2 – Inklusion der Bürger: 
Verbesserung der Zugänglichkeit digitaler öffentlicher Dienste); 

ix) die Einführung der digitalen Anwendung für Zahlungen zwischen Bürgern und öffentlichen 
Verwaltungen (PagoPa) und die Einführung der „IO“-App (Investition 1.4.3 – Ausbau der PagoPA-
Plattformdienste und der „IO-App“); 

x) fördert die Einführung nationaler Plattformen für die digitale Identität (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, SPID und Carta d’Identità Elettronica, CIE) und des nationalen Registers (Anagrafe nazionale 
della popolazione residente, ANPR) (Investition 1.4.4 – Ausweitung der nationalen Plattformen für die 
digitale Identität (SPID, CIE) und des nationalen Registers (ANPR)); 

xi) richtet eine einheitliche Plattform für Mitteilungen ein (Investition 1.4.5 – Digitalisierung öffentlicher 
Bekanntmachungen); 

xii) beinhaltet die Annahme von Mobility as a Service (MaaS) (Investition 1.4.6 – Mobilität als 
Dienstleistung für Italien, wobei diese letzte Maßnahme auf der Grundlage einer nicht rückzahlbaren 
finanziellen Unterstützung finanziert wird). 

Investition 1.6 – Digitaler Wandel großer zentraler Verwaltungen 

Ziel dieser Investition ist es, die Effizienz und die Verfahren der wichtigsten zentralen Verwaltungen zu 
erhöhen und zu vereinfachen, darunter (i) das Nationale Institut für soziale Sicherheit (INPS) und das Nationale 
Institut für Unfallversicherung (INAIL), (ii) das Justizsystem, (iii) das Verteidigungsministerium, (iv) das 
Innenministerium und (v) die Finanzpolizei. Die Investition besteht in der Umgestaltung und Digitalisierung 
einer Reihe vorrangiger Prozesse, Tätigkeiten und Dienstleistungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. 
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 ECOFIN.1.A  DE 
 

B. MISSION 1 – KOMPONENTE 2: 

Schwerpunkt 1 – Digitalisierung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit des Produktionssystems 

Schwerpunkt 1 der Komponente 2 von Mission 1 des italienischen Aufbau- und Resilienzplans betrifft 
Investitionen und Reformen, die hauptsächlich darauf abzielen, i) den digitalen Wandel und die Innovation des 
Produktionssystems durch Anreize für Investitionen in Technologien, Forschung, Entwicklung und Innovation 
zu unterstützen, II) Ausbau ultraschneller Breitband- und 5G-Netze zur Verringerung der digitalen Kluft sowie 
Satellitenkonstellationen und -dienste; III) Förderung der Entwicklung strategischer Wertschöpfungsketten 
und Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen mit Schwerpunkt auf KMU. 

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente zielen darauf ab, Lücken zu schließen, die sich aus dem Index 
für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2020 in Bezug auf den digitalen Wandel von Unternehmen 
und die Mängel bei der Konnektivität ergeben, um die soziale und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des 
Landes zu stärken. 

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente tragen dazu bei, die länderspezifischen 
Empfehlungen an Italien in den Jahren 2020 und 2019 zur „Stärkung des Fernunterrichts und der Kompetenzen 
im Fernunterricht, einschließlich digitaler Kompetenzen“ (länderspezifische Empfehlung 2, 2020), zur 
„Förderung privater Investitionen zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung“ (länderspezifische 
Empfehlung 3, 2020) umzusetzen und „die Investitionen in den ökologischen und digitalen Wandel zu 
konzentrieren, insbesondere in [...] verstärkte digitale Infrastrukturen, um die Erbringung wesentlicher 
Dienstleistungen sicherzustellen“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2020), „Förderung der 
Weiterqualifizierung, auch durch Stärkung der digitalen Kompetenzen (länderspezifische Empfehlung 2, 
2019), Ausrichtung der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf Forschung und Innovation und die 
Qualität der Infrastruktur, auch unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede“ (länderspezifische 
Empfehlung 3, 2019) und in gewissem Umfang „Unterstützung des Zugangs von innovativen und kleineren 
Unternehmen zu Finanzierung durch Nichtbanken“ (länderspezifische Empfehlung 5, 2019).  

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme im Rahmen dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der im Aufbau- und Resilienzplan festgelegten Abhilfemaßnahmen im Einklang mit den 
technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) zu berücksichtigen ist. 

Schwerpunkt 2 – Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und des Wettbewerbs 

Das Hauptziel von Schwerpunkt 2 der Komponente 2 von Mission 1 besteht darin, die Rahmenbedingungen 
für Unternehmen und die Rahmenbedingungen für den Wettbewerb zu verbessern, um eine effizientere 
Ressourcenallokation und Produktivitätssteigerungen zu fördern. Das wichtigste Instrument zur Erreichung 
dieser Ziele ist das jährliche Wettbewerbsgesetz, das jedes Jahr verabschiedet werden soll.  

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente tragen dazu bei, die 2019 an Italien 
gerichteten länderspezifischen Empfehlungen zur „Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen [...], auch 
durch ein neues jährliches Wettbewerbsrecht“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2019) umzusetzen. 

B.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Schwerpunkt 1 – Digitalisierung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit des Produktionssystems 

Investition 1: Übergang 4.0 

Ziel der Maßnahme ist es, den digitalen Wandel von Unternehmen zu unterstützen, indem Anreize für private 
Investitionen in Vermögenswerte und Tätigkeiten zur Förderung der Digitalisierung geschaffen werden. Bei 
der Maßnahme handelt es sich um eine Steuergutschriftregelung.  

Reform 1: Reform des Systems des gewerblichen Eigentums  
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Hauptziel der Reform ist es, das System des gewerblichen Eigentums an moderne Herausforderungen 
anzupassen und sicherzustellen, dass das Innovationspotenzial zur Erholung und Resilienz des Landes beiträgt. 
Konkret sollen damit folgende Ziele verfolgt werden: Verbesserung des Systems zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums; Förderung der Nutzung und Verbreitung gewerblicher Schutzrechte, insbesondere durch KMU; 
Erleichterung des Zugangs zu immateriellen Vermögenswerten und ihrer gemeinsamen Nutzung bei 
gleichzeitiger Gewährleistung einer angemessenen Kapitalrendite; Gewährleistung einer strengeren Achtung 
des gewerblichen Eigentums; Stärkung der Rolle Italiens in europäischen und internationalen Foren für 
gewerbliches Eigentum. 

Die Maßnahme betrifft die Reform des italienischen Gesetzbuchs über den gewerblichen Rechtsschutz, die 
mindestens folgende Bereiche abdeckt: I) Überprüfung des Rechtsrahmens zur Stärkung des Schutzes 
gewerblicher Schutzrechte und Vereinfachung der Verfahren, ii) Stärkung der Unterstützung von Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen, iii) Verbesserung der Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen, iv) 
Erleichterung des Wissenstransfers und v) Stärkung der Förderung innovativer Dienstleistungen.  

Investition 6: Investitionen in das System des gewerblichen Eigentums 

Ziel der Investition ist es, das System des gewerblichen Eigentums zu unterstützen und dessen Reform, wie 
im Rahmen der Reform 1 dieser Komponente vorgesehen, zu begleiten. Die Maßnahme umfasst die finanzielle 
Unterstützung von Projekten von Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Zusammenhang mit 
gewerblichem Eigentum, wie z. B. patentbezogene Maßnahmen (Brevetti+), Programme zum 
Konzeptnachweis (POC) und die Stärkung von Technologietransferbüros (TTO).  

Schwerpunkt 2 – Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und des Wettbewerbs 

 

Reform 2: Jährliche Wettbewerbsgesetze für 2022, 2023, 2024 und 2025 

Das Wettbewerbsgesetz wird jährlich verabschiedet, um die wettbewerblichen Verfahren für die Vergabe 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge für lokale öffentliche Dienstleistungen (einschließlich Wasser-, Abfall- 
und ÖPNV) zu verschärfen, die ungerechtfertigte Verlängerung von Konzessionen an etablierte Betreiber in 
vielen Sektoren, einschließlich Häfen, Autobahnen, Wasserkraft und Regionalverkehr, zu vermeiden, eine 
ordnungsgemäße Regulierung öffentlicher Dienstleistungsaufträge vorzusehen, die die Vorschriften über die 
Zusammenrechnung überarbeiten und den allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die 
Dauer und den angemessenen Ausgleich von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen anwenden. Die 
Wettbewerbsgesetze unterstützen den Wettbewerb und die Verbesserung der Effizienz des Managements und 
der Qualität der Dienste im Regionalverkehr und erhöhen die Anreize für die Regionen, ihre öffentlichen 
Dienstleistungsaufträge für regionale Schienenverkehrsdienste auszuschreiben.  

Die jährlichen Wettbewerbsgesetze umfassen wettbewerbsfördernde sektorspezifische Maßnahmen in 
mehreren Bereichen, darunter Energie (Strom, Gas und Wasser), Abfallwirtschaft, Verkehr (Häfen, Schiene 
und Autobahnen) und Gesundheit, die die Investitionen und Reformen im Rahmen der Missionen 2, 3 und 6 
ergänzen. Flankierende Maßnahmen zur Sicherstellung der Einführung des Wettbewerbs auf den 
Stromeinzelhandelsmärkten treten spätestens am 31. Dezember2022 in Kraft. Mit dem jährlichen 
Wettbewerbsgesetz 2022 wird insbesondere der Ausbauplan für das Stromnetz angenommen und die 
Einführung intelligenter Stromzähler der zweiten Generation gefördert, die bis zum 31. Dezember 2025 in 
ganz Italien 33 Millionen Einheiten erreichen sollen. Wettbewerbsfördernde Maßnahmen werden auch für 
elektrische Ladestationen eingeführt. 

Darüber hinaus tragen die Gesetze zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen bei, indem sie 
zumindest die Angleichung der Fusionskontrollvorschriften an das EU-Recht, ii) die Konsolidierung, 
Digitalisierung und Professionalisierung der Marktüberwachungsbehörden, iii) eine Reform zur Vereinfachung 
und Erleichterung der Gründung von Start-up-Unternehmen und Risikokapitalaktivisten sowie die Förderung 
einer nationalen Strategie für den Technologietransfer, iv) die Verkürzung der Akkreditierungsfrist für die 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 

15106/25 ADD 1   111 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

Bereitstellung von Informationen über Arbeitnehmer von sieben auf vier Tage, um die Zahl der Tage für die 
Gründung eines Unternehmens zu verringern. 

 

Reform 3: Rationalisierung und Vereinfachung der Anreize für Unternehmen.  

Ziel der Reform ist es, das System nationaler Anreize für Unternehmen zu überprüfen, zu vereinfachen und zu 
straffen. Die Reform umfasst den Erlass von Rechtsakten sowie die Umstrukturierung und Straffung a) der 
RNA (Nationales Beihilferegister) und b) der Plattform „ Incentivi.gov.it“. 
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B.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Investition 2: Innovation und Technologie der Mikroelektronik  

Ziel der Investition ist es, die Entwicklung der strategischen Wertschöpfungskette der Mikroelektronik durch 
Investitionen in Silicon Carbide-Substrate zu unterstützen. Die Investition besteht in der Realisierung 
zusätzlicher Produktionskapazitäten für 8-Zoll-Silizium-Carbid-Substrate. 

Investition 3: Wissenschaftsexzellenz. Schnelle Internetverbindungen (Ultrabreitband und 5G) 

Ziel der Investition ist die Fertigstellung des nationalen ultraschnellen Telekommunikationsnetzes und des 5G-
Telekommunikationsnetzes im gesamten Staatsgebiet. Diese Investitionen dürften erheblich zur 
Verwirklichung der Ziele des digitalen Wandels und zur Verringerung der digitalen Kluft in Italien beitragen.  

Die Investition umfasst die Vergabe von Konzessionen und umfasst fünf schnellere Anschlussprojekte: 

1. „Italia a 1 Giga, die 1 Gigabit/s im Download und 200 Mbit/s für Upload-Anschlüsse in grauen und 
schwarzen Zugangszonen der nächsten Generation (NGA) bereitstellt. Diese Gebiete werden nach 
Abschluss einer Kartierung festgelegt; 

2. „Italia 5G: Bereitstellung von 5G-Anschlüssen in Gebieten mit Marktversagen, d. h. Gebieten, in 
denen keine Mobilfunknetze aufgebaut wurden; oder nur 3G-Netze verfügbar sind und in naher 
Zukunft keine 4G- und/oder 5G-Mobilfunknetze geplant sind; oder ein nachgewiesenes 
Marktversagen vorliegt; 

3. „Vernetzte Schulen“, die Schulgebäude mit einer Breitbandanbindung von 1 Gigabit/s versorgen; 
4. „Vernetzte Gesundheitseinrichtungen“ (die Bereitstellung von Breitbandanschlüssen mit 

Geschwindigkeiten bis 1 Gigabit/s für öffentliche Gesundheitseinrichtungen), 
5. „Vernetzte kleinere Inseln“, die Ultrabreitbandanbindung für ausgewählte kleinere Inseln ohne 

Glasfaserverbindungen zum Kontinent bieten. 
 

Investition 4: Satellitentechnologie und Weltraumwirtschaft 

Das Ziel der Investition besteht darin, Satellitenverbindungen im Hinblick auf den digitalen und ökologischen 
Wandel zu entwickeln und einen Beitrag zur Entwicklung des Raumfahrtsektors zu leisten. Die Investition 
besteht aus vier Projekten: 

1. SATCOM,  
2. Erdbeobachtung (EO),  
3. Raumfahrtindustrie,  
4. In-Orbit-Wirtschaft. 

Es ist vorgesehen, dass die Investition keine militärischen oder verteidigungspolitischen Ziele und 
Implikationen besitzt. 

Investition 5: Strategien für die industrielle Lieferkette und Internationalisierung  

Ziel der Investition ist es, die industriellen Lieferketten zu stärken, insbesondere durch Erleichterung des 
Zugangs zu Finanzmitteln, und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen (insbesondere KMU) zu fördern, 
insbesondere durch Unterstützung ihrer Internationalisierung und Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit nach 
der COVID-19-Krise. 

Die Investition besteht aus zwei Interventionslinien: 

1. Refinanzierung des von SIMEST verwalteten Fonds 394/81. Er besteht aus der Refinanzierung 
eines bestehenden Fonds, der derzeit von der öffentlichen Stelle SIMEST verwaltet wird und mit 
dem Unternehmen, insbesondere KMU, finanziell unterstützt werden, um ihre 
Internationalisierung durch verschiedene Instrumente wie Programme für den Zugang zu 
ausländischen Märkten und die Entwicklung des elektronischen Handels zu unterstützen.  

2. Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lieferketten. Es besteht aus der finanziellen 
Unterstützung von Unternehmen über das Instrument des Entwicklungsvertrags für Projekte im 
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Zusammenhang mit wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten, wie industrielle 
Entwicklungsprogramme, Umweltschutzprogramme, nachhaltige Mobilität und 
Tourismusaktivitäten.  

Die oben genannten Interventionen werden im Einklang mit der Investitionspolitik im Einklang mit den Zielen 
der Verordnung (EU) 2021/241 durchgeführt, auch in Bezug auf die Anwendung des Grundsatzes der 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in den technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) näher ausgeführt. 

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, müssen die rechtliche Vereinbarung zwischen Italien und der 
betrauten Einrichtung oder dem für das Finanzinstrument zuständigen Finanzmittler und die anschließende 
Investitionspolitik des Finanzinstruments  

i. die Anwendung der technischen Leitlinien der Kommission zur Nachhaltigkeitsprüfung für den Fonds 
„InvestEU“ verlangen; und 

ii. die folgende Liste von Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit auszuschließen: I) 
Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich 
nachgelagerter Nutzung1; II) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, 
die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen2; III) Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen3 und Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung4; und iv) Tätigkeiten und Vermögenswerte, bei denen die langfristige 
Entsorgung von Abfällen die Umwelt schädigen kann; und 

iii. verlangen, dass die betraute Einrichtung oder der Finanzintermediär bei allen Transaktionen, 
einschließlich derjenigen, die von der Nachhaltigkeitsprüfung ausgenommen sind, die Einhaltung der 
einschlägigen EU- und nationalen Umweltvorschriften für die Projekte überprüft. 

 

Investition 7: Nationaler Konnektivitätsfonds 

Diese Maßnahme besteht in einer öffentlichen Investition in eine Zuschussregelung „Nationaler 
Konnektivitätsfonds“, um Anreize für private Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln im 
Sektor der Ultrabreitbandnetzinfrastruktur Italiens zu verbessern. Die Regelung wird in Form von Zuschüssen 
direkt an den privaten Sektor durchgeführt. 

                                                
1 Ausgenommen Projekte im Rahmen dieser Maßnahme in Bezug auf die Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie die 
zugehörige Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur unter Verwendung von Erdgas, die die Bedingungen in Anhang III 
der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) erfüllen. 
2 Erreicht die geförderte Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
einschlägigen Benchmarks, sollte erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
3 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
4 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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Das Programm wird von Invitalia S.p.A. als Durchführungspartner verwaltet. Die Regelung umfasst die 
folgende Warenlinie: 

 Einen Zuschuss zur Deckung der Rentabilitätslücke, der mindestens 30 % der privaten Kofinanzierung 
der Gesamtkosten des Projekts erfordert.  

Zur Durchführung der Investition in die Regelung unterzeichnen Italien und Invitalia S.p.A. ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Entscheidung über die 
Vergabe des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen gleichwertigen 
Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen 
Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der damit verbundenen Finanzhilfepolitik, die Folgendes umfassen: 
a) Die Beschreibung der gewährten Finanzhilfen und der förderfähigen Endbegünstigten.  
b) Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 

c) Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 
(2021/C58/01) einzuhalten: Insbesondere schließt die Finanzhilfepolitik die folgende Liste von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und Vermögenswerte 
im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung,5ii) 
Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit 
denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 
Richtwerten liegen,6iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit 
Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen7 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen8.  

d) Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Den unter das Durchführungsabkommen fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige ungenutzte Einnahmen aus dem System, auch 
nach 2026, für dieselben politischen Zwecke zu verwenden. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

1. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 
Berichterstattung über die mobilisierten Finanzhilfen. 

                                                
5 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
6 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  
7 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
8 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
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2. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung 
und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  

3. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jedes Vorhabens gemäß den Anforderungen des 
Durchführungsabkommens zu überprüfen, bevor eine Finanzhilfe für ein Vorhaben gewährt 
wird. 

4. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen im Einklang mit 
einem Prüfplan von Invitalia S.p.A. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die 
Wirksamkeit der Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten; II) Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen; und iii) die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine 
Unterstützung aus anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben Kosten zu 
decken, eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der Transaktionen 
und die Einhaltung der Bedingungen des geltenden Durchführungsabkommens und der 
geltenden Finanzhilfevereinbarungen überprüft. 

 

Investition 8: InvestEU-Mitgliedstaaten-Kompartment 

Diese Maßnahme besteht aus einer öffentlichen Investition in der Mitgliedstaaten-Komponente von InvestEU, 
um Anreize für private Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln in Sektoren zu verbessern, 
zu denen unter anderem das verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe gehören können. Der Beitrag zur 
InvestEU-Mitgliedstaaten-Komponente wird verwendet, um die Wettbewerbsfähigkeit von KMU, anderen 
Unternehmen und der italienischen Wirtschaft insgesamt zu stärken, indem beispielsweise soziale und 
nachhaltige Infrastrukturprojekte sowie Initiativen in den Bereichen Forschung, Innovation und 
Digitalisierung unterstützt werden. Dieses Finanzprodukt dient beispielsweise der Bereitstellung von 
Garantien, Darlehen und Beteiligungskapital direkt oder über Intermediäre für den privaten Sektor sowie für 
öffentliche Stellen, die ähnliche Tätigkeiten ausüben. 

Eine Garantievereinbarung zwischen der Kommission und einem (oder mehreren) Durchführungspartner(n), 
die gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung des Programms „InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2015/1017 ausgewählt wurden, tritt in Kraft.  

Italien unterzeichnet mit der Europäischen Kommission eine Beitragsvereinbarung, die Folgendes enthält: 

- Der/die vorgeschlagene(n) Durchführungspartner.  

- Die Anforderung der Einhaltung der technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen (2023/C111). Erforderlichenfalls schließen die geänderten 
Garantievereinbarungen folgende Liste von Tätigkeiten und Vermögenswerten von der 
Förderfähigkeit aus: I) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen 
Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung9; II) Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte 
Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen10; 

                                                
9Ausgenommen sind a) Projekte im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie die damit verbundene 
Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas verwendet wird und die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und für den rechtzeitigen 
Übergang zu einem nicht mit fossilen Brennstoffen betriebenen Betrieb technisch unvermeidbar ist. 
10 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Benchmarks für die kostenlose 
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III) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 
Verbrennungsanlagen11 und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung12. 

- Die Beschreibung des Überwachungssystems für die Berichterstattung über die mobilisierten Mittel. 

 

Investition 9: Ausgeweitete Maßnahme: Übergang 4.0  

Ziel der Maßnahme ist es, den digitalen Wandel von Unternehmen zu unterstützen, indem Anreize für private 
Investitionen in Vermögenswerte und Tätigkeiten zur Förderung der Digitalisierung geschaffen werden. Bei 
der Maßnahme handelt es sich um eine Steuergutschriftregelung.

                                                
Zuteilung für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission 
11 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer 
gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen der Steigerung der Energieeffizienz, der 
Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus 
Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der 
Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene vorgelegt 
werden 
12 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen in bestehenden mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen, bei denen 
die Maßnahmen der Steigerung der Energieeffizienz oder der Nachrüstung getrennter Abfälle für die Kompostierung von 
Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene vorgelegt werden 
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C. MISSION 1 KOMPONENTE 3: Tourismus und Kultur 4.0.  

Diese Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans konzentriert sich auf die Wiederbelebung 
zweier stark von der COVID-19-Krise betroffener Sektoren: Kultur und Tourismus. Die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Kultursektor zielen darauf ab, Kulturstätten sowohl digital als auch physisch 
zugänglicher, energieeffizienter und sicherer im Hinblick auf Naturkatastrophen zu machen, die Erholung der 
Kultur- und Kreativbranche zu unterstützen, unter anderem durch die Förderung der Attraktivität kleiner 
Kulturstätten und der ländlichen Architektur sowie zur Stärkung des territorialen Zusammenhalts. Es sind drei 
Maßnahmenpakete vorgesehen: I) Maßnahmen zur Entwicklung des kulturellen Erbes der nächsten 
Generation, einschließlich Investitionen für den digitalen Wandel und zur Verbesserung der Energieeffizienz 
von Kulturstätten, ii) kulturgestützte Regeneration kleiner historischer Stätten, religiöser und ländlicher 
Stätten; III) Interventionen für die Kultur- und Kreativwirtschaft 4.0. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Tourismus zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu steigern, unter anderem durch die 
Verringerung der Fragmentierung des Sektors und die Steigerung der Skaleneffekte, die Verbesserung und 
Verbesserung der Standards des Gastgewerbes, die Förderung digitaler Innovationen und der Nutzung neuer 
Technologien durch die Betreiber und die Unterstützung des ökologischen Wandels in der Branche. In diesem 
Zusammenhang sind Maßnahmen vorgesehen, um Unternehmen, einschließlich KMU, die in der 
Tourismusbranche tätig sind, und Tourismusunternehmen zu unterstützen, unter anderem durch Investitionen 
in digitale Instrumente.  

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente tragen zur Umsetzung der an Italien 
gerichteten länderspezifischen Empfehlungen bei, insbesondere zur Notwendigkeit, „private Investitionen zur 
Förderung der wirtschaftlichen Erholung zu fördern und die Investitionen auf den ökologischen und digitalen 
Wandel zu konzentrieren“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2020). Sie unterstützen auch den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt und die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Wirtschaft und fördern gleichzeitig 
die Digitalisierung und Nachhaltigkeit der Tourismusbranche.  

C.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition 1.1 Digitale Strategie und Plattformen des Kulturerbes  

Ziel dieser Maßnahme ist es, das italienische Kulturerbe zu digitalisieren und den Zugang zu kulturellen 
Ressourcen und digitalen Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Maßnahme besteht in der Schaffung einer 
digitalen Infrastruktur für die Sammlung, Integration und Speicherung digitaler Ressourcen und deren 
Bereitstellung für die öffentliche Nutzung über spezielle Plattformen. 

Investition 1.2: Beseitigung physischer und kognitiver Barrieren in Museen, Bibliotheken und Archiven, 
um einen breiteren Zugang zur Kultur und eine breitere Teilhabe daran zu ermöglichen 

Ziel dieser Maßnahme ist es, den physischen und kognitiven Zugang zu einer Reihe italienischer 
Kultureinrichtungen zu ermöglichen. Die Maßnahme besteht in der Beseitigung architektonischer und 
kognitiver Barrieren in italienischen Kultureinrichtungen. 
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Investition 1.3: Verbesserung der Energieeffizienz in Kinos, Theatern und Museen 

Ziel dieser Maßnahme ist die Steigerung der Energieeffizienz von Kultur- und Kreativräumen wie öffentlichen 
und privaten Museen, Kinos und Theatern. Die Maßnahme umfasst Energieeffizienzmaßnahmen in Kultur- 
und Kreativräumen. 

Reform 3.1: Annahme von Umweltmindestkriterien für kulturelle Veranstaltungen 

Ziel der Reform ist es, den ökologischen Fußabdruck kultureller Veranstaltungen (wie Ausstellungen, 
Festivals, Kulturveranstaltungen und Musikveranstaltungen) zu verbessern, indem soziale und ökologische 
Kriterien in die Vergabe öffentlicher Aufträge für von der Behörde finanzierte, geförderte oder organisierte 
kulturelle Veranstaltungen aufgenommen werden. 

Investition 3.3: Aufbau von Kapazitäten für Kulturakteure zur Bewältigung des digitalen und 
ökologischen Wandels  

Das übergeordnete Ziel der Investition besteht darin, die Erholung des Kultur- und Kreativsektors zu 
unterstützen. Dabei handelt es sich um zwei Interventionen.  

Die erste Maßnahme (Unterstützung der Erholung kultureller Aktivitäten durch die Förderung von Innovation 
und der Nutzung digitaler Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette) zielt darauf ab, Kultur- 
und Kreativakteure bei der Umsetzung digitaler Strategien und dem Ausbau ihrer Managementkapazitäten zu 
unterstützen. 

Die zweite Maßnahme (Förderung eines grünen Ansatzes in der gesamten Kultur- und Kreativwirtschaft) zielt 
darauf ab, einen ökologisch nachhaltigen Ansatz in der gesamten Kette zu fördern, den ökologischen 
Fußabdruck zu verringern und innovatives und inklusives Ökodesign, auch im Zusammenhang mit der 
Kreislaufwirtschaft, zu fördern, um die Öffentlichkeit zu einem verantwortungsbewussteren Umweltverhalten 
zu bewegen. 

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, schließen die in den Leistungsbeschreibungen für künftige 
Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen enthaltenen Förderkriterien die folgende Liste von 
Tätigkeiten aus: I) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter 
Nutzung13; II) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte 
Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen14; III) 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen15 und Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung16; und iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Beseitigung von Abfällen der 

                                                
13 Ausgenommen sind a) Projekte im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie 
die damit verbundene Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas verwendet wird und die die 
Bedingungen in Anhang III der Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
erfüllen, und b) Tätigkeiten und Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe 
vorübergehend und technisch für den rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar 
ist. 
14 Erreicht die geförderte Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
einschlägigen Benchmarks, sollte erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
15 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
16 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
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Umwelt schaden kann. In der Leistungsbeschreibung wird darüber hinaus vorgeschrieben, dass nur Tätigkeiten 
ausgewählt werden dürfen, die mit den einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten im 
Einklang stehen. 

Investition 4.1: Digitale Tourismus-Hub 

Ziel dieser Maßnahme ist es, das gesamte Tourismusökosystem in die Lage zu versetzen, sein eigenes Angebot 
zu erweitern, zu integrieren und zu verbreiten. Die Maßnahme besteht in der Einrichtung eines digitalen 
Tourismus-Hubs, das über eine spezielle Internetplattform zugänglich ist.  

Reform 4.1: Reglementierung der Berufe des Fremdenführers 

Die Investition in das digitale Tourismuszentrum wird durch eine Reform zur Straffung der Vorschriften für 
Fremdenführer ergänzt. Die Maßnahme sieht unter gebührender Berücksichtigung der lokalen 
Rechtsvorschriften eine Berufsorganisation für Fremdenführer und deren Herkunftsgebiet vor. Die 
systematische und einheitliche Anwendung der Reform würde es ermöglichen, die Grundprinzipien des Berufs 
zu regulieren und das Niveau der Dienstleistungserbringung im gesamten Staatsgebiet zu vereinheitlichen, was 
sich positiv auf den Markt auswirken würde. Die Reform umfasst Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, um 
das Angebot bestmöglich zu unterstützen. 

                                                
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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 ECOFIN.1.A  DE 
 

C3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  
 

Investition 4.1: Digitale Tourismus-Hub 

Ziel dieser Maßnahme ist es, das gesamte Tourismusökosystem in die Lage zu versetzen, sein eigenes Angebot 
zu erweitern, zu integrieren und zu verbreiten. Die Maßnahme besteht in der Einrichtung eines digitalen 
Tourismus-Hubs, das über eine spezielle Internetplattform zugänglich ist.  

Investition 2.1: Attraktivität kleiner historischer Städte 

Ziel dieser Maßnahme ist die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung benachteiligter Gebiete 
auf der Grundlage der kulturellen Wiederbelebung von Kleinstädten und insbesondere des Wachstums der 
lokalen Wirtschaft und des Tourismus. Die Investition besteht in der Unterstützung kultureller, sozialer und 
touristischer Infrastrukturen, Dienstleistungen und Aktivitäten.  

Investition 2.2: Schutz und Verbesserung der ländlichen Architektur und Landschaft  

Ziel dieser Maßnahme ist die Verbesserung des ländlichen Raums und des ländlichen Raums. Die Maßnahme 
besteht in der Förderung der Sanierung privater ländlicher Gebäude. 

Investition 2.3: Programme zur Verbesserung der Identität von Orten, Parks und historischen Gärten  

Ziel dieser Maßnahme ist es, historische Parks und Gärten zu erhalten und zu verbessern, ihr kulturelles und 
historisches Erbe zu schützen und gleichzeitig die Zugänglichkeit, die Sicherheit und den öffentlichen Genuss 
zu verbessern. Die Maßnahme umfasst die Renovierung historischer Parks und Gärten, die Unterstützung der 
Wiederherstellung, der nachhaltigen Bewirtschaftung und der beruflichen Bildung, die langfristige Erhaltung 
und die Stärkung ihrer kulturellen, bildungsbezogenen und ökologischen Rolle. 

Investition 2.4: Seismische Sicherheit von Gebetsstätten, Restaurierung des FEC-Erbes und 
Schutzeinrichtungen für Kunstwerke (Recovery Art) 

Ziel dieser Maßnahme ist es, das seismische Risiko für Gebetsstätten zu verringern. Die Investition besteht in 
der Aufstellung eines Plans zur Verhütung von Erdbeben, der Durchführung der seismischen Nachrüstung von 
Gotteshäusern, der Restaurierung von Kulturgütern (Fondo Edifici diCulto) und dem Bau von Unterkünften 
für Kunstwerke. 

Investition 4.2: Mittel für die Wettbewerbsfähigkeit von Tourismusunternehmen 

Mit der Maßnahme sollen Unternehmen unterstützt werden, die im Tourismussektor tätig sind. Sie umfasst 
eine Steuergutschrift für Arbeiten zur Verbesserung der Unterbringungsmöglichkeiten, einen Garantiefonds 
zur Erleichterung des Zugangs zu Krediten für Unternehmen in der Branche (über einen speziellen Abschnitt 
des KMU-Garantiefonds), die Aktivierung des Thematischen Tourismusfonds der EIB zur Unterstützung 
innovativer Investitionen in der Branche und einen Beteiligungsfonds (Nationaler Tourismusfonds) für die 
Sanierung von Immobilien mit hohem touristischem Potenzial. Ein zusätzliches Finanzinstrument (FRI – 
Fondo Rotativo) ergänzt die oben genannten Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, die in der 
Tourismusbranche tätig sind. Die oben genannten Interventionen werden im Einklang mit der 
Investitionspolitik im Einklang mit den Zielen der Verordnung (EU) 2021/241 durchgeführt, auch in Bezug 
auf die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in den 
technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
im Rahmen der Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfazilität (2021/C58/01) näher ausgeführt. 

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht,  

i. die Anwendung der technischen Leitlinien der Kommission zur Nachhaltigkeitsprüfung für den Fonds 
„InvestEU“ verlangen; und 
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ii. die folgende Liste von Tätigkeiten ausschließen: I) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen 
Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung17; II) Tätigkeiten im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, 
die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen18; III) Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen19 und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung20; und 
iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Entsorgung von Abfällen die Umwelt schädigen kann; und 

iii. verlangen, dass die betraute Einrichtung oder der Finanzintermediär bei allen Transaktionen, 
einschließlich derjenigen, die von der Nachhaltigkeitsprüfung ausgenommen sind, die Einhaltung der 
einschlägigen EU- und nationalen Umweltvorschriften für die Projekte überprüft. 

Investition 3.2: Entwicklung der Filmindustrie (Projekt Cinecittà) 

Ziel dieser Maßnahme ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des italienischen Film- und audiovisuellen 
Sektors. Die Investition besteht in der Renovierung von Studios und dem Bau neuer Studios, um die 
Produktionstätigkeiten zu verbessern. Dies kann unter anderem den Einsatz neuer Technologien, die Erhaltung 
und Digitalisierung des audiovisuellen Erbes im Versuchszentrum für Kinematografie sowie die Stärkung der 
beruflichen Profile und Kompetenzen in der Branche durch Schulungsmaßnahmen von Cinecittà und dem 
Versuchszentrum für Kinematografie umfassen. 

Investition 4.3: Caput Mundi Next Generation EU für touristische Großveranstaltungen. 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Erfahrungen mit touristischen Großveranstaltungen und die Nachhaltigkeit 
des Tourismus durch die Renovierung von Denkmälern, die Schaffung touristischer und kultureller 
Alternativen zu überfüllten Gebieten, die Digitalisierung kultureller und touristischer Dienstleistungen und die 
Verbesserung von Grünflächen zu verbessern. Die Investition besteht in der Annahme und Umsetzung des 
Programms „Caput Mundi“, das die Wiederherstellung kultureller und historischer Vermögenswerte, die 
Renovierung von Grünflächen und historischen Einrichtungen sowie die Schaffung digitaler Dienstleistungen 
für den Tourismus umfasst. 

                                                
17 Ausgenommen sind a) Projekte im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie 
die damit verbundene Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas verwendet wird und die die 
Bedingungen in Anhang III der Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
erfüllen, und b) Tätigkeiten und Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe 
vorübergehend und technisch für den rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar 
ist. 
18 Erreicht die geförderte Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
einschlägigen Benchmarks, sollte erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
19 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
20 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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D. MISSION 2 KOMPONENTE 1: Kreislaufwirtschaft, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft 
und ökologischer Wandel  
Diese Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans umfasst Investitionen und Reformen in den 
Bereichen Abfallbewirtschaftung, Kreislaufwirtschaft, Unterstützung der Agrar- und 
Lebensmittelwertschöpfungsketten und des ökologischen Wandels. Diese Reformen und Investitionen werden 
durch Reformen zur Stärkung des Wettbewerbs in der Abfallbewirtschaftung und lokalen öffentlichen 
Dienstleistungen im Rahmen der Reformkomponente „Unternehmensumfeld“ und zur Verbesserung des 
Wasserverbrauchs in der Landwirtschaft ergänzt. Diese Komponente entspricht den länderspezifischen 
Empfehlungen, Investitionen in den ökologischen Wandel, auch in die Kreislaufwirtschaft, zu konzentrieren.   
Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente sollen dazu beitragen, die länderspezifischen 
Empfehlungen an Italien in den Jahren 2020 und 2019 umzusetzen, in denen es darum geht, „die Investitionen 
auf den ökologischen und digitalen Wandel, insbesondere in die Abfall- und Wasserwirtschaft, zu 
konzentrieren“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2020) und „die investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf 
[...] und die Qualität der Infrastruktur zu konzentrieren, wobei auch regionale Unterschiede zu berücksichtigen 
sind“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2019).  
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen 
und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.  
  

D.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung  

 

Kreislaufwirtschaft  
 

Reform 1.1 – Nationale Strategie für die Kreislaufwirtschaft  
Diese Reform umfasst die Annahme einer umfassenden nationalen Strategie für die Kreislaufwirtschaft, die 
ein neues digitales System zur Rückverfolgbarkeit von Abfällen umfasst, steuerliche Anreize zur 
Unterstützung von Recyclingtätigkeiten und der Verwendung von Sekundärrohstoffen, eine Überarbeitung der 
Umweltsteuer, das Recht auf Wiederverwendung und Reparatur, die Reform des Systems der erweiterten 
Herstellerverantwortung und des Systems von Konsortien, die Unterstützung bestehender 
Regulierungsinstrumente (z. B. die Rechtsvorschriften über das Ende der Abfalleigenschaft und die 
Mindestumweltkriterien im Rahmen der umweltgerechten Vergabe öffentlicher Aufträge) und die 
Unterstützung des Projekts zur Industriesymbiose. Bei der Reform des Systems der erweiterten 
Herstellerverantwortung und des Systems von Konsortien wird auch auf die Notwendigkeit einer effizienteren 
Nutzung des Umweltbeitrags eingegangen, um die Anwendung transparenter und nichtdiskriminierender 
Kriterien sicherzustellen. Unter dem Vorsitz des Ministeriums für den ökologischen Wandel (MITE) wird ein 
spezielles Aufsichtsorgan eingerichtet, das das Funktionieren und die Wirksamkeit der Konsortialsysteme 
überwacht. Die Maßnahme betrifft alle Konsortien (nicht nur das CONAI-Verpackungssystem).  
 

Reform 1.3 – Technische Unterstützung für lokale Behörden  
Diese Reform besteht in der technischen Unterstützung der lokalen Behörden durch die Regierung bei der 
Umsetzung von Umweltvorschriften auf EU- und nationaler Ebene, bei der Ausarbeitung von Plänen und 
Projekten im Bereich der Abfallbewirtschaftung und bei Ausschreibungsverfahren. Die Unterstützung für 
Ausschreibungsverfahren stellt sicher, dass Konzessionen im Bereich der Abfallbewirtschaftung auf 
transparente und diskriminierungsfreie Weise vergeben werden, wodurch die Wettbewerbsprozesse verbessert 
werden, um bessere Standards für öffentliche Dienstleistungen zu erreichen. Mit dieser Reform wird daher die 
Umsetzung der im Rahmen der Reform der Rahmenbedingungen für Unternehmen vorgeschlagenen Reformen 
der Abfallbewirtschaftung unterstützt. Die technische Unterstützung erstreckt sich auch auf die 
umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge.  
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Investition 2.1 – Logistikplan für die Sektoren Agrar- und Ernährungswirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur, Forstwirtschaft, Blumenzucht und Pflanzenzucht  
Ziel dieser Investition ist es, die Verringerung der Emissionen in der Transport- und Logistikphase im Agrar- 
und Lebensmittelsektor zu fördern, die Digitalisierung des Sektors und die Nutzung erneuerbarer Energien 
voranzutreiben. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Gewährung von Unterstützung für materielle und 
immaterielle Investitionen.  
 
Investition 2.2 – Agro-Solarpark  
Ziel dieser Investition ist es, die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors zu erhöhen. Bei 
dieser Maßnahme handelt es sich um die Gewährung von Unterstützung für Investitionen in die Strukturen der 
Landwirtschaft, der Viehzucht und der Agroindustrie zur Installation von Solarpaneelen sowie ergänzende 
Interventionen.  
 
Investition 2.3 – Innovation und Mechanisierung im Agrar- und Lebensmittelsektor  
Ziel dieser Investition ist es, Innovationen im Agrar- und Lebensmittelsektor zu fördern. Diese Maßnahme 
besteht in der Gewährung von Beihilfen für Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte.  
 
Investition 3.3 – Kultur und Sensibilisierung für Umweltthemen und -herausforderungen  
Ziel dieser Investition ist die Gestaltung und Herstellung digitaler Inhalte, um das Bewusstsein für die 
Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und Klima zu schärfen. Die Investition besteht in der Einrichtung 
einer Plattform ohne Online-Abonnement, um ein Archiv für Bildungs- und Freizeitmaterialien zu 
umweltbezogenen Themen zu schaffen.  
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D.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  
 
Reform 1.2 – Nationales Abfallwirtschaftsprogramm  
Diese Reform besteht in der Annahme eines breit angelegten nationalen Programms für die 
Abfallbewirtschaftung, das auf den höchsten Stand der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings 
und der Verwertung von Abfällen abzielt, die Anpassung des Netzes der für die integrierte 
Abfallbewirtschaftung erforderlichen Anlagen, die Minimierung der endgültigen Beseitigung als End- und 
Restoption, die Einrichtung von Überwachungssystemen, die Verhinderung der Einleitung neuer 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien, die Bekämpfung der geringen Abfallsammlung, die Verhinderung 
der Deponierung und die Gewährleistung der Komplementarität mit regionalen Abfallprogrammen, um die 
Verwirklichung der europäischen und nationalen abfallrechtlichen Ziele zu ermöglichen und gegen illegale 
Abfallablagerung und Verbrennung im Freien vorzugehen.  
 
Investition 1.1 – Errichtung neuer Abfallbewirtschaftungsanlagen und Modernisierung 
bestehender Anlagen und Kreislaufwirtschaft „Leitprojekte“  

Ziel dieser Investition ist es, die Abfallbewirtschaftung zu verbessern und die Kreislaufwirtschaft zu 
unterstützen. Die Investition besteht in der Finanzierung von Projekten zum Bau neuer Behandlungs-
/Recyclinganlagen oder zur Modernisierung bestehender Anlagen sowie zur Unterstützung und Digitalisierung 
der getrennten Sammlung verschiedener Abfallströme.  

  
Investition 2.1 – Logistikplan für die Sektoren Agrar- und Ernährungswirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur, Forstwirtschaft, Blumenzucht und Pflanzenzucht  
Ziel dieser Investition ist es, die Verringerung der Emissionen in der Transport- und Logistikphase im Agrar- 
und Lebensmittelsektor zu fördern, die Digitalisierung des Sektors und die Nutzung erneuerbarer Energien 
voranzutreiben. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Gewährung von Unterstützung für materielle und 
immaterielle Investitionen.  
 
Investition 3.1 – Grüne Inseln 
Ziel dieser Maßnahme ist es, den ökologischen Wandel auf 19 nicht vernetzten kleinen Inseln in Italien zu 
unterstützen. Diese Investition besteht in der Finanzierung und Durchführung von Projekten in den Bereichen 
Energie (die unter anderem erneuerbare Energien, Netze oder Energieeffizienz umfassen können, Wasser (zu 
denen unter anderem Entsalzung gehören kann), Verkehr (zu denen unter anderem Radwege, emissionsfreie 
Busse oder Boote gehören können, aber nicht darauf beschränkt sind) und Abfall (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die Trennung von Abfällen) auf den 19 nicht miteinander verbundenen kleinen Inseln.  
 
Investition 3.2 – Grüne Gemeinschaften 
Ziel dieser Investition ist es, den ökologischen Wandel in ländlichen Gebieten und Berggebieten (sogenannte 
„grüne Gemeinschaften“) zu unterstützen. Diese Investition besteht in der Unterstützung von Projekten in den 
„Grünen Gemeinschaften“. 
  
Investition 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) zur Unterstützung von 
Lieferkettenverträgen in den Sektoren Agrar- und Ernährungswirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur, Forstwirtschaft, Blumenzucht und Pflanzenzucht  
Diese Maßnahme besteht in einer öffentlichen Investition in eine Fazilität, den Fondo Rotativo Contratti di 
Filiera (FCF), um Anreize für private Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln im Agrar- 
und Lebensmittelsektor, Fischerei und Aquakultur, Forstwirtschaft, Blumenzucht und Pflanzenzucht in Italien 
zu verbessern. Die Fazilität wird in Form von Zuschüssen und zinsvergünstigten Darlehen direkt über ISMEA 
(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) betrieben.  
Die Fazilität wird von ISMEA als Durchführungspartner verwaltet. Die Fazilität umfasst die folgenden 
Produktlinien:  

 Unterstützung von Unternehmen, Unternehmensgruppen oder landwirtschaftlichen 
Erzeugervereinigungen sowie Forschungs- und Wissensverbreitungsorganisationen in den 
Sektoren Agrar- und Ernährungswirtschaft, Fischerei und Aquakultur, Forstwirtschaft, 
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Blumenzucht und Pflanzenzucht durch Verbesserung der Produktionsprozesse durch Aufnahme 
einer Kombination von Tätigkeiten aus folgenden Bereichen:  

o Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen durch 
Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte, um die Effizienz des 
Energie-, Wasser- und Ressourcenverbrauchs der angestrebten Produktionsprozesse 
erheblich zu steigern;  
o Investitionen in Wissens-, Ausbildungs-, Forschungs- und Innovationsprojekte, 
Technologietransfer- und Entwicklungsprojekte, die auch die Neuorganisation der 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren der Lieferkette unterstützen können, 
um die Nachhaltigkeit der Produktionsprozesse zu verbessern;  
o Investitionen in die Digitalisierung von Unternehmen, einschließlich des 
elektronischen Handels und neuer Technologien;  
o Installation von Photovoltaik- und Solarpaneelen  

Ziel der Maßnahme ist es, die Treibhausgasemissionen, die Lebensmittelverschwendung und den Einsatz von 
Pestiziden und antimikrobiellen Mitteln zu verringern, die Energieeffizienz zu verbessern und die Erzeugung 
und Nutzung erneuerbarer Energien zu steigern.   
Zur Durchführung der Investition in die Fazilität unterzeichnen das Ministerium und das ISMEA ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält:  

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Fazilität: Die endgültige 
Investitionsentscheidung der Fazilität wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen 
einschlägigen gleichwertigen Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der 
von der Regierung unabhängigen Mitglieder genehmigt.  
2. Kernanforderungen der zugehörigen Anlagepolitik, die Folgendes umfassen:  

a. Die Beschreibung des/der Finanzprodukt(s) und der förderfähigen Endbegünstigten.  
b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind.  
c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(DNSH) gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen (2021/C58/01) einzuhalten. Insbesondere schließt die Anlagepolitik 

die folgende Liste von Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: 

Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, 

einschließlich nachgelagerter Nutzung,21ii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen 

des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte 

Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Richtwerten 

liegen,22iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 

Verbrennungsanlagen23 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen24.  

                                                
21 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
22 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Benchmarks für die kostenlose 
Zuteilung für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission 
23 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
24 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
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d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus 
anderen Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken.  

3. Der unter die Durchführungsvereinbarung fallende Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige Rückflüsse entsprechend der 
Investitionspolitik der Fazilität zu reinvestieren.  
4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich:  

a. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 
Berichterstattung über die mobilisierten Investitionen.  
b. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten 
gewährleisten.  
c. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jeder Maßnahme im Einklang mit den 
Anforderungen des Durchführungsübereinkommens zu überprüfen, bevor sie sich zur 
Finanzierung einer Operation verpflichtet.  
d. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem 
Auditplan von ISMEA. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die 
Wirksamkeit der Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten; II) Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen, der Vorschriften für staatliche Beihilfen, der Klima- und 
Digitalzielanforderungen gemäß Anhang VI der ARF-Verordnung und Anhang VII der 
ARF-Verordnung; und iii) dass die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität 
keine Unterstützung aus anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben 
Kosten zu decken, eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der 
Vorgänge und die Einhaltung der Bedingungen des geltenden 
Durchführungsübereinkommens und der Finanzierungsvereinbarungen überprüft.  

  
5. Anforderungen an Klimainvestitionen des Durchführungspartners: mindestens 

1 848 000 000,00 EUR der  ARF-Investitionen in die Fazilität tragen zu den Klimaschutzzielen 

gemäß Anhang VI der ARF-Verordnung bei. 25 

 

Investition 4 – Agrar-Solarpark-Fazilität  
Diese Maßnahme besteht aus einer öffentlichen Investition in eine Zuschussregelung, die Agro-Solarpark-
Fazilität, um Anreize für private Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln im Agrar- und 
Industriesektor Italiens zu verbessern. Die Regelung wird in Form von Zuschüssen direkt an den privaten 
Sektor durchgeführt.  
Die Regelung wird von Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) als Durchführungspartner verwaltet. Im 
Rahmen der Regelung wird ein Zuschuss gewährt, der einen Teil der Projektkosten deckt. Mit der Regelung 
werden Investitionen in die Strukturen des Landwirtschafts-, Viehzucht- und Agroindustriesektors, die 
Installation von Solarpaneelen sowie ergänzende Interventionen unterstützt. Die Mitgliedschaft im Netzwerk 
„rete del lavoro agricolo di qualità“ wird bei der Bewertung der Projektvorschläge positiv berücksichtigt.  
Zur Durchführung der Investition in die Regelung unterzeichnen Italien und GSE ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält:  

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Entscheidung über 
die Vergabe des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen gleichwertigen 
Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen 
Mitglieder genehmigt.  
 

2. Kernanforderungen der damit verbundenen Finanzhilfepolitik, die Folgendes umfassen:  
                                                
25 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung des 
ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung des 
Klimabeitrags vorlegen. Für die Zwecke der Berechnung des Klimabeitrags müssen die Endempfänger von 
Beteiligungskapital, beteiligungsähnlichen Anleihen, Unternehmensanleihen oder gleichwertigen Instrumenten, die nicht 
auf spezifische Projekte ausgerichtet sind, eine Begründung für den/die ausgewählten Interventionsbereich(e) vorlegen. 
Der Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen Bericht über die Durchführung 
jedes Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
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a. Die Beschreibung der gewährten Finanzhilfen und der förderfähigen Endbegünstigten. 
b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind.  
c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 

(2021/C58/01) einzuhalten. Insbesondere schließt die Finanzhilfepolitik die folgende Liste von 

Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und 

Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter 

Nutzung,26ii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems 

(EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den 

einschlägigen Richtwerten liegen,27iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit 

Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen28 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen29.  

d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken.  
 

3. Den unter das Durchführungsabkommen fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige ungenutzte Einnahmen aus dem System, auch 
nach 2026, für dieselben politischen Zwecke zu verwenden.  
 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich:  
1. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 
Berichterstattung über die mobilisierten Finanzhilfen.  
2. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten 
gewährleisten.  
3. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jedes Vorhabens gemäß den Anforderungen 
des Durchführungsabkommens zu überprüfen, bevor eine Finanzhilfe für ein Vorhaben 
gewährt wird.  

 

4. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem 
Prüfplan der GSE. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die Wirksamkeit 
der Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten; II) Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen und der Klimazielvorgaben; und iii) die Anforderung, dass die 

                                                
26 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
27 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Benchmarks für die kostenlose 
Zuteilung für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission 
28 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
29 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.   
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Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen Instrumenten der Union 
erhalten haben, um dieselben Kosten zu decken, eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird 
auch die Rechtmäßigkeit der Transaktionen und die Einhaltung der Bedingungen der 
geltenden Finanzhilfevereinbarungen im Rahmen der Durchführungsvereinbarung 
überprüft.  
 

5. Anforderungen an Klimainvestitionen des Durchführungspartners: mindestens 633000000 

EUR der ARF -Investitionen in das Programm tragen zu den Klimaschutzzielen gemäß Anhang VI 
der ARF-Verordnung bei30.  

                                                
30 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung des 
ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung des 
Klimabeitrags vorlegen. Für die Zwecke der Berechnung des Klimabeitrags müssen die Endempfänger von 
Beteiligungskapital, beteiligungsähnlichen Anleihen, Unternehmensanleihen oder gleichwertigen Instrumenten, die nicht 
auf spezifische Projekte ausgerichtet sind, eine Begründung für den/die ausgewählten Interventionsbereich(e) vorlegen. 
Der Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen Bericht über die Durchführung 
jedes Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
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E. MISSION 2 KOMPONENTE 2: Energiewende und nachhaltige Mobilität 

Diese Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans umfasst Investitionen und Reformen im 
Bereich der Energiewende. Sie umfasst Reformen zur Erleichterung der Genehmigung von Projekten im 
Bereich der erneuerbaren Energiequellen. Die Komponente umfasst Investitionen in die Lieferkette für 
erneuerbare Energien, Wasserstoff, Biomethananlagen und intelligente Netze. Diese Reformen und 
Investitionen werden durch Reformen zur Stärkung des Wettbewerbs auf dem Strommarkt im Rahmen der 
Reformkomponente „Unternehmensumfeld“ ergänzt. 

Diese Komponente umfasst auch Investitionen und Reformen im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Sie 
umfasst Reformen zur Erleichterung der Genehmigung von Projekten für nachhaltige Mobilität. Die 
Komponente umfasst Investitionen in den Bau von Radwegen und Infrastrukturen für den schnellen Transit 
von U-Bahn/Straßen/Busen sowie in die Beschaffung emissionsfreier Busse, Fahrzeuge, Brandbekämpfungs- 
und Flughafenfahrzeuge. Diese Reformen und Investitionen werden durch Reformen zur Abschaffung 
regulierter Preise für elektrisches Laden und zur Stärkung des Wettbewerbs bei Ladepunktenkonzessionen, 
Regionalbahnen und ÖPNV im Rahmen der Reformkomponente „Unternehmensumfeld“ ergänzt.  

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente tragen zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2020 und 2019 an Italien bei, wonach „die Investitionen auf den ökologischen und 
digitalen Wandel, insbesondere in saubere und effiziente Energieerzeugung und -nutzung [...] nachhaltiger 
öffentlicher Verkehrsmittel“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2020) ausgerichtet werden müssen und „die 
investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf [...] und die Qualität der Infrastruktur ausgerichtet werden muss, 
wobei auch regionale Unterschiede zu berücksichtigen sind“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2019). 

Die Komponente unterstützt die Leitlinien für Italien zur Umsetzung seines nationalen Energie- und 
Klimaplans (SWD(2020) 911 final), in denen Italien aufgefordert wurde, bestehende Anlagen für erneuerbare 
Energien, insbesondere bestehende Windkraftanlagen, zu fördern, umzugestalten und zu repowerieren und 
innovative Offshore-Energie im gesamten Mittelmeerraum zu erkunden. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen 
und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.  

E.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung 

Reform 1 – Vereinfachung der Genehmigungsverfahren für erneuerbare Onshore- und Offshore-
Anlagen und neuer Rechtsrahmen zur Förderung der Erzeugung aus erneuerbaren Quellen und der 
Dauer und Verlängerung der Förderfähigkeit der derzeitigen Förderregelungen 

Diese Reform umfasst: 

- das Inkrafttreten von Vereinfachungsmaßnahmen für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
und das Repowering und die Umgestaltung bestehender Anlagen im Einklang mit den Bestimmungen des 
Gesetzesdekrets Nr. 76 vom 17. Juli 2020 („Vereinfachungserlass“);  

- Erlass eines mit den Regionen und den anderen betroffenen staatlichen Verwaltungen abgestimmten 
Dekrets zur Festlegung von Kriterien für die Ermittlung der Gebiete, die für die Errichtung von Anlagen 
zur Erzeugung erneuerbarer Energien für eine zusätzliche Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energie 
von mindestens 73 GW geeignet und nicht geeignet sind, um die Ziele der Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen zu erreichen;  

- die Vollendung des Mechanismus zur Förderung erneuerbarer Energiequellen auch für zusätzliche 
Technologien, die nicht ausgereift sind oder hohe Betriebskosten verursachen, und die Verlängerung der 
Auktionsfrist für den sogenannten RES1-Mechanismus unter Wahrung des Grundsatzes des 
wettbewerbsorientierten Zugangs;  
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- Bestimmungen zur Förderung von Investitionen in Speichersysteme im gesetzesvertretenden Dekret zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt. 

Reform 2 – Neue Rechtsvorschriften zur Förderung der Erzeugung und des Verbrauchs von 
erneuerbarem Gas 

Diese Reform besteht darin, die Unterstützung für sauberes Biomethan zu verstärken, indem 
Rechtsvorschriften erlassen werden, um den Umfang der für eine Förderung in Betracht kommenden 
Biomethanprojekte zu erweitern und den Zeitraum für die Verfügbarkeit von Zuschüssen zu verlängern. Das 
Biomethan muss die in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) festgelegten Kriterien 
erfüllen, damit die Maßnahme dem Grundsatz „Vermeidung erheblicher Wärme“ und den einschlägigen 
Anforderungen in Anhang VI Fußnote 8 der Verordnung (EU) 2021/241 entsprechen kann. 

Reform 3 – Verwaltungsvereinfachung und Abbau regulatorischer Hindernisse für die Einführung von 
Wasserstoff 

Diese Reform besteht im Inkrafttreten eines Rechtsrahmens zur Förderung von Wasserstoff als erneuerbare 
Energiequelle. Dieser Rechtsrahmen muss Folgendes enthalten: 

- Technische Sicherheitsvorschriften für die Erzeugung, den Transport, (technische und regulatorische 
Kriterien für die Einführung von Wasserstoff in das Erdgasnetz), die Speicherung und die Nutzung von 
Wasserstoff; 

- Ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren mit einer einzigen Anlaufstelle zur Erlangung der 
Genehmigung für den Bau und Betrieb einer kleinen Wasserstoffproduktionsanlage (für Elektrolyseure mit 
einer Leistung von weniger als 1-5 MW; die Speicherschwelle wird in den genannten technischen 
Sicherheitsvorschriften für Wasserstoff festgelegt).  

- Regulierung der Beteiligung von Wasserstofferzeugungsanlagen an Netzdiensten. Die 
Energieregulierungsbehörde (ARERA) wird beauftragt, nach Konsultation der Interessenträger eine 
spezifische Regulierungsmaßnahme zu erlassen. 

- Ein System von Herkunftsnachweisen für erneuerbaren Wasserstoff, um den Verbrauchern Preissignale zu 
geben. 

- Verfahren und/oder Kriterien zur Festlegung der ausgewählten Betankungsgebiete entlang der Autobahnen 
zur Optimierung des Standorts der Tankstellen zur Schaffung von H2-Korridoren für Lastkraftwagen, 
beginnend mit den nordirischen Regionen bis zum Po-Tal und den Logistikknotenpunkten und den 
Hauptautobahnen entlang der Halbinsel.  

- Die Koordinierung des zehnjährigen Entwicklungsplans des nationalen Fernleitungsnetzbetreibers (ÜNB) 
mit den Plänen anderer europäischer ÜNB zur Entwicklung gemeinsamer Normen für den 
Wasserstofftransport mittels bestehender Gaspipelines oder spezieller Rohrleitungen. 

Reform 4 – Maßnahmen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff 

Diese Reform besteht in der Annahme steuerlicher Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die Erzeugung 
und/oder Nutzung von Wasserstoff im Einklang mit den EU-Vorschriften zur Besteuerung und zur Umsetzung 
der RED II-Richtlinie. Mit dieser Maßnahme soll die Wasserstofferzeugung auf der Grundlage von Elektrolyse 
mit erneuerbaren Energiequellen im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001 (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) 
oder Netzstrom gefördert werden.“ 

Reform 5 – Intelligente Verfahren für die Projektbewertung im Bereich der öffentlichen 
Nahverkehrssysteme mit ortsfesten Anlagen und im schnellen Massentransport 

Diese Reform besteht in der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, in denen klare Zuständigkeiten für die 
Genehmigung von ÖPNV-Projekten festgelegt werden, und einer Vereinfachung des Zahlungsverfahrens.  

Investition 2.1 – Stärkung intelligenter Netze 

Ziel dieser Investition ist die Modernisierung der Infrastruktur und die Digitalisierung des 
Stromverteilungsnetzes. Die Investition besteht in der Gewährung von Zuschüssen an Verteilernetzbetreiber 
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zur Finanzierung von Interventionen, die die Aufnahmekapazität des Verteilernetzes sowie die den Haushalten 
zur Verfügung stehenden Kapazitäten zur Elektrifizierung ihres Energieverbrauchs erhöhen. 

Investition 2.2 – Maßnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes 

Ziel dieser Investition ist es, das Stromnetz gegenüber extremen Wetterereignissen widerstandsfähig zu 
machen und so die Wahrscheinlichkeit längerer Unterbrechungen der Stromversorgung zu verringern. Die 
Investition besteht in der Gewährung von Zuschüssen an Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber für Arbeiten 
an der Strominfrastruktur. 

Investition 4.1 – Investitionen in sanfte Mobilität (nationaler Plan für den Zyklusweg) 

Ziel dieser Investition ist der Aufbau von Radwegen, um den Pendlerverkehr zwischen Standorten in 
Metropolregionen oder Städten, in denen Universitäten angesiedelt sind, zu erleichtern. Diese Investition 
besteht in den Bau von mindestens 1 261 km Radwegen in Metropolregionen und touristischen Radwegen. 

Investition 4.3 – Installation von Ladeinfrastrukturen 

Ziel dieser Investition ist es, die Dekarbonisierung des Verkehrssektors zu unterstützen. Diese Investition 
besteht in der Finanzierung der Errichtung schneller öffentlicher Ladestationen auf Freiwegen und städtischen 
Gebieten. 

Investition 4.4.1 – Stärkung der emissionsfreien Busflotte des regionalen öffentlichen Verkehrs 

Ziel der Investition ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Modernisierung der öffentlichen 
Busflotte. Diese Investition besteht in der Beschaffung emissionsfreier Busse und der Errichtung von 
Ladestationen. 

Investition 4.4.3 – Erneuerungsflotte für die Staatsfeuerwehr  

Ziel der Investition ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Modernisierung der 
Feuerwehrflotte. Diese Investition besteht in der Beschaffung von mindestens 3800 Fahrzeugen für die 
nationale Feuerwehr. 

Investition 4.5 – Programm zur Erneuerung der Flotte privater und leichter Nutzfahrzeuge mit 
Elektrofahrzeugen 

Diese Investition zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung durch den 
Straßenverkehr in städtischen Gebieten zu verringern. Bei dieser Investition handelt es sich um ein Car-
Scrpping-System, bei dem ein thermisches Fahrzeug zurückgegeben und durch ein neu erworbenes 
emissionsfreies Fahrzeug ersetzt wird. 

Investition 5.4 – Kapitalzufuhr in den von CDP Venture Capital SGR verwalteten Fonds für den grünen 
Wandel („GTF“) 

Mit dieser Maßnahme soll das Wachstumspotenzial der italienischen Wirtschaft gefördert werden, indem 
Anreize für private Investitionen geschaffen, der Zugang zu Finanzmitteln für am ökologischen Wandel 
beteiligte Start-up-Unternehmen verbessert und der Risikokapitalmarkt in diesem Sektor ausgebaut wird. Die 
Maßnahme besteht in einer Kapitalzuführung in Höhe von 250 000 000 EUR in den von CDP Venture Capital 
SGR verwalteten Fonds für den grünen Wandel („GTF“).  

CDP Venture Capital SGR verfolgt eine Anlagestrategie für die Nutzung des Eigenkapitals. Die 
Anlagestrategie enthält eine Beschreibung des/der Finanzprodukt(s) mit der voraussichtlichen Art der 
förderfähigen Endempfänger, die das Eigenkapital voraussichtlich unterstützen wird, einschließlich des 
voraussichtlichen Zeitplans für die Durchführung von 15 Jahren und der Verwaltungsgebühr von höchstens 
13 %.31 Der GTF wird durch direkte oder indirekte Unterstützung in Form von Eigenkapital, Quasi-

                                                
31 Insbesondere umfasst die Obergrenze von 13 % nicht die mit der GTF verbundenen Erfolgsgebühren sowie sämtliche 
Kosten und Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Drittmitteln. 
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Eigenkapital, Fremd- oder Quasi-Schuldtiteln betrieben.32 CDP Venture Capital SGR wendet das in den 
Leitlinien „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF e GTF“ 
beschriebene Prüfungs- und Kontrollsystem für die Verwendung des Eigenkapitals an. Die Investitionspolitik 
schreibt vor, dass Finanzprodukte, die mit dem Eigenkapital unterstützt werden, dem Grundsatz der 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) entsprechen müssen. Insbesondere im Falle der allgemeinen 
Unterstützung von Start-up-Unternehmen schließt die Investitionspolitik Unternehmen mit einem 
wesentlichen Schwerpunkt33 in folgenden Sektoren aus: I) auf fossilen Brennstoffen basierende 
Energieerzeugung und damit verbundene Tätigkeiten34; II) energieintensive und/oder CO2-Emissionen 
verursachende Industrien35; III) Herstellung, Vermietung oder Verkauf umweltschädlicher Fahrzeuge36; IV) 
Abfallsammlung, Abfallbehandlung und -entsorgung37, v) Aufbereitung von Kernbrennstoffen, Erzeugung 
von Kernenergie. Darüber hinaus erfordert die Investitionspolitik die Einhaltung der einschlägigen 
Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten. 

 

                                                
32 Insbesondere wird der GTF im Falle von Direktinvestitionen durch Eigenkapital oder beteiligungsähnliche 
Unterstützung betrieben; bei indirekten Investitionen finanziert die GTF Mittel Dritter, die mindestens einen der 
folgenden Mittel bereitstellen: Beteiligungskapital, Quasi-Eigenkapital, Fremdkapital oder Quasi-Schuldtitel. 
33 Es wird davon ausgegangen, dass ein Endempfänger einen „wesentlichen Schwerpunkt“ auf einen Sektor oder eine 
Geschäftstätigkeit hat, wenn dieser Sektor oder diese Tätigkeit im Verhältnis zu den Bruttoeinnahmen, dem Gewinn oder 
der Kundenbasis des Endbegünstigten als wesentlicher Teil der Geschäftstätigkeit des Endbegünstigten ermittelt wird. 
Die Bruttoeinnahmen aus dem beschränkten Sektor oder der beschränkten Tätigkeit dürfen in keinem Fall 50 % der 
Bruttoeinnahmen übersteigen. 
34 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
35 Einschließlich Tätigkeiten und Vermögenswerten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen. Wenn 
mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  

36 Umweltschädliche Fahrzeuge werden als nicht emissionsfreie Fahrzeuge definiert. 

37 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer 
gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, in denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme dem 
Zweck dienen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase für die Lagerung oder Verwendung oder die Verwertung von 
Materialien aus Verbrennungsasche zu erfassen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer 
Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; 
für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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E.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Investition 1.1 – Entwicklung agrarvoltaischer Systeme 

Diese Maßnahme besteht aus einer öffentlichen Investition in eine Zuschussregelung, um Anreize für private 
Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln im Sektor Landwirtschaft und erneuerbare 
Energien in Italien zu verbessern. Die Regelung wird durch die direkte Gewährung von Zuschüssen an den 
privaten Sektor durchgeführt.  

Die Regelung wird von Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) als Durchführungspartner verwaltet. Im 
Rahmen der Regelung wird ein Zuschuss gewährt, der einen Teil der Projektkosten deckt. Im Rahmen der 
Regelung wird der Bau von agrovoltaischen Systemen unterstützt, die aus der Installation von 
Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen zusammen mit Messgeräten zur Überwachung der 
zugrunde liegenden landwirtschaftlichen Tätigkeit bestehen39. 

Zur Durchführung der Investition in die Regelung unterzeichnen Italien und GSE ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Entscheidung über die 
Vergabe des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen gleichwertigen 
Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen 
Mitglieder genehmigt. 

1. Kernanforderungen der damit verbundenen Finanzhilfepolitik, die Folgendes umfassen: 

a. Die Beschreibung der gewährten Finanzhilfen und der förderfähigen Endbegünstigten. 

b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 

c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) 
einzuhalten. Insbesondere schließt die Finanzhilfepolitik die folgende Liste von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung,40ii) Tätigkeiten 
und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 

                                                
39 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung des 
ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung des 
Klimabeitrags vorlegen. Für die Zwecke der Berechnung des Klimabeitrags müssen die Endempfänger von 
Beteiligungskapital, beteiligungsähnlichen Anleihen, Unternehmensanleihen oder gleichwertigen Instrumenten, die nicht 
auf spezifische Projekte ausgerichtet sind, eine Begründung für den/die ausgewählten Interventionsbereich(e) vorlegen. 
Der Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen Bericht über die Durchführung 
jedes Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
40 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
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Richtwerten liegen,41iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 
Verbrennungsanlagen42 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen43.  

d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

2. Den unter das Durchführungsabkommen fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige ungenutzte Einnahmen aus dem System, auch 
nach 2026, für dieselben politischen Zwecke zu verwenden. 

3. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

5. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 
Berichterstattung über die mobilisierten Subventionen. 

6. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung 
und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  

7. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jedes Vorhabens im Einklang mit den Anforderungen 
des Durchführungsabkommens zu überprüfen, bevor ein Zuschuss für ein Vorhaben gewährt 
wird. 

8. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem Prüfplan 
der GSE. Bei diesen Audits wird Folgendes überprüft: 

I) dass die Kontrollsysteme wirksam sind, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikten; 

II) Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche Beihilfen und der 
Klimazielvorgaben; und 

III) dass die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus 
anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben Kosten zu decken, eingehalten 
wird. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der Vorgänge und die Einhaltung der 
Bedingungen der geltenden Finanzhilfevereinbarungen des Durchführungsabkommens 
überprüft.  

Investition 1.2 – Förderung erneuerbarer Energien für Energiegemeinschaften und gemeinsam 
handelnde Eigenverbraucher erneuerbarer Energien 

Diese Maßnahme besteht aus einer öffentlichen Investition in eine Zuschussregelung, um Anreize für private 
Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln in Italien zu verbessern, um die Installation neuer 

                                                
41 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  
42 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
43 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
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Stromerzeugungskapazitäten für kollektive Konfigurationen und Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften in 
Gemeinden mit weniger als 50000 Einwohnern zu fördern44. Im Rahmen der Regelung werden Zuschüsse 
direkt an den privaten Sektor sowie an öffentliche Stellen, die ähnliche Tätigkeiten ausüben, gewährt.  

Die Regelung wird von der Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [im Folgenden GSE] als 
Durchführungspartner verwaltet. Die Regelung umfasst die folgende Warenlinie: 

 Zuschuss zur Deckung von maximal 40 % der Projektkosten für den Bau von erneuerbaren 
Energiequellen und Erzeugungsanlagen, möglicherweise gekoppelt mit Energiespeicherung. 

Zur Durchführung der Investition in die Regelung unterzeichnen Italien und die GSE ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Entscheidung über die 
Vergabe des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen gleichwertigen 
Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen 
Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der damit verbundenen Finanzhilfepolitik, die Folgendes umfassen: 

a. Die Beschreibung der gewährten Finanzhilfen und der förderfähigen Endbegünstigten.  
b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 
c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 

gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) 
einzuhalten. Insbesondere schließt die Finanzhilfepolitik die folgende Liste von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung,45iii) Tätigkeiten 
und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 
Richtwerten liegen,46iii)Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 
Verbrennungsanlagen47 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen48.  

                                                
44 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung des 
ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung des 
Klimabeitrags vorlegen. Für die Zwecke der Berechnung des Klimabeitrags müssen Endempfänger aus Eigenkapital, 
Quasi-Eigenkapital, Unternehmensanleihen oder gleichwertigen Instrumenten, die nicht auf spezifische Projekte 
ausgerichtet sind, eine Begründung für den/die ausgewählten Interventionsbereich(e) vorlegen. Der 
Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen Bericht über die Durchführung jedes 
Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
45 Ausgenommen a) Vermögenswerte und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie damit 
verbundene Fernleitungs- und Verteilungsinfrastrukturen, die Erdgas nutzen, die den Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
46 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Benchmarks für die kostenlose 
Zuteilung für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission 
47 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
48 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
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d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Den unter das Durchführungsabkommen fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige ungenutzte Einnahmen aus dem System, auch 
nach 2026, für dieselben politischen Zwecke zu verwenden. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 
1. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 

Berichterstattung über die mobilisierten Finanzhilfen. 
2. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung 

und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten. 
3. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jedes Vorhabens gemäß den Anforderungen des 

Durchführungsabkommens zu überprüfen, bevor eine Finanzhilfe für ein Vorhaben gewährt 
wird. 

4. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem Prüfplan 
der GSE. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die Wirksamkeit der 
Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten; II) Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen; und iii) die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine 
Unterstützung aus anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben Kosten zu 
decken, eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der Transaktionen 
und die Einhaltung der Bedingungen des geltenden Durchführungsabkommens und der 
geltenden Finanzhilfevereinbarungen überprüft.  

Investition 1.4 – Entwicklung von Biomethan nach Kriterien für die Förderung der Kreislaufwirtschaft 

Diese Maßnahme besteht in einer öffentlichen Investition in eine Zuschussregelung, um Anreize für private 
Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln für die Biomethanerzeugung in Italien zu 
verbessern. Die Regelung wird in Form von Zuschüssen direkt an den privaten Sektor durchgeführt49.  

Die Regelung wird von Gestore dei Servizi Energetici (GSE) als Durchführungspartner verwaltet. Die 
Regelung umfasst folgende Produktlinien:  

 Förderung des Baus neuer Anlagen zur Erzeugung von Biomethan. Das Biomethan muss die in der 
Richtlinie 2018/2001 (RED II-Richtlinie) festgelegten Kriterien erfüllen, damit die Maßnahme dem 
Grundsatz „No-Significant-Harm“ und den einschlägigen Anforderungen der Fußnote 8 des Anhangs 
VI der Verordnung (EU) 2021/241 entsprechen kann. 

 

 Umstellung und Verbesserung der Effizienz bestehender landwirtschaftlicher Biogasanlagen 
(einschließlich organischer Siedlungsabfälle) hin zur Erzeugung von Biomethan für Verkehr, Industrie 
und Heizung. Das Biomethan muss die in der Richtlinie 2018/2001 (RED II-Richtlinie) festgelegten 
Kriterien erfüllen, damit die Maßnahme dem Grundsatz „No-Significant-Harm“ und den 
einschlägigen Anforderungen der Fußnote 8 des Anhangs VI der Verordnung (EU) 2021/241 
entsprechen kann. 

                                                
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
 
49 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung des 
ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung des 
Klimabeitrags vorlegen. Für die Zwecke der Berechnung des Klimabeitrags müssen die Endempfänger von 
Beteiligungskapital, beteiligungsähnlichen Anleihen, Unternehmensanleihen oder gleichwertigen Instrumenten, die nicht 
auf spezifische Projekte ausgerichtet sind, eine Begründung für den/die ausgewählten Interventionsbereich(e) vorlegen. 
Der Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen Bericht über die Durchführung 
jedes Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
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Zur Durchführung der Investition in die Regelung unterzeichnen Italien und GSE ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Entscheidung über die 
Vergabe des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen gleichwertigen 
Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen 
Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der damit verbundenen Finanzhilfepolitik, die Folgendes umfassen: 
a. Die Beschreibung der gewährten Finanzhilfen und der förderfähigen Endbegünstigten. 
b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 
c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 

gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) 
einzuhalten. Insbesondere schließt die Finanzhilfepolitik die folgende Liste von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung,50ii) Tätigkeiten 
und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 
Richtwerten liegen,51iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 
Verbrennungsanlagen52 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen53.  

d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Den unter das Durchführungsabkommen fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige ungenutzte Einnahmen aus dem System, auch nach 
2026, für dieselben politischen Zwecke zu verwenden. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 
1. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 

Berichterstattung über die mobilisierten Subventionen. 
2. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung 

und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  
3. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jedes Vorhabens im Einklang mit den Anforderungen 

des Durchführungsabkommens zu überprüfen, bevor ein Zuschuss für ein Vorhaben gewährt 
wird. 

                                                
50Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
51 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Benchmarks für die kostenlose 
Zuteilung für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission 
52 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
53 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
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4. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem Prüfplan 
der GSE. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die Wirksamkeit der 
Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten; II) Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen und der Klimazielvorgaben; und iii) die Anforderung, dass die Endbegünstigten der 
Regelung keine Unterstützung aus anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um 
dieselben Kosten zu decken, eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die 
Rechtmäßigkeit der Vorgänge und die Einhaltung der Bedingungen der geltenden 
Finanzhilfevereinbarungen des Durchführungsabkommens überprüft.  

Investition 2.1 – Stärkung intelligenter Netze 

Ziel dieser Investition ist die Modernisierung der Infrastruktur und die Digitalisierung des 
Stromverteilungsnetzes. Die Investition besteht in der Gewährung von Zuschüssen an Verteilernetzbetreiber 
zur Finanzierung von Interventionen, die die Aufnahmekapazität des Verteilernetzes sowie die den Haushalten 
zur Verfügung stehenden Kapazitäten zur Elektrifizierung ihres Energieverbrauchs erhöhen. 

Investition 2.2 – Maßnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes 

Ziel dieser Investition ist es, die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes gegenüber extremen Wetterereignissen 
zu verbessern und so die Wahrscheinlichkeit längerer Unterbrechungen der Stromversorgung zu verringern. 
Die Investition besteht in der Gewährung von Zuschüssen an Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber für 
Arbeiten an der Strominfrastruktur. 

Investition 3.1 – Wasserstoffproduktion in Industriebrachen (Hydrogen Valleys) 

Ziel dieser Investition ist die Schaffung neuer Wasserstofftäler, d. h. die lokale Erzeugung und Nutzung von 
erneuerbarem Wasserstoff in der Industrie, in KMU und im Nahverkehr. Die Investition besteht in der 
Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Projekten zur Erzeugung von Wasserstoff in 
aufgegebenen Industriegebieten.  

Investition 3.2 – Wasserstoffnutzung in schwer zu dekarbonisierenden Industrien 

Diese Investition besteht in der Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich industrielle 
Prozesse zur Entwicklung von Initiativen zur Nutzung von Wasserstoff in Industriezweigen, die Methan als 
Energiequelle für thermische Energie nutzen (Zement, Papierfabriken, Keramik, Glasindustrie usw.). Der 
Sektor für fossile Brennstoffe wie Ölraffinerien ist nicht förderfähig. Mit dieser Maßnahme soll die 
Wasserstofferzeugung auf der Grundlage von Elektrolyse mit erneuerbaren Energiequellen im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) oder Netzstrom gefördert werden.“  

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme mit dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität gemäß den technischen Leitlinien für die Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) im Einklang steht, schließen die Förderfähigkeitskriterien in 
künftigen Aufforderungen Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS) aus, mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Richtwerten liegen. 
Werden mit der Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht, die nicht wesentlich niedriger, aber 
immer noch unter den einschlägigen Referenzwerten liegen, so ist eine Begründung dafür vorzulegen, warum 
dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter 
das Emissionshandelssystem fallen, sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission 
festgelegt. 

Investition 3.4 – Wasserstoffprüfung für die Mobilität im Schienenverkehr und den Straßenverkehr 

Ziel dieser Investition ist es, zur Nutzung von Wasserstoff für Betankungszwecke beizutragen.  

Diese Investition besteht in der Errichtung von wasserstoffbasierten Tankstellen für den Schienenverkehr, die 
sich vorzugsweise in der Nähe lokaler Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff und/oder 
Wasserstofftankstellen auf Autobahnen befinden, sowie in wasserstoffbasierten Tankstellen für den 
Straßenverkehr. 
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Investition 3.5 – Wasserstoffforschung und -entwicklung 

Ziel dieser Investition ist es, Forschung und Entwicklung entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu 
unterstützen. Die Investition besteht in der Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im 
Bereich Wasserstoff, die die Erzeugung von grünem Wasserstoff, die Wasserstoffspeicherung, den Transport 
und die Umwandlung in Derivate und E-Fuels, Brennstoffzellen und integrierte intelligente 
Managementsysteme für wasserstoffbasierte Infrastruktur betreffen.  

Investition 4.2 – Entwicklung schneller Massentransportsysteme 

Ziel der Maßnahme ist es, den schnellen Massenverkehr zu erhöhen und eine Verlagerung vom Autoverkehr 
auf den öffentlichen Verkehr zu fördern. Diese Investition umfasst den Bau neuer und den Ausbau bestehender 
Strecken von schnellen Massentransportsystemen, die Modernisierung der Infrastruktur für schnelle 
Massentransportsysteme und den Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge für schnelle Massentransportsysteme.  

Investition 4.4.1 – Stärkung der emissionsfreien Busflotte des regionalen öffentlichen Verkehrs 

Ziel der Investition ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Modernisierung der öffentlichen 
Busflotte. Diese Investition besteht in der Beschaffung emissionsfreier Busse und der Errichtung von 
Ladestationen. 

Investition 4.4.2 – Stärkung der regionalen Eisenbahnflotte des öffentlichen Verkehrs durch 
emissionsfreie Züge und Universaldienste 

Ziel der Investition ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen des Schienenverkehrs und die 
Modernisierung der Eisenbahnflotte. Diese Investition besteht in der Registrierung von mindestens 97 
emissionsfreien Personenzügen. 

Investition 4.4.3 – Erneuerungsflotte für die Staatsfeuerwehr  

Ziel der Investition ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Modernisierung der 
Feuerwehrflotte. Diese Investition besteht in der Beschaffung von mindestens 3800 Fahrzeugen für die 
nationale Feuerwehr. 

Investition 5.1 – Unterstützung des Produktionssystems für den ökologischen Wandel, Netto-Null-
Technologien sowie Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz strategischer Lieferketten 

Diese Maßnahme umfasst zwei Teilinvestitionen. 

Teilinvestition 1: 

Diese Teilinvestition besteht aus einer öffentlichen Investition in eine Fazilität „Netto-Null-Technologien“, um 
Anreize für private Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln in den Bereichen 
Energieeffizienz, Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen für den Eigenverbrauch und nachhaltige 
Umgestaltung des Produktionsprozesses zu verbessern.  

Mit der Investition wird Folgendes unterstützt: 

i) den ökologischen Wandel des nationalen Produktionssystems auf verschiedenen Ebenen durch 
Unterstützung von Investitionen in die Stärkung der Produktionsketten für Geräte und ihrer direkten 
und indirekten Komponenten, die für den ökologischen Wandel relevant sind (z. B. Batterie- und 
Energiespeicherung, Solar- und Windtechnologien, Wärmepumpen und Technologien für 
geothermische Energie, Wasserstofftechnologien und Einrichtungen für die CO2-Abscheidung und -
Speicherung),  

ii) die Energieeffizienz von Produktionsprozessen (auch durch die Erzeugung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Quellen für den Eigenverbrauch mit Ausnahme von Biomasse), 

iii) die Nachhaltigkeit der Produktionsprozesse, auch im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft und eine 
effizientere Ressourcennutzung. 

Die Investition i) umfasst die folgenden Produktlinien: 
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— Der erste Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von Photovoltaik- oder Windenergietechnologien und 
soll die Produktionskapazität für Photovoltaik- oder Windenergietechnologien um mindestens 4 GW/Jahr 
erhöhen.  

— Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von Batterien und soll die Produktionskapazität von 
Batterien um mindestens 28 GW/Jahr erhöhen. 

Die Fazilität wird in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen, zinsvergünstigten Darlehen und 
Zinszuschüssen direkt für den Privatsektor eingesetzt.  

Die Fazilität wird von Invitalia S.p.A. als Durchführungspartner verwaltet. Die Fazilität umfasst folgende 
Finanzierungsinstrumente: 

 Entwicklungsvertrag, mit dem Projekte im Bereich der Netto-Null-Technologien im Wert von mehr 
als  20000000 EUR durch die Gewährung von Zuschüssen, Zinszuschüssen und zinsvergünstigten 
Darlehen unterstützt werden. 

 Fonds für den industriellen Wandel, mit dem Projekte zwischen  3000000 EUR und  20000000 EUR 
durch Finanzhilfen unterstützt werden. 

Zur Durchführung der Investition in die Fazilität unterzeichnen Italien und Invitalia S.p.A. ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Fazilität: Die endgültigen Investitions- und 
Vergabebeschlüsse der Fazilität werden von einem Investitionsausschuss oder einem anderen 
einschlägigen gleichwertigen Leitungsgremium gefasst und mit der Mehrheit der Stimmen der von der 
Regierung unabhängigen Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der zugehörigen Anlagepolitik, die Folgendes umfassen: 
a. Die Beschreibung der Finanzprodukte und förderfähigen Endbegünstigten.  
b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind.  

c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 
(2021/C58/01) einzuhalten. Insbesondere schließt die Anlagepolitik die folgende Liste von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und 
Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter 
Nutzung,54ii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems 
(EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den 
einschlägigen Richtwerten liegen,55iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit 
Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen56 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen57.  

                                                
54 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
55 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
56 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
57 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/447;Year2:2021;Nr2:447&comp=


 

 

15106/25 ADD 1   260 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Der unter die Durchführungsvereinbarung fallende Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige Rückflüsse entsprechend der Investitionspolitik 
der Fazilität zu reinvestieren. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

a. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur Berichterstattung 
über die mobilisierten Investitionen. 

b. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung 
und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  

c. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jeder Maßnahme im Einklang mit den Anforderungen 
des Durchführungsübereinkommens zu überprüfen, bevor sie sich zur Finanzierung einer 
Operation verpflichtet. 

d. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem Auditplan 
der Invitalia S.p.A. 

i. dass die Kontrollsysteme wirksam sind, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikten; 

ii. Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche Beihilfen und der 
Klimazielvorgaben; und  

iii. die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus 
anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben Kosten zu decken, wird 
eingehalten. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der Vorgänge und die 
Einhaltung der Bedingungen des geltenden Durchführungsabkommens überprüft.  

5. Anforderungen an Klimainvestitionen des Durchführungspartners: mindestens 460 000 000 EUR der ARF-
Investitionen in die Fazilität tragen zu den Klimaschutzzielen gemäß Anhang VI der ARF-Verordnung bei58. 

Teilinvestition 2: 

Diese Teilinvestition besteht aus einer öffentlichen Investition in eine Fazilität „Wettbewerbsfähigkeit und 
Resilienz strategischer Lieferketten“, um Anreize für private Investitionen zu schaffen und den Zugang zu 
Finanzmitteln zur Stärkung der industriellen Lieferketten zu verbessern. 

Mit der Investition werden Projekte im Zusammenhang mit wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten wie 
industrielle Entwicklungsprogramme und Programme zur Entwicklung des Umweltschutzes unterstützt. 

Die Fazilität wird in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen, zinsvergünstigten Darlehen und 
Zinszuschüssen direkt für den Privatsektor eingesetzt. 

Die Fazilität wird von Invitalia S.p.A. als Durchführungspartner verwaltet.  

Zur Durchführung der Investition in die Fazilität unterzeichnen Italien und Invitalia ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Fazilität: Die endgültigen Investitions- und 
Vergabebeschlüsse der Fazilität werden von einem Investitionsausschuss oder einem anderen 

                                                
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
58 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung des 
ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung des 
Klimabeitrags vorlegen. Für die Zwecke der Berechnung des Klimabeitrags müssen Endempfänger aus Eigenkapital, 
Quasi-Eigenkapital, Unternehmensanleihen oder gleichwertigen Instrumenten, die nicht auf spezifische Projekte 
ausgerichtet sind, eine Begründung für den/die ausgewählten Interventionsbereich(e) vorlegen. Der 
Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen Bericht über die Durchführung jedes 
Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
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einschlägigen gleichwertigen Leitungsgremium gefasst und mit der Mehrheit der Stimmen der von der 
Regierung unabhängigen Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der zugehörigen Anlagepolitik, die Folgendes umfassen: 
i) Die Beschreibung des/der Finanzprodukt(s) und der förderfähigen Endbegünstigten.  
ii) Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind.  

iii) Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) 
einzuhalten. Insbesondere schließt die Anlagepolitik die folgende Liste von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung,59ii) Tätigkeiten 
und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 
Richtwerten liegen,60iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 
Verbrennungsanlagen61 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen62.  

iv) Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Der unter die Durchführungsvereinbarung fallende Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige Rückflüsse entsprechend der Investitionspolitik 
der Fazilität zu reinvestieren. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

a. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 
Berichterstattung über die mobilisierten Investitionen. 

b. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung 
und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  

c. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jeder Maßnahme im Einklang mit den Anforderungen 
des Durchführungsübereinkommens zu überprüfen, bevor sie sich zur Finanzierung einer 
Operation verpflichtet. 

d. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem 
Auditplan des BSG Invitalia. Bei diesen Audits wird Folgendes überprüft: 

i. dass die Kontrollsysteme wirksam sind, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikten; 

ii. Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche Beihilfen und der 
Klimazielvorgaben; und  

                                                
59 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
60 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
61 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
62 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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iii. die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus 
anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben Kosten zu decken, wird 
eingehalten. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der Vorgänge und die 
Einhaltung der Bedingungen des geltenden Durchführungsabkommens überprüft. 

Investition 5.2 – Entwicklung einer internationalen, industriellen und FuE-Führung im Bereich 
Wasserstoff 

Ziel dieser Investition ist es, die Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Italien zu unterstützen. Diese Investition 
besteht in der Finanzierung 1) wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) zur 
Steigerung der Produktionskapazitäten für Elektrolyseure, 2) zusätzliche Projekte für die Herstellung von 
Elektrolyseuren, 3) industrielle Investitionen zur Unterstützung der Wasserstoff-Wertschöpfungskette, 
einschließlich FuE und Ausbildung.  

Investition 5.3 – Entwicklung einer internationalen, industriellen und FuE-Führung im Bereich 
Elektrobusse 

Mit dieser Investition sollen etwa 45 Projekte unterstützt werden, mit denen der digitale und grüne Wandel der 
Busindustrie hin zu produktbezogenen Elektrobussen und vernetzten Bussen gefördert werden kann. Mit 
diesen Investitionen sollen auch Investitionen in die Erneuerung der Elektrobusflotte (ohne Hybridbusse) 
unterstützt werden. 

Investition 5.4 – Kapitalzufuhr in den von CDP Venture Capital SGR verwalteten Fonds für den grünen 
Wandel („GTF“) 

Mit dieser Maßnahme soll das Wachstumspotenzial der italienischen Wirtschaft gefördert werden, indem 
Anreize für private Investitionen geschaffen, der Zugang zu Finanzmitteln für am ökologischen Wandel 
beteiligte Start-up-Unternehmen verbessert und der Risikokapitalmarkt in diesem Sektor ausgebaut wird. Die 
Maßnahme besteht in einer Kapitalzuführung in Höhe von 250 000 000 EUR in den von CDP Venture Capital 
SGR verwalteten Fonds für den grünen Wandel („GTF“).  

CDP Venture Capital SGR verfolgt eine Anlagestrategie für die Nutzung des Eigenkapitals. Die Anlagepolitik 
enthält eine Beschreibung des/der Finanzprodukt(s) mit der voraussichtlichen Art der förderfähigen 
Endempfänger, die das Eigenkapital voraussichtlich unterstützen wird, einschließlich des voraussichtlichen 
Zeitplans für die Durchführung von 15 Jahren und der Verwaltungsgebühr von höchstens 13 %.63 Der GTF 
wird durch direkte oder indirekte Unterstützung in Form von Eigenkapital, Quasi-Eigenkapital, Fremd- oder 
Quasi-Schuldtiteln betrieben.64 CDP Venture Capital SGR wendet das in den Leitlinien „Linee Guida per le 
attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF e GTF“ beschriebene Prüfungs- und 
Kontrollsystem für die Verwendung des Eigenkapitals an. Die Investitionspolitik schreibt vor, dass 
Finanzprodukte, die mit dem Eigenkapital unterstützt werden, dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (DNSH) gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen (2021/C58/01) entsprechen müssen. Insbesondere im Falle der allgemeinen Unterstützung 
von Start-up-Unternehmen schließt die Investitionspolitik Unternehmen mit einem wesentlichen 
Schwerpunkt65 in folgenden Sektoren aus: I) auf fossilen Brennstoffen basierende Energieerzeugung und damit 

                                                
63 Insbesondere umfasst die Obergrenze von 13 % nicht die mit der GTF verbundenen Erfolgsgebühren sowie sämtliche 
Kosten und Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Drittmitteln. 
64 Insbesondere wird der GTF im Falle von Direktinvestitionen durch Eigenkapital oder beteiligungsähnliche 
Unterstützung betrieben; bei indirekten Investitionen finanziert die GTF Mittel Dritter, die mindestens einen der 
folgenden Mittel bereitstellen: Beteiligungskapital, Quasi-Eigenkapital, Fremdkapital oder Quasi-Schuldtitel. 
65 Es wird davon ausgegangen, dass ein Endempfänger einen „wesentlichen Schwerpunkt“ auf einen Sektor oder eine 
Geschäftstätigkeit hat, wenn dieser Sektor oder diese Tätigkeit im Verhältnis zu den Bruttoeinnahmen, dem Gewinn oder 
der Kundenbasis des Endbegünstigten als wesentlicher Teil der Geschäftstätigkeit des Endbegünstigten ermittelt wird. 
Die Bruttoeinnahmen aus dem beschränkten Sektor oder der beschränkten Tätigkeit dürfen in keinem Fall 50 % der 
Bruttoeinnahmen übersteigen. 
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verbundene Tätigkeiten66; II) energieintensive und/oder CO2-Emissionen verursachende Industrien67; III) 
Herstellung, Vermietung oder Verkauf umweltschädlicher Fahrzeuge68; IV) Abfallsammlung, 
Abfallbehandlung und -entsorgung69, v) Aufbereitung von Kernbrennstoffen, Erzeugung von Kernenergie. 
Darüber hinaus erfordert die Investitionspolitik die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften der EU 
und der Mitgliedstaaten. 

 

                                                
66 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 

67 Einschließlich Tätigkeiten und Vermögenswerten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen. Wenn 
mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  

68 Umweltschädliche Fahrzeuge werden als nicht emissionsfreie Fahrzeuge definiert. 

69 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer 
gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, in denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme dem 
Zweck dienen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase für die Lagerung oder Verwendung oder die Verwertung von 
Materialien aus Verbrennungsasche zu erfassen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer 
Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; 
für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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F. MISSION 2 COMPONENT 3 – Energieeffizienz und Umschulung von Gebäuden 

Die Energieeffizienz ist der Eckpfeiler dieser Komponente, die in drei Hauptsäulen gegliedert ist.  

 Die erste Säule besteht in der Einführung eines vorübergehenden Anreizes für die energetische und 
eismische Sanierung von Privatimmobilien durch einen steuerlichen Abzug der für die Interventionen 
entstandenen Kosten. Förderfähig sind Maßnahmen, die die Gesamtenergieeffizienz der Wohnung um 
mindestens zwei Kategorien des Energieausweises erhöhen und eine durchschnittliche Verbesserung des 
Energieverbrauchs von über 30 % bewirken.  

 Die zweite Säule dieser Komponente ist die Verbesserung der Effizienz und Sicherheit öffentlicher Schulen 
und juristischer Zitatel. 

 Die dritte Säule zielt darauf ab, den Bau und den Ausbau effizienter Fernwärmenetze in städtischen 
Gebieten zu fördern.  

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Reformen, um die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der 
Energieeffizienz von Gebäuden zu vereinfachen und zu beschleunigen.  

Diese Komponente dürfte in hohem Maße zur Erreichung der Klima- und Energieziele Italiens für 2030 
beitragen, da der zivile Sektor für fast die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs in Italien verantwortlich ist. 
Die meisten Gebäude wurden vor der Annahme der Kriterien für Energieeinsparungen und dem Inkrafttreten 
der entsprechenden Rechtsvorschriften gebaut, sodass der Bedarf in Bezug auf Energieeffizienz und die 
Anpassung an seismische Risiken erheblich ist.  

Diese Komponente entspricht einem Teil der länderspezifischen Empfehlung 3 aus dem Jahr 2020, in der der 
Rat Italien empfohlen hat, Maßnahmen zu ergreifen, um „Investitionen in den ökologischen und digitalen 
Wandel, insbesondere in die Wasserbewirtschaftung, sowie in die Stärkung der digitalen Infrastruktur zu 
lenken, um die Erbringung wesentlicher Dienstleistungen sicherzustellen“. Sie geht auch auf die 
länderspezifischen Empfehlungen 3 von 2019 ein („Schwerpunkt der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik 
auf die Qualität der Infrastruktur unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede. [...] und Verbesserung der 
Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung [...] durch Beschleunigung der Digitalisierung und Steigerung der 
Effizienz und Qualität lokaler öffentlicher Dienstleistungen“). 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen 
und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.  

F.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition 2.1: Stärkung des Ökobonus für Energieeffizienz 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die energetische Renovierung von Wohngebäuden zu unterstützen. Die 
Maßnahme besteht darin, bestimmten Kategorien von Organisationen und Haushalten Unterstützung in Form 
eines Steuerabzugs oder alternativ zum Instrument des Steuerabzugs in Form von Finanzinstrumenten 
(sogenannter „Kreditübertragung“ und „Rechnungsnachlass“) zu gewähren. 

Reform 1.1 – Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren für Energieeffizienzmaßnahmen 

Mit dieser Reform sollen die Verfahren für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Energieeffizienz vereinfacht und beschleunigt werden. Es umfasst vier wichtige Maßnahmen: 

 Einführung des nationalen Portals für die Energieeffizienz von Gebäuden: Das Portal unterstützt 
Bürger und Betreiber bei der Verwaltung von Energieeffizienzprojekten und ist eine einfache Quelle für 
den Zugang zu Informationen für Entscheidungsträger. Er enthält Informationen über die 
Gesamtenergieeffizienz des nationalen Gebäudebestands, die Unternehmen und Bürgern bei ihren 
Entscheidungen zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz ihrer Immobilien helfen sollen. Es wird eine 
zentrale Anlaufstelle eingerichtet, die Bürgern und Unternehmen Unterstützung und alle nützlichen 
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Informationen in Bezug auf die Erfassung der Energieversorgung von Gebäuden, die Einhaltung der 
sektorspezifischen Vorschriften, die Bewertung des Effizienzpotenzials und die Auswahl der Prioritäten 
für Maßnahmen, einschließlich schrittweiser Sanierungspläne, die Auswahl der für diesen Zweck am 
besten geeigneten Werbeinstrumente und die Ausbildung beruflicher Fähigkeiten bietet.  

 Stärkung der Tätigkeiten des Informations- und Ausbildungsplans für den zivilen Sektor – Der 
Informations- und Ausbildungsplan trägt der Notwendigkeit Rechnung, sowohl spezifische Initiativen zur 
Schließung der Informationslücke der Endnutzer im Wohnsektor als auch geeignete Schulungsmaßnahmen 
zu Anreizen und zu den wirksamsten Maßnahmen für Unternehmen, die Energiedienstleistungen anbieten, 
die Interventionen durchführen, und für Condominium-Administratoren zu entwickeln. Der Plan wird 
unter Berücksichtigung des sich aus der Superbonus-Maßnahme ergebenden Bedarfs ausgearbeitet, um 
seine Wirksamkeit zu maximieren und die Grundlagen für eine dauerhafte Kultur der Effizienz im 
Bauwesen zu schaffen.  

 Aktualisierung und Stärkung des Nationalen Energieeffizienzfonds: Mit der Überarbeitung der 
Verordnungen über die Einrichtung und Verwaltung des Nationalen Energieeffizienzfonds (Artikel 15 des 
Gesetzesdekrets Nr. 102/2014 und des interministeriellen Dekrets vom 22. Dezember 2017) treten 
Änderungen in Kraft, um die Verbesserung und verstärkte Nutzung der verfügbaren Ressourcen zu fördern.  

 Beschleunigung der Durchführungsphase von Projekten, die im Rahmen des zentralen Programms 
für öffentliche Entwicklung (EPAC) finanziert werden: Es wird eine Überprüfung der 
Rechtsvorschriften durchgeführt, um eine effizientere Verwaltung der Ressourcen zu fördern, die speziell 
für das Programm zur Verbesserung der Qualifikation von Gebäuden der zentralen öffentlichen Verwaltung 
(PREPAC) vorgesehen sind. 
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 ECOFIN.1.A  DE 
 

F.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Investition 1.1: Bau neuer Schulen durch Austausch von Gebäuden  

Ziel der Maßnahme ist die Schaffung moderner und nachhaltiger Schulstrukturen, insbesondere durch Senkung 
des Energieverbrauchs und Erhöhung der seismischen Sicherheit. Diese Maßnahme besteht darin, einen Teil 
des Gebäudebestands öffentlicher Schulen zu ersetzen. 

Investition 1.2 – Qualifizierung öffentlicher Immobilien, die ganz oder teilweise von der Rechtspflege 
genutzt werden 

Ziel der Maßnahme ist es, Gebäude, die ganz oder teilweise von der Rechtspflege genutzt werden, zu 
requalifizieren und zu modernisieren. Die Maßnahme umfasst die Durchführung von Renovierungs- und 
Umschulungsarbeiten an Immobilien, die sich in mehreren italienischen Gemeinden befinden, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. 

Investition 3.1: Förderung effizienter Fernwärme 

Ziel der Maßnahme ist es, die Nutzung effizienter Fernwärme auf der Grundlage der Verteilung von Wärme 
aus erneuerbaren Quellen, Abwärme oder KWK in Hochleistungsanlagen auszuweiten. Die Maßnahme besteht 
in der Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau neuer oder dem Ausbau bestehender 
Fernwärmenetze, wobei Projekten Vorrang eingeräumt wird, die die größten Einsparungen bei nicht 
erneuerbaren Primärenergie gewährleisten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
28

1 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 F.

4.
  

E
ta

pp
en

zi
el

e,
 Z

ie
lw

er
te

, I
nd

ik
at

or
en

 u
nd

 Z
ei

tp
la

n 
fü

r 
di

e 
Ü

be
rw

ac
hu

ng
 u

nd
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

(D
ar

le
he

n)
 

 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rw

an
dt

e 
Ma

ßn
ah

m
e (

Re
fo

rm
 

od
er

 In
ve

st
iti

on
en

) 
Et

ap
pe

nz
iel

/ 
Zi

elw
er

t 
Na

m
en

 
Qu

ali
ta

tiv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
an

tit
at

ive
 In

di
ka

to
re

n 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 Z

eit
pl

an
 

fü
r d

ie 
Fe

rti
gs

te
llu

ng
 

Be
sc

hr
eib

un
g 

de
r e

in
ze

ln
en

 E
ta

pp
en

zie
le 

un
d 

Zi
elv

or
ga

be
n 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

M2
C3

-5
 

Inv
es

titi
on

 1.
1: 

Ba
u 

ne
ue

r S
ch

ule
n d

ur
ch

 
Au

sta
us

ch
 vo

n 
Ge

bä
ud

en
 

Me
ile

ns
tei

n 

Ve
rg

ab
e a

lle
r 

öff
en

tlic
he

n A
uft

rä
ge

 fü
r 

de
n B

au
 ne

ue
r S

ch
ule

n 
du

rch
 E

rse
tzu

ng
 vo

n 
Ge

bä
ud

en
 zu

r 
Ve

rb
es

se
ru

ng
 de

r 
En

er
gie

ve
rso

rg
un

g i
n 

Sc
hu

lge
bä

ud
en

 im
 

An
sc

hlu
ss

 an
 ei

ne
 

öff
en

tlic
he

 
Au

ss
ch

re
ibu

ng
 

Mi
tte

ilu
ng

 üb
er

 di
e 

Ve
rg

ab
e a

lle
r 

öff
en

tlic
he

n A
uft

rä
ge

 
im

 R
ah

me
n e

ine
s 

öff
en

tlic
he

n 
Au

ss
ch

re
ibu

ng
sv

er
fa

hr
en

s 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
TF

ÄL
LT

. 
Q3

 
20

23
 

Mi
tte

ilu
ng

 üb
er

 di
e V

er
ga

be
 al

ler
 ö

ffe
ntl

ich
en

 
Au

ftr
äg

e f
ür

 ne
ue

 S
ch

ule
n, 

die
 fü

r e
ine

 F
ina

nz
ier

un
g 

in 
Be

tra
ch

t k
om

me
n u

nd
 vo

n d
en

 lo
ka

len
 

Ge
bie

tsk
ör

pe
rsc

ha
fte

n f
or

ma
lis

ier
t w

er
de

n u
nd

 ei
ne

r 
Ge

sa
mt

flä
ch

e v
on

 m
ind

es
ten

s 4
00

00
0 

Qu
ad

ra
tm

ete
rn

 en
tsp

re
ch

en
 

M2
C3

-6
 

Inv
es

titi
on

 1.
1: 

Ba
u 

ne
ue

r S
ch

ule
n d

ur
ch

 
Au

sta
us

ch
 vo

n 
Ge

bä
ud

en
 

Zie
l 

Mi
nd

es
ten

s 1
66

 ne
ue

 
Sc

hu
len

 w
er

de
n d

ur
ch

 
de

n A
us

tau
sc

h v
on

 
Ge

bä
ud

en
 ge

ba
ut.

 
EN

TF
ÄL

LT
. 

An
za

hl 
0 

16
6 

Q1
 

20
26

 

Ab
sc

hlu
ss

be
sc

he
ini

gu
ng

en
 fü

r d
en

 B
au

 vo
n 

mi
nd

es
ten

s 1
66

 ne
ue

n S
ch

ule
n d

ur
ch

 A
us

tau
sc

h v
on

 
Ge

bä
ud

en
. 

 De
r P

rim
är

en
er

gie
ve

rb
ra

uc
h d

er
 16

6 n
eu

en
 S

ch
ule

n 
mu

ss
 m

ind
es

ten
s 2

0 
%

 ni
ed

rig
er

 se
in 

als
 di

e 
An

for
de

ru
ng

 an
 N

ied
rig

ste
ne

rg
ieg

eb
äu

de
, w

ie 
au

s 
de

r A
us

ste
llu

ng
 vo

n A
us

we
ise

n ü
be

r d
ie 

Ge
sa

mt
en

er
gie

eff
izi

en
z h

er
vo

rg
eh

t. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
28

2 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rw

an
dt

e 
Ma

ßn
ah

m
e (

Re
fo

rm
 

od
er

 In
ve

st
iti

on
en

) 
Et

ap
pe

nz
iel

/ 
Zi

elw
er

t 
Na

m
en

 
Qu

ali
ta

tiv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
an

tit
at

ive
 In

di
ka

to
re

n 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 Z

eit
pl

an
 

fü
r d

ie 
Fe

rti
gs

te
llu

ng
 

Be
sc

hr
eib

un
g 

de
r e

in
ze

ln
en

 E
ta

pp
en

zie
le 

un
d 

Zi
elv

or
ga

be
n 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

M2
C3

-7
 

Inv
es

titi
on

 1.
2 –

 B
au

 
vo

n G
eb

äu
de

n, 
Um

sc
hu

lun
g u

nd
 

St
är

ku
ng

 de
s 

Im
mo

bil
ien

ve
rm

ög
en

s d
er

 R
ec

hts
pfl

eg
e 

Me
ile

ns
tei

n 

Di
e V

er
ga

be
 al

ler
 

öff
en

tlic
he

n A
uft

rä
ge

 fü
r 

de
n B

au
 ne

ue
r 

Ge
bä

ud
e, 

die
 

Ne
uq

ua
lifi

zie
ru

ng
 un

d 
die

 S
tär

ku
ng

 de
s 

Im
mo

bil
ien

ve
rm

ög
en

s 
de

r R
ec

hts
pfl

eg
e w

ird
 

vo
m 

öff
en

tlic
he

n 
Au

ftr
ag

ge
be

r im
 

An
sc

hlu
ss

 an
 ei

ne
 

öff
en

tlic
he

 
Au

ss
ch

re
ibu

ng
 

un
ter

ze
ich

ne
t. 

Mi
tte

ilu
ng

 üb
er

 di
e 

Ve
rg

ab
e a

lle
r 

öff
en

tlic
he

n A
uft

rä
ge

 
im

 R
ah

me
n e

ine
s 

öff
en

tlic
he

n 
Au

ss
ch

re
ibu

ng
sv

er
fa

hr
en

s 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
TF

ÄL
LT

. 
4. 

QU
AR

TA
L 

20
23

 

Mi
tte

ilu
ng

 üb
er

 di
e V

er
ga

be
 al

ler
 ö

ffe
ntl

ich
en

 
Au

ftr
äg

e ü
be

r d
en

 B
au

 vo
n G

eb
äu

de
n, 

die
 

Ne
uq

ua
lifi

zie
ru

ng
 un

d d
ie 

St
är

ku
ng

 de
s 

Im
mo

bil
ien

ve
rm

ög
en

s d
er

 R
ec

hts
pfl

eg
e.

 

M2
C3

-8
 

Inv
es

titi
on

 1.
2 –

 
Qu

ali
fiz

ier
un

g 
öff

en
tlic

he
r 

Im
mo

bil
ien

, d
ie 

ga
nz

 
od

er
 te

ilw
eis

e v
on

 
de

r R
ec

hts
pfl

eg
e 

ge
nu

tzt
 w

er
de

n 

Zie
l 

Ar
be

ite
n i

m 
Um

fan
g v

on
 

mi
nd

es
ten

s 2
89

00
0 

Qu
ad

ra
tm

ete
rn

 
öff

en
tlic

he
r I

mm
ob

ilie
n 

EN
TF

ÄL
LT

. 
An

za
hl 

0 
28

9 0
00

 
Q1

 
20

26
 

Be
sc

he
ini

gu
ng

en
 üb

er
 de

n 
Ab

sc
hlu

ss
 vo

n A
rb

eit
en

 
für

 m
ind

es
ten

s 2
89

00
0 Q

ua
dr

atm
ete

r ö
ffe

ntl
ich

e 
Im

mo
bil

ien
, d

ie 
ga

nz
 od

er
 te

ilw
eis

e v
on

 de
r 

Re
ch

tsp
fle

ge
 ge

nu
tzt

 w
er

de
n, 

we
rd

en
 au

sg
es

tel
lt. 

M2
C3

-9
 

Inv
es

titi
on

 3.
1: 

Fö
rd

er
un

g e
ffiz

ien
ter

 
Fe

rn
wä

rm
e 

Me
ile

ns
tei

n 

Au
ftr

äg
e z

ur
 

Ve
rb

es
se

ru
ng

 de
r 

W
är

me
ne

tze
 w

er
de

n 
vo

m 
Mi

nis
ter

ium
 fü

r 
ök

olo
gis

ch
en

 W
an

de
l 

na
ch

 ei
ne

m 
öff

en
tlic

he
n 

Au
ss

ch
re

ibu
ng

sv
er

fah
re

n v
er

ge
be

n.
 

Mi
tte

ilu
ng

 üb
er

 di
e 

Ve
rg

ab
e a

lle
r 

öff
en

tlic
he

n A
uft

rä
ge

 
im

 R
ah

me
n e

ine
s 

öff
en

tlic
he

n 
Au

ss
ch

re
ibu

ng
sv

er
fa

hr
en

s 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
TF

ÄL
LT

. 
4. 

QU
AR

TA
L 

20
22

 

Ve
rg

ab
e a

lle
r ö

ffe
ntl

ich
en

 A
uft

rä
ge

 fü
r d

en
 B

au
 

ne
ue

r F
er

nw
är

me
ne

tze
 od

er
 de

n A
us

ba
u 

be
ste

he
nd

er
 F

er
nw

är
me

ne
tze

, e
ins

ch
lie

ßli
ch

 de
r 

An
for

de
ru

ng
, d

en
 E

ne
rg

iev
er

br
au

ch
 zu

 se
nk

en
. 

 Ve
rg

ab
e d

er
 A

uft
rä

ge
 an

 di
e i

m 
Ra

hm
en

 de
r 

we
ttb

ew
er

bli
ch

en
 A

uff
or

de
ru

ng
en

 zu
r E

inr
eic

hu
ng

 
vo

n V
or

sc
hlä

ge
n a

us
ge

wä
hlt

en
 P

ro
jek

te 
im

 E
ink

lan
g 

mi
t d

en
 te

ch
nis

ch
en

 Le
itli

nie
n 

„V
er

me
idu

ng
 

er
he

bli
ch

er
 B

ee
int

rä
ch

tig
un

ge
n“

 (2
02

1/C
58

/01
) d

ur
ch

 
Ve

rw
en

du
ng

 ei
ne

r A
us

sc
hlu

ss
lis

te 
un

d d
er

 
An

for
de

ru
ng

 de
r E

inh
alt

un
g d

er
 e

ins
ch

läg
ige

n E
U-

 
un

d n
ati

on
ale

n U
mw

elt
vo

rs
ch

rift
en

. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
28

3 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rw

an
dt

e 
Ma

ßn
ah

m
e (

Re
fo

rm
 

od
er

 In
ve

st
iti

on
en

) 
Et

ap
pe

nz
iel

/ 
Zi

elw
er

t 
Na

m
en

 
Qu

ali
ta

tiv
e 

In
di

ka
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
an

tit
at

ive
 In

di
ka

to
re

n 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 Z

eit
pl

an
 

fü
r d

ie 
Fe

rti
gs

te
llu

ng
 

Be
sc

hr
eib

un
g 

de
r e

in
ze

ln
en

 E
ta

pp
en

zie
le 

un
d 

Zi
elv

or
ga

be
n 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

M2
C3

-1
0 

Inv
es

titi
on

 3.
1: 

Fö
rd

er
un

g e
ffiz

ien
ter

 
Fe

rn
wä

rm
e 

Zie
l 

Ba
u o

de
r A

us
ba

u v
on

 
Fe

rn
wä

rm
en

etz
en

 zu
r 

Se
nk

un
g d

es
 

En
er

gie
ve

rb
ra

uc
hs

 
EN

TF
ÄL

LT
. 

KT
 R

ÖE
 

0 
30

 
Q1

 
20

26
 

Be
sc

he
ini

gu
ng

en
 üb

er
 de

n 
Ab

sc
hlu

ss
 vo

n A
rb

eit
en

 
zu

m 
Ba

u n
eu

er
 F

er
nw

är
me

ne
tze

 od
er

 di
e 

Er
we

ite
ru

ng
 be

ste
he

nd
er

 N
etz

e 
we

rd
en

 au
sg

es
tel

lt, 
um

 de
n E

ne
rg

iev
er

br
au

ch
 um

 m
ind

es
ten

s 3
0 K

TO
E 

pr
o J

ah
r z

u s
en

ke
n, 

wa
s d

ur
ch

 ei
ne

n B
er

ich
t e

ine
s 

un
ab

hä
ng

ige
n I

ng
en

ieu
rs 

be
sc

he
ini

gt 
wi

rd
.  

Di
e I

nv
es

titi
on

 m
us

s d
ie 

in 
Fu

ßn
ote

 9 
de

s A
nh

an
gs

 
VI

 de
r V

er
or

dn
un

g 2
41

/20
21

/E
U 

üb
er

 di
e A

ufb
au

- 
un

d R
es

ilie
nz

faz
ilit

ät 
fes

tge
leg

ten
 B

ed
ing

un
ge

n 
er

fül
len

. 

Um
 fö

rd
er

fäh
ig 

zu
 se

in,
 m

üs
se

n 
Fe

rn
wä

rm
es

ys
tem

e 
W

är
me

 au
s e

rn
eu

er
ba

re
n Q

ue
lle

n, 
Ab

wä
rm

e o
de

r 
KW

K 
in 

Ho
ch

lei
stu

ng
sa

nla
ge

n a
ls 

Ha
up

tw
är

me
qu

ell
e 

nu
tze

n. 
Fo

ss
ile

 B
re

nn
sto

ffe
 dü

rfe
n a

us
sc

hli
eß

lic
h a

ls 
Re

se
rve

 ve
rw

en
de

t w
er

de
n.

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=VER&code2=&gruppen=Link:241/2021;Nr:241;Year:2021&comp=


 

 

15106/25 ADD 1   284 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

G. MISSION 2 COMPONENT 4 – Territoriale Planung und Wasserressourcen 

Ziel dieser Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans ist es, eine Reihe lang anhaltender 
Schwachstellen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Wasserressourcen und hydrogeologischen 
Risiken in Italien zu beheben und eine Reihe von Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt zu 
ergreifen. Dies soll durch eine umfassende und ausgewogene Kombination von Reformen und Investitionen 
in diesen verschiedenen Dimensionen erreicht werden. 

Was die Reformen betrifft, so schlägt die Komponente eine Reihe von Maßnahmen vor, die in erster Linie 
darauf abzielen, die Effizienz der Bewirtschaftung der Wasserressourcen zu verbessern, indem die 
Fragmentierung des Sektors verringert, eine angemessene Preispolitik eingeführt und eine Reihe von Anreizen 
zur Lösung der bestehenden Probleme im Zusammenhang mit der Abwasserbewirtschaftung gesetzt wird. Die 
Reformen dieser Komponente umfassen auch eine Reihe von Maßnahmen zur Vereinfachung der Konzeption 
und Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit der Wasserinfrastruktur und der Bewirtschaftung und 
Verringerung hydrologischer Risiken. 

Die mit dieser Komponente verbundenen Investitionen sollen dazu beitragen, das hydrogeologische Risiko in 
Italien sowohl unter dem Gesichtspunkt der Prävention als auch der Anpassung zu mindern und besser zu 
steuern, und darauf abzielen, die Wasserinfrastruktur widerstandsfähiger zu machen. Darüber hinaus zielen sie 
darauf ab, die Bewirtschaftung der Wasserressourcen durch eine bessere Abwasserbewirtschaftung und eine 
erhebliche Verringerung von Wasserleckagen, auch im Agrarsektor, erheblich zu verbessern. Die Investitionen 
stärken die Digitalisierung dieser Sektoren und machen sie energieeffizienter und besser an den Klimawandel 
angepasst. Diese Komponente umfasst auch eine Reihe von Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und der Grünflächen im Einklang mit der „Biodiversitätsstrategie der EU für 2030“. 

Diese Komponente entspricht einem Teil der länderspezifischen Empfehlung 3 aus dem Jahr 2020, in der der 
Rat der Europäischen Union Italien empfohlen hat, Maßnahmen zu ergreifen, um „Investitionen in den 
ökologischen und digitalen Wandel, insbesondere in die [...] Wasserbewirtschaftung, sowie in eine verstärkte 
digitale Infrastruktur zur Gewährleistung der Erbringung wesentlicher Dienstleistungen zu konzentrieren“. Sie 
geht auch auf Teile der länderspezifischen Empfehlung 3 von 2019 ein („Schwerpunkt der 
investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf die Qualität der Infrastruktur unter Berücksichtigung regionaler 
Unterschiede. [...] und Verbesserung der Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung [...] durch Beschleunigung 
der Digitalisierung und Steigerung der Effizienz und Qualität lokaler öffentlicher Dienstleistungen“). 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen 
und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

G.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform 2.1 – Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren für die Durchführung von 
Interventionen gegen hydrogeologische Instabilität  

Ziel dieser Reform ist es, die bestehenden Schwachstellen bei der Steuerung hydrogeologischer Risiken zu 
beseitigen, auf die der italienische Rechnungshof hingewiesen hat. Sie umfasst die Vereinfachung und 
Beschleunigung der Verfahren für die Durchführung von Projekten in diesem Bereich, einschließlich der 
Festlegung von Höchstfristen für jede Phase; Priorisierung von Interventionen im Einklang mit der nationalen 
Risikobewertung und Artikel 6 des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU, der Bewertung der 
Risikomanagementfähigkeiten und dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen; 
Aufstellung eines Plans zur Erhöhung der Verwaltungskapazität der für die Durchführung dieser Projekte 
zuständigen Stellen und Stärkung der Koordinierung zwischen den verschiedenen beteiligten 
Regierungsebenen, unter anderem durch Straffung des Informationsflusses. 

Reform 2 – Reform des Rechtsrahmens für eine bessere Bewirtschaftung und nachhaltige 
Wassernutzung  
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Ziel dieser Reform ist es, die langfristigen Probleme im Wassersektor in Italien anzugehen, die in vielen 
laufenden Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichteinhaltung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates, in einer 
übermäßigen Fragmentierung des Sektors und in Ermangelung angemessener Anreize und Preispolitik zum 
Ausdruck kommen. Die geplanten Maßnahmen dürften die Fragmentierung des Sektors erheblich verringern, 
indem sie die Zahl der Betreiber verringern und Größenvorteile fördern, Anreize zur Verringerung von 
Wasserleckagen und des übermäßigen Wasserverbrauchs durch die Landwirtschaft setzen und angemessene 
Preispolitiken für einen nachhaltigeren Wasserverbrauch festlegen.  

Mit den Regionen Kampanien, Kalabrien, Molise und Sizilien wird eine Reihe von Vereinbarungen 
unterzeichnet, um die Fragmentierung der Zahl der Betreiber, die Wasserdienstleistungen erbringen, zu 
verringern. In der Vereinbarung werden Ziele in Bezug auf die Einrichtung lokaler Regierungsstellen, die 
Verringerung der Zahl der Betreiber und die Erzielung von Größenvorteilen festgelegt, um innerhalb von zwei 
Jahren nach Unterzeichnung der Vereinbarung einen einzigen Betreiber für mindestens 40000 Einwohner zu 
bilden.   

Reform 4.2 „Maßnahmen zur Gewährleistung vollständiger Verwaltungskapazitäten für integrierte 
Wasserversorgungsdienste“ 

Ziel dieser Reform ist es, die großen Probleme bei der Bewirtschaftung der Wasserressourcen anzugehen und 
das System effizienter zu gestalten.  

Das System dürfte die bestehende Fragmentierung der Zahl der Betreiber verringern, die derzeit eine effiziente 
Nutzung der Wasserressourcen in einigen Teilen des Landes behindert. Die Reform soll auch die richtigen 
Anreize für eine bessere Nutzung der Wasserressourcen in der Landwirtschaft schaffen, ein Sanktionssystem 
für die illegale Wassergewinnung einführen und ein Preissystem einführen, das besser dem Verursacherprinzip 
entspricht und gleichzeitig den Ausbau bestehender Bewässerungssysteme verhindert. Die Maßnahmen 
werden in Zusammenarbeit mit den Regionen erlassen, in denen die Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
derzeit problematischer ist. 

Investition 3.2 – Digitalisierung von Nationalparks und Meeresschutzgebieten 

Ziel der Maßnahme ist die Modernisierung und Digitalisierung der Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Nationalparks und Meeresschutzgebieten. Die Maßnahme umfasst digitale Dienstleistungen für 
Besucher und Eingriffe in den Naturschutz und die Überwachung der natürlichen Ressourcen. 

Investition 4.2. Verringerung der Verluste in den Wasserverteilungsnetzen, einschließlich Digitalisierung 
und Überwachung der Netze 

Ziel dieser Investition ist es, den Trinkwasserverlust zu verringern. Die Maßnahme besteht in der 
Modernisierung und Modernisierung der Wasserverteilungsnetze durch fortschrittliche Kontrollsysteme, die 
die Überwachung der Hauptknoten und der sensibelsten Punkte des Netzes (Wasserbezirke) ermöglichen. 
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G.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Reform 3.1 Annahme nationaler Programme zur Luftreinhaltung  

Ziel der Reform ist die Angleichung der nationalen und regionalen Rechtsvorschriften und die Einführung 
damit zusammenhängender Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen von Luftschadstoffen (im Einklang 
mit den Zielen der Richtlinie 2016/2284 über nationale Emissionshöchstmengen und die Veränderung von 
Klimagasen). 

Investition 1.1: Einführung eines fortgeschrittenen und integrierten Überwachungs- und 
Prognosesystems 

Ziel dieser Investition ist es, Risiken, die sich aus den Auswirkungen des Klimawandels und einer 
unzureichenden Raumplanung ergeben, zu ermitteln und vorherzusagen und Informationen für 
Risikopräventionspläne bereitzustellen. Diese Investition besteht in der Einrichtung eines 
Überwachungssystems, das die Fernsteuerung großer Gebiete und die Identifizierung der illegalen 
Abfallbeseitigung ermöglicht. 

Investition 2.1: Maßnahmen zur Verringerung des Hochwasserrisikos und des hydrogeologischen 
Risikos 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die hydrogeologische Instabilität in Italien zu bekämpfen. Die Maßnahme besteht 
aus zwei Handlungslinien: Protezione Civile und „Notfallbeauftragter für den Wiederaufbau in den Gebieten 
Emilia Romagna, Toskana und Marken“, die von den Überschwemmungen im Mai 2023 betroffen sind 
(Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche) als 
zuständige Verwaltung: die erste Aktionslinie betrifft eine Reihe von Maßnahmen zur Wiederherstellung 
beschädigter öffentlicher Strukturen und Infrastrukturen (Interventionen des Typs E) und zur Verringerung des 
Restrisikos, das eng mit dem Ereignis verbunden ist und in erster Linie dem Schutz der öffentlichen und 
privaten Sicherheit dient (Interventionen des Typs D); die zweite Aktionslinie betrifft Maßnahmen zur 
Wiederherstellung von Wasserstraßen und zur Verbesserung des Schutzes vor Überschwemmungen und 
Erdrutschen sowie Maßnahmen zur Sanierung des Verkehrsnetzes in den von den Überschwemmungen vom 
Mai 2023 betroffenen Gebieten. 

Investition 3.1: Schutz und Verbesserung städtischer und stadtnaher Wälder  

Ziel dieser Maßnahme ist es, Grünflächen zu schützen und ihre Zahl zu erhöhen, um sowohl die biologische 
Vielfalt zu erhalten und zu verbessern als auch die Lebensqualität der Bewohner dieser Gebiete zu verbessern. 
Die Maßnahme besteht darin, forstliches Vermehrungsgut (Samen oder Pflanzen) für mindestens 4500000 
Bäume und Sträucher (in 4 500 Hektar) anzupflanzen, von denen mindestens 3,5 Millionen Bäume am 
endgültigen Bestimmungsort in den 14 Großstädten Italiens umgepflanzt wurden. 

Investition 3.2 – Digitalisierung von Nationalparks und Meeresschutzgebieten 

Ziel dieser Maßnahme ist die Modernisierung und Digitalisierung der Verfahren im Zusammenhang 
mit dem Betrieb von Nationalparks und Meeresschutzgebieten. Die Maßnahme umfasst digitale 
Dienstleistungen für Besucher und Eingriffe in den Naturschutz und die Überwachung der natürlichen 
Ressourcen. 

Investition 3.3 – Umstrukturierung des Po-Gebiets 

Ziel dieser Maßnahme ist es, natürliche Prozesse wiederzubeleben und die Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt im Flussgebiet Po zu fördern. Die Maßnahme besteht in der Durchführung von Maßnahmen zur 
Verringerung der künstlichen Fließbette. 

Investition 3.4: Sanierung verwaister Stätten 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Umweltauswirkungen von „Orphan-Standorten“ zu verringern und somit 
indirekt die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Diese Investition besteht in der Annahme eines Aktionsplans für 
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die Ermittlung und Revitalisierung von Orphan-Standorten in allen italienischen Regionen und autonomen 
Provinzen sowie in der Durchführung spezifischer Maßnahmen zu deren Wiederherstellung. 

Investition 3.5: Wiederherstellung und Schutz des Meeresbodens und der marinen Lebensräume 

Ziel dieser Maßnahme ist es, zur Umkehr der Verschlechterung des Meeresbodens und der marinen 
Lebensräume beizutragen. Die Maßnahme besteht in der Unterstützung von Projekten zur Kartierung von 
Meeresbodenlebensräumen und zur Umweltüberwachung, -planung und -sanierungs- und -schutzmaßnahmen 
in großem Maßstab sowie in der Verbesserung von Meeresbeobachtungsplattformen. 

Reform 4.1 Vereinfachung der Rechtsvorschriften und Stärkung der Governance für die Umsetzung 
von Investitionen in die Wasserversorgungsinfrastrukturen 

Der derzeitige Rechtsrahmen und die bestehende Fragmentierung der Bewirtschaftung wirken sich negativ auf 
die Planungs- und Durchführungskapazitäten für Investitionen in Wasserversorgungsinfrastrukturen aus.  

Ziel dieser Reform ist es, den Rechtsrahmen zu vereinfachen und wirksamer zu gestalten und 
erforderlichenfalls die Durchführungsstellen zu unterstützen, die nicht über ausreichende Kapazitäten 
verfügen, um diese Investitionen innerhalb der ursprünglich festgelegten Fristen zu tätigen und abzuschließen. 

Die wichtigsten Maßnahmen, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, sind i) die Schaffung eines 
zentralen öffentlichen Finanzierungsinstruments für Investitionen im Wassersektor, mit dem die derzeit recht 
verstreuten Ressourcen zusammengeführt werden; II) Vereinfachung der Verfahren für die Berichterstattung 
und Überwachung der finanzierten Investitionen, iii) weitere Einbeziehung der Regulierungsbehörde in die 
Planung der zu tätigenden Investitionen und in mögliche Änderungen des Plans. 

Das Ministerium für Infrastruktur und Verkehr legt den Reformvorschlag für den Bereich der 
Wasserversorgung vor.  

Investition 4.1 Primärwasserinfrastruktur für die Sicherheit der Wasserversorgung 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Wasserversorgungssicherheit in wichtigen städtischen Gebieten und großen 
bewässerten Gebieten zu gewährleisten und die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des Netzes auch im 
Hinblick auf die Transportkapazität von Wasser zu erhöhen. Die Maßnahme umfasst Arbeiten an der 
Primärwasserinfrastruktur im gesamten Staatsgebiet. 

Investition 4.2. Verringerung der Verluste in den Wasserverteilungsnetzen, einschließlich 
Digitalisierung und Überwachung der Netze 

Ziel dieser Investition ist es, den Trinkwasserverlust zu verringern. Die Maßnahme besteht in der 
Modernisierung und Modernisierung der Wasserverteilungsnetze durch fortschrittliche Kontrollsysteme, die 
die Überwachung der Hauptknoten und der sensibelsten Punkte des Netzes (Wasserbezirke) ermöglichen. 

Investition 4.3. Investitionen in die Widerstandsfähigkeit des Bewässerungs-Agrarsystems für eine 
bessere Bewirtschaftung der Wasserressourcen  

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Effizienz von Bewässerungssystemen durch Digitalisierung und 
Infrastrukturmaßnahmen für einen nachhaltigeren und klimaresistenteren Agrarsektor zu steigern. 

Investition 4.4. Abwasserentsorgung und -reinigung 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Schwäche der italienischen Wasserversorgungssysteme bei der 
Abwasserentsorgung und -reinigung sowie die Zahl der Gemeinden mit schwachen Kanalisations- und 
Reinigungssystemen zu verringern. Die Maßnahme besteht in Maßnahmen zur effizienteren Aufbereitung von 
Abwasser, das in Meeres- und Binnengewässer eingeleitet wird. 

Investition 4.5. Zuschussregelung für Investitionen in Wasserinfrastrukturen 

Diese Maßnahme besteht aus einer öffentlichen Investition in eine Zuschussregelung, um Anreize für private 
Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln im italienischen Wasserwirtschaftssektor zu 
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verbessern. Die Regelung wird durchgeführt, indem dem privaten Sektor sowie öffentlichen Stellen, die 
ähnliche Tätigkeiten ausüben, direkte Zuschüsse für Rentabilitätslücken gewährt werden.  
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Das Programm wird von Invitalia S.p.A. als Durchführungspartner verwaltet. Die Regelung umfasst die 
folgende Warenlinie: 

 Einen Zuschuss zu einer Tragfähigkeitslücke, mit dem die Finanzierungslücke der Projekte bei 
Infrastrukturprojekten im Bereich der Wasserbewirtschaftung geschlossen werden soll. Mit dem 
Zuschuss wird ein Teil der Gesamtinvestition subventioniert, um die Bankfähigkeit des Projekts zu 
gewährleisten. Die Gestaltung der Zuschussstruktur muss Anreize für die Rationalisierung und 
Bündelung von Wasserdienstleistern schaffen, indem ein Belohnungsmechanismus eingeführt wird. 

Zur Durchführung der Investition in die Regelung unterzeichnen Italien und Invitalia S.p.A. ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Entscheidung über die Vergabe 
des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen gleichwertigen Leitungsgremium 
getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der damit verbundenen Finanzhilfepolitik, die Folgendes umfassen: 

a. Die Beschreibung der gewährten Finanzhilfen und der förderfähigen Endbegünstigten. 
Endempfänger sind grundsätzlich Unternehmen mit privater Beteiligung. Im Einklang mit dem 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung könnten auch öffentliche Einrichtungen, die ähnliche 
Tätigkeiten ausüben wie die privaten Einrichtungen, die die Regelung in Anspruch nehmen, als 
Endbegünstigte akzeptiert werden. 

b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 

c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) 
einzuhalten. Insbesondere schließt die Finanzhilfepolitik die folgende Liste von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung70. Darüber hinaus 
muss die damit verbundene Finanzhilfepolitik die Anforderung enthalten, dass Folgendes von der 
Finanzierung ausgeschlossen wird: Investitionen in den Bau neuer Staudämme; Investitionen in den 
Anwendungsbereich von Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. 

d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Den unter das Durchführungsabkommen fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige ungenutzte Einnahmen aus dem System, auch nach 
2026, für dieselben politischen Zwecke zu verwenden. 

  

                                                
70 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei der Erdgas verwendet wird und die die Bedingungen in 
Anhang III der Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen. 
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4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

a. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur Berichterstattung über 
die mobilisierten Finanzhilfen. 

b. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung und 
Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  

c. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jedes Vorhabens gemäß den Anforderungen des 
Durchführungsabkommens zu überprüfen, bevor eine Finanzhilfe für ein Vorhaben gewährt wird. 

d. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen im Einklang mit einem 
Prüfplan von Invitalia S.p.A. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die Wirksamkeit der 
Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten; 
II) Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche Beihilfen und der 
Klimazielvorgaben; und iii) die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine 
Unterstützung aus anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben Kosten zu decken, 
eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der Transaktionen und die 
Einhaltung der Bedingungen des geltenden Durchführungsabkommens und der geltenden 
Finanzhilfevereinbarungen überprüft.  

4. Anforderungen an Klimainvestitionen des Durchführungspartners: mindestens 400 000 000 EUR der 
ARF-Investitionen in das Programm tragen zu den Klimaschutzzielen gemäß Anhang VI der ARF-
Verordnung bei.71

                                                
71 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung des 
ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung des 
Klimabeitrags vorlegen. Für die Zwecke der Berechnung des Klimabeitrags müssen Endempfänger aus 
Beteiligungskapital, beteiligungsähnlichen Anleihen, Unternehmensanleihen oder gleichwertigen Instrumenten, die nicht 
auf spezifische Projekte ausgerichtet sind, eine Begründung für den/die ausgewählten Interventionsbereich(e) vorlegen. 
Der Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen Bericht über die Durchführung 
jedes Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
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H.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Die Investitionen in diese Komponente unterstützen den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur 
(Hochgeschwindigkeit, Güterverkehr, Regionalbahnen, Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem). Flankiert 
werden Reformen zur Beschleunigung der Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur und zur Verbesserung 
der Qualität der Straßeninfrastruktur. Die Komponente „Reform der Rahmenbedingungen für Unternehmen“ 
enthält eine Maßnahme, die zusätzliche Anreize für die Regionen schafft, ihre regionalen öffentlichen 
Eisenbahndienstleistungsverträge auszuschreiben. Diese Komponente umfasst Maßnahmen zur Entwicklung 
der Nutzung von Wasserstoff im Schienenverkehr. 

Diese Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung 3 aus dem Jahr 2019, in der 
Italien nachdrücklich aufgefordert wird, die investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf die Qualität der 
Infrastruktur unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede zu konzentrieren, und die länderspezifische 
Empfehlung 3 zum Thema „Front-load-gereifte öffentliche Investitionsprojekte“ zu unterstützen und 
„Investitionen in den ökologischen und digitalen Wandel, insbesondere in saubere und effiziente 
Energieerzeugung und -nutzung, Forschung und Innovation, nachhaltigen öffentlichen Verkehr, Abfall- und 
Wasserbewirtschaftung sowie verstärkte digitale Infrastruktur, um die Erbringung wesentlicher 
Dienstleistungen sicherzustellen“, zu konzentrieren. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen 
und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.  

Reform 1.1 – Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für den Vertrag zwischen dem Ministerium 
für Infrastruktur und Verkehr (MIT) und dem Eisenbahninfrastrukturbetreiber Rete Ferroviaria 
Italiana 

Mit dieser Reform wird die Anforderung gestrichen, dass die parlamentarischen Ausschüsse eine 
Stellungnahme zur Liste der Investitionen der Contratti di Programma (CdP) des 
Eisenbahninfrastrukturbetreibers Rete Ferroviaria Italiana abgeben müssen. Die parlamentarischen 
Ausschüsse geben eine Stellungnahme zum strategischen Investitionsprogramm ab. 

Reform 1.2 – Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für Projekte 

Diese Reform besteht in der Annahme von Rechtsvorschriften, die es ermöglichen, die Angabe des Ortes der 
Arbeiten zum Zeitpunkt des Projekts „Wirtschaftliche technische Durchführbarkeit“ (PFTE) 
vorwegzunehmen, anstatt auf die endgültige Projektplanungsphase zu warten. Zusätzliche Genehmigungen, 
die auf dem PFTE nicht erworben werden können, würden in späteren Projektplanungsphasen erteilt, ohne die 
„Conferenza dei Servizi“ als Ausnahme vom Gesetz Nr. 241/1990 einzuberufen. Durch diese Änderungen wird 
die Genehmigungsdauer von Projekten von 11 auf 6 Monate verkürzt. 

Reform 1.3 – Steigerung der Effizienz der Eisenbahninfrastruktur in Italien 

Ziel dieser Reform ist es, den Wettbewerb auf den regionalen und zwischenstädtischen 
Schienenverkehrsmärkten zu fördern, die Infrastrukturplanung für Eisenbahnstrecken und -netze zu 
verbessern und die Leistungsmessung des Eisenbahninfrastrukturmanagements und der Investitionen 
einzuführen.  Die Reform umfasst die Annahme von Primär- und Sekundärrecht sowie die Annahme 
von Rechtsakten über das Fahrzeugunternehmen (ROSCO). 

Investition 1.1 – Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen nach Süden für den Personen- und 
Güterverkehr 
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Ziel dieser Investition ist der Ausbau der italienischen Eisenbahninfrastruktur. Diese Investition besteht im 
Bau von 114 km Hochgeschwindigkeitsbahninfrastruktur für den Personen- und Güterverkehr auf den 
Strecken Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria und Palermo-Katania.  

Investition 1.2 – Hochgeschwindigkeitsstrecken im Norden, die an das übrige Europa angebunden sind 

Ziel dieser Investition ist der Ausbau der italienischen Eisenbahninfrastruktur. Diese Investition besteht im 
Bau von 158 km Hochgeschwindigkeitsbahninfrastruktur für den Personen- und Güterverkehr auf den 
Strecken Brescia-Verona-Vicenza-Padova und Ligurien-Alpi.  

Investition 1.3 – Diagonale Verbindungen 

Ziel dieser Investition ist der Ausbau der italienischen Eisenbahninfrastruktur. Diese Investition besteht im 
Bau von 15 km Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken für den Personen- und Güterverkehr auf den Strecken 
Orte-Falconara und Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.  

Investition 1.4 – Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) 

Ziel dieser Investition ist es, zur Anpassung der italienischen Eisenbahninfrastruktur an die europäischen 
Interoperabilitätsnormen beizutragen. Diese Investition besteht in der Ausrüstung von 2 785 km 
Eisenbahnstrecken mit dem Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) auf infrastruktureller und 
technologischer Ebene im Einklang mit dem der Europäischen Kommission übermittelten italienischen 
ERTMS-Einführungsplan. . 

Investition 1.8 – Modernisierung der Bahnhöfe (Verwaltung vonRete Ferroviaria Italiana (RFI)); im 
Süden) 

Ziel dieser Investition ist es, Bahnhöfe für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität zugänglich zu machen. Diese Investition besteht in der Modernisierung von 38 Bahnhöfen. 

Investition 1.10 – Stärkung der städtischen Knoten und der regionalen Eisenbahnstrecken 

Ziel dieser Investition ist es, die Qualität der italienischen interregionalen und regionalen Eisenbahnstrecken 
zu verbessern. Diese Investition besteht in der Modernisierung von mindestens 3 309 km Eisenbahnstrecken, 
davon 1 162 km im Süden. Projekte, die zu dieser Maßnahme gehören, können aus anderen europäischen 
Programmen unterstützt werden.  

Reform 2.1 – Annahme von „Leitlinien für die Klassifizierung und das Risikomanagement, die 
Bewertung der Sicherheit und die Überwachung bestehender Brücken“ 

Diese Reform besteht in der Annahme von Leitlinien für die Klassifizierung und das Risikomanagement, die 
Bewertung der Sicherheit und die Überwachung bestehender Brücken. Die Annahme von „Leitlinien“, die die 
Anwendung gemeinsamer Normen und Methoden auf das gesamte nationale Straßennetz ermöglichen. 

Reform 2.2 – Übertragung des Eigentums an den Brücken und Viadukten von den Straßen der unteren 
Ebene auf die höherrangigen Straßen 

Diese Reform besteht darin, das Eigentum an den Brücken, Viadukten und Überläufen von den unteren Straßen 
auf die höheren Straßen (Autobahnen und Hauptstadtstraßen) zu übertragen, um die allgemeine Sicherheit des 
Straßennetzes zu erhöhen, da die Brücken, Viadukte und Überläufe von ANAS und/oder den 
Autobahnkonzessionären, die über bessere Planungs- und Instandhaltungskapazitäten verfügen als die 
einzelnen Gemeinden oder Provinzen, zu erhalten sind. 
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I. MISSION 3 COMPONENT 2 – Intermodalität und integrierte Logistik 

Ziel dieser Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans ist es, die italienischen Häfen effizienter 
und wettbewerbsfähiger, energieeffizienter und besser in die Logistikkette zu integrieren. Außerdem soll das 
Flugverkehrsmanagementsystem digitalisiert werden. 

Zu diesem Zweck umfasst sie einerseits wichtige Reformen zur Vereinfachung der Verfahren, zur 
Aktualisierung der Hafenplanung und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Konzessionen in 
italienischen Häfen. Auf der anderen Seite einige Investitionen zur Gewährleistung der Intermodalität mit den 
Grundzügen der europäischen Kommunikation, die Verbindungen zum Handel mit den Ozeanen und zwischen 
den Mittelmeerländern entwickeln, die Dynamik und die Wettbewerbsfähigkeit des italienischen Hafensystems 
erhöhen, auch im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen. Die Investitionen im 
Zusammenhang mit dieser Komponente dürften das Passagier- und Frachtaufkommen in den italienischen 
Häfen erheblich erhöhen, was sich positiv auf die Stimulierung der Wirtschaftstätigkeit in den jeweiligen 
Gebieten und auf die Volkswirtschaft insgesamt auswirken wird. 

Andererseits bezieht sich diese Komponente auf die Digitalisierung der Logistiksysteme, einschließlich der 
Flughafensysteme. Es wird erwartet, dass diese Sektoren durch den Einsatz innovativer technologischer 
Lösungen wettbewerbsfähiger werden, um das System effizienter zu gestalten und auch ihre 
Umweltauswirkungen zu verringern.  

Diese Komponente entspricht der länderspezifischen Empfehlung 3 aus dem Jahr 2019, in der Italien 
nachdrücklich aufgefordert wird, die investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf die Qualität der Infrastruktur 
auszurichten, und der länderspezifischen Empfehlung 3 von 2020, in der empfohlen wird, „Investitionen in 
den ökologischen und digitalen Wandel zu konzentrieren, insbesondere in saubere und effiziente 
Energieerzeugung und -nutzung, Forschung und Innovation, nachhaltigen öffentlichen Verkehr, Abfall- und 
Wasserbewirtschaftung sowie eine verstärkte digitale Infrastruktur, um die Erbringung wesentlicher 
Dienstleistungen sicherzustellen“. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen 
und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird. 

I.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung 

Reform 1.1 – Vereinfachung der Verfahren für die strategische Planung 

Diese Maßnahme sieht eine Aktualisierung der Hafenplanung vor, um eine strategische Vision des italienischen 
Hafensystems zu gewährleisten. Die Reform regelt mindestens i) die Entwicklungsziele der 
Hafensystembehörden; II) die ermittelten und umrissenen Bereiche, die ausschließlich für Hafen- und 
Hinterhafenfunktionen bestimmt sind, iii) die letzten infrastrukturellen Verbindungen von Straße und Schiene 
zu Häfen, iv) die bei der Festlegung des Inhalts der Planung zugrunde gelegten Kriterien und v) eine eindeutige 
Identifizierung der Leitlinien, Vorschriften und Verfahren für die Ausarbeitung der Hafenregulierungspläne. 

Reform 1.2 – Wettbewerbsorientierte Konzessionsvergabe in italienischen Häfen  

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Bedingungen in Bezug auf die Laufzeit der Konzession, die Überwachungs- 
und Kontrollbefugnisse der Bewilligungsbehörden, die Erneuerungsverfahren, die Übertragung der Anlagen 
auf den neuen Konzessionär am Ende der Konzession und die Festlegung der Mindestobergrenzen der den 
Konzessionsnehmern in Rechnung gestellten Gebühren festzulegen. 
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Reform 1.3 – Vereinfachung der Genehmigungen für die Genehmigung von Kaltbügeln in italienischen 
Häfen  

Mit dieser Maßnahme soll das Genehmigungsverfahren für den Bau der nationalen Stromübertragungsnetze 
für die Stromversorgung von Schiffen (Kühlbügel) vereinfacht und verringertwerden. 

Das Ministerium für Infrastruktur und Verkehr unterbreitet einen Vorschlag zur Straffung des 
Genehmigungsverfahrens. Insbesondere wird vorgeschlagen, die Kaltbügelprojekte von den dem Ministerium 
für wirtschaftliche Entwicklung unterstellten Außenstellen bewerten zu lassen, die die Projekte in kürzerer Zeit 
prüfen und daher genehmigen könnten. Darüber hinaus ist eine regulatorische Intervention in Betracht zu 
ziehen, um ein einheitliches Genehmigungsverfahren für Vorhaben mit einer Spannung von mehr als 132 kV 
und dem Rest festzulegen, um die Synergien des Verfahrens zu nutzen.  

Reform 2.1: Einrichtung eines einzigen Zollportals („Sportello Unico Doganale“) 

Ziel ist die Einrichtung eines speziellen Portals für die zentrale Kontrollstelle, das die Interoperabilität mit 
nationalen Datenbanken und die Koordinierung der Kontrolltätigkeiten durch den Zoll ermöglicht. 

Investition 2.1: Digitalisierung der Logistikkette 

Ziel dieser Investition ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Logistik zu steigern, indem Verfahren, 
Prozesse und Kontrollen vereinfacht werden und der Schwerpunkt auf die Dematerialisierung von 
Dokumenten und den Austausch von Daten und Informationen gelegt wird. Diese Investition besteht in der 
Schaffung eines interoperablen digitalen Systems zwischen öffentlichen und privaten Akteuren für den 
Güterverkehr und die Logistik. 

Investition 2.2: Digitalisierung des Flugverkehrsmanagements. 

Ziel dieser Investition ist die Entwicklung neuer Instrumente für die Digitalisierung von 
Luftfahrtinformationen und die Einführung unbemannter Luftfahrzeugplattformen und -dienste. Die 
Investition besteht in der Entwicklung und Vernetzung des unbemannten Verkehrsmanagementsystems 
(UTMS), der Digitalisierung von Luftfahrtinformationen und der Festlegung eines neuen 
Instandhaltungsmodells. 

Investition 2.3: Kaltbügeln  

Ziel dieser Investition ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen des Seeverkehrs. Diese Investition 
besteht in dem Aufbau eines Netzes für die Stromversorgung in Hafengebieten (Docks) und der damit 
verbundenen Anschlussinfrastruktur an das nationale Übertragungsnetz. 
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I.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Investition 1.1: „Grüne Häfen: Maßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien und der 
Energieeffizienz in Häfen 

Ziel dieser Maßnahme ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Verbesserung der Luftqualität 
in Häfen und Hafenstädten. Diese Investition umfasst Energieeffizienzmaßnahmen, die Entwicklung 
erneuerbarer Energien sowie den Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge und Serviceboote oder die Umwandlung 
von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen und Servicebooten in emissionsfreie Fahrzeuge. 

Reform 2.2: Einrichtung einer nationalen Plattform für digitale Logistik zur Einführung der 
Digitalisierung des Güter- und/oder Personenverkehrs 

Ziel der Reform ist es, die Hafengemeinschaftssysteme der einzelnen Hafensystembehörden mit der nationalen 
Plattform für digitale Logistik interoperabel zu machen.  
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J. MISSION 4 KOMPONENTE 1: Stärkung des Bildungsangebots: von Kindergärten bis zu 
Hochschulen  
Diese Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans umfasst vier Interventionsbereiche: I) 
Qualitätsverbesserung und quantitative Ausweitung der allgemeinen und beruflichen Bildung – von 
Kindergärten bis zur Universität; II) Reform des Lehrberufs, insbesondere in Bezug auf Einstellungs- und 
Ausbildungsverfahren, mit dem Ziel, die Kompetenzen des Lehrpersonals zu verbessern und das 
Missverhältnis zwischen den Regionen zu beseitigen; III) Weiterbildung und Modernisierung der Infrastruktur 
zur Verbesserung von Digitales, Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) und 
Mehrsprachigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit und Energieeffizienz von Schulgebäuden; IV) 
Reform der akademischen Gruppen, Ermöglichung von Abschlüssen und Promotionsprogrammen mit dem 
Ziel, die angewandte Forschung zu fördern und die Zahl der Promotionsstipendien zu erhöhen. Die 
Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente zielen darauf ab, die Schwächen des italienischen Bildungs-, 
Ausbildungs- und Forschungssystems zu beheben, um das Bildungsniveau und die Beschäftigungsfähigkeit 
italienischer Studierender zu verbessern. Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente 
sollen dazu beitragen, die länderspezifischen Empfehlungen an Italien in den Jahren 2020 und 2019 
umzusetzen, in denen es heißt, dass „die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt durch eine umfassende Strategie 
unterstützt werden muss, unter anderem durch den Zugang zu hochwertiger Kinderbetreuung“ 
(länderspezifische Empfehlung 2, 2019), um die Bildungsergebnisse zu verbessern. auch durch angemessene 
und gezielte Investitionen und Förderung der Weiterqualifizierung, auch durch die Stärkung digitaler 
Kompetenzen“ (länderspezifische Empfehlung 2, 2019), „Förderung von Forschung und Innovation“ 
(länderspezifische Empfehlung 3, 2019), „Stärkung von Fernunterricht und Kompetenzen, einschließlich 
digitaler Kompetenzen“ (länderspezifische Empfehlung 2, 2020) und „Schwerpunkt der Investitionen in 
Forschung und Innovation“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2020). 

J.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investition 1.1: Plan für Kinderkrippen und Vorschulen sowie frühkindliche Betreuung, Bildung und 
Erziehung 

Ziel dieser Investition ist der Ausbau und die Verbesserung der Bildungseinrichtungen für Kinder im Alter von 
0 bis 6 Jahren. Die Investition besteht in den Bau, Umbau und Renovierung von Kinderbetreuungsplätzen in 
Kindergärten und Vorschulen. 

Investition 1.2: Plan für die Verlängerung der Vollzeitbeschäftigung 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Schuleinrichtungen in die Lage zu versetzen, die Schulzeiten zu verlängern, 
indem geeignete Infrastrukturen renoviert oder gebaut werden. Die Investition besteht in der Errichtung oder 
dem Bau von Kantinenräumen in Schuleinrichtungen. 

Investition 1.3: Plan zur Verbesserung der Infrastruktur für den Schulsport 

Ziel dieser Maßnahme ist die Förderung sportlicher Aktivitäten in Schulen. Diese Maßnahme besteht in der 
Renovierung und dem Bau von Sporteinrichtungen und Fitnessstudios für schulische Zwecke. 

Investition 1.4: Außerordentliche Maßnahmen zur Verringerung der territorialen Unterschiede in den 
I- und II-Zyklen der Sekundarschulen und zur Bekämpfung des Schulabbruchs 

Die Maßnahme zielt darauf ab, bestehende Lücken bei den Grundfertigkeiten der Schüler zu schließen. Die 
Investition besteht in der Durchsetzung von Mentoring- und Schulungsmaßnahmen für Schüler, die von 
Schulabbrechern bedroht sind, und für junge Menschen, die bereits abgebrochen sind, auch mit Unterstützung 
eines nationalen digitalen Portals. 
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Reform 1.1: Reform der technischen und beruflichen Institute 

Ziel der Reform ist es, die Lehrpläne technischer und professioneller Institute an die Kompetenzen anzupassen, 
die für das italienische Produktionssystem, auch auf lokaler Ebene, erforderlich sind. Mit der Reform soll 
insbesondere die technische und berufliche Bildung mit der Industrie 4.0 in Einklang gebracht und digitale 
Innovationen einbezogen werden. 

Reform 1.2: Reform der tertiären Berufsbildung (ITS) 

Die Reform zielt darauf ab, das tertiäre Berufsbildungssystem durch eine Vereinfachung der IVS-Governance 
zu stärken, um die Zahl der Institute und Einschreibungen im Hinblick auf das lokale Gebiet zu erhöhen. Die 
Reform dürfte das Missverhältnis zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage überbrücken.  

Investition 1.5: Entwicklung des tertiären Berufsbildungssystems (ITS) 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Rolle der Berufsbildungseinrichtungen im italienischen Bildungssystem zu 
stärken. Die Investition besteht in der Ausweitung der Einschreibung von Studierenden in IVS und in der 
Förderung der Beteiligung von Unternehmen an der Bildung durch die Einrichtung einer nationalen digitalen 
Plattform, die die Ausbildung besser mit dem Arbeitsmarkt verbindet.  

Reform 1.3: Umstrukturierung des Schulsystems 

Mit der Reform werden zwei Ziele verfolgt:  

1) Anpassung der Anzahl der Schüler pro Klasse.  

Die Zahl der Lehrkräfte wird angesichts des Bevölkerungsrückgangs und um die Zahl der Schüler pro Klasse 
zu verringern und das Verhältnis zwischen der Zahl der Schüler und Lehrkräfte in gemeinsamen Positionen 
schrittweise zu verbessern, auf demselben Niveau wie im Schuljahr 2020/2021 festgelegt. Die Durchführung 
der Intervention darf die Zahl der verfügbaren Gebäude nicht erhöhen. Im Rahmen der Initiative wird den 
einzelnen Schülerinnen und Schülern individuelle Aufmerksamkeit gewidmet, wobei den schutzbedürftigsten 
und sicherlich Schülern mit Behinderungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Verbesserung des 
Schüler-/Lehrers-Verhältnisses dürfte der Unterrichtsqualität und der Verfügbarkeit von Ressourcen für 
Schulgebäude zugutekommen. Überprüfung der Vorschriften über die Größe von Schulgebäuden. Die 
regionale Schulbevölkerung wird, wie in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen, als „effektiver 
Parameter“ für die Ermittlung der Bildungseinrichtungen mit einem Schulleiter und einer Kopffahndung und 
nicht die Bevölkerung der einzelnen Schulen herangezogen. 

Reform 1.4: Reform des Orientierungssystems  

Ziel der Reform ist die Einführung von Orientierungsmodulen (mindestens 30 Stunden pro Jahr) für die vierte 
und fünfte Klasse der Sekundarstufe II. Das Hauptziel besteht darin, Studierende dabei zu unterstützen, vor 
ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt eine sachkundige Entscheidung zwischen der Fortsetzung ihres 
Studiums oder der beruflichen Weiterbildung (IVS) zu treffen. Die Reform sieht auch die Einrichtung einer 
digitalen Orientierungsplattform im Zusammenhang mit dem tertiären Bildungsangebot von Hochschulen und 
Berufsbildungsinstituten (IVS) vor.  

Investition 1.6: Aktive Orientierung beim Übergang zwischen Schule und Hochschule  

Ziel dieser Maßnahme ist es, den Übergang von der Sekundarstufe II zur Universität zu erleichtern und zu 
fördern und die Schulabbrecherquote zu senken. Diese Maßnahme besteht darin, allen Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufe II Orientierungskurse anzubieten, um sie bei der Wahl des Tertiärbereichs zu 
unterstützen.  

Investition 1.7: Stipendien für den Zugang zu Universitäten  

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Gleichstellung beim Zugang zur tertiären Bildung zu verbessern, indem 
Studierende in sozioökonomischen Schwierigkeiten unterstützt werden. Die Maßnahme besteht darin, die 
Zahl der Stipendien für Hochschulstudenten zu erhöhen.  
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Reform 1.5: Reformen der Hochschulgruppen  

Die Reform sieht eine Aktualisierung der Hochschullehrpläne vor, um die bestehenden starren Grenzen zu 
verringern, die die Möglichkeit, interdisziplinäre Wege zu schaffen, stark einschränken. Mit der Reform soll 
auch die Möglichkeit der Umsetzung von Berufsbildungsprogrammen erweitert werden, indem innovative 
arbeitsplatzorientierte Studiengänge eingeführt werden.  

Reform 1.6: Reform des Hochschulabschlusses  

Die Reform sieht die Vereinfachung des Verfahrens für den Zugang zu Berufen vor, die die Eintragung in 
Berufsaufträge durch eine spezielle Berufsprüfung erfordern. Die Maßnahme trägt dazu bei, die nationale 
Abschlussprüfung jedes Hochschulabschlusses mit der entsprechenden Prüfung der beruflichen Ordnung zu 
harmonisieren und so allgemeine und klare Regeln zu schaffen und zu ersetzen.  

Reform 2.1: Einstellung von Lehrkräften  

Ziel dieser Reform ist es, die Bildungsergebnisse zu verbessern, indem die Qualifikations-, Einstellungs-, 
Laufbahn-, Ausbildungs- und Bewertungssysteme der Lehrkräfte verbessert werden. Diese Maßnahme umfasst 
die Einstellung von Lehrkräften im Rahmen des reformierten Einstellungssystems.   

Reform 2.2: Tertiäre weiterführende Schulen und Pflichtschulungen für Schulleiter, Lehrkräfte, 
Verwaltungs- und technisches Personal  

Ziel der Reform ist der Aufbau eines hochwertigen Ausbildungssystems für das Schulpersonal für die 
kontinuierliche berufliche und berufliche Entwicklung. Er sieht die Einrichtung einer qualifizierten Stelle vor, 
die für die Veröffentlichung von Leitlinien im Einklang mit den europäischen Standards und für die Auswahl 
und Koordinierung von Ausbildungsinitiativen zuständig ist und diese möglicherweise an den beruflichen 
Aufstieg anknüpft, wie in der Reform der Einstellungen – Reform 2.1: Einstellung von Lehrkräften, die im 
Plan enthalten ist. 

Investition 2.1: Integrierter digitaler Unterricht und Schulungen zum digitalen Wandel für 
Schulpersonal  

Ziel dieser Maßnahme ist die Einrichtung eines ständigen Systems zur Förderung digitaler Lehrkompetenzen 
des Schulpersonals. Die Investition besteht in der Ausbildung von Schulleitern, Lehrkräften und 
Verwaltungspersonal.  

Investition 3.1: Neue Kompetenzen und neue Sprachen  

Ziel dieser Maßnahme ist es, Sprach-, MINT-, Digital- und Innovationskompetenzen auf allen Ebenen der 
Schule zu verbessern. Die Maßnahme besteht in der Aktivierung interdisziplinärer MINT-Beratungsprojekte 
in Schulen und der Ausweitung des Programms Erasmus+.   

Investition 3.2: Schule 4.0: innovative Schulen, Verkabelung, neue Klassenzimmer und Workshops 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Schuleinrichtungen so umzugestalten, dass digitales Lernen ermöglicht wird. 
Diese Maßnahme besteht darin, mindestens 8000 Grund- und Sekundarschulen mit digitalen Werkzeugen 
auszustatten, die mindestens 100000 Klassenzimmer abdecken. 

Investition 3.3: Plan für Sicherheit und strukturelle Sanierung von Schulgebäuden 

Ziel der Maßnahme ist es, die Sicherheit und Energieeffizienz von Schulgebäuden zu erhöhen. Diese 
Maßnahme umfasst die Renovierung und den Wiederaufbau von Schulgebäuden. 

Investition 3.4: Lehre und fortgeschrittene Universitätskompetenzen 

Ziel dieser Maßnahme ist es, Hochschulprogramme, einschließlich Promotionsstudien, zu qualifizieren und zu 
innovativ zu machen, um digitale Kompetenzen zu stärken und das globale Engagement der Hochschulbildung 
zu stärken. Die Investition besteht in der Vergabe von Doktorandenstipendien, der Schaffung von Netzen von 
Hochschuleinrichtungen, der Einrichtung von Zentren für digitale Bildung und der Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit und internationaler Projekte. 
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Reform 4.1: Ph.D. Programmreform  

Ziel der Reform ist es, die Verordnung über Promotionsprogramme zu aktualisieren, die Verfahren für die 
Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und an Promotionsprogrammen zu vereinfachen und die 
angewandte Forschung zu stärken. Mit der vorgeschlagenen Reform werden alle Investitionen im 
Zusammenhang mit Promotionsprogrammen im Zielbereich „Bildung und Forschung“ integriert. 

Investition 4.1: Erhöhung der Zahl und der beruflichen Möglichkeiten von Doktoranden 
(Forschungsorientierte, öffentliche Verwaltung und Kulturerbe)  

Ziel der Maßnahme ist es, den Bestand an Humankapital für forschungsorientierte Tätigkeiten, die öffentliche 
Verwaltung und das kulturelle Erbe zu erhöhen. Die Investition sieht die Zuweisung von mindestens 3600 
allgemeinen Doktorandenstipendien, mindestens 3000 Doktorandenstipendien im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung und mindestens 600 neuen Doktorandenstipendien für kulturelles Erbe für Studierende vor. 
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J.3. Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  
  
Reform 1.7: Reform der Regelung für den Studentenwohnsitz und Investitionen in den 
Studentenwohnsitz  
 

Ziel der Reform ist es, die Unterbringung von Hochschulstudenten zu verbessern, indem private und 
öffentliche Investitionen in Einrichtungen gefördert werden, wobei das Ministerium für Universität und 
Forschung einen Beitrag leistet.  
Die Investition besteht in der Bereitstellung zusätzlicher Unterkünfte für Studierende.  
Investition 1.1: Plan für Kinderkrippen und Vorschulen sowie frühkindliche Betreuung, Bildung und 
Erziehung 

Ziel dieser Investition ist der Ausbau und die Verbesserung der Bildungseinrichtungen für Kinder im Alter von 
0 bis 6 Jahren. Die Investition besteht in den Bau, Umbau und Renovierung von Kinderbetreuungsplätzen in 
Kindergärten und Vorschulen. 

Investition 1.2: Plan für die Verlängerung der Vollzeitbeschäftigung 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Schuleinrichtungen in die Lage zu versetzen, die Schulzeiten zu verlängern, 
indem geeignete Infrastrukturen renoviert oder gebaut werden. Die Investition besteht in der Errichtung oder 
dem Bau von Kantinenräumen in Schuleinrichtungen.  

Investition 3.3: Plan für Sicherheit und strukturelle Sanierung von Schulgebäuden 

Ziel der Maßnahme ist es, die Sicherheit und Energieeffizienz von Schulgebäuden zu erhöhen. Diese 
Maßnahme umfasst die Renovierung und den Wiederaufbau von Schulgebäuden. 

Investition 5: Stipendiatenwohnungsfonds 

Diese Maßnahme besteht aus einer öffentlichen Investition in ein Stipendienprogramm, um Anreize für private 
Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln in Italien im Bereich des 
Studentenwohnungssektors zu verbessern. Im Rahmen der Regelung werden Zuschüsse direkt an den privaten 
Sektor sowie an öffentliche Stellen, die ähnliche Tätigkeiten ausüben, gewährt.  

Das System wird von der Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) als Durchführungspartner verwaltet. 
Die Regelung umfasst die folgende Warenlinie: 

 Ein Pauschalbetrag von höchstens 20 000 EUR für Schülerbetten.  

Zur Durchführung der Investition in die Regelung unterzeichnen Italien und CDP S.p.A. ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Entscheidung über die 
Vergabe des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen gleichwertigen 
Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen 
Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der damit verbundenen Finanzhilfepolitik, die Folgendes umfassen: 

a. Die sozialen Anforderungen der Investition, einschließlich: 

i. Die Anforderung, dass der Mietzins für Hochschulstudenten mindestens 15 % unter den 
örtlichen Marktpreisen liegen muss. 

ii. Die Anforderung, dass 30 % der neuen Plätze Studierenden vorbehalten sein müssen, die 
gemäß der Definition von „Diritto allo Studio“ (Recht auf Studieneinrichtungen) mit 
sozioökonomischen Schwierigkeiten konfrontiert sind. 
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i. Die Anforderung, dass bestehende Unterkünfte, die zum Zeitpunkt der Einleitung der 
entsprechenden Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen für die Unterbringung 
von Studierenden genutzt werden, nicht finanziert werden können. 

b. Die Beschreibung der gewährten Finanzhilfen und der förderfähigen Endbegünstigten.  

c. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 

d. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) 
einzuhalten. Insbesondere schließt die Finanzhilfepolitik die folgende Liste von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung,72ii) Tätigkeiten 
und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 
Richtwerten liegen,73iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 
Verbrennungsanlagen74 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen75. Zur Vermeidung von 
Zweifeln kommen Gaskessel nicht für eine Förderung im Rahmen dieser Maßnahme in Betracht. 

e. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Den unter das Durchführungsabkommen fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige ungenutzte Einnahmen aus dem System, auch 
nach 2026, für dieselben politischen Zwecke zu verwenden. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

1. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 
Berichterstattung über die mobilisierten Finanzhilfen. 

2. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten 
gewährleisten. 

                                                
72 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
73 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  
74 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
75 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
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3. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jedes Vorhabens gemäß den Anforderungen 
des Durchführungsabkommens zu überprüfen, bevor eine Finanzhilfe für ein 
Vorhaben gewährt wird. 

4. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen im 
Einklang mit einem Prüfplan von CDP S.p.A. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes 
überprüft: i) die Wirksamkeit der Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung 
von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten; II) Einhaltung des DNSH-
Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche Beihilfen; und iii) die Anforderung, 
dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben Kosten zu decken, 
eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der 
Transaktionen und die Einhaltung der Bedingungen der geltenden 
Finanzhilfevereinbarungen im Rahmen der Durchführungsvereinbarung überprüft.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
38

3 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 J.

4.
 E

ta
pp

en
zi

el
e,

 Z
ie

lw
er

te
, I

nd
ik

at
or

en
 u

nd
 Z

ei
tp

la
n 

fü
r 

di
e 

Ü
be

rw
ac

hu
ng

 u
nd

 D
ur

ch
fü

hr
un

g 
(D

ar
le

he
n)

  

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/Z

iel
we

rt 
Na

m
en

 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

M4
C1

-1
8 

Inv
es

titi
on

 1.
1: 

Pl
an

 
für

 K
ind

er
kri

pp
en

 
un

d V
or

sc
hu

len
 

so
wi

e f
rü

hk
ind

lic
he

 
Be

tre
uu

ng
, B

ild
un

g 
un

d E
rzi

eh
un

g 

Zie
l 

Sc
ha

ffu
ng

 vo
n 

Pl
ätz

en
 fü

r d
ie 

frü
hk

ind
lic

he
 

Be
tre

uu
ng

, B
ild

un
g 

un
d E

rzi
eh

un
g v

on
 

Ki
nd

er
n i

m 
Al

ter
 vo

n 
0 b

is 
6 J

ah
re

n. 
 

EN
TF

ÄL
LT

. 
An

za
hl 

0 
15

0 
48

0 
Q2

 
20

26
 

Na
ch

we
ise

 üb
er

 de
n 

Ab
sc

hlu
ss

 vo
n 

Ar
be

ite
n a

n m
ind

es
ten

s 1
50

48
0 n

eu
 

ge
ba

ute
n, 

ne
u q

ua
lifi

zie
rte

n, 
er

we
ite

rte
n 

od
er

 au
s e

ine
r N

utz
un

gs
än

de
ru

ng
 in

 de
r 

frü
hk

ind
lic

he
n B

etr
eu

un
g, 

Bi
ldu

ng
 un

d 
Er

zie
hu

ng
 re

su
ltie

re
nd

en
 P

lät
ze

n 
für

 
Ki

nd
er

 im
 A

lte
r v

on
 0 

bis
 6 

Ja
hr

en
, v

on
 

de
ne

n h
öc

hs
ten

s 3
50

00
 P

lät
ze

 in
fol

ge
 

de
s A

br
iss

es
 un

d d
es

 W
ied

er
au

fb
au

s 
be

ste
he

nd
er

 P
lät

ze
 en

tst
an

de
n s

ind
. D

ie 
Inv

es
titi

on
 um

fas
st 

nic
ht 

die
 B

es
ch

aff
un

g 
vo

n E
rd

ga
sk

es
se

ln.
 

M4
C1

-2
1 

Inv
es

titi
on

 1.
2: 

Pl
an

 
für

 di
e 

Ve
rlä

ng
er

un
g d

er
 

Vo
llz

eit
be

sc
hä

ftig
un

g 

Zie
l 

Ba
u o

de
r 

Re
no

vie
ru

ng
 vo

n 
Ka

nti
ne

nr
äu

me
n i

n 
Sc

hu
len

 

EN
TF

ÄL
LT

. 
An

za
hl 

0 
1 0

0 0 
Q2

 
20

26
 

Fü
r m

ind
es

ten
s 1

00
0 K

an
tin

en
rä

um
e i

n 
Sc

hu
len

 w
er

de
n 

Be
sc

he
ini

gu
ng

en
 üb

er
 

de
n A

bs
ch

lus
s d

er
 A

rb
eit

en
 au

sg
es

tel
lt. 

M4
C1

-2
6 

Inv
es

titi
on

 3.
3: 

Pl
an

 
für

 S
ich

er
he

it u
nd

 
str

uk
tur

ell
e 

Sa
nie

ru
ng

 vo
n 

Sc
hu

lge
bä

ud
en

 

Zie
l 

 R
en

ov
ier

te 
od

er
 

re
no

vie
rte

 
Sc

hu
lge

bä
ud

e 
EN

TF
ÄL

LT
. 

An
za

hl 
0 

1 4
0 0 

Q2
 

20
26

 

Fü
r m

ind
es

ten
s 1

40
0 S

ch
ulg

eb
äu

de
 

we
rd

en
 B

es
ch

ein
igu

ng
en

 üb
er

 de
n 

Ab
sc

hlu
ss

 vo
n R

en
ov

ier
un

gs
- o

de
r 

Um
ba

ua
rb

eit
en

 zu
r V

er
be

ss
er

un
g d

er
 

Si
ch

er
he

it o
de

r E
ne

rg
iee

ffiz
ien

z 
au

sg
es

tel
lt. 

Di
e I

nv
es

titi
on

 um
fas

st 
nic

ht 
die

 B
es

ch
aff

un
g v

on
 E

rd
ga

sk
es

se
ln.

 

M4
C1

-2
7 

Re
for

m 
1.7

: R
efo

rm
 

de
r R

eg
elu

ng
 fü

r 
de

n 
Me

ile
ns

tei
n 

Ink
ra

fttr
ete

n v
on

 
Re

ch
tsv

or
sc

hr
ifte

n 
zu

r Ä
nd

er
un

g d
er

 

Ge
se

tzl
ich

e 
Be

sti
mm

un
g, 

au
s 

de
r d

as
 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
T

FÄ
L

LT
. 

4. 
QU

AR
TA

L 
20

21
 

Di
e ü

be
ra

rb
eit

ete
n R

ec
hts

vo
rsc

hr
ifte

n 
mü

ss
en

   
Än

de
ru

ng
 de

r g
elt

en
de

n V
or

sc
hr

ifte
n f

ür
 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
38

4 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/Z

iel
we

rt 
Na

m
en

 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

St
ud

en
ten

wo
hn

sit
z 

un
d I

nv
es

titi
on

en
 in

 
de

n 
St

ud
en

ten
wo

hn
sit

z 

ge
lte

nd
en

 
Vo

rsc
hr

ifte
n f

ür
 

St
ud

en
ten

wo
hn

un
ge

n
. 

Ink
ra

fttr
ete

n d
er

 
Re

ch
tsv

or
sc

hr
ifte

n 
he

rvo
rg

eh
t. 

St
ud

en
ten

wo
hn

un
ge

n (
Ge

se
tz 

33
8/2

00
0 

un
d g

es
etz

es
ve

rtr
ete

nd
es

 D
ek

re
t N

r. 
68

/20
12

), 
um

 

(1
). 

Fö
rd

er
un

g d
er

 U
ms

tru
ktu

rie
ru

ng
 un

d 
Re

no
vie

ru
ng

 vo
n S

tru
ktu

re
n a

ns
te

lle
 

ne
ue

r G
rü

nfl
äc

he
ng

eb
äu

de
 (m

it e
ine

m 
hö

he
re

n A
nte

il a
n M

itg
rü

nd
un

ge
n 

(d
er

ze
it 5

0 
%

)),
 w

ob
ei 

de
r h

öc
hs

te
 

Um
we

lts
tan

da
rd

 du
rch

 di
e v

or
ge

ste
llte

n 
Pr

oje
kte

 ge
wä

hr
lei

ste
t w

er
de

n m
us

s; 

(2
). 

Ve
re

inf
ac

hu
ng

 – 
au

ch
 da

nk
 d

er
 

Di
git

ali
sie

ru
ng

 – 
de

r P
rä

se
nta

tio
n 

un
d 

Au
sw

ah
l v

on
 P

ro
jek

ten
 un

d d
am

it d
es

 
Ze

itp
lan

s f
ür

 di
e U

ms
etz

un
g;

 

(3
) G

es
etz

lic
h e

ine
 A

bw
eic

hu
ng

 vo
n d

en
 

im
 G

es
etz

 N
r. 

33
8/2

00
0 f

es
tge

leg
ten

 
Kr

ite
rie

n i
n B

ez
ug

 au
f d

en
 P

ro
ze

nt
sa

tz 
de

r K
ofi

na
nz

ier
un

g v
or

se
he

n, 
de

r 
ge

wä
hr

t w
er

de
n k

an
n. 

Ei
ne

 R
efo

rm
 w

ird
 du

rch
ge

füh
rt,

 in
de

m 
in 

de
n i

tal
ien

isc
he

n R
ec

hts
ra

hm
en

 fü
r d

ie 
Fin

an
zie

ru
ng

 vo
n S

tud
en

ten
wo

hn
un

ge
n 

die
 fo

lge
nd

en
 w

es
en

tlic
he

n Ä
nd

er
un

ge
n 

au
fge

no
mm

en
 w

er
de

n: 

1. 
Öf

fnu
ng

 de
r B

ete
ilig

un
g a

n d
er

 
Fin

an
zie

ru
ng

 au
ch

 fü
r p

riv
ate

 In
ve

sto
re

n 
(g

em
äß

 de
m 

in 
de

r D
ur

ch
füh

ru
ng

 
be

sc
hr

ieb
en

en
 P

ro
gr

am
m)

, w
ob

ei 
au

ch
 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
38

5 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/Z

iel
we

rt 
Na

m
en

 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

öff
en

tlic
h-

pr
iva

te 
Pa

rtn
er

sc
ha

fte
n 

er
mö

gli
ch

t w
er

de
n, 

be
i d

en
en

 di
e 

Un
ive

rsi
tät

 di
e v

er
füg

ba
re

n M
itte

l n
utz

t, 
um

 da
s f

ina
nz

iel
le 

Gl
eic

hg
ew

ich
t b

ei 
Im

mo
bil

ien
inv

es
titi

on
en

 fü
r 

St
ud

en
ten

wo
hn

un
ge

n z
u f

ör
de

rn
; 

2. 
Ge

wä
hr

lei
stu

ng
 de

r la
ng

fris
tig

en
 

Tr
ag

fäh
igk

eit
 de

r p
riv

ate
n I

nv
es

titi
on

en
, 

ind
em

 si
ch

er
ge

ste
llt 

wi
rd

, d
as

s d
ie 

Be
ste

ue
ru

ng
sre

ge
lun

g v
on

 de
r f

ür
 

Ho
tel

die
ns

tle
ist

un
ge

n 
ge

lte
nd

en
 zu

 de
r 

für
 S

oz
ial

wo
hn

un
ge

n g
elt

en
de

n 
Re

ge
lun

g g
eä

nd
er

t w
ird

, in
de

m 
die

 
Nu

tzu
ng

 de
r n

eu
en

 U
nte

rkü
nft

e f
ür

 di
e 

Un
ter

br
ing

un
g v

on
 S

tud
ier

en
de

n 
wä

hr
en

d d
es

 ak
ad

em
isc

he
n J

ah
re

s 
ein

ge
sc

hr
än

kt 
wi

rd
, a

be
r d

ie 
Nu

tzu
ng

 de
r 

St
ru

ktu
re

n e
rm

ög
lic

ht 
wi

rd
, w

en
n 

sie
 

nic
ht 

für
 di

e B
ew

irtu
ng

 vo
n 

St
ud

ier
en

de
n 

be
nö

tig
t w

er
de

n. 
Di

es
 w

ied
er

um
 w

ird
 

da
zu

 be
itra

ge
n, 

da
ss

 ne
ue

 U
nte

rk
ün

fte
 

zu
 er

sc
hw

ing
lic

he
n M

iet
en

 an
ge

bo
ten

 
we

rd
en

. D
ie 

Fin
an

zie
ru

ng
 so

wi
e 

zu
sä

tzl
ich

e S
teu

er
ve

rg
ün

sti
gu

ng
en

 (z
. B

. 
Gl

eic
hb

eh
an

dlu
ng

 m
it S

oz
ial

wo
hn

un
ge

n)
 

an
 di

e N
utz

un
g d

er
 ne

ue
n W

oh
nu

ng
en

 
für

 S
tud

en
ten

wo
hn

un
ge

n w
äh

re
nd

 de
s 

ge
sa

mt
en

 In
ve

sti
tio

ns
ho

riz
on

ts 
un

d d
ie 

Ei
nh

alt
un

g d
er

 ve
re

inb
ar

ten
 O

be
rg

re
nz

e 
für

 di
e d

en
 S

tud
ier

en
de

n i
n R

ec
hn

un
g 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
38

6 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/Z

iel
we

rt 
Na

m
en

 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

ge
ste

llte
n M

iet
en

 au
ch

 na
ch

 A
bla

uf 
de

r 
So

nd
er

för
de

rp
ro

gr
am

me
, z

u d
er

en
 

Inv
es

titi
on

 ic
h d

ur
ch

 pr
iva

te 
Be

tre
ibe

r 
be

iträ
gt,

 zu
 kn

üp
fen

. N
eu

fes
tle

gu
ng

 de
r 

St
an

da
rd

s f
ür

 S
tud

en
ten

un
ter

kü
nf

te 
du

rch
 N

eu
fes

tle
gu

ng
 de

r r
ec

htl
ich

en
 

An
for

de
ru

ng
en

 an
 de

n i
n d

en
 G

eb
äu

de
n 

ve
rfü

gb
ar

en
 ge

me
ins

am
en

 R
au

m 
pr

o 
St

ud
en

t im
 A

us
tau

sc
h f

ür
 be

ss
er

 
au

sg
es

tat
tet

e (
Ei

nz
el-

)S
äle

. 

M4
C1

-2
8 

Re
for

m 
1.7

: R
efo

rm
 

de
r R

eg
elu

ng
 fü

r 
de

n 
St

ud
en

ten
wo

hn
sit

z 
un

d I
nv

es
titi

on
en

 in
 

de
n 

St
ud

en
ten

wo
hn

sit
z 

Me
ile

ns
tei

n 

Ve
rg

ab
e ö

ffe
ntl

ich
er

 
Au

ftr
äg

e f
ür

 di
e 

Sc
ha

ffu
ng

 
zu

sä
tzl

ich
er

 
Sc

hla
fge

leg
en

he
ite

n 
(B

ett
en

) 

 V
er

öff
en

tlic
hu

ng
 

de
r V

er
ga

be
n i

n 
de

r W
eb

sit
e d

es
 

Mi
nis

ter
ium

s 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
T

FÄ
L

LT
. 

Q2
 

20
23

 
Ve

rg
ab

e v
on

 E
rst

ve
rtr

äg
en

 üb
er

 d
ie 

Sc
ha

ffu
ng

 zu
sä

tzl
ich

er
 S

ch
laf

un
te

rkü
nft

e 
(B

än
ke

)“;
 

M4
C1

-2
9 

Re
for

m 
1.7

: R
efo

rm
 

de
r R

eg
elu

ng
 fü

r 
de

n 
St

ud
en

ten
wo

hn
sit

z 
un

d I
nv

es
titi

on
en

 in
 

de
n 

St
ud

en
ten

wo
hn

sit
z 

Me
ile

ns
tei

n 

Ink
ra

fttr
ete

n d
er

 
Re

for
m 

de
s 

St
ud

en
ten

wo
hn

re
ch

ts
. 

Ge
se

tzl
ich

e 
Be

sti
mm

un
g ü

be
r 

da
s I

nk
ra

fttr
ete

n 
de

r R
efo

rm
. 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
T

FÄ
L

LT
. 

4. 
QU

AR
TA

L 
20

22
 

Di
e R

efo
rm

 um
fas

st 
Fo

lge
nd

es
: (

1)
 

Öf
fnu

ng
 de

r B
ete

ilig
un

g a
n d

er
 

Fin
an

zie
ru

ng
 au

ch
 fü

r p
riv

ate
 In

ve
sto

re
n, 

wo
be

i a
uc

h ö
ffe

ntl
ich

-p
riv

ate
 

Pa
rtn

er
sc

ha
fte

n e
rm

ög
lic

ht 
we

rd
en

, b
ei 

de
ne

n d
ie 

Un
ive

rsi
tät

 di
e v

er
füg

ba
re

n 
Mi

tte
l n

utz
t, u

m 
da

s f
ina

nz
iel

le 
Gl

eic
hg

ew
ich

t b
ei 

Im
mo

bil
ien

inv
es

titi
on

en
 fü

r 
St

ud
en

ten
wo

hn
un

ge
n z

u f
ör

de
rn

; (
2)

. 
Ge

wä
hr

lei
stu

ng
 de

r la
ng

fris
tig

en
 

Tr
ag

fäh
igk

eit
 de

r p
riv

ate
n I

nv
es

titi
on

en
, 

ind
em

 si
ch

er
ge

ste
llt 

wi
rd

, d
as

s d
ie 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
38

7 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/Z

iel
we

rt 
Na

m
en

 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

Be
ste

ue
ru

ng
sre

ge
lun

g v
on

 de
r f

ür
 

Ho
tel

die
ns

tle
ist

un
ge

n 
ge

lte
nd

en
 zu

 de
r 

für
 S

oz
ial

wo
hn

un
ge

n g
elt

en
de

n 
Re

ge
lun

g g
eä

nd
er

t w
ird

, in
de

m 
die

 
Nu

tzu
ng

 de
r n

eu
en

 U
nte

rkü
nft

e f
ür

 di
e 

Un
ter

br
ing

un
g v

on
 S

tud
ier

en
de

n 
wä

hr
en

d d
es

 ak
ad

em
isc

he
n J

ah
re

s 
ein

ge
sc

hr
än

kt 
wi

rd
, a

be
r d

ie 
Nu

tzu
ng

 de
r 

St
ru

ktu
re

n e
rm

ög
lic

ht 
wi

rd
, w

en
n 

sie
 

nic
ht 

für
 di

e B
ew

irtu
ng

 vo
n 

St
ud

ier
en

de
n 

be
nö

tig
t w

er
de

n; 
(3

). 
Di

e F
ina

nz
ier

un
g 

so
wi

e z
us

ätz
lic

he
 

St
eu

er
ve

rg
ün

sti
gu

ng
en

 (z
. B

. 
Gl

eic
hb

eh
an

dlu
ng

 m
it S

oz
ial

wo
hn

un
ge

n)
 

an
 di

e N
utz

un
g d

er
 ne

ue
n W

oh
nu

ng
en

 
für

 S
tud

en
ten

wo
hn

un
ge

n w
äh

re
nd

 de
s 

ge
sa

mt
en

 In
ve

sti
tio

ns
ho

riz
on

ts 
un

d 
die

 
Ei

nh
alt

un
g d

er
 ve

re
inb

ar
ten

 O
be

rg
re

nz
e 

für
 di

e d
en

 S
tud

ier
en

de
n b

er
ec

hn
ete

n 
Mi

ete
n a

uc
h ü

be
r d

as
 A

us
lau

fen
 vo

n 
So

nd
er

fin
an

zie
ru

ng
sp

ro
gr

am
me

n 
hin

au
s, 

zu
 de

ne
n i

ch
 zu

r M
ob

ilis
ier

un
g 

de
r I

nv
es

titi
on

en
 de

r p
riv

ate
n B

et
re

ibe
r 

be
iträ

gt,
 zu

 kn
üp

fen
; (

4)
. N

eu
fes

tle
gu

ng
 

de
r S

tan
da

rd
s f

ür
 S

tud
en

ten
un

ter
kü

nft
e 

du
rch

 N
eu

fes
tle

gu
ng

 de
r r

ec
htl

ich
en

 
An

for
de

ru
ng

en
 an

 de
n i

n d
en

 G
eb

äu
de

n 
ve

rfü
gb

ar
en

 ge
me

ins
am

en
 R

au
m 

pr
o 

St
ud

en
t im

 A
us

tau
sc

h f
ür

 be
ss

er
 

au
sg

es
tat

tet
e (

Ei
nz

el-
)S

äle
. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
38

8 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/Z

iel
we

rt 
Na

m
en

 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

M4
C1

-3
0 

Re
for

m 
1.7

: R
efo

rm
 

de
r R

eg
elu

ng
 fü

r 
de

n 
St

ud
en

ten
wo

hn
sit

z 
un

d I
nv

es
titi

on
en

 in
 

de
n 

St
ud

en
ten

wo
hn

sit
z 

Zie
l 

Sc
ha

ffu
ng

 vo
n 

Sc
hla

fun
ter

kü
nft

en
 

für
 S

tud
ier

en
de

  
EN

TF
ÄL

LT
. 

An
za

hl 
0 

30
 

00
0 

Q2
 

20
26

 

Fü
r m

ind
es

ten
s 3

00
00

 ne
u g

es
ch

aff
en

e 
Sc

hla
fun

ter
kü

nft
e w

er
de

n 
Be

sc
he

ini
gu

ng
en

 üb
er

 de
n 

Ab
sc

hlu
ss

 
de

r A
rb

eit
en

 au
sg

es
tel

lt. 
 

 Be
ste

he
nd

e U
nte

rkü
nft

e, 
die

 zu
m 

Ze
itp

un
kt 

de
r E

inl
eit

un
g d

er
 

en
tsp

re
ch

en
de

n A
uff

or
de

ru
ng

 zu
r 

Ei
nr

eic
hu

ng
 vo

n 
Pr

oje
ktv

or
sc

hlä
ge

n f
ür

 
die

 U
nte

rb
rin

gu
ng

 vo
n S

tud
ier

en
de

n 
ge

nu
tzt

 w
ur

de
n, 

kö
nn

en
 ni

ch
t a

uf
 da

s 
Zie

l a
ng

er
ec

hn
et 

we
rd

en
.   

  
 Di

e A
uff

or
de

ru
ng

 zu
r E

inr
eic

hu
ng

 vo
n 

Vo
rsc

hlä
ge

n 2
02

4 s
ieh

t v
or

, d
as

s 3
0 

%
 

de
r n

eu
en

 P
lät

ze
 fü

r S
tud

ier
en

de
 m

it 
so

zio
ök

on
om

isc
he

n S
ch

wi
er

igk
eit

en
 im

 
Si

nn
e d

er
 D

efi
nit

ion
 vo

n „
Di

ritt
o a

llo
 

St
ud

io“
 (R

ec
ht

 a
uf

 
St

ud
ien

or
ga

nis
at

ion
en

) v
or

ge
se

he
ns

ind
. 

Di
es

e A
uff

or
de

ru
ng

 zu
r E

inr
eic

hu
ng

 vo
n 

Vo
rsc

hlä
ge

n s
ieh

t fe
rn

er
 vo

r, 
da

ss
 di

e 
Mi

etg
eb

üh
re

n f
ür

 H
oc

hs
ch

uls
tud

en
ten

 
mi

nd
es

ten
s 1

5 
%

 un
ter

 de
n ö

rtli
ch

en
 

Ma
rkt

pr
eis

en
 lie

ge
n. 

 
 Di

e I
nv

es
titi

on
 um

fas
st 

nic
ht 

die
 

Be
sc

ha
ffu

ng
 vo

n E
rd

ga
sk

es
se

ln.
 

M4
C1

-3
1 

Inv
es

titi
on

 5:
 

St
ipe

nd
iat

en
wo

hn
u

ng
sfo

nd
s 

Me
ile

ns
tei

n 
Du

rch
füh

ru
ng

sv
er

ein
ba

ru
ng

 
Ink

ra
fttr

ete
n d

es
 

Du
rch

füh
ru

ng
sü

be
re

ink
om

me
ns

 

  
  

  
4. 

QU
AR

TA
L 

20
25

 
Ink

ra
fttr

ete
n d

es
 

Du
rch

füh
ru

ng
sü

be
re

ink
om

me
ns

. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
38

9 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/Z

iel
we

rt 
Na

m
en

 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r 

Et
ap

pe
nz

iel
e)

 
(fü

r Z
iel

e)
 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

M4
C1

-3
2 

Inv
es

titi
on

 5:
 

St
ipe

nd
iat

en
wo

hn
u

ng
sfo

nd
s 

Me
ile

ns
tei

n 
Mi

t d
en

 
En

db
eg

ün
sti

gte
n 

un
ter

ze
ich

ne
te 

re
ch

tlic
he

 
Ve

re
inb

ar
un

ge
n u

nd
 

Ab
sc

hlu
ss

 de
r 

Inv
es

titi
on

en
 

Un
ter

ze
ich

ne
te 

re
ch

tlic
he

 
Ve

re
inb

ar
un

ge
n 

un
d 

Üb
er

tra
gu

ng
sb

es
c

he
ini

gu
ng

 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
T

FÄ
L

LT
. 

Q2
 

20
26

 
Di

e C
as

sa
 D

ep
os

iti 
e P

re
sti

ti S
.p.

A.
 m

us
s 

mi
t 

de
n 

En
db

eg
ün

sti
gte

n 
ge

se
tzl

ich
e 

Fin
an

zh
ilfe

ve
re

inb
ar

un
ge

n 
üb

er
 

ein
en

 
Be

tra
g 

ge
sc

hlo
ss

en
 

ha
be

n,
 

de
r 

er
for

de
rlic

h 
ist

, 
um

 1
00

 %
 d

er
 A

RF
-

Inv
es

titi
on

en
 

in 
da

s 
Pr

og
ra

mm
 

zu
 

ve
rw

en
de

n 
(u

nte
r 

Be
rü

ck
sic

hti
gu

ng
 d

er
 

Ve
rw

alt
un

gs
ge

bü
hr

en
). 

 

Ita
lie

n ü
be

rtr
äg

t 5
99

 00
0 0

00
 E

UR
 an

 di
e 

Ca
ss

a D
ep

os
iti 

e P
re

sti
ti S

.p.
A.

 fü
r d

ie 
Fa

zil
itä

t. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


 

 

15106/25 ADD 1   390 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

K. MISSION 4 KOMPONENTE 2: Von der Forschung zur Wirtschaft 

Diese Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, Investitionen in Forschung 
und Innovation zu unterstützen, Innovation und Technologieverbreitung zu fördern, Kompetenzen zu stärken 
und den Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft zu unterstützen. Es unterstützt das öffentliche 
Forschungssystem, die Kompetenzen und die Mobilität der Forscher sowie die Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor auf nationaler und EU-Ebene. Sie stützt sich auf drei Hauptpfeiler: I) 
Verbesserung der wissenschaftlichen Grundlagen; II) starke Verbindungen zwischen Unternehmen und 
Wissenschaft (Wissens- und Technologietransfer; III) Unterstützung von Unternehmensinnovationen 
(insbesondere KMU, Start-up-Unternehmen). 

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente sollen zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen an Italien in den Jahren 2020 und 2019 beitragen, in denen es darum geht, „die 
investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf Forschung und Innovation und die Qualität der Infrastruktur zu 
konzentrieren“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2019), private Investitionen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Erholung zu fördern (länderspezifische Empfehlung 3, 2020), Investitionen auf den 
ökologischen und digitalen Wandel, insbesondere in Forschung und Innovation, zu konzentrieren 
(länderspezifische Empfehlung 3, 2020).  

K.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

 

Investition 1.2: Finanzierung von Projekten, die von Nachwuchsforschern vorgestellt werden 

Ziel dieser Investition ist es, Nachwuchsforscher in Italien zu halten. Die Maßnahme besteht in der 
Unterstützung der Forschungstätigkeiten von Nachwuchsforschern.  

Investition 2.2a: Innovationsvereinbarungen 

Ziel dieser Maßnahme ist es, Innovationen zu fördern. Die Maßnahme besteht in der Definition von 
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekten (sogenannte „Innovationsvereinbarungen“) in 
Bereichen, die mit der zweiten Säule des Programms „Horizont Europa“ gemäß der Verordnung (EU) 2021/695 
im Einklang stehen.  

Investition 3.3: Vergabe von Promotionsstipendien in Zusammenarbeit mit Unternehmen  

Ziel dieser Maßnahme ist die Verbesserung von Kompetenzen auf hohem Niveau, auch in den Bereichen 
Schlüsseltechnologien.  

Die Maßnahme besteht in der Vergabe von PhD-Stipendien durch Hochschulen und AFAM-Einrichtungen 
unter Mitwirkung und Einbeziehung von Unternehmen. Konkret sieht die Maßnahme, die vom Ministerium 
für Universität und Forschung MUR durchgeführt wird, die Gewährung von insgesamt 6000 
Doktorandenstipendien in drei Jahren mit privater Kofinanzierung vor.  

Reform 1.1: Durchführung von FuI-Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung von Vereinfachung und 
Mobilität 

Die Reform wird vom Ministerium für Universität und Forschung (MUR) und vom Ministerium für 
wirtschaftliche Entwicklung (MiSE) durch die Einrichtung eines interministeriellen Lenkungsausschusses und 
den Erlass von zwei Ministerialdekreten umgesetzt: I) Steigerung und Unterstützung der Mobilität (durch 
Anreize) von prominenten Einzelpersonen (z. B.: Forscher und Manager) zwischen Hochschulen, 
Forschungsinfrastrukturen und Unternehmen und ii) zur Vereinfachung der Verwaltung von 
Forschungsmitteln, iii) zur Reform des Laufbahnpfads von Forschern, um ihren Schwerpunkt stärker auf 
Forschungstätigkeiten zu legen.  
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Die Reform wird zu einem systematischeren Ansatz für FuE-Tätigkeiten übergehen, der über die derzeitige 
Logik der Umverteilung von Ressourcen hinausgeht, indem ein Konzept der gemeinsamen Nutzung gefördert 
wird, und der Schwerpunkt auf die Vereinfachung des Verwaltungsaufwands bei der Verwaltung von Mitteln 
für öffentlich-private Forschungstätigkeiten gelegt wird, wodurch eine erhebliche Wirkung erzielt wird, indem 
eine Streuung und Fragmentierung der Prioritäten, die auch durch die erste Komponente der Mission 
unterstützt werden, vermieden wird. Öffentliche Forschungseinrichtungen spielen sowohl als mögliche 
Projektleiter für Partnerschaften, nationale Kampagnen und territoriale Ökosysteme als auch als potenzielle 
Teilnehmer an Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für den PNR-Fonds und den 
Infrastrukturfonds eine Schlüsselrolle. 

Reform 1.2: Dreijahresplan für die Finanzierung von Forschungstätigkeiten 

Ziel der Reform ist es, die Planung und Berechenbarkeit der Forschungsfinanzierung zu verbessern. Sie besteht 
aus dem Inkrafttreten des Primärrechts, das den rechtlichen Rahmen für die Annahme eines Dreijahresplans 
für die Finanzierung von Forschungstätigkeiten festlegt. 
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K.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  
Investition 1.1: Forschungsprojekte von erheblicher nationaler Bedeutung (PRIN) 

Ziel dieser Maßnahme ist die Unterstützung von Forschungstätigkeiten. Die Maßnahme besteht in der 
Finanzierung von Forschungsprojekten von großem nationalem Interesse (PRIN), die die Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulforschungseinheiten und Forschungseinrichtungen sowie die Einstellung befristet 
beschäftigter Forscher umfassen. 

Investition 1.3: Ausweitung der Partnerschaften auf Hochschulen, Forschungszentren, 
Unternehmen und Finanzierung von Grundlagenforschungsprojekten 

Ziel der Maßnahme ist es, Netzwerke von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und anderen 
Interessenträgern aufzubauen, den Technologietransfer zu fördern und forschungsbasierte Start-up-
Unternehmen und Spin-offs zu unterstützen. Die Maßnahme besteht in der Finanzierung von mindestens 14 
großen Grundlagenforschungsprogrammen, die von Netzen öffentlicher und privater Akteure durchgeführt 
werden. 

Investition 1.4: Schaffung „nationaler FuE-Führer“ zu einigen Schlüsseltechnologien 

Ziel dieser Maßnahme ist die Schaffung nationaler FuE-Leiter. Die Maßnahme besteht darin, fünf nationale 
Forschungszentren zu finanzieren, die in der Lage sind, durch die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, 
Forschungszentren und Unternehmen einen kritischen Schwellenwert für Forschungs- und 
Innovationskapazitäten zu erreichen. 

Investition 1.5: „Innovationsökosysteme für Nachhaltigkeit“, Aufbau einer „territorialen 
Führungsposition in Forschung und Entwicklung“.  

Ziel dieser Maßnahme ist es, Innovationen zu fördern. Die Maßnahme besteht in der Finanzierung bestehender 
oder neuer Innovationsökosysteme mit Schwerpunkt auf sozialer Nachhaltigkeit. 

Investition 2.1: Wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse: 

Ziel dieser Maßnahme ist es, den in Artikel 1 Absatz 232 des Haushaltsgesetzes 2020 genannten derzeitigen 
IPCEI-Fonds zu ergänzen. Die Maßnahme ermöglicht es, den IPCEI-Fonds mit zusätzlichen Mitteln zu 
unterstützen. 

Investition 2.3: Technologietransferzentren  

Ziel dieser Maßnahme ist die Unterstützung eines Netzes von Zentren (Kompetenzzentren, Europäisches 
digitales Innovationszentrum, Exzellenzsiegel, nationale digitale Innovationszentren), die für die 
Projektentwicklung, die Bereitstellung fortgeschrittener technologischer Dienste für Unternehmen und 
öffentliche Verwaltungen und Technologietransferdienste zuständig sind. Die europäischen digitalen 
Innovationszentren können Mittel aus anderen EU-Fonds, einschließlich des Programms „Digitales Europa“, 
für die Durchführung ihrer Tätigkeiten erhalten.  

Die Investition besteht aus zwei Interventionslinien. Im Rahmen der ersten Haushaltslinie werden aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität mindestens 32 Zentren ausschließlich ohne Unterstützung aus anderen EU-
Quellen finanziert. Im Rahmen der zweiten Haushaltslinie wird aus der Aufbau- und Resilienzfazilität ein Teil 
von 13 europäischen digitalen Innovationszentren (EDIH)  finanziert, wobei der andere Teil der Kosten aus 
dem Programm „Digitales Europa“ stammt. Insbesondere wird der Betrieb von 13 europäischen digitalen 
Innovationszentren, die aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und dem Programm „Digitales Europa“ 
finanziert werden, in Arbeitspakete gegliedert80. Die Unterstützung aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 
                                                
80 Ein Arbeitspaket ist ein Bestandteil der Projektarbeit, z. B.: Test vor Investition, Kompetenzen und Ausbildung, 
Projektmanagement und Koordinierung. Es handelt sich um eine Gruppe von Projektarbeiten, die in Aktivitäten und 
Aufgaben beschrieben werden. Die Arbeitspakete müssen einen klaren und logischen Zusammenhang mit den 
Projektzielen und den anderen Arbeitspaketen aufweisen. Jedes Arbeitspaket bildet einen Teilabschnitt des Projekts, der 
einen Schritt zur Erreichung der Gesamtziele des Projekts darstellt.  
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bezieht sich nicht auf Arbeitspakete, für die europäische digitale Innovationszentren im Rahmen des 
Programms „Digitales Europa“ unterstützt werden. I  

Investition 3.1: Forschungs- und Innovationsinfrastrukturen 

Ziel der Maßnahme ist es, die Schaffung von Forschungs- und Innovationsinfrastrukturen zu unterstützen, die 
Industrie und Hochschulen miteinander verbinden, oder die ausscheidenden Infrastrukturen zu unterstützen. 
Die Investition besteht in der Finanzierung bestehender oder neuer Infrastrukturprojekte mit einem 
Forschungsmanager für jede Infrastruktur. 

Investition 3.2: Kapitalzuführung in den von CDP Venture Capital SGR verwalteten Fonds für den 
digitalen Wandel („DTF“) 

Mit dieser Maßnahme soll das Wachstumspotenzial der italienischen Wirtschaft gefördert werden, indem 
Anreize für private Investitionen geschaffen, der Zugang zu Finanzmitteln für Start-up-Unternehmen 
verbessert und der Risikokapitalmarkt in diesem Sektor ausgebaut wird. Die Maßnahme besteht in einer 
Kapitalzuführung in Höhe von  400000000 EUR in den von CDP Venture Capital SGR verwalteten Fonds für 
den digitalen Wandel („DTF“).  

CDP Venture Capital SGR verfolgt eine Anlagestrategie für die Nutzung des Eigenkapitals. Die 
Anlagestrategie enthält eine Beschreibung des/der Finanzprodukt(s) mit der voraussichtlichen Art der 
förderfähigen Endempfänger, die das Eigenkapital voraussichtlich unterstützen wird, einschließlich des 
voraussichtlichen Zeitplans für die Durchführung von 15 Jahren und der Verwaltungsgebühr von höchstens 
13 %.81 Die DTF wird durch direkte oder indirekte Unterstützung in Form von Eigenkapital, Quasi-
Eigenkapital, Fremd- oder Quasi-Schuldtiteln betrieben.82 CDP Venture Capital SGR wendet das in den 
Leitlinien „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF e GTF“ 
beschriebene Prüfungs- und Kontrollsystem für die Verwendung des Eigenkapitals an. Die Investitionspolitik 
schreibt vor, dass Finanzprodukte, die mit dem Eigenkapital unterstützt werden, dem Grundsatz der 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) entsprechen müssen. Insbesondere im Falle der allgemeinen 
Unterstützung von Start-up-Unternehmen schließt die Investitionspolitik Unternehmen mit einem 
wesentlichen Schwerpunkt83 in folgenden Sektoren aus: I) auf fossilen Brennstoffen basierende 
Energieerzeugung und damit verbundene Tätigkeiten84; II) energieintensive und/oder CO2-Emissionen 

                                                
81 Insbesondere umfasst die Obergrenze von 13 % nicht die mit der DTF verbundenen Erfolgsgebühren und 

alle Kosten und Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit indirekten Investitionen/Drittfonds. 
82 Insbesondere wird die DTF im Falle von Direktinvestitionen durch Eigenkapital oder beteiligungsähnliche 
Unterstützung betrieben; 
bei indirekten Investitionen finanziert die DTF Mittel Dritter, die mindestens einen der folgenden Mittel bereitstellen: 
Beteiligungskapital, Quasi-Eigenkapital, Fremdkapital oder Quasi-Schuldtitel. 
83 Es wird davon ausgegangen, dass ein Endempfänger einen „wesentlichen Schwerpunkt“ auf einen Sektor oder eine 
Geschäftstätigkeit hat, wenn dieser Sektor oder diese Tätigkeit im Verhältnis zu den Bruttoeinnahmen, dem Gewinn oder 
der Kundenbasis des Endbegünstigten als wesentlicher Teil der Geschäftstätigkeit des Endbegünstigten ermittelt wird. 
Die Bruttoeinnahmen aus dem beschränkten Sektor oder der beschränkten Tätigkeit dürfen in keinem Fall 50 % der 
Bruttoeinnahmen übersteigen. 
84 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III 
derTechnischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
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verursachende Industrien85; III) Herstellung, Vermietung oder Verkauf umweltschädlicher Fahrzeuge86; IV) 
Abfallsammlung, Abfallbehandlung und -entsorgung87, v) Aufbereitung von Kernbrennstoffen, Erzeugung 
von Kernenergie. Darüber hinaus erfordert die Investitionspolitik die Einhaltung der einschlägigen 
Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten. 

                                                
85 Einschließlich Tätigkeiten und Vermögenswerten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen. Wenn 
mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
86Umweltschädliche Fahrzeuge werden als nicht emissionsfreie Fahrzeuge definiert. 
87 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer 
gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, in denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme dem 
Zweck dienen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase für die Lagerung oder Verwendung oder die Verwertung von 
Materialien aus Verbrennungsasche zu erfassen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer 
Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; 
für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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L. MISSION 5 KOMPONENTE 1: Beschäftigung 

Mit den Maßnahmen im Rahmen dieser Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans wird eine 
umfassende und integrierte Reform der aktiven Arbeitsmarktpolitik und der beruflichen Bildung eingeführt. 
Die Stärkung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und der Ausbau der Kapazitäten der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen (ÖAV), einschließlich ihrer Integration mit Bildungs- und Berufsbildungsanbietern und 
privaten Akteuren, dürften die Effizienz der Dienstleistungen steigern. Darüber hinaus zielen die Maßnahmen 
dieser Komponente darauf ab, die soziale Anfälligkeit für Schocks zu verringern, insbesondere durch die 
Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in all ihren Formen und Sektoren, indem wirksamere 
Sanktionen und stärkere Anreize für eine legale Erwerbstätigkeit festgelegt werden. Darüber hinaus fördert 
diese Komponente die Gleichstellung der Geschlechter (gleiches Entgelt) durch das Zertifizierungssystem für 
die Gleichstellung der Geschlechter. Sie investiert auch in junge Menschen, indem sie die Quantität und 
Qualität der Ausbildungsprogramme erhöht, z. B. durch die Teilnahme am Programm für den öffentlichen 
Universaldienst. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen dürfte dazu beitragen, die Herausforderungen zu bewältigen, die in der 
länderspezifischen Empfehlung 2 zum Arbeitsmarkt 2020 behandelt werden, in der Italien nachdrücklich 
aufgefordert wird, „die Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung zu mildern, unter anderem durch [...] 
aktive Unterstützung der Beschäftigung“, die länderspezifische Empfehlung 2 2020 zur „Unterstützung von 
Kompetenzen, einschließlich digitaler Kompetenzen“ und die länderspezifische Empfehlung 2 aus dem Jahr 
2019, „die Anstrengungen zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit zu verstärken und 
sicherzustellen, dass aktive arbeitsmarkt- und sozialpolitische Maßnahmen insbesondere junge Menschen und 
schutzbedürftige Gruppen erreichen“. Förderung der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt“ und der 
länderspezifischen Empfehlung 2 von 2019 zur „Förderung der Weiterqualifizierung, unter anderem durch die 
Stärkung digitaler Kompetenzen“. 

L.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung 

Reform 1 – Aktive Arbeitsmarktpolitik (ALMP) und Berufsbildung  

Ziel dieser Reform ist es, das aktive Arbeitsmarktsystem durch die Bereitstellung personalisierter Pläne zu 
unterstützen, die Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Sozialdienste umfassen. Diese Maßnahme besteht in der 
Schaffung eines nationalen Programms für die garantierte Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern (GOL), 
mit dem insbesondere die schutzbedürftigsten Gruppen (Frauen, Langzeitarbeitslose, junge und ältere 
Arbeitnehmer sowie Menschen mit Behinderungen) unterstützt werden, sowie in der Durchführung von 
Schulungsprogrammen für die Erwachsenenbildung.  

Investition 1 – Stärkung der öffentlichen Arbeitsverwaltungen (ÖAV) 

Ziel dieser Investition ist es, die effiziente Erbringung von Beschäftigungs- und Ausbildungsdiensten zu 
ermöglichen. Die Maßnahme umfasst die öffentlichen Arbeitsverwaltungen, die folgende Tätigkeiten ausüben: 
Infrastrukturinvestitionen, Einrichtung regionaler Beobachtungsstellen für lokale Arbeitsmärkte, 
Modernisierung des IT-Systems, berufliche Fortbildung des Personals sowie institutionelle Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit.  

Reform 2 – Nationaler Plan zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Arbeitsplatzqualität und die Arbeitsbedingungen zu fördern, indem nicht 
angemeldete Erwerbstätigkeit, Ausbeutung der Arbeitskraft (sogenannte „Caporalato“) und andere Formen 
irregulärer Arbeit verhindert und bekämpft werden. Diese Maßnahme umfasst legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen, darunter: Verstärkung der Arbeitsaufsicht und der Sanktionen, Schaffung von Anreizen für 
reguläre Arbeit, Ausbildung von Mitarbeitern von Jobcentern, Durchführung einer nationalen 
Informationskampagne, Verbesserung der Governance zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit 
sowie spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbeutung von Arbeitskräften in der Landwirtschaft. 
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Investition 2 – Zertifizierungssystem für die Gleichstellung der Geschlechter 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen  und zur Verringerung des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles beizutragen. Diese Investition besteht in der Schaffung eines nationalen 
Zertifizierungssystems für die Gleichstellung der Geschlechter, um die Transparenz auf dem Arbeitsmarkt zu 
fördern und die Arbeitsbedingungen von Frauen in Bezug auf Qualität, Entlohnung und Befähigung zu 
verbessern. 

Investition 3 – Stärkung des dualen Systems 

Ziel dieser Maßnahme ist es, junge Menschen und Erwachsene ohne Sekundarschulabschluss beim Zugang zu 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu unterstützen. Diese Investition besteht in der Ausweitung der Teilnahme am 
dualen System für Studierende in der formalen und beruflichen Aus- und Weiterbildung, auch durch 
Lehrlingsausbildungen.  

Investition 4 –Bebauung des öffentlichen Universaldienstes 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Zahl der jungen Menschen, die am nichtformalen Lernen teilnehmen, zu 
erhöhen und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern. Diese Investition besteht in der Verbesserung des 
Programms für den öffentlichen Universaldienst und der Erhöhung der Teilnehmerzahl. 
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L.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Investition 5 Gründung von Frauenunternehmen 

Diese Maßnahme besteht aus einer öffentlichen Investition in eine Fazilität, um Anreize für private 
Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln in Italien für die Gründung und das Wachstum von 
Frauenunternehmen in Italien durch Projektfinanzierung, Mentoring, Kommunikation und unternehmerische 
Bildung zu verbessern. Die Fazilität funktioniert, indem sie Subventionen und Darlehen direkt an den 
Privatsektor bereitstellt. 

Die Fazilität wird von Invitalia als Durchführungspartner verwaltet. Die Fazilität umfasst die folgenden 
Produktlinien: 

 Fondo a sostegno dell’impresa femminile, das von Frauen geführte Unternehmensinitiativen durch 
Zuschüsse und zinslose Darlehen unterstützt; darüber hinaus finanziert sie Kommunikations- und 
Ausbildungsinitiativen, die sich an Studierende und junge Frauen richten, sowie 
Bildungsdienstleistungen, die auf die Verbreitung der unternehmerischen Kultur von Frauen abzielen; 

 Nuove imprese a tasso 0 (NITO-ON), das der Gründung und dem Wachstum von Kleinst- und 
Kleinunternehmen gewidmet ist, die hauptsächlich oder vollständig von jungen Menschen oder Frauen 
geleitet werden und durch Zuschüsse und zinslose Darlehen finanziert werden; 

 Smart & Start Italia, mit dem innovative, technologieorientierte Start-up-Unternehmen, insbesondere 
solche mit starken digitalen oder forschungsbasierten Elementen, gefördert werden sollen, die durch 
Darlehen finanziert werden; bei Start-up-Unternehmen in Mittel- und Süditalien kann ein Prozentsatz 
des Darlehens in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss umgewandelt werden. 

Zur Durchführung der Investition in die Fazilität unterzeichnen Italien und Invitalia ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Fazilität: Die endgültige Investitionsentscheidung der 
Fazilität wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen einschlägigen gleichwertigen 
Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen 
Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der zugehörigen Anlagepolitik, die Folgendes umfassen: 

a) Die Beschreibung der Finanzprodukte und förderfähigen Endbegünstigten. 

b) Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 

c) Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (2021/C58/01) 
einzuhalten. Insbesondere schließt die Anlagepolitik die folgende Liste von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und Vermögenswerte im 
Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung,88ii) Tätigkeiten 
und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen 

                                                
88 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
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Richtwerten liegen,89iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Abfalldeponien, 
Verbrennungsanlagen90 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen91.  

d) Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Der unter die Durchführungsvereinbarung fallende Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige Rückflüsse entsprechend der Investitionspolitik 
der Fazilität zu reinvestieren. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

1. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur Berichterstattung 
über die mobilisierten Investitionen. 

2. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung und 
Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  

3. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jeder Maßnahme im Einklang mit den Anforderungen des 
Durchführungsübereinkommens zu überprüfen, bevor sie sich zur Finanzierung einer Operation 
verpflichtet. 

4. Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem Prüfplan 
von Invitalia. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die Wirksamkeit der 
Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten; II) Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen und der Anforderung an das digitale Ziel; und iii) dass die Anforderung, dass die 
Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus anderen Instrumenten der Union erhalten 
haben, um dieselben Kosten zu decken, eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die 
Rechtmäßigkeit der Vorgänge und die Einhaltung der Bedingungen des geltenden 
Durchführungsabkommens überprüft.  

Anforderungen an digitale Investitionen des Durchführungspartners: mindestens 150 000 000 EUR der ARF-
Investitionen in die Fazilität werden gemäß Anhang VII der ARF-Verordnung zum digitalen Wandel beitragen.  

 

 

                                                
89 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  
90 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
91 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/447;Year2:2021;Nr2:447&comp=


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
44

5 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 L

.4
.  

E
ta

pp
en

zi
el

e,
 Z

ie
lw

er
te

, I
nd

ik
at

or
en

 u
nd

 Z
ei

tp
la

n 
fü

r 
di

e 
Ü

be
rw

ac
hu

ng
 u

nd
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

(D
ar

le
he

n)
  

La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/

Zi
elw

er
t 

Na
m

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r E

ta
pp

en
zie

le)
 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r E

ta
pp

en
zie

le)
 

(fü
r Z

iel
e)

 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

M5
C1

-1
7 

Inv
es

titi
on

 5 
Gr

ün
du

ng
 vo

n 
Fr

au
en

un
ter

ne
hm

en
 

Me
ile

ns
tei

n 

De
r F

on
ds

 zu
r 

Fö
rd

er
un

g d
es

 
Un

ter
ne

hm
er

tum
s 

vo
n F

ra
ue

n w
ird

 
an

ge
no

mm
en

. 

Mi
nis

ter
ial

er
las

s z
ur

 
Ei

nr
ich

tun
g d

es
 

„F
on

do
 Im

pr
es

a 
Do

nn
a“

 w
ird

 
ge

ne
hm

igt
. 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
TF

ÄL
LT

. 
Q3

 
20

21
 

De
r F

on
ds

 zu
r F

ör
de

ru
ng

 de
s 

Un
ter

ne
hm

er
tum

s v
on

 F
ra

ue
n w

ird
 

du
rch

 M
ini

ste
ria

ler
las

s a
ng

en
om

me
n, 

in 
de

m 
ein

e R
eih

e v
on

 F
ör

de
rkr

ite
rie

n 
im

 E
ink

lan
g m

it d
en

 Z
iel

en
 de

r 
Au

fba
u-

 un
d R

es
ilie

nz
faz

ilit
ät 

fes
tge

leg
t w

er
de

n, 
ein

sc
hli

eß
lic

h 
de

s 
Gr

un
ds

atz
es

 de
r V

er
me

idu
ng

 
er

he
bli

ch
er

 B
ee

int
rä

ch
tig

un
ge

n u
nd

 
de

r U
nte

rze
ich

nu
ng

 de
r 

Fin
an

zie
ru

ng
sv

er
ein

ba
ru

ng
 un

d d
er

 
op

er
ati

ve
n V

er
ein

ba
ru

ng
en

 m
it 

de
m/

de
n F

ina
nz

mi
ttle

r(n
). 

Di
es

e F
on

ds
 bi

lde
n d

ie 
„F

on
do

 
Im

pr
es

a D
on

na
“, 

die
 di

e 
sp

ez
ifis

ch
e 

Ma
ßn

ah
me

 zu
r U

nte
rst

ütz
un

g d
es

 
we

ibl
ich

en
 U

nte
rn

eh
me

rtu
ms

 
du

rch
füh

rt.
 D

as
 M

ini
ste

riu
m 

für
 

wi
rts

ch
aft

lic
he

 E
ntw

ick
lun

g u
nd

 di
e 

PC
M-

Ab
tei

lun
g f

ür
 C

ha
nc

en
gle

ich
he

it 
ve

re
inb

ar
en

 
Du

rch
füh

ru
ng

sm
aß

na
hm

en
, d

ie 
au

f 
Fo

lge
nd

es
 ab

zie
len

: 
 —

 S
tär

ku
ng

 de
r b

es
teh

en
de

n 
Ma

ßn
ah

me
n, 

die
 be

re
its

 vo
n i

nte
rn

en
 

St
ell

en
 de

s M
ini

ste
riu

ms
 fü

r 
wi

rts
ch

aft
lic

he
 E

ntw
ick

lun
g (

wi
e 

NI
TO

-O
N,

 S
ma

rt 
& 

St
ar

t) 
ve

rw
alt

et 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
44

6 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/

Zi
elw

er
t 

Na
m

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r E

ta
pp

en
zie

le)
 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r E

ta
pp

en
zie

le)
 

(fü
r Z

iel
e)

 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

we
rd

en
, d

ur
ch

 ei
ne

 K
ap

ita
lzu

füh
ru

ng
, 

die
 nu

r F
ra

ue
nu

nte
rn

eh
me

n 
vo

rb
eh

alt
en

 is
t; 

 —
 A

ufs
toc

ku
ng

 de
s d

ur
ch

 da
s 

Ha
us

ha
lts

ge
se

tz 
20

21
 e

ing
er

ich
tet

en
 

Fo
nd

s f
ür

 w
eib

lic
he

s 
Un

ter
ne

hm
er

tum
 (a

b d
em

 3.
 Q

ua
rta

l 
20

22
); 

—
 K

on
zip

ier
un

g v
on

 fla
nk

ier
en

de
n 

Ma
ßn

ah
me

n, 
Üb

er
wa

ch
un

gs
- u

nd
 

Ko
mm

un
ika

tio
ns

ka
mp

ag
ne

n. 
Da

s 
PC

M-
De

pa
rtm

en
t fo

r 
Ch

an
ce

ng
lei

ch
he

it f
üh

rt 
ein

e 
me

hr
jäh

rig
e I

nfo
rm

ati
on

sk
am

pa
gn

e 
du

rch
, u

m 
da

s U
nte

rn
eh

me
rtu

m 
vo

n 
Fr

au
en

 zu
 fö

rd
er

n, 
Be

ru
fsb

er
atu

ng
sm

aß
na

hm
en

 fü
r 

Fr
au

en
 je

de
n A

lte
rs 

un
d S

tud
ier

en
de

 
an

 U
niv

er
sit

äte
n z

u F
äc

he
rn

 un
d 

Be
ru

fen
, in

 de
ne

n F
ra

ue
n 

un
ter

re
pr

äs
en

tie
rt 

sin
d, 

du
rch

zu
füh

re
n u

nd
 ei

ne
 

Ko
mm

un
ika

tio
ns

pla
ttfo

rm
 

ein
zu

ric
hte

n.
 

M5
C1

-1
8 

Inv
es

titi
on

 5 
Gr

ün
du

ng
 vo

n 
Fr

au
en

un
ter

ne
hm

en
 

Zie
l 

 F
ina

nz
iel

le 
Un

ter
stü

tzu
ng

 fü
r 

Un
ter

ne
hm

en
 w

ur
de

 
zu

ge
sa

gt 
 

EN
TF

ÄL
LT

. 
An

za
hl 

0 
70

0 
Q2

 
20

23
 

Im
 V

er
gle

ich
 zu

m 
Ba

sis
sz

en
ar

io 
wu

rd
e m

ind
es

ten
s 7

00
 w

eit
er

en
 

Un
ter

ne
hm

en
 fin

an
zie

lle
 

Un
ter

stü
tzu

ng
 zu

ge
sa

gt.
  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
44

7 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/

Zi
elw

er
t 

Na
m

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r E

ta
pp

en
zie

le)
 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r E

ta
pp

en
zie

le)
 

(fü
r Z

iel
e)

 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

Di
e U

ms
etz

un
g d

er
 U

nte
rst

ütz
un

g f
ür

 
we

ibl
ich

es
 U

nte
rn

eh
me

rtu
m 

er
fol

gt 
du

rch
 be

re
its

 ak
tiv

e I
ns

tru
me

nte
 

(N
IT

O-
ON

, S
ma

rt 
& 

St
ar

t) 
un

d d
en

 
ne

ue
n F

on
ds

, d
er

 du
rch

 da
s 

Ha
us

ha
lts

ge
se

tz 
für

 20
21

 ei
ng

er
ich

tet
 

wu
rd

e (
Fr

au
en

un
ter

ne
hm

en
, d

ie 
bis

 
No

ve
mb

er
 20

20
 du

rch
 be

ste
he

nd
e 

Fin
an

zie
ru

ng
sin

str
um

en
te 

als
 

Au
sg

an
gs

ba
sis

 un
ter

stü
tzt

 w
er

de
n)

. 

M5
C1

-1
9b

is 

Inv
es

titi
on

 5 
Gr

ün
du

ng
 vo

n 
Fr

au
en

un
ter

ne
hm

en
 

Me
ile

ns
tei

n 

Du
rch

füh
ru

ng
sv

er
ein

ba
ru

ng
 un

d 
Üb

er
tra

gu
ng

 an
 

Inv
ita

lia
 

 In
kra

fttr
ete

n d
es

 
Du

rch
füh

ru
ng

sü
be

r
ein

ko
mm

en
s u

nd
 

Ve
rb

rin
gu

ng
sb

es
ch

ein
igu

ng
 

EN
TF

ÄL
LT

. 
EN

TF
ÄL

LT
. 

EN
TF

ÄL
LT

. 

4. 
QU

AR
TA

L 
20

25
 

Ink
ra

fttr
ete

n d
es

 
Du

rch
füh

ru
ng

sü
be

re
ink

om
me

ns
. 

Ita
lie

n ü
be

rtr
äg

t 4
00

 00
0 0

00
 E

UR
 an

 
Inv

ita
lia

 fü
r d

ie 
Fa

zil
itä

t. 
 

M5
C1

-2
0 

Inv
es

titi
on

 5 
Gr

ün
du

ng
 vo

n 
Fr

au
en

un
ter

ne
hm

en
 

Zie
l 

Mi
t E

nd
be

gü
ns

tig
ten

 
un

ter
ze

ich
ne

te 
re

ch
tlic

he
 

Ve
re

inb
ar

un
ge

n 

EN
TF

ÄL
LT

. 
An

tei
l (

%
) 

0 
10

0 
Q2

 
20

26
 

Inv
ita

lia
 ha

t m
it E

nd
be

gü
ns

tig
ten

 
re

ch
tlic

he
 

Fin
an

zie
ru

ng
sv

er
ein

ba
ru

ng
en

 üb
er

 
ein

en
 B

etr
ag

 ge
sc

hlo
ss

en
, d

er
 

er
for

de
rlic

h i
st,

 um
 10

0 
%

 de
r A

RF
-

Inv
es

titi
on

en
 in

 di
e F

az
ilit

ät 
zu

 
ve

rw
en

de
n (

un
ter

 B
er

üc
ks

ich
tig

un
g 

de
r V

er
wa

ltu
ng

 un
d G

eb
üh

re
n f

ür
 

Ko
mm

un
ika

tio
ns

- u
nd

 
Bi

ldu
ng

sle
ist

un
ge

n)
.  

Mi
nd

es
ten

s 4
0 

%
 di

es
er

 M
itte

l 
we

rd
en

 na
ch

 de
r M

eth
od

e i
n A

nh
an

g 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


  15
10

6/
25

 A
D

D
 1

 
 

 
44

8 
 

EC
O

FI
N

.1
.A

 
 

D
E

 
 La
uf

en
de

 
Nu

m
m

er
 

Ve
rb

un
de

ne
 

Ma
ßn

ah
m

e 
(R

ef
or

m
 o

de
r 

In
ve

st
iti

on
) 

Et
ap

pe
nz

iel
/

Zi
elw

er
t 

Na
m

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
/ 

Zi
elw

er
t 

(fü
r E

ta
pp

en
zie

le)
 

Qu
ali

ta
tiv

e I
nd

ika
to

re
n 

(fü
r E

ta
pp

en
zie

le)
 

(fü
r Z

iel
e)

 

Vo
rlä

uf
ig

er
 

Ze
itp

lan
 fü

r d
ie 

Fe
rti

gs
te

llu
ng

 
Be

sc
hr

eib
un

g 
de

r e
in

ze
ln

en
 

Et
ap

pe
nz

iel
e u

nd
 Z

iel
vo

rg
ab

en
 

Ma
ße

in
he

it 
Au

sg
an

gs
lag

e 
Zi

el 
Vi

er
te

l 
Ja

hr
e 

VI
I d

er
 A

RF
-V

er
or

dn
un

g z
u d

en
 

Di
git

alz
iel

en
 be

itra
ge

n. 
 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


 

 

15106/25 ADD 1   449 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

M. MISSION 5 KOMPONENTE 2: Soziale Infrastrukturen, Familien, 
Gemeinschaften und Dritter Sektor 

Die geplanten Reformen und Investitionen im Rahmen dieser Komponente zielen darauf ab, die Resilienz zu 
stärken, indem die Integration und Inklusion der am stärksten gefährdeten Personen entlang der individuellen, 
familiären und sozialen Dimension unterstützt wird. Diese Komponente bietet eine nationale Strategie für die 
aktive Inklusion schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen. Mit dieser Komponente werden folgende Ziele 
verfolgt: I) Stärkung der Rolle integrierter sozialer Dienste zur Unterstützung von Familien, Minderjährigen 
und Jugendlichen, zur Unterstützung von Erziehungskompetenzen und zum Schutz schutzbedürftiger Familien 
sowie von Menschen mit Behinderungen, unter anderem durch die Verbesserung der sozialen Infrastrukturen 
unter Einbeziehung des dritten Sektors; II) Verbesserung der Autonomie von Menschen mit Behinderungen 
durch die Bereitstellung gemeinschaftlicher und häuslicher Sozial- und Gesundheitsdienste und die 
Beseitigung von Hindernissen für den Zugang zu Wohnraum und Beschäftigungsmöglichkeiten; III) 
Verbesserung der Inklusion von Menschen, die von extremer Marginalisierung und wohnungsbezogener 
Entbehrung betroffen sind (z. B. Obdachlose), durch ein breiteres Angebot an vorübergehenden 
Unterbringungshilfen und -diensten, personalisierte Wege hin zu Autonomie und persönlicher 
Widerstandsfähigkeit; IV) Verbesserung der Verfügbarkeit von bezahlbarerem öffentlichem und privatem 
Wohnraum sowie Stadt- und Raumerneuerung; V) Ausbau der Widerstandsfähigkeit der am stärksten 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen durch die Verbreitung der Sportkultur und die Einrichtung von 
Sportinfrastrukturen durch die Schaffung städtischer Parks, in denen sportliche Aktivitäten mit 
Unterhaltungsaktivitäten zum Nutzen der Gemeinschaften kombiniert werden können. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen dürfte dazu beitragen, die Herausforderungen zu bewältigen, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen 2 zur Sozialpolitik von 2019, in denen Italien nachdrücklich aufgefordert 
wird, „für eine wirksame Integration der Sozialpolitik zu sorgen und insbesondere junge Menschen und 
schutzbedürftige Gruppen zu erreichen“, und in den länderspezifischen Empfehlungen 2 „einen angemessenen 
Zugang zum Sozialschutz“ behandelt werden.  

M.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform 1 – Rahmengesetz für Menschen mit Behinderungen 

Hauptziel der Reform ist es, die Rechtsvorschriften über Behinderungen zu ändern und die 
Deinstitutionalisierung (d. h. den Transfer von öffentlichen oder privaten Einrichtungen zu ihren Familien oder 
zu gemeindenahen Häusern) und die Autonomie von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Dies umfasst 
(I) die Stärkung des Angebots an sozialen Dienstleistungen, (II) die Vereinfachung des Zugangs zu Sozial- und 
Gesundheitsdiensten, (III) Reformen der Bewertung von Behinderungen, (IV) die Förderung von Projekten 
für ein unabhängiges Leben, (V) die Förderung der Arbeit von Expertenteams, die Menschen mit 
Behinderungen mit mehrdimensionalen Bedürfnissen unterstützen können.  

Reform 2 – Reform für ältere Menschen ohne Selbstversorgung 

Ziel dieser Maßnahme ist die Reform der Sozialdienste und die Verbesserung der Lebensbedingungen älterer 
Menschen ohne Selbstversorgung. Diese Reform umfasst Folgendes: I) Vereinfachung des Zugangs älterer 
Menschen zu Dienstleistungen durch die Schaffung zentraler Zugangsstellen für Soziales und Gesundheit, II) 
Ermittlung von Möglichkeiten zur Anerkennung der mangelnden Selbstversorgung auf der Grundlage des 
Hilfebedarfs, III) Bereitstellung einer multidimensionalen Bewertung, IV) Festlegung individueller Projekte 
zur Förderung der Deinstitutionalisierung. Diese Reform wird durch spezifische, im Plan vorgesehene 
Maßnahmen vorausgesagt, die sowohl im Rahmen der Gesundheitsmission (M6) in Bezug auf Projekte zur 
Stärkung des lokalen Gesundheitswesens und der häuslichen Versorgung als auch in dieser Komponente, unter 
besonderer Berücksichtigung der Investition 1, der Maßnahme II zur Deinstitutionalisierung, vorgesehen sind.  

Investition 1 – Unterstützung schutzbedürftiger Menschen und Verhinderung der Institutionalisierung 
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Ziel dieser Maßnahme ist es, schutzbedürftige Menschen zu unterstützen und der Institutionalisierung 
vorzubeugen. Diese Maßnahme umfasst Maßnahmen für schutzbedürftige Familien und Kinder, ältere 
Menschen und Sozialarbeiter in mindestens 85 % der italienischen Sozialbezirke.  

Investition 2 – Autonomiemuster für Menschen mit Behinderungen 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Autonomie von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen und den Prozess 
der Deinstitutionalisierung zu beschleunigen. Die Maßnahme besteht darin, den Zugang zu Wohnraum oder 
häuslichen Lösungen sowie zu digitalen Technologien und Schulungen zu ermöglichen. 

Investition 3 – Wohnen Erst- und Poststellen 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Inklusion marginalisierter Menschen zu schützen und zu unterstützen. Die 
Maßnahme umfasst zwei Arten von Vereinbarungen: „Housing first“-Lösungen, bei denen Gemeinden 
maßgeschneiderte Projekte und Unterkünfte für Einzelpersonen, kleine Gruppen oder Familien bis zu 24 
Monaten anbieten; und die „Poststationen“, die aus Service- und Inklusionszentren für Obdachlose bestehen 
und grundlegende Dienstleistungen wie grundlegende Güter und Postsendungen, Mahlzeiten und 
Gesundheitsversorgung anbieten.
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 ECOFIN.1.A  DE 
 

M.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

Investition 1 – Unterstützung schutzbedürftiger Menschen und Verhinderung der Institutionalisierung 

Ziel dieser Maßnahme ist es, schutzbedürftige Menschen zu unterstützen und der Institutionalisierung 
vorzubeugen. Diese Maßnahme umfasst Maßnahmen für schutzbedürftige Familien und Kinder, ältere 
Menschen und Sozialarbeiter in mindestens 498 der italienischen Sozialbezirke.  

Investition 2 – Autonomiemuster für Menschen mit Behinderungen 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Autonomie von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen und den Prozess 
der Deinstitutionalisierung zu beschleunigen. Die Maßnahme besteht darin, den Zugang zu Wohnraum oder 
häuslichen Lösungen sowie zu digitalen Technologien und Schulungen zu ermöglichen. 

Investition 3 – Wohnen Erst- und Poststellen 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Inklusion marginalisierter Menschen zu schützen und zu unterstützen. Die 
Maßnahme umfasst zwei Arten von Vereinbarungen: „Housing first“-Lösungen, bei denen Gemeinden 
maßgeschneiderte Projekte und Unterkünfte für Einzelpersonen, kleine Gruppen oder Familien bis zu 24 
Monaten anbieten; und die „Poststationen“, die aus Service- und Inklusionszentren für Obdachlose bestehen 
und grundlegende Dienstleistungen wie grundlegende Güter und Postsendungen, Mahlzeiten und 
Gesundheitsversorgung anbieten.  

Investition 4 – Investitionen in Stadterneuerungsprojekte zur Verringerung von Marginalisierung und 
sozialer Degradation 

Ziel dieser Maßnahme ist es, Marginalisierung und soziale Degradation zu verringern, indem die soziale und 
ökologische Qualität der Gemeinden sowie der Zugang zu sozialen und kulturellen Dienstleistungen verbessert 
werden. Die Maßnahme umfasst die Renovierung, Wiederverwendung und Umwidmung öffentlicher Flächen 
und öffentlicher Gebäude. 

Investition 5 – Pläne für die städtische Integration (allgemeine Projekte und Überwindung illegaler 
Siedlungen zur Bekämpfung der Ausbeutung von Arbeitskräften in der Landwirtschaft) 

Ziel dieser Maßnahme ist die Sanierung großer degradierter städtischer Gebiete. Diese Investition umfasst drei 
Arten von Interventionen: I) allgemeine Projekte in den integrierten städtischen Plänen, deren Schwerpunkt 
auf der Instandhaltung und Wiederverwendung öffentlicher Flächen und Gebäude sowie auf der Sanierung 
nicht genutzter oder ungenutzter städtischer Gebiete liegt; II) Wohnraumlösungen für landwirtschaftliche 
Arbeitskräfte, um illegale Siedlungen zu überwinden; III) ein thematischer Fonds (Fonds) in Zusammenarbeit 
mit der EIB, um private Investitionen in Initiativen zur Stadterneuerung zu fördern, die den Klima- und 
digitalen Wandel unterstützen. 

Investition 6 – Innovativer Plan für die Qualität des Wohnraums 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Qualität oder Quantität des öffentlichen Wohnungsbaus zu erhöhen und 
degradierte Flächen zu renovieren. Die Investition besteht aus: I) Renovierung (einschließlich 
Energieeffizienzmaßnahmen) und Ausbau des öffentlichen Wohnungsbaus; II) Sanierung städtischer Räume 
sowie öffentlicher und privater Grundstücke; III) Förderung der Zugänglichkeit und Sicherheit städtischer 
Gebiete und der Erbringung von Dienstleistungen.  

Investition 7 – Sport und soziale Eingliederung 

Ziel dieser Maßnahme ist die Regeneration von Sportanlagen und ihrer Umgebung in städtischen Gebieten. 
Die Investition besteht in der Unterstützung des Baus, der Erneuerung und der Renovierung von Sportanlagen. 
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N. MISSION 5 KOMPONENTE 3: Spezielle Interventionen für den territorialen 
Zusammenhalt 

Diese Komponente des Aufbau- und Resilienzplans umfasst zwei Interventionsbereiche: I) Plan für die 
Resilienz von Binnen-, Rand- und Berggebieten; II) Projekte für die Entwicklung des Südens, einschließlich 
Investitionen zur Bekämpfung der Bildungsarmut, zur Konsolidierung ländlicher Apotheken als lokale 
Gesundheitsdienste, zur Verbesserung der aus der organisierten Kriminalität beschlagnahmten 
Vermögenswerte und zur Infrastrukturinvestitionen in Sonderwirtschaftszonen. Diese Maßnahmen zielen 
darauf ab, die territoriale Kluft in drei Bereichen zu überwinden: Demografie und Dienstleistungen; 
Kompetenzentwicklung; investieren.  

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente tragen zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen der Jahre 2019 und 2020 zur Notwendigkeit bei, die investitionsbezogene Wirtschaftspolitik 
auf Forschung und Innovation und die Qualität der Infrastruktur unter Berücksichtigung regionaler 
Unterschiede zu konzentrieren (länderspezifische Empfehlung 2019.3); „Verbesserung der 
Bildungsergebnisse“ (länderspezifische Empfehlung 2019.2); „Stärkung der Resilienz und Kapazität des 
Gesundheitssystems [...]“ (länderspezifische Empfehlung 2020.1); „angemessener [...] Sozialschutz und 
Zugang zum Sozialschutz“ (länderspezifische Empfehlung 2020.2).  

 

N.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Erhält Investition 1.1 Innenbereiche – 1: Verbesserung der gemeinschaftlichen Sozialdienste und -
infrastrukturen 

Ziel der Maßnahme ist es, die Probleme der sozialen Ausgrenzung und der Marginalisierung anzugehen, indem 
die Bereitstellung von Dienstleistungen durch die Aufstockung der Mittel für öffentliche Dienstleistungen der 
lokalen Behörden intensiviert wird (der Bereitstellungsmechanismus besteht in der Gewährung von 
Zuschüssen an die Gemeinden). Die finanzierten Projekte können Folgendes betreffen: häusliche Altenpflege; 
gemeinschaftliche Krankenschwestern und Hebammen; Stärkung kleiner Krankenhäuser (ohne Erste Hilfe) 
oder einiger grundlegender Dienstleistungen (z. B. Radiologie, Kardiologie, Gynäkologie) und ambulanter 
Zentren; Infrastrukturen für die Hubschrauberrettung; Stärkung der Behindertenzentren; Beratungszentren, 
kulturelle Dienstleistungen, Sportdienstleistungen und die Aufnahme von Migranten. Die Maßnahme sieht 
entweder die Schaffung neuer Dienste und Infrastrukturen oder die Verbesserung bestehender Dienste und 
Infrastrukturen durch Erhöhung der Zahl der Empfänger oder der Qualität der Versorgung vor.  

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, schließen die in den Leistungsbeschreibungen für künftige 
Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen enthaltenen Förderkriterien die folgende Liste von 
Tätigkeiten aus: I) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter 
Nutzung92; II) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte 
Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen93; III) 

                                                
92 Ausgenommen Projekte im Rahmen dieser Maßnahme in Bezug auf die Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie die 
zugehörige Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur unter Verwendung von Erdgas, die die Bedingungen in Anhang III 
der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) erfüllen. 
93 Erreicht die geförderte Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen, die nicht wesentlich niedriger sind als die 
einschlägigen Benchmarks, sollte erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
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Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen94 und Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung95; und iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Beseitigung von Abfällen der 
Umwelt schaden kann. In der Leistungsbeschreibung wird darüber hinaus vorgeschrieben, dass nur Tätigkeiten 
ausgewählt werden dürfen, die mit den einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten im 
Einklang stehen. 

Investition 1.1.2: Gebietsnahe Gesundheitseinrichtungen  

Ziel der Maßnahme ist es, die Rolle ländlicher Apotheken bei der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen 
für die lokale Bevölkerung zu stärken, z. B. integrierte häusliche Assistenz und Patientenüberwachung, 
wodurch wiederum die Interaktion zwischen Patienten und nationalen Gesundheitssystemen erleichtert wird. 
Die Investition besteht in der finanziellen Unterstützung ländlicher Apotheken. 

Investition 1.3: Strukturierte sozialpädagogische Maßnahmen zur Bekämpfung der Bildungsarmut im 
Süden zur Unterstützung des dritten Sektors 

Ziel dieser Maßnahme ist die Bereitstellung sozialpädagogischer Dienstleistungen für Minderjährige, die 
Verbesserung des Zugangs zu Kinderbetreuung und Bildungsmöglichkeiten sowie die Verhinderung von 
Schulabbruch und Schulabbruch. Die Investition besteht in Maßnahmen zur Unterstützung des 
Bildungswesens, die von Organisationen des dritten Sektors geleitet werden. 

                                                
94 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
95 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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 ECOFIN.1.A  DE 
 

N.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Reform 1: Vereinfachung der Verfahren und Stärkung des Kommissars in den Sonderwirtschaftszonen 

Die Reform soll zur Vereinfachung des Governance-Systems beitragen und die Umsetzungszeit für 
Maßnahmen in den Sonderwirtschaftszonen straffen. Mit der Reform wird die digitale einzige Anlaufstelle für 
die Sonderwirtschaftszonen eingerichtet und die Rolle der Kommission gestärkt.  

Investition 1.4: Infrastrukturinvestitionen für die Sonderwirtschaftszonen (SEZ) 

Mit der Investition sollen die Auswirkungen der Reform zur Einführung der Sonderwirtschaftszonen (SEZ) 
sichergestellt werden. Die Investition besteht in der Unterstützung von Infrastrukturmaßnahmen in der Nähe 
von Hafengebieten („Last Meile“-Verbindungen; digitale Logistik, Urbanisierung oder Energie- und 
Umwelteffizienz; Hafeninfrastruktur). 

 

Investition 1.5: Steuervergünstigungsregelung für Investitionen in Süditalien und in der 
Sonderwirtschaftszone (SEZ) 

Ziel der Maßnahme ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und das nachhaltige Wachstum von Unternehmen in den 
südlichen Regionen und/oder der Sonderwirtschaftszone (SEZ) im Süden zu fördern und gleichzeitig Anreize 
für private Investitionen zu schaffen.  

Die Maßnahme umfasst eine Steuergutschriftregelung und die damit verbundenen Überwachungs- und 
Kontrolltätigkeiten.  
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O. MISSION 6 KOMPONENTE 1: Nachbarschaftsnetze, Einrichtungen und 
Telemedizin für die territoriale Gesundheitsversorgung 

Ziel dieser Komponente ist es, den Nationalen Gesundheitsdienst Italiens (NHS) zu stärken, indem unter 
anderem der Schutz vor Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Umwelt und Klimawandel verbessert und 
besser auf die Bedürfnisse der Gemeinschaften in Bezug auf die lokale Pflege und Hilfe eingegangen wird. 
Die lokale Gesundheitsversorgung ist fragmentiert und unterliegt regionalen Unterschieden, die zu einem 
unterschiedlichen Niveau der Gesundheitsversorgung und zu unterschiedlichen Gesundheitsergebnissen in den 
einzelnen Regionen führen. Die Bereitstellung integrierter häuslicher Pflegedienste wird als gering angesehen, 
und die verschiedenen Anbieter von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen werden als nur schwach 
integriert betrachtet. Darüber hinaus wurde die Fähigkeit des italienischen nationalen Gesundheitsdienstes 
(NHS) zur Bewältigung von Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Umweltexposition und Klimawandel 
durch mehrere Umweltkrisen und Notfälle erprobt, die die Herausforderungen aufgrund des Mangels an 
ausreichenden Präventionsmaßnahmen verdeutlichten. Ziel dieser Komponente des italienischen Aufbau- und 
Resilienzplans ist es, den nationalen Gesundheitsdienst Italiens zu stärken, indem unter anderem der Schutz 
vor umwelt- und klimawandelbedingten Gesundheitsrisiken verbessert und besser auf die Bedürfnisse der 
Gemeinschaften in Bezug auf die lokale Pflege und Hilfe eingegangen wird.  

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente sollen zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen an Italien in den Jahren 2019 und 2020 beitragen, wonach „die investitionsbezogene 
Wirtschaftspolitik auf Forschung und Innovation und die Qualität der Infrastruktur unter Berücksichtigung der 
regionalen Unterschiede ausgerichtet werden muss“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2019), „die Resilienz 
und Kapazität des Gesundheitssystems in den Bereichen Gesundheitspersonal, kritische medizinische 
Produkte und Infrastruktur stärken“ (länderspezifische Empfehlung 1, 2020) und „Investitionen in den 
ökologischen und digitalen Wandel, insbesondere in [...] verstärkte digitale Infrastrukturen, um die Erbringung 
wesentlicher Dienstleistungen sicherzustellen“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2020) ausgerichtet werden 
müssen. 

 

O.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

ENTFÄLLT. 

O.2.  Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und 
Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 

ENTFÄLLT. 
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O.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Reform 1: Festlegung eines neuen Organisationsmodells für das territoriale 
Gesundheitsversorgungsnetz. 

Die Reform stellt ein vorbereitendes Element für die Investitionen der Komponente dar. Sie soll ein neues 
Modell der territorialen Gesundheitsversorgung und eine neue institutionelle Struktur für die Gesundheits-, 
Umwelt- und Klimaprävention schaffen. Dies soll erreicht werden durch: 

1. Schaffung eines neuen Organisationsmodells für das territoriale Gesundheitsversorgungsnetz durch 
Festlegung eines Rechtsrahmens, in dem strukturelle, technologische und organisatorische Standards 
festgelegt werden. 

2. Festlegung einer neuen institutionellen Struktur der Gesundheits-, Umwelt- und Klimaprävention nach 
einem integrierten Konzept („Eine Gesundheit“) und einer ganzheitlichen Vision („Planetäre 
Gesundheit“). 

Investition 1.1: Gemeinschaftliche Gesundheitseinrichtungen zur Verbesserung der territorialen 
Gesundheitsversorgung. 

Ziel der Maßnahme ist die Einrichtung gemeinschaftlicher Gesundheitseinrichtungen.  

Die Investition besteht in der Aktivierung und Aggregierung von Primärversorgungsdiensten sowie in der 
Einrichtung von (energieeffizienten) Hilfszentren für eine integrierte Reaktion auf den Pflegebedarf. 

Investition 1.2: Zuhause als Erstversorgungsort und Telemedizin 

Ziel der Maßnahme ist es, die häusliche Pflege und die großmaßstäbliche Einführung telemedizinischer 
Lösungen zu fördern und Innovationen im Gesundheitswesen zu fördern.  

Die Investition besteht aus Hardware und mehr Dienstleistungen, der Einrichtung territorialer 
Koordinierungszentren („Centrali Operative Territoriali“), der Finanzierung von Diagnose- und 
Überwachungsprojekten, der Schaffung einer nationalen Plattform für das Screening telemedizinischer 
Projekte und Ad-hoc-Forschungsinitiativen zu digitalen Gesundheits- und Pflegetechnologien. 

Investition 1.3: Stärkung der zwischengeschalteten Gesundheitsversorgung und ihrer Einrichtungen 
(Gemeinschaftskrankenhäuser) 

Ziel der Maßnahme ist es, die Zahl der zwischengeschalteten Gesundheitseinrichtungen zu erhöhen. 

Die Investition besteht in der Schaffung von kommunalen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen für 
Patienten, die nach einer Episode minderer Schärfe oder nach einem Rückfall chronischer Erkrankungen eine 
geringe Intensität und kurzfristige klinische Eingriffe erfordern.
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P. MISSION 6 KOMPONENTE 2: Innovation, Forschung und Digitalisierung des 
nationalen Gesundheitswesens 

Diese Komponente des italienischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab, die notwendigen 
grundlegenden Voraussetzungen für eine größere Resilienz des nationalen Gesundheitswesens zu schaffen, und 
zwar durch: I) Ersatz veralteter Gesundheitstechnologien in Krankenhäusern; II) die Entwicklung einer 
erheblichen strukturellen Verbesserung der Sicherheit von Krankenhausgebäuden; III) Verbesserung der 
Gesundheitsinformationssysteme und digitalen Instrumente; IV) Förderung und Stärkung der 
wissenschaftlichen Forschung; V) die Verbesserung der Humanressourcen. 

Die Investitionen und Reformen im Rahmen dieser Komponente sollen dazu beitragen, die länderspezifischen 
Empfehlungen an Italien in den Jahren 2020 und 2019 zur „Stärkung der Resilienz und Kapazität des 
Gesundheitssystems in den Bereichen Gesundheitspersonal, kritische medizinische Produkte und 
Infrastruktur“ (länderspezifische Empfehlung 1, 2020) umzusetzen, „Investitionen in den ökologischen und 
digitalen Wandel zu konzentrieren, insbesondere in [...] verstärkte digitale Infrastrukturen, um die Erbringung 
wesentlicher Dienstleistungen sicherzustellen“ (länderspezifische Empfehlung 3, 2020) und „die 
investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf Forschung und Innovation sowie auf die Qualität der Infrastruktur 
zu konzentrieren, wobei auch regionale Unterschiede zu berücksichtigen sind“ (länderspezifische Empfehlung 
3, 2019).  

 

P.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Reform 1: Überarbeitung und Aktualisierung des derzeitigen Rechtsrahmens der wissenschaftlichen 
Krankenhäuser und Pflegeinstitute (IRCCS) 

Ziel der Reform ist es, das Netzwerk der wissenschaftlichen Krankenhäuser und Pflegeinstitute (IRCCS) neu 
zu organisieren, um i) die Qualität des nationalen Gesundheitssystems (NHS) zu verbessern, ii) die Beziehung 
zwischen Gesundheit und Forschung zu verbessern und iii) die rechtliche Regelung des IRCCS und die 
Forschungspolitik im Zuständigkeitsbereich des italienischen Gesundheitsministeriums zu überprüfen.  

Mit der Reform soll die Governance der öffentlichen IRCCS verbessert werden, indem i) das strategische 
Management verbessert, ii) die Befugnisse und Zuständigkeitsbereiche besser festgelegt und iii) die Regeln 
für den Status des wissenschaftlichen Direktors der öffentlichen IRCCS und des Forschungspersonals 
umfassend festgelegt werden.  

Schließlich eine spezifische Teilmaßnahme, bei der IRCCS auf der Grundlage ihrer Tätigkeit 
(Einzelspezialisten oder Generalisten) unterschieden wird, indem ein integriertes Netz von IRCCS geschaffen 
und der Austausch von Fachwissen zwischen den IRCCS selbst und den anderen Strukturen des italienischen 
NHS erleichtert wird. 

Investition 2.1: Stärkung und Verbesserung der biomedizinischen Forschung des NHS 

Ziel der Maßnahme ist es, die Finanzierung des biomedizinischen Forschungssystems zu erhöhen.  

Die Investition besteht inder Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit dem Konzeptnachweis sowie 
der Finanzierung von Forschungsinitiativen im Bereich seltener Krankheiten, seltener Krebserkrankungen und 
anderer Krankheiten mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesundheit. 

 

Investition 2.2: Entwicklung von technischen, beruflichen, digitalen und Managementkompetenzen von 
Fachkräften des Gesundheitssystems 

Diese Investition besteht in der Erhöhung der Stipendien für den spezifischen Kurs in der Allgemeinmedizin; 
Einführung eines Schulungsplans zur Sicherheit in Bezug auf Krankenhausinfektionen für das gesamte NHS-
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Personal; Aktivierung eines Schulungspfads für Personal mit Spitzenrollen in den NHS-Gremien in den 
Bereichen Management und digitale Kompetenzen und Finanzierung von Verträgen über fachärztliche 
Weiterbildung. 
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P.3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  

Investition 1.1: Digitale Aktualisierung der technischen Ausrüstung von Krankenhäusern 

Ziel der Maßnahme ist es, die Produktivität des Gesundheitspersonals zu steigern, die Qualität der Prozesse zu 
verbessern, die Patientensicherheit zu gewährleisten und hochwertige Dienstleistungen zu erbringen.  

Die Investition besteht in der Modernisierung großer medizinischer Ausrüstung, der Informatisierung der 
Prozesse von Krankenhäusern mit einer ersten und zweiten Notfallabteilung („Dipartimenti Emergenza e 
Accettazione“, DEA) und der Erhöhung der Zahl der Betten in Intensiv- und semiintensiven 
Pflegeeinrichtungen in Krankenhäusern des nationalen Gesundheitsdienstes. 

Investition 1.2: Auf dem Weg zu einem sicheren und nachhaltigen Krankenhaus 

Ziel dieser Maßnahme ist die Erhöhung der Sicherheit von Krankenhäusern durch seismische 
Modernisierungsmaßnahmen von Krankenhäusern und eine mehrjährige Maßnahme zur Renovierung und 
Modernisierung des physischen und technologischen Rahmens der Immobilien im öffentlichen 
Gesundheitswesen. 

Investition 1.3: Stärkung der technologischen Infrastruktur und der Instrumente für die 
Datenerhebung, Datenverarbeitung, Datenanalyse und -simulation 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Gesundheitsversorgung, die Analyse der Gesundheitsversorgung und die 
Prognosekapazität des italienischen NHS zu verbessern. Die Investition besteht in der Stärkung der 
Infrastruktur und der Nutzung der bestehenden elektronischen Patientenakten (EHR) sowie in der Stärkung 
der Infrastruktur und der Technologie- und Analyseinstrumente des Gesundheitsministeriums. 

Investition 2.2: Entwicklung von technischen, beruflichen, digitalen und Managementkompetenzen von 
Fachkräften des Gesundheitssystems 

Diese Investition besteht in der Erhöhung der Stipendien für den spezifischen Kurs in der Allgemeinmedizin; 
Einführung eines Schulungsplans zur Sicherheit in Bezug auf Krankenhausinfektionen für das gesamte NHS-
Personal; Aktivierung eines Schulungspfads für Personal mit Spitzenrollen in den NHS-Gremien in den 
Bereichen Management und digitale Kompetenzen und Finanzierung von Verträgen über fachärztliche 
Weiterbildung. 
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Q.MISSION 7: REPowerEU 

Das REPowerEU-Kapitel zielt darauf ab, die Fernleitungs- und Verteilernetze, auch im Zusammenhang mit 
Gas, zu stärken; Beschleunigung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, Senkung der 
Energienachfrage, Steigerung der Energieeffizienz und Schaffung von Kompetenzen im öffentlichen und 
privaten Sektor für den ökologischen Wandel; Förderung der Wertschöpfungsketten für erneuerbare Energien 
und Wasserstoff durch Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu Krediten und Steuergutschriften. 

Mit der Komponente werden die länderspezifischen Empfehlungen an Italien in den Jahren 2022 und 2023 
umgesetzt. Sie zielt insbesondere darauf ab, den Ausbau zusätzlicher Kapazitäten für erneuerbare Energien 
durch Investitionen in große Stromverbindungsleitungen (nämlich zwei Verbindungsleitungen zwischen 
Sardinien und Sizilien und dem Festland), den Ausbau des nationalen Übertragungsnetzes und die Straffung 
der Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Sie trägt dazu bei, die Kapazitäten für die interne 
Gasfernleitung zu erhöhen, um Engpässe zu überwinden, Energieimporte zu diversifizieren und die 
Versorgungssicherheit zu stärken. Sie fördert eine nachhaltige Mobilität, indem umweltschädliche 
Subventionen verringert und die Eisenbahnflotte gestärkt werden. Sie trägt dazu bei, die Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen zu verringern, indem sie den Verbrauch der Haushalte elektrifiziert und die 
Widerstandsfähigkeit des Netzes erhöht. Sie trägt zur Steigerung der Energieeffizienz im Wohn- und 
Unternehmenssektor bei, unter anderem durch gezielte Anreizsysteme und Finanzinstrumente. Schließlich 
umfasst sie Reformen und Investitionen zur Verbesserung der Bereitstellung und des Erwerbs der 
Kompetenzen, die für den ökologischen Wandel – sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor – 
erforderlich sind. 

Neun Projekte haben eine grenzüberschreitende Dimension. Zwei davon haben direkte grenzüberschreitende 
Auswirkungen: 1) eine Investition zum Bau einer elektrischen Verbindungsleitung zwischen Sardinien, 
Korsika und der Toskana; 2) eine Investition in eine Kompressorstation, die den Gasexport nach Mitteleuropa 
steigern wird. Andere Projekte kommen den grenzüberschreitenden Mitgliedstaaten indirekt zugute, da sie 
Engpässe bei der internen Energieübertragung und -verteilung beseitigen und die Effizienz und 
Widerstandsfähigkeit des Netzes erhöhen. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme im Rahmen dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den technischen 
Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (C(2023) 6454 final) festgelegt sind, zu 
berücksichtigen ist, während der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ gemäß Artikel 
21c Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/241 nicht für die Investition 13 – Adriatic Line 1 (Kompressorstation 
Sulmona und Sestino-Minerbio-Gaspipeline) und die Investition 14 – Grenzüberschreitende 
Gasausfuhrinfrastruktur gilt. 

FRAGE 1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung 

Reform 1. Straffung der Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien auf zentraler und lokaler 
Ebene  
Ziel dieser Reform ist es, die bestehenden Rechtsvorschriften und Bestimmungen über die Genehmigung 
erneuerbarer Energiequellen zu konsolidieren und zu straffen. Die Reform besteht in der Annahme und dem 
Inkrafttreten eines Rechtsakts (auch bekannt als Testo Unico), mit dem die Normen für die Genehmigung 
erneuerbarer Energien gesammelt, zusammengestellt und konsolidiert werden und frühere Rechtsvorschriften 
in diesem Bereich ersetzt werden. Die Reform zielt auch darauf ab, den Rechtsrahmen für die Ermittlung von 
„beschleunigten Beschleunigungsgebieten für erneuerbare Energien“ zu schaffen und eine digitale Plattform 
für einen einzigen Zugang zur Beantragung von Genehmigungen für die Installation erneuerbarer 
Energiequellen auf nationaler und subnationaler Ebene einzurichten. 
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Reform 2. Verringerung umweltschädlicher Subventionen  

Ziel dieser Reform ist es, auf der Grundlage des von MASE veröffentlichten Katalogs umweltschädlicher 
Subventionen 2022 zu einer Verringerung umweltschädlicher Subventionen zu führen. Die Reform besteht in 
der Annahme eines Berichts über die Konsultation der Interessenträger und von Rechtsakten. 

Reform 3. Senkung der Kosten für den Anschluss an das Biomethan-Gasnetz 

Ziel der Reform ist es, die Einbeziehung von Biomethan in das Energiesystem und den Energiemarkt zu 
erleichtern und neue nachhaltige Kapazitäten zur Erzeugung von Biomethan im Einklang mit der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 (Erneuerbare-Richtlinie) und ihren delegierten Rechtsakten zu schaffen und insbesondere die 
Flexibilität und Effizienz des Erdgasnetzes zu fördern, indem die Umstellung auf Biomethan erleichtert wird. 
Die Reform besteht aus dem Inkrafttreten von Rechtsakten zur Senkung der Anschlusskosten nachhaltiger 
Biomethanerzeugungsanlagen und zur Förderung von Investitionen, die auf die Einführung von nachhaltigem 
Biomethan in Erdgasnetzen abzielen. 

Reform 4. Minderung des finanziellen Risikos im Zusammenhang mit Strombezugsverträgen für 
erneuerbare Energien (Power Purchase Agreements) 
Ziel der Reform ist die Schaffung eines Systems von Garantien zur Minderung des finanziellen Risikos im 
Zusammenhang mit Verträgen über den Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen mit einer Laufzeit von 
mindestens drei Jahren.  

Mit der Reform wird Folgendes erreicht:  

i) von jedem Betreiber zu verlangen, dass er eine teilweise Deckung des Gegenwerts der 
Strombezugsverträge durch auf dem Strommarkt bereitgestellte Garantieinstrumente garantiert;  

ii) Einführung von Maßnahmen zur Minderung des Ausfallrisikos, einschließlich Anforderungen und 
Einschränkungen für den Bieter und regulatorische Sanktionen im Falle eines Ausfalls des 
Herstellers; 

iii) Ermittlung einer institutionellen Einheit, die die Rolle eines Verkäufers/Käufers letzter Instanz 
übernimmt, der von der ausfallenden Gegenpartei übernehmen und die Erfüllung der gegenüber 
der leistungsstarken Gegenpartei eingegangenen Verpflichtungen sicherstellen würde.  

Reform 5. Plan für neue Kompetenzen – Übergänge 

Ziel der Reform ist es, die Ausbildungsprogramme besser an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes anzupassen, 
um das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage zu bekämpfen, wobei ein besonderes 
Augenmerk auf grüne und digitale Kompetenzen gelegt wird. Diese Reform besteht in der Annahme und dem 
Inkrafttreten von Rechtsakten auf nationaler Ebene, mit denen der neue Kompetenzplan („Piano Nuove 
Competenze – Transizioni“) und regionale Rechtsakte aktualisiert werden. 

Investition 1. Ausgeweitete Maßnahme: Intelligente Netze 

Ziel dieser Investition ist es, das Stromverteilungsnetz als Aufstockung der Investition 2.1 (Stärkung 
intelligenter Netze) im Rahmen der Komponente 2 von Mission 2 zu digitalisieren. Die Investition 
besteht aus Interventionen in Mittel- und Niederspannungsnetzen, wodurch der Energieverbrauch von 
mindestens 230000 mehr Einwohnern als in der M2C2-Maßnahme vorgesehen elektrifiziert wird. 
Investition 2. Ausgeweitete Maßnahme: Interventionen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des 

Stromnetzes 

Ziel dieser Investition ist es, die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes gegenüber extremen Wetterereignissen 
durch eine Aufstockung der Investition 2.2 im Rahmen der Komponente 2 von Mission 2 zu erhöhen. Die 
Investition besteht in der Gewährung von Zuschüssen an Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber für 
Arbeiten an der Strominfrastruktur, die einer erhöhten Widerstandsfähigkeit für mindestens 648 km Stromnetz 
entsprechen, zusätzlich zu dem, was bereits in der M2C2-Maßnahme vorgesehen ist. 

Investition 3. Ausgeweitete Maßnahme: Wasserstoffproduktion auf Brachflächen (Hydrogen Valleys) 
Ziel dieser Investition ist die Schaffung neuer Wasserstofftäler, d. h. die lokale Erzeugung und Nutzung von 
erneuerbarem Wasserstoff in der Industrie, in KMU und im lokalen Verkehr als Aufstockung der Investition 
3.1 im Rahmen der Komponente 2 von Mission 2. Die Scale-up-Investition besteht in der Durchführung von 
zwei zusätzlichen Projekten zur Erzeugung von Wasserstoff in aufgegebenen Industriegebieten im Vergleich 
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zu den Projekten, die im Rahmen der Investition 3.1 im Rahmen der Komponente 2 von Mission 2 vorgesehen 
sind. 

Investition 4. Tyrrhenischer Link 

Ziel dieser Investition ist es, die Integration Süditaliens in das nationale Übertragungsnetz zu verbessern. Diese 
Investition besteht im Bau der „Östlichen Verbindungsleitung“ der Tyrrhenischen Verbindungsleitung 
zwischen Sizilien und Kampanien, insbesondere der Verlegung der Direktstromkabel zwischen Eboli und 
Caracoli. 

Investition 5. SA.CO.I.3 

Ziel dieser Investition ist die Modernisierung der Stromübertragungsinfrastruktur, die Sardinien über Korsika 
mit dem Rest Italiens verbindet, und die verstärkte Integration Sardiniens in das nationale Übertragungsnetz. 
Diese Investition besteht in dem Bau der Schalen (externe Infrastruktur) der Umwandlungsstationen in 
Codrongianos und Suvereto für das Verbundprojekt „Sardinian-Korsika-Italien 3“. 

Investition 7. Intelligentes nationales Übertragungsnetz  
Ziel dieser Investition ist es, das nationale Übertragungsnetz zu digitalisieren und das vom 
Übertragungsnetzbetreiber betriebene Verwaltungs- und Kontrollsystem zu verbessern. Die Investition besteht 
in der Installation von sicheren Protokoll-104- und 5G-Geräten oder einer IKT-Architektur in Stromstationen 
sowie von industriellen IoT-Überwachungssystemen auf Stromspeichern. 

 Investition 8. Nachhaltige, kreislauforientierte und sichere Versorgung mit kritischen Rohstoffen 

Ziel dieser Investition ist es, die Rückgewinnung und das Recycling kritischer Rohstoffe und damit die 
Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe und Technologien im Zusammenhang mit dem ökologischen 
Wandel zu unterstützen. Die Investition besteht in der Analyse des künftigen Bedarfs an kritischen Rohstoffen 
und des Potenzials des Ökodesigns zur Verringerung ihrer Nachfrage sowie in der Unterstützung der 
Einrichtung einer öffentlichen Datenbank für die Lokalisierung von „städtischen Bergwerken“ und Abfällen 
in stillgelegten Bergwerken. Sie umfasst auch die Finanzierung von FuE-Projekten in den Bereichen 
Ökodesign und Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie die Ausstattung von Labors, um eine 
zentrale Drehscheibe für den städtischen Bergbau und die umweltgerechte Gestaltung zu schaffen.  

Investition 10. Pilotprojekt zu Kompetenzen „Crescere Green“ 

Ziel dieser Investition ist die Förderung grüner Kompetenzen unter Einbeziehung des Privatsektors. Die 
Maßnahme besteht in kurzen Schulungsmaßnahmen mit Schwerpunkt auf grünen Kompetenzen. 

Investition 11. Stärkung der regionalen Eisenbahnflotte des öffentlichen Verkehrs mit emissionsfreien 
Zügen und Universaldienst 

Ziel der Investition ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen des Schienenverkehrs und die 
Modernisierung der Eisenbahnflotte. Diese Investition besteht in der Registrierung von mindestens 75 
emissionsfreien Personenzügen.  

Investition 18 – Scale-up-Maßnahme: Programm zur Erneuerung der Flotte privater und leichter 
Nutzfahrzeuge mit Elektrofahrzeugen 

Diese Investition zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung durch den 
Straßenverkehr in städtischen Gebieten zu verringern. Bei dieser Investition handelt es sich um ein Car-
Scrpping-System, bei dem ein thermisches Fahrzeug zurückgegeben und durch ein neu erworbenes 
emissionsfreies Fahrzeug ersetzt wird. 
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FRAGE 3.  Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen)  
Investition 13. Adriatic Line Phase 1 (Kompressorstation Sulmona und Gaspipeline Sestino-Minerbio) 
Ziel dieser Investition ist es, die Versorgungssicherheit für Erdgas, einschließlich Flüssigerdgas, zu erhöhen 
und zu diversifizieren. Die Maßnahme umfasst den Bau einer Kompressorstation in Sulmona und einer 
Gasleitung, die die Knotenpunkte Sestino und Minerbio als Teil der Adrialeitung miteinander verbindet. 

Investition 14. Infrastruktur für den grenzüberschreitenden Gasexport 
Ziel dieser Investition ist es, die Versorgungssicherheit für Gas, einschließlich Flüssigerdgas, zu erhöhen und 
zu diversifizieren. Diese Investition besteht in der Modernisierung der bestehenden Gasinfrastruktur, die den 
Export von Erdgas über den Ausspeisepunkt Tarvisio ermöglicht, insbesondere durch den Bau einer neuen 
elektrischen Verdichtungsanlage in der Kompressorstation Poggio Renatico. 

Investition 15. Transizione 5.0  
Ziel dieser Investition ist es, den Übergang zu energieeffizienten, nachhaltigen und auf erneuerbaren Energien 
basierenden Produktionsmodellen für Unternehmen zu unterstützen. Die Investition besteht in der Gewährung 
einer Steuergutschrift für Unternehmen, die den zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2025 
angefallenen beihilfefähigen Ausgaben entspricht, d. h. digitalen Vermögenswerten (4,0 materielle 
Investitionsgüter, 4,0 immaterielle Investitionsgüter)96, Vermögenswerten, die für die Eigenproduktion und den 
Eigenverbrauch aus erneuerbaren Quellen (mit Ausnahme von Biomasse) erforderlich sind, und in der 
Schulung des Personals in Kompetenzen für den ökologischen Wandel. Die Investition besteht auch in der 
Einrichtung einer IT-Unterstützungsplattform und damit zusammenhängenden Tätigkeiten für Verwaltungs-, 
Überwachungs- und Kontrollzwecke, die von GSE – Gestore Servizi Energetici bereitgestellt werden. 

 

Investition 16. Unterstützung von KMU bei der Eigenerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 

Diese Maßnahme besteht aus einer öffentlichen Investition in eine Zuschussregelung „Unterstützung von 
KMU bei der Eigenerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen“, um Anreize für private Investitionen zu 
schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln für die Eigenerzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen in 
Italien zu verbessern. 

Mit der Regelung sollen Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der 
Durchführung von Investitionsprogrammen unterstützt werden, die auf die Eigenerzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen abzielen97.  

Die Regelung wird durch die direkte Gewährung von Zuschüssen an den privaten Sektor durchgeführt. 

Die Regelung wird von der Invitalia SpA als Durchführungspartner verwaltet. Die Regelung umfasst folgende 
Produktlinien: 

- nicht rückzahlbare Beiträge in Höhe von mindestens 30 % der Gesamtinvestition – für den Erwerb 
von Systemen und damit zusammenhängenden digitalen Technologien, die die direkte Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen für den unmittelbaren Eigenverbrauch oder durch Akkumulierungs-
/Speichersysteme ermöglichen. 

Zur Durchführung der Investition in die Regelung unterzeichnen Italien und Invitalia SpA ein 
Durchführungsabkommen, das Folgendes enthält: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Regelung: Die endgültige Investitionsentscheidung 
des Systems wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen gleichwertigen 

                                                
96 Die Regelung bezieht sich insbesondere auf die Anhänge A und B des Gesetzes Nr. 232 vom 11. Dezember 2016. 

97 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung des 
ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung des 
Klimabeitrags vorlegen. Der Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen Bericht 
über die Durchführung jedes Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
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Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung 
unabhängigen Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der zugehörigen Anlagepolitik, die Folgendes umfassen: 

a) Die Beschreibung der Art der gewährten Unterstützung und der förderfähigen 
Endbegünstigten.  

b) Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 

a. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 
(2021/C58/01) einzuhalten. Insbesondere im Falle der allgemeinen Unterstützung von 
Unternehmen schließt die Anlagepolitik Unternehmen mit einem wesentlichen Schwerpunkt98 
in folgenden Sektoren aus: I) auf fossilen Brennstoffen basierende Energieerzeugung und 
damit verbundene Tätigkeiten99; II) energieintensive und/oder CO2-Emissionen 
verursachende Industrien100; III) Herstellung, Vermietung oder Verkauf umweltschädlicher 
Fahrzeuge101; IV) Abfallsammlung, Abfallbehandlung und -entsorgung102, v) Aufbereitung 
von Kernbrennstoffen, Erzeugung von Kernenergie. Darüber hinaus muss die 
Investitionspolitik die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der 
Mitgliedstaaten durch die Endbegünstigten der Regelung vorschreiben.  

c) Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Regelung keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. 

3. Den unter das Durchführungsabkommen fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige ungenutzte Einnahmen aus dem System, auch 
nach 2026, für dieselben politischen Zwecke zu investieren. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

i) Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 
Berichterstattung über die mobilisierten Investitionen. 

ii) Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung 
und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  

                                                
98 Es wird davon ausgegangen, dass ein Endempfänger einen „wesentlichen Schwerpunkt“ auf einen Sektor oder eine 
Geschäftstätigkeit hat, wenn dieser Sektor oder diese Tätigkeit im Verhältnis zu den Bruttoeinnahmen, dem Gewinn oder 
der Kundenbasis des Endbegünstigten als wesentlicher Teil der Geschäftstätigkeit des Endbegünstigten ermittelt wird. 
Die Bruttoeinnahmen aus dem beschränkten Sektor oder der beschränkten Tätigkeit dürfen in keinem Fall 50 % der 
Bruttoeinnahmen übersteigen. 
99 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
100 Einschließlich Tätigkeiten und Vermögenswerten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen 
prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Referenzwerten liegen. Wenn 
mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter den 
einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 
101 Umweltschädliche Fahrzeuge werden als nicht emissionsfreie Fahrzeuge definiert. 
102 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer 
gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, in denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme dem 
Zweck dienen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase für die Lagerung oder Verwendung oder die Verwertung von 
Materialien aus Verbrennungsasche zu erfassen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer 
Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; 
für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden. 
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iii) Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jeder Maßnahme im Einklang mit den Anforderungen 
des Durchführungsübereinkommens zu überprüfen, bevor sie sich zur Finanzierung einer 
Operation verpflichtet. 

iv) Die Verpflichtung zur Durchführung risikobasierter Ex-post-Prüfungen gemäß einem 
Auditplan der Invitalia SpA. Bei diesen Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die 
Wirksamkeit der Kontrollsysteme, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten; II) Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen und der Klimazielvorgaben; und iii) die Anforderung, dass die Endbegünstigten der 
Regelung keine Unterstützung aus anderen Instrumenten der Union erhalten haben, um 
dieselben Kosten zu decken, eingehalten wird. Bei den Prüfungen wird auch die 
Rechtmäßigkeit der Vorgänge und die Einhaltung der Bedingungen des geltenden 
Durchführungsabkommens überprüft.  

Investition 17. Finanzinstrument für die energetische Sanierung öffentlicher Wohngebäude 

Ziel der Maßnahme ist die Förderung der Renovierung öffentlicher Wohngebäude. Diese Maßnahme besteht 
aus einer öffentlichen Investition in eine Fazilität, das „Finanzinstrument zur Verringerung der Energiearmut“, 
um Anreize für private Investitionen zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln zu verbessern. Das 
Instrument zielt auf energetische Renovierungen öffentlicher Wohngebäude ab, die im Durchschnitt eine 
Verringerung der Primärenergienachfrage um mindestens 30 % erreichen103.  

Die Fazilität wird von zwei Durchführungspartnern verwaltet.  

 Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) als technischer Partner, der für die Zuschusskomponente 
verantwortlich ist; 

 Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) als Finanzpartner und verantwortlich für die (fakultative) 
Darlehenskomponente. 

Im Rahmen der Fazilität wird Energiedienstleistungsunternehmen (ESCO) finanzielle Unterstützung in Form 
von Zuschüssen und/oder Darlehen für die energetische Sanierung öffentlicher Wohngebäude gewährt, um die 
Primärenergienachfrage um durchschnittlich mindestens 30 % zu senken.  

Die Fazilität umfasst die folgenden Produktlinien zur Förderung öffentlicher Wohngebäude:   · Eine vom technischen Partner Gestore Servizi Energetici Spa bereitgestellte Zuschusskomponente, die 
höchstens 65 % der Gesamtkosten abdeckt; · Eine fakultative Darlehenskomponente, die 35 % der Gesamtkosten abdeckt. Die 
Darlehenskomponente kann vom Finanzpartner Cassa Depositi e Prestiti bereitgestellt werden. 
 

Zur Durchführung der Investition in die Fazilität unterzeichnen Italien und der (die) Durchführungspartner 
Durchführungsabkommen, die Folgendes enthalten: 

1. Beschreibung des Entscheidungsprozesses der Fazilität: Die endgültige Investitionsentscheidung der 
Fazilität wird von einem Investitionsausschuss oder einem anderen einschlägigen gleichwertigen 
Leitungsgremium getroffen und mit der Mehrheit der Stimmen der von der Regierung unabhängigen 
Mitglieder genehmigt. 

2. Kernanforderungen der zugehörigen Anlagepolitik, die Folgendes umfassen: 

a. Die Beschreibung des/der Finanzprodukt(s) und der förderfähigen Endbegünstigten. 

b. Die Anforderung, dass alle geförderten Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind. 

                                                
103 Endempfänger, die mit spezifischen Projekten assoziiert sind, müssen für jedes geförderte Projekt eine Begründung 
des ausgewählten Interventionsbereichs zusammen mit einer Beschreibung des Projekts für die Zwecke der Berechnung 
des Klimabeitrags vorlegen. Der Durchführungspartner ist ferner verpflichtet, dem Mitgliedstaat halbjährlich einen 
Bericht über die Durchführung jedes Projekts/jeder Tätigkeit vorzulegen. 
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c. Die Anforderung, den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (DNSH) 
gemäß den technischen Leitlinien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 
(2021/C58/01) einzuhalten. Insbesondere schließt die Anlagepolitik die folgende Liste von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten von der Förderfähigkeit aus: Tätigkeiten und 
Vermögenswerte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter 
Nutzung,104ii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems 
(EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den 
einschlägigen Richtwerten liegen,105iii) Tätigkeiten und Vermögenswerte im Zusammenhang 
mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen106 und mechanisch-biologischen 
Behandlungsanlagen107.  

d. Die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten dürfen, um dieselben Kosten zu decken. Die über die 
Darlehenskomponente des Instruments gewährte finanzielle Unterstützung deckt nicht 
dieselben Kosten ab, die durch die Zuschusskomponente dieses Instruments unterstützt 
werden. 

 

3. Den unter die Durchführungsvereinbarung fallenden Betrag, die Gebührenstruktur für den 
Durchführungspartner und die Anforderung, etwaige Rückflüsse entsprechend der Investitionspolitik 
der Fazilität zu reinvestieren, es sei denn, sie werden zur Bedienung von Darlehensrückzahlungen aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität verwendet. 

4. Überwachungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen, einschließlich: 

a. Die Beschreibung des Überwachungssystems des Durchführungspartners zur 
Berichterstattung über die mobilisierten Investitionen. 

b. Die Beschreibung der Verfahren des Durchführungspartners, die die Prävention, Aufdeckung 
und Behebung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten gewährleisten.  

c. Die Verpflichtung, die Förderfähigkeit jeder Maßnahme im Einklang mit den Anforderungen 
des Durchführungsübereinkommens zu überprüfen, bevor sie sich zur Finanzierung einer 
Operation verpflichtet. 

d. Die Verpflichtung, risikobasierte Ex-post-Prüfungen gemäß einem Auditplan der Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE) und der Cassa Depositi e Prestiti (CDP) durchzuführen. Bei diesen 
Prüfungen wird Folgendes überprüft: i) die Wirksamkeit der Kontrollsysteme, einschließlich 

                                                
104 Mit Ausnahme von a) Anlagen und Tätigkeiten im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit 
verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, die Erdgas nutzen, die die Bedingungen in Anhang III der 
Technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen, und b) Tätigkeiten und 
Vermögenswerte gemäß Ziffer ii, bei denen die Nutzung fossiler Brennstoffe vorübergehend und technisch für den 
rechtzeitigen Übergang zu einem Betrieb ohne fossile Brennstoffe unvermeidbar ist. 
105 Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich unter 
den einschlägigen Referenzwerten liegen, ist zu erläutern, warum dies nicht möglich ist. Die Richtwerte für die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt.  
106 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der 
Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, wenn die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz, der Abscheidung von Abgasen zur Lagerung oder 
Verwendung oder der Rückgewinnung von Materialien aus Verbrennungsasche dienen, sofern diese Maßnahmen im 
Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazitäten der Anlagen oder zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
107 Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-
biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz 
oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von 
Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der 
Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die 
Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.  
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der Aufdeckung von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten; II) Einhaltung des DNSH-
Grundsatzes, der Vorschriften über staatliche Beihilfen und der Klimazielvorgaben; und iii) 
dass die Anforderung, dass die Endbegünstigten der Fazilität keine Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union erhalten haben, um dieselben Kosten zu decken, eingehalten wird. 
Bei den Prüfungen wird auch die Rechtmäßigkeit der Vorgänge und die Einhaltung der 
Bedingungen des geltenden Durchführungsabkommens überprüft.  
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15106/25 ADD 1   532 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

2. GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN DES AUFBAU- UND RESILIENZPLANS  

Die geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans Italiens belaufen sich auf 
194 435 381 164 EUR. 

Die geschätzten Gesamtkosten des REPowerEU-Kapitels belaufen sich auf 7 212 200 000 EUR. 
Insbesondere belaufen sich die geschätzten Gesamtkosten der in Artikel 21c Absatz 3 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2023/435 genannten Maßnahmen auf 420 000 000 EUR, während sich die Kosten der 
anderen Maßnahmen im REPowerEU-Kapitel auf 6 792 200 000 EUR belaufen. 

  

ABSCHNITT 2: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 

1. Finanziellen Beitrag 

Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt strukturiert: 

 

1.1. Erste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

 

 

M1C1-51 
Reform 1.9: Reform der 
öffentlichen Verwaltung 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Primärrechts zur 
Steuerung des italienischen Aufbau- und 
Resilienzplans 

 

M1C1-52 
Reform 1.9: Reform der 
öffentlichen Verwaltung 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Primärrechts zur 
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren 
für die Umsetzung des italienischen 
Aufbau- und Resilienzplans. 

 

M1C1-53 

Investition 1.9: 
Bereitstellung 
technischer Hilfe und 
Stärkung des 
Kapazitätsaufbaus für 
die Umsetzung des 
italienischen Aufbau- 
und Resilienzplans 

Meilenstein 

Inkrafttreten peirimärer 
Rechtsvorschriften zur Bereitstellung 
technischer Hilfe und Stärkung des 
Kapazitätsaufbaus für die Umsetzung des 
italienischen Aufbau- und Resilienzplans 

 

M1C1-69 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Erlasses zur 
Vereinfachung des öffentlichen 
Auftragswesens 

 

M1C1-1 
Reform 1.1: IKT-
Beschaffung 

Meilenstein 
Inkrafttreten der Gesetzesverordnungen 
zur Reform 1.1 „IKT-Beschaffung“ 

 

M1C1-2 
Reform 1.3: Cloud First 
und Interoperabilität Meilenstein 

Inkrafttreten der Gesetzesverordnungen 
zur Reform 1.3 „Cloud First and 
Interoperability“ 

 

M1C1-29 
Reform 1.4: Reform der 
Ziviljustiz 

Meilenstein 
Inkrafttreten von Rechtsvorschriften für 
die Ziviljustizreform 

 

M1C1-30 
Reform 1.5: Reform der 
Strafjustiz 

Meilenstein 
Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur 
Strafjustizreform 

 

M1C1-31 
Reform 1.6: Reform des 
Insolvenzrahmens 

Meilenstein 

Inkrafttreten der einschlägigen 
Rechtsvorschriften für den Rahmen für 
die Insolvenzreform 

 

M1C1-32 
Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren Meilenstein 

Inkrafttreten besonderer 
Rechtsvorschriften für die Einstellung im  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

 

 

für Zivil-, Straf- und 
Verwaltungsgerichte 

Rahmen des nationalen Aufbau- und 
Resilienzplans 

M1C1-54 

Investition 1.9: 
Bereitstellung 
technischer Hilfe und 
Stärkung des 
Kapazitätsaufbaus für 
die Umsetzung des 
italienischen Aufbau- 
und Resilienzplans 

Ziel 
Abgeschlossene Einstellung von 
Sachverständigen für die Umsetzung des 
italienischen Aufbau- und Resilienzplans 

 

M1C1-55 
Reform 1.9: Reform der 
öffentlichen Verwaltung 

Meilenstein 

Ausweitung der Methodik für den 
Aufbau- und Resilienzplan Italiens auf 
den nationalen Haushalt, um die 
Absorption von Investitionen zu erhöhen 

 

M1C1-68 
Reform 1.9: Reform der 
öffentlichen Verwaltung 

Meilenstein 

Archivsystem für Audit und Kontrollen: 
Informationen für die Überwachung der 
Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität 

 

M1C1-71 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Inkrafttreten aller erforderlichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften und 
Durchführungsrechtsakte (einschließlich 
des Sekundärrechts) für das öffentliche 
Auftragswesen 

 

M1C1-100 

Reform 1.13: Reform 
des Rahmens für die 
Ausgabenüberprüfung 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur 
Verbesserung der Wirksamkeit der 
Ausgabenüberprüfung – Stärkung des 
Finanzministeriums 

 

M1C1-101 
Reform 1.12: Reform der 
Steuerverwaltung  Meilenstein 

Annahme einer Überprüfung möglicher 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung 

 

M1C2-1 
Investition 1: Übergang 
4.0 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Rechtsakten zur 
Bereitstellung von Steuergutschriften für 
den Übergang 4.0 für potenzielle 
Begünstigte und Einsetzung des 
Wissenschaftlichen Ausschusses 

 

M1C3-8 

Investitionen – 4.1 
Digitales 
Tourismuszentrum 

Meilenstein 
Auftragsvergabe für die Entwicklung des 
digitalen Tourismusportals 

 

M2C2-7 

Reform 2 Neue 
Rechtsvorschriften zur 
Förderung der 
Erzeugung und des 
Verbrauchs von 
erneuerbarem Gas 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines gesetzesvertretenden 
Dekrets zur Förderung der Nutzung von 
erneuerbarem Gas für die Nutzung von 
Biomethan im Verkehrs-, Industrie- und 
Wohnungssektor sowie eines 
Durchführungserlasses, in dem die 
Bedingungen und Kriterien für seine 
Nutzung und das neue Anreizsystem 
festgelegt sind. 

 

M2C2-37 

Reform 5: Intelligentere 
Verfahren für die 
Projektbewertung im 
Bereich des öffentlichen 
Nahverkehrs mit 
ortsfesten Anlagen und 

Meilenstein Inkrafttreten eines Gesetzesdekrets  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

 

 

im Bereich des schnellen 
Massentransports 

M2C2-41 
Investition 5.3: 
Elektrobusse 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines Ministerialdekrets, in 
dem die Höhe der verfügbaren 
Ressourcen festgelegt wird, um den 
Zweck der Intervention zu erreichen 
(Lieferkette für Busse) 

 

M2C3-1 

Investition 2.1 – 
Stärkung des Ökobonus 
für Energieeffizienz  

Meilenstein 
Inkrafttreten der Verlängerung des 
Superbonus    

M2C4-3 

Reform 4.2 
„Maßnahmen zur 
Gewährleistung 
vollständiger 
Verwaltungskapazitäten 
für integrierte 
Wasserversorgungsdienst
e“ 

Meilenstein 

Reform des Rechtsrahmens für eine 
bessere Bewirtschaftung und nachhaltige 
Wassernutzung 

 

M3C2-3 

Reform 2.1 – 
Einrichtung eines 
einzigen Zollportals 
(„Sportello Unico 
Doganale“)  

Meilenstein 

Inkrafttreten des Erlasses über die 
zentrale Zollstelle (Sportello Unico 
Doganale)  

 

M4C1-1 

Reform 1.5: Reform der 
Hochschulgruppen; 
Reform 1.6: 
Ermöglichung der 
Reform der 
Hochschulabschlüsse; 
Reform 4.1: Ph.D. 
Programmreform 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Reformen des tertiären 
Bildungssystems zur Verbesserung der 
Bildungsergebnisse (Primärrecht) in 
folgenden Bereichen: a) 
Hochschulabschlüsse ermöglichen; B) 
Hochschulabschlußgruppen; C) Reform 
der Promotionsprogramme 

 

M4C1-2 

Investition 1.7: 
Stipendien für den 
Zugang zu Universitäten 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Ministerialerlassen zur 
Reform von Stipendien zur Verbesserung 
des Zugangs zur tertiären Bildung 

 

M5C1-1 

Reform 1 – aktive 
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen und 
Berufsbildung 

Meilenstein 

Inkrafttreten des interministeriellen 
Dekrets zur Festlegung eines nationalen 
Programms für die garantierte 
Beschäftigungsfähigkeit der 
Arbeitnehmer (GOL) und eines 
interministeriellen Dekrets zur 
Festlegung eines nationalen Plans für 
neue Kompetenzen 

 

M5C2-1 

Reform 1 – 
Rahmengesetz für 
Menschen mit 
Behinderungen 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Rahmengesetzes zur 
Stärkung der Autonomie von Menschen 
mit Behinderungen. 

 

M5C2-5 

Investition 1 – 
Unterstützung 
schutzbedürftiger 
Menschen und 
Verhinderung der 
Institutionalisierung 

Meilenstein Inkrafttreten des Einsatzplans  

   Ratenzahlungsbetrag  11494252874 EUR     
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1.2. Zweite Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

 

 

M2C4-5 

Investition 3.2: 
Digitalisierung von 
Nationalparks 

Meilenstein 

Inkrafttreten der administrativen 
Vereinfachung und Entwicklung digitaler 
Dienste für Besucher von Nationalparks 
und Meeresschutzgebieten 

 

M5C2-9 
Investition 3 – Wohnen 
Erst- und Poststellen 

Meilenstein 

Inkrafttreten des operativen Plans für 
Projekte in Bezug auf Erst- und 
Poststellen für Wohnungswesen, 
Festlegung der Anforderungen an 
Projekte, die von lokalen Stellen 
vorgelegt werden können, und 
Veröffentlichung einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen 

 

M1C1-33 

Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren für 
Verwaltungsgerichte 

Ziel Beginn der Einstellungsverfahren für 
Verwaltungsgerichte 

 

M1C1-56 
Reform 1.9: Reform der 
öffentlichen Verwaltung 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Rechtsvorschriften zur 
Reform der Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst 

 

M1C1-70 

Reform 1.10: Reform des 
Rechtsrahmens für das 
öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Überarbeitung des 
Kodex für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (D.Lgs. Nr. 50/2016) 

 

M1C1-103 
Reform 1.12: Reform der 
Steuerverwaltung 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Primär- und 
Sekundärrechts und der 
Rechtsvorschriften sowie Abschluss von 
Verwaltungsverfahren zur Förderung der 
Steuerehrlichkeit und zur Verbesserung 
der Prüfungen und Kontrollen 

 

M1C1-104 

Reform 1.13: Reform des 
Rahmens für die 
Ausgabenüberprüfung 

Meilenstein 

Annahme von Einsparzielen für 
Ausgabenüberprüfungen für die Jahre 
2023-2025 

 

M1C3-11 

Investition 1.3 – 
Verbesserung der 
Energieeffizienz in 
Kinos, Theatern und 
Museen 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Dekrets des 
Kulturministeriums über die Zuweisung 
von Mitteln: Verbesserung der 
Energieeffizienz an kulturellen Orten  

 

M2C1-1 

Reform 1.1 – Nationale 
Strategie für die 
Kreislaufwirtschaft 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Ministerialdekrets zur 
Annahme der nationalen Strategie für die 
Kreislaufwirtschaft 

 

M2C1-2 

Reform 1.3 – Technische 
Unterstützung für lokale 
Behörden 

Meilenstein 

Genehmigung der Einigung über die 
Entwicklung des Aktionsplans für den 
Aufbau von Kapazitäten zur 
Unterstützung lokaler Behörden 

 

M2C1-11 

Investition 3.3: Kultur 
und Sensibilisierung für 
Umweltthemen und -
herausforderungen 

Meilenstein 
Start der Internetplattform und Verträge 
mit Autoren 

 

M2C2-18 

Investition 3.5 
Wasserstoffforschung 
und -entwicklung 

Meilenstein 
Vergabe aller öffentlichen FuE-Aufträge 
für Wasserstoffforschungsprojekte 

 

M2C2-21 
Reform 4 Maßnahmen 
zur Förderung der Meilenstein Inkrafttreten steuerlicher Anreize  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

 

 

Wettbewerbsfähigkeit 
von Wasserstoff 

M2C2-38 

Investition 5.1: 
Erneuerbare Energien 
und Batterien 

Meilenstein Inkrafttreten eines Ministerialdekrets  

M2C2-42 

Investition 5.4: 
Kapitalzuführung in den 
Fonds für den grünen 
Wandel („GTF“) 

Meilenstein Unterzeichnung der Finanzvereinbarung  

M2C3-4 

Reform 1.1: 
Vereinfachung und 
Beschleunigung der 
Verfahren für 
Energieeffizienzmaßnah
men 

Meilenstein 

Vereinfachung und Beschleunigung der 
Verfahren für 
Energieeffizienzmaßnahmen 

 

M2C4-1 

Reform 2.1. 
Vereinfachung und 
Beschleunigung der 
Verfahren für die 
Durchführung von 
Interventionen gegen 
hydrogeologische 
Instabilität 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Vereinfachung des 
Rechtsrahmens für ein besseres 
Management hydrologischer Risiken 

 

M2C4-4 

Reform 4.2 „Maßnahmen 
zur Gewährleistung 
vollständiger 
Verwaltungskapazitäten 
für integrierte 
Wasserversorgungsdienst
e“ 

Meilenstein 
Inkrafttreten des neuen Rechtsrahmens 
für Bewässerungszwecke 

 

M4C1-3 
Reform 2.1: Einstellung 
von Lehrkräften 

Meilenstein Inkrafttreten der Reform des Lehrberufs.  

M4C1-4 

Investition 3.2: Schule 
4.0: innovative Schulen, 
Verkabelung, neue 
Klassenzimmer und 
Workshops 

Meilenstein 

Annahme des Schulplans 4.0 zur 
Förderung des digitalen Wandels des 
italienischen Schulsystems 

 

M4C2-4 

Reform 1.1: 
Durchführung von FuE-
Unterstützungsmaßnahm
en zur Förderung von 
Vereinfachung und 
Mobilität 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Ministerialerlassen zur 
Vereinfachung von FuE und Mobilität im 
Zusammenhang mit dem ordentlichen 
Finanzierungsfonds. 

 

   Ratenzahlungsbetrag  11494252874 EUR     
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1.3. Dritte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M2C4-2 

Reform 4.2 
„Maßnahmen zur 
Gewährleistung 
vollständiger 
Verwaltungskapazitäten 
für integrierte 
Wasserversorgungsdien
ste“ 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Reform zur 
Gewährleistung umfassender 
Verwaltungskapazitäten für integrierte 
Wasserversorgungsdienste  

M1C1-3 
Investition 1.1: Digitale 
Infrastruktur Meilenstein 

Abschluss des Polo Strategico Nazionale 
(PSN) 

M1C1-4 

Investition 1.3.1: 
Nationale digitale 
Datenplattform 

Meilenstein 
Nationale digitale Datenplattform 
operativ 

M1C1-5 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Meilenstein 

Einrichtung der neuen nationalen 
Agentur für Cybersicherheit 

M1C1-6 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Meilenstein 

Erste Einführung der nationalen 
Cybersicherheitsdienste 

M1C1-7 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Meilenstein 

Einrichtung des Netzes von Laboratorien 
für Cybersicherheitsüberprüfung und -
zertifizierung 

M1C1-8 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Meilenstein 

Aktivierung einer zentralen Auditstelle 
für PSNC und NIS-
Sicherheitsmaßnahmen 

M1C1-9 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Ziel Unterstützung der Modernisierung der 

Sicherheitsstrukturen T1 

M1C1-10 

Reform 1.2: 
Unterstützung des 
Wandels 

Meilenstein 
Inkrafttreten der Einrichtung von 
Transformationsteam und NewCo 

M1C1-34 

Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren 
für das Amt für Zivil- 
und Strafgerichte 

Ziel Beginn der Einstellungsverfahren für 
Zivil- und Strafgerichte 

M1C1-35 

Reform 1.7: Reform 
der 
Steuergerichtsbarkeit 

Meilenstein 
Umfassende Reform der Finanzgerichte 
erster und zweiter Instanz 

M1C1-36 

Reformen 1.4, 1.5 und 
1.6: Reform der Zivil- 
und Strafjustiz und 
Insolvenzreform 

Meilenstein 

Inkrafttreten delegierter Rechtsakte für 
die Reform der Zivil- und Strafjustiz und 
der Insolvenzreform 

M1C1-57 

Reform 1.9: Reform 
der öffentlichen 
Verwaltung 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Verwaltungsverfahren 
für die Reform der Vereinfachung zur 
Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität 

M1C1-102 

Reform 1.13: Reform 
des Rahmens für die 
Ausgabenüberprüfung 

Meilenstein 

Annahme eines Berichts über die 
Wirksamkeit der Verfahren ausgewählter 
öffentlicher Verwaltungen bei der 
Ausarbeitung und Umsetzung von 
Sparplänen 

M1C1-105 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Ziel Höhere Zahl von 
„Konformitätsschreiben“ 

M1C1-106 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Ziel Verringerung der Zahl falsch positiver 
„Konformitätsschreiben“ 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-107 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Ziel Erhöhung der Steuereinnahmen durch 
„Compliance-Briefe“ 

M1C2-6 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 
Inkrafttreten des jährlichen 
Wettbewerbsrechts 2021 

M1C2-7 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 

Inkrafttreten aller energiebezogenen 
Durchführungsmaßnahmen und des 
abgeleiteten Rechts (falls erforderlich) 

M1C2-8 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 

Inkrafttreten aller 
Durchführungsmaßnahmen 
(gegebenenfalls einschließlich 
abgeleiteter Rechtsvorschriften) für die 
wirksame Umsetzung und Anwendung 
der Maßnahmen, die sich aus dem 
jährlichen Wettbewerbsrecht 2021 
ergeben 

M1C3-6 

Reform – 3.1 
Umweltmindestkriterie
n für kulturelle 
Veranstaltungen 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines Dekrets zur 
Festlegung sozialer und ökologischer 
Kriterien bei öffentlichen 
Ausschreibungen für öffentlich 
finanzierte Kulturveranstaltungen 

M2C1-3 

Investition 2.1: 
Logistikplan für die 
Sektoren Agrar- und 
Ernährungswirtschaft, 
Fischerei und 
Aquakultur, 
Forstwirtschaft, 
Blumenzucht und 
Pflanzenzucht 

Meilenstein 

Veröffentlichung der endgültigen 
Rangfolge im Rahmen der logistischen 
Anreizregelung 

M2C1-4 
Investition 2.2: AGRI-
Solarpark 

Ziel 
Zuweisung der Mittel an die 
Begünstigten in % der Gesamtmittel für 
die Investition 

M2C2-8 

Investition 2.1 
Stärkung intelligenter 
Netze 

Meilenstein 
Vergabe (aller) öffentlicher Aufträge zur 
Erhöhung der Netzkapazität 

M2C2-12 

Investition 2.2 
Interventionen zur 
Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit 
des Stromnetzes 

Meilenstein 
Vergabe der Projekte zur Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes 

M3C2-1 

Reform 1.1 – 
Vereinfachung der 
Verfahren für die 
strategische Planung  

Meilenstein 

Inkrafttreten von Gesetzesänderungen im 
Zusammenhang mit der Vereinfachung 
der Verfahren für die strategische 
Planung 

M3C2-2 

Reform 1.2 – 
Wettbewerbsorientierte 
Konzessionsvergabe in 
italienischen Häfen 

Meilenstein 
Inkrafttreten der Verordnung über 
Hafenkonzessionen 

M3C2-4 

Reform 1.3 – 
Vereinfachung der 
Genehmigungsverfahre
n für Kaltbügelanlagen 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Vereinfachung der 
Genehmigungsverfahren für 
Kaltbügelanlagen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M4C1-5 

Reform 1.3: 
Umstrukturierung des 
Schulsystems; Reform 
1.2: Reform des 
tertiären 
Berufsbildungssystems 
(ITS); Reform 1.1: 
Reform der technischen 
und beruflichen 
Institute; Reform 1.4: 
Reform des 
Orientierungssystems 

Meilensteine 

Inkrafttreten der Reformen des Primar- 
und Sekundarbildungssystems zur 
Verbesserung der Bildungsergebnisse 

M4C1-6 

Reform 2.2: Tertiäre 
weiterführende Schule 
und Weiterbildung von 
Schulleitern, 
Lehrkräften, 
Verwaltungspersonal 
und technischem 
Personal 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Rechtsvorschriften, mit 
denen ein hochwertiges 
Ausbildungssystem für Schulen 
aufgebaut werden soll. 

M4C2-1 

Investition 1.2: 
Finanzierung von 
Projekten, die von 
Nachwuchsforschern 
vorgestellt werden 

Ziel Zahl der Studierenden, denen ein 
Forschungsstipendium gewährt wurde 

M5C1-2 

Reform 1 – aktive 
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen und 
Berufsbildung 

Meilenstein 

Inkrafttreten aller Pläne für die 
öffentlichen Arbeitsverwaltungen (ÖAV) 
auf regionaler Ebene   

M5C1-6 

Investition 1 – 
Stärkung der 
öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen 
(ÖAV)  

Ziel 

Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen 
(ÖAV) führen die im Stärkungsplan 
vorgesehenen Maßnahmen im 
Dreijahreszeitraum 2021-2023 durch. 

M5C1-8 

Reform 2 – Nicht 
angemeldete 
Erwerbstätigkeit 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines nationalen Plans und 
Umsetzungsfahrplan zur Bekämpfung 
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in 
allen Wirtschaftszweigen. 

M5C1-12 

Investition 2 – 
Zertifizierungssystem 
für die Gleichstellung 
der Geschlechter 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Zertifizierungssystems 
für die Gleichstellung der Geschlechter 
und begleitender Anreizmechanismen für 
Unternehmen  

M5C2-7 

Investition 2 – 
Autonomiemuster für 
Menschen mit 
Behinderungen 

Ziel 

Die Sozialbezirke haben mindestens ein 
Projekt im Zusammenhang mit der 
Renovierung von Wohnräumen und/oder 
der Bereitstellung von IKT-Geräten für 
Menschen mit Behinderungen 
durchgeführt, begleitet von Schulungen 
zu digitalen Kompetenzen. 

M5C3-1 

Investition 1.1.1: 
Innere Gebiete – 
Verbesserung der 
gemeinschaftlichen 

Meilenstein 

Vergabe der Ausschreibung für 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
sozialen Dienstleistungen und 
Infrastrukturen in Binnengebieten und 
für die Unterstützung von Apotheken in 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Sozialdienste und -
infrastrukturen 

Gemeinden mit weniger als 3000 
Einwohnern 

M6C2-1 

Reform 1: 
Überarbeitung und 
Aktualisierung des 
derzeitigen 
Rechtsrahmens der 
Wissenschaftlichen 
Institute für 
Krankenhaus- und 
Pflegewesen (IRCCS) 
und der 
Forschungspolitik des 
Gesundheitsministeriu
ms, um die Verbindung 
zwischen Forschung, 
Innovation und 
Gesundheitsversorgung 
zu stärken 

Meilenstein 

Inkrafttreten des gesetzesvertretenden 
Dekrets über die Neuordnung der 
Verordnungen über die 
wissenschaftlichen Einrichtungen für 
Krankenhausbehandlung und Pflege 
(IRCSS) 

   Ratenzahlungsbetrag  11494252874 EUR   
 

1.4. Vierte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-11 

Investition 1.6.6: 
Digitalisierung der 
Finanzpolizei 

Ziel 
Finanzpolizei – Erwerb professioneller 
datenwissenschaftlicher Dienstleistungen 
T1 

M1C1-72 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Meilenstein 

Maßnahmen zur Verringerung der 
verspäteten Zahlungen der öffentlichen 
Verwaltung an Unternehmen werden 
genehmigt. 

M1C1-73 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Reform des 
Gesetzbuchs über das öffentliche 
Auftragswesen 

M2C2-14 

Investition 3.3 
Wasserstofftests für 
den Straßenverkehr 

Meilenstein 

Vergabe (aller) öffentlicher Aufträge für 
die Entwicklung von Aufladestationen 
auf Wasserstoffbasis 

M2C2-16 

Investition 3.4 
Wasserstofftests für die 
Eisenbahnmobilität 

Meilenstein 

Zuweisung von Mitteln für 
Wasserstofftests für die 
Eisenbahnmobilität 

M2C2-20 

Reform 3 
Verwaltungsvereinfach
ung und Abbau 
regulatorischer 
Hindernisse für die 

Meilenstein 
Inkrafttreten der erforderlichen 
legislativen Maßnahmen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Einführung von 
Wasserstoff 

M5C2-3 

Reform 2 – Reform für 
ältere Menschen ohne 
Selbstversorgung 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines Rahmengesetzes zur 
Stärkung der Maßnahmen zugunsten 
älterer Menschen ohne Selbstversorgung 

M1C1-37 

Reformen 1.4 und 1.5: 
Reform der Zivil- und 
Strafjustiz 

Meilenstein 
Inkrafttreten der Zivil- und 
Strafjustizreform 

M1C1-58 

Reform 1.9: Reform 
der öffentlichen 
Verwaltung 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Rechtsakten zur 
Reform der Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst 

M1C1-74 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Inkrafttreten aller erforderlichen 
Durchführungsmaßnahmen und 
sekundärrechtlichen Vorschriften für die 
Reform zur Vereinfachung des Kodex für 
das öffentliche Auftragswesen 

M1C1-109 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Ziel Übermittlung der ersten vorab erstellten 
MwSt-Erklärungen 

M2C2-27 

Investition 4.3 
Installation von 
Ladeinfrastrukturen 

Meilenstein 

Vergabe sämtlicher öffentlicher Aufträge 
für die Installation von 
Ladeinfrastrukturen M1 

M2C2-33 

Investition 4.4.2:  
Stärkung der 
regionalen 
Eisenbahnflotte des 
öffentlichen Verkehrs 
mit emissionsfreien 
Zügen und 
Universaldienst 

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge zur 
Stärkung der regionalen Eisenbahnflotte 
des öffentlichen Verkehrs mit 
emissionsfreien Zügen und 
Universaldienst 

M2C3-2 

Investition 2.1 – 
Stärkung des 
Ökobonus für 
Energieeffizienz  

Ziel Gebäuderenovierung Superbonus T1 

M4C1-9 

Investition 1.1: Plan 
für Kinderkrippen und 
Vorschulen sowie 
frühkindliche 
Betreuung, Bildung 
und Erziehung 

Meilenstein 

Vergabe von Aufträgen für den Bau, die 
Renovierung und die Gewährleistung der 
Sicherheit von Kinderkrippen, 
Vorschulen und frühkindlicher 
Betreuung, Bildung und Erziehung 

M5C3-8 

Investition 1.3: 
Strukturierte 
sozialpädagogische 
Maßnahmen zur 
Bekämpfung der 
Bildungsarmut im 
Süden zur 
Unterstützung des 
dritten Sektors 

Ziel Pädagogische Unterstützung für 
Minderjährige (erste Gruppe) 

   Ratenzahlungsbetrag  2315646882 EUR   
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1.5. Fünfte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C2-4 

Reform 1: Reform des 
Systems des 
gewerblichen 
Eigentums 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines gesetzesvertretenden 
Dekrets zur Reform des italienischen 
Gesetzbuchs über den gewerblichen 
Rechtsschutz und der entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 

M1C3-4 

Investitionen – 1.3 
Verbesserung der 
Energieeffizienz in 
Kinos, Theatern und 
Museen 

Ziel 
Abschluss der Interventionen in 
staatlichen Museen und Kulturstätten, 
Theaterhallen und Kinos (erste Serie) 

M1C1-12 

Investition 1.3.2: 
Zentrales digitales 
Zugangstor 

Ziel Zentrales digitales Zugangstor 

M1C1-13 

Investition 1.4.6: 
Mobilität als 
Dienstleistung für 
Italien 

Meilenstein 
Mobilität als Dienstleistungslösungen 
M1 

M1C1-38 

Reform 1.8: 
Digitalisierung der 
Justiz 

Meilenstein Digitalisierung des Justizsystems 

M1C1-59 

Reform 1.9: Reform 
der öffentlichen 
Verwaltung 

Meilenstein 

Inkrafttreten der strategischen 
Personalverwaltung in der öffentlichen 
Verwaltung 

M1C1-
73quater 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Leitlinien für die 
Vergabe von Aufträgen unterhalb des 
EU-Schwellenwerts 

M1C1-75 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 
Vollständiger Betrieb des nationalen 
eProcurement-Systems 

M1C1-84 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Ziel 
Durchschnittlicher Zeitraum zwischen 
der Veröffentlichung und der 
Auftragsvergabe 

M1C1-86 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Ziel 
Beamte, die im Rahmen der 
Professionalisierungsstrategie für 
öffentliche Auftraggeber geschult wurden 

M1C1-87 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Ziel 
Öffentliche Auftraggeber, die 
dynamische Beschaffungssysteme 
verwenden 

M1C1-110 

Reform 1.13: Reform 
des Rahmens für die 
Ausgabenüberprüfung 

Meilenstein 

Neueinstufung des allgemeinen 
Staatshaushalts in Bezug auf die 
Umweltausgaben und die Ausgaben zur 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter 

M1C2-9 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 
Inkrafttreten des jährlichen 
Wettbewerbsgesetzes 2022 

M1C2-10 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 

Inkrafttreten aller 
Durchführungsmaßnahmen 
(gegebenenfalls einschließlich 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

abgeleiteter Rechtsvorschriften) für die 
wirksame Umsetzung und Anwendung 
der Maßnahmen, die sich aus dem 
jährlichen Wettbewerbsrecht 2022 
ergeben 

M1C3-7 

Investitionen – 3.3 
Aufbau von 
Kapazitäten für 
Kulturakteure zur 
Bewältigung des 
digitalen und 
ökologischen Wandels. 

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge an 
die Durchführungsorganisation/die 
Begünstigten für alle Interventionen zur 
Bewältigung des digitalen und 
ökologischen Wandels von 
Kulturakteuren 

M2C1-5 
Investition 2.2: AGRI-
Solarpark 

Ziel 
Zuweisung der Mittel an die 
Begünstigten in % der Gesamtmittel für 
die Investition 

M2C2-22 

Investition 4.1 
Investitionen in sanfte 
Mobilität (Nationaler 
Plan für den 
Zyklusweg) 

Zielvorgabe: Radwege T1 

M4C1-10 

Reform 2.1: 
Einstellung von 
Lehrkräften; Reform 
1.3: Umstrukturierung 
des Schulsystems; 
Reform 1.2: Reform 
des tertiären 
Berufsbildungssystems 
(ITS); Reform 1.4: 
Reform des 
„Orientierungssystems
“; Reform 1.5: Reform 
der Hochschulgruppen; 
Reform 1.6: 
Ermöglichung der 
Reform der 
Hochschulabschlüsse 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Verordnungen zur 
wirksamen Umsetzung und Anwendung 
aller Maßnahmen zur Reform der Primar-
, Sekundar- und Tertiärbildung, soweit 
erforderlich 

M4C1-11 

Investition 1.7: 
Stipendien für den 
Zugang zu 
Universitäten 

Ziel Hochschulstipendium vergeben 

M5C3-3 

Investition 2: 
Gesundheitseinrichtun
gen in räumlicher Nähe 

Ziel 

Förderung ländlicher Apotheken in 
Gemeinden, Hamlets oder Siedlungen 
mit weniger als 5000 Einwohnern (erste 
Charge) 

M1C1-113 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Ziel Höhere Zahl von 
„Konformitätsschreiben“ 

M1C1-114 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Ziel Erhöhung der Steuereinnahmen durch 
„Compliance-Briefe“ 

    Ratenzahlungsbetrag  3621492701 EUR    
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1.6. Sechste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-14bis 

Reform 1.9a: Reform 
zur Beschleunigung 
der Umsetzung der 
Kohäsionspolitik 

Meilenstein 

Inkrafttreten der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Beschleunigung 
der Umsetzung der Kohäsionspolitik 

M1C1-15 

Investition 1.6.6: 
Digitalisierung der 
Finanzpolizei 

Ziel 
Finanzpolizei – Erwerb professioneller 
datenwissenschaftlicher Dienstleistungen 
T2 

M1C1-37bis 
Reform 1.4: Reform 
der Ziviljustiz 

Meilenstein 
Inkrafttreten von Maßnahmen zur 
Verringerung des Rückstands 

M1C1-72bis 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Meilenstein 

Legislative und spezifische Maßnahmen 
zur Verringerung des Zahlungsverzugs 
auf zentraler/lokaler Ebene 

M1C1-85 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Ziel 
Durchschnittliche Zeitspanne zwischen 
der Auftragsvergabe und der Realisierung 
der Infrastruktur 

M1C1-99 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen  

Ziel 
Öffentliche Auftraggeber, die 
dynamische Beschaffungssysteme 
verwenden  

M2C2-6 

Reform 1: 
Vereinfachung der 
Genehmigungsverfahre
n für erneuerbare 
Onshore- und 
Offshore-Anlagen und 
neuer Rechtsrahmen 
zur Förderung der 
Erzeugung aus 
erneuerbaren Quellen 
und der Dauer und 
Verlängerung der 
Förderfähigkeit der 
derzeitigen 
Förderregelungen 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines Rechtsrahmens zur 
Vereinfachung der 
Genehmigungsverfahren für den Bau von 
Anlagen für erneuerbare Onshore- und 
Offshore-Energien 

M4C1-8 

Investition 1.3: Plan 
zur Verbesserung der 
Infrastruktur für den 
Schulsport 

Meilenstein 

Vergabe von Aufträgen für Maßnahmen 
zum Bau und zur Renovierung von 
Sportanlagen und Fitnessstudios für den 
Schulgebrauch 

M5C1-9 

Reform 2 – Nicht 
angemeldete 
Erwerbstätigkeit 

Meilenstein 

Durchführung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung nicht angemeldeter 
Erwerbstätigkeit 

M5C2-4 

Reform 2 – Reform für 
ältere Menschen ohne 
Selbstversorgung 

Meilenstein 

Inkrafttreten der gesetzesvertretenden 
Dekrete zur Weiterentwicklung der 
Bestimmungen des Rahmengesetzes zur 
Stärkung der Maßnahmen zugunsten 
älterer Menschen ohne Selbstversorgung 

M7-9 

Reform 5: Plan für 
neue Kompetenzen – 
Übergänge 

Meilenstein 
Annahme und Veröffentlichung des 
neuen Plans für Kompetenzen – 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Übergänge und des Fahrplans für die 
Umsetzung 

M7-32 

Investition 12 
Finanzierungsinstrume
nt für die Entwicklung 
einer internationalen, 
industriellen und FuE-
Führungsrolle in 
emissionsfreien 
Bussen 

Meilenstein Durchführungsvereinbarung 

M1C1-39 

Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren 
für Zivil- und 
Strafgerichte 

Ziel 

Abschluss der Einstellungsverfahren für 
Zivil- und Strafgerichte sowie territoriale 
und zentrale Dienststellen des für die 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans zuständigen 
Justizministeriums 

M1C1-40 

Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren 
für 
Verwaltungsgerichte 

Ziel Abschluss von Einstellungsverfahren für 
Verwaltungsgerichte 

M1C1-41 

Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren 
für 
Verwaltungsgerichte 

Ziel Abbau des Verfahrensrückstaus bei den 
regionalen Verwaltungsgerichten 

M1C1-42 

Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren 
für 
Verwaltungsgerichte 

Ziel Abbau des Verfahrensrückstaus für den 
Staatsrat 

M1C1-59 BIS 

Reform 1.9: Reform 
der öffentlichen 
Verwaltung  

Meilenstein 

Umsetzung der strategischen 
Personalverwaltung in der öffentlichen 
Verwaltung 

M1C1-73bis 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Annahme eines Rundschreibens mit 
Leitlinien zum Qualifikationssystem für 
öffentliche Auftraggeber 

M1C1-108 

Reform 1.15: Reform 
der Vorschriften für 
das öffentliche 
Rechnungswesen 

Meilenstein 

Billigung des konzeptionellen Rahmens, 
der Standards für die periodengerechte 
Rechnungsführung und des 
multidimensionalen Kontenplans 

M1C1-111 

Reform 1.13: Reform 
des Rahmens für die 
Ausgabenüberprüfung 

Meilenstein 

Abschluss der jährlichen 
Ausgabenüberprüfung für 2023 unter 
Bezugnahme auf das für 2022 festgelegte 
Einsparziel für 2023 

M1C1-112 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Ziel 

Verbesserung der operativen Kapazitäten 
der Steuerverwaltung im Einklang mit 
den Einstellungszielen gemäß dem 
„Leistungsplan 2021-2023“ der Agentur 
für Einnahmen 

M1C2-2 
Investition 1: 
Übergang 4.0 

Ziel 

Übergang 4.0 Steuergutschriften, die 
Unternehmen auf der Grundlage von im 
Zeitraum 2021-2022 vorgelegten 
Steuererklärungen gewährt werden 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C3-9 

Investition 4.1 
Digitales 
Tourismuszentrum 

Ziel Beteiligung touristischer Akteure am 
digitalen Tourismus-Hub 

M1C3-10 

Reform 4.1 
Reglementierung der 
Berufe von 
Fremdenführern.  

Meilenstein 
Festlegung einer nationalen Norm für 
Fremdenführer 

M2C1-6 
Investition 2.2: AGRI-
Solarpark 

Ziel 
Zuweisung der Mittel an die 
Begünstigten in % der Gesamtmittel für 
die Investition 

M3C2-5 

Investition 2.1 – 
Digitalisierung der 
Logistikkette 

Ziel Digitalisierung der Logistikkette 

M5C2-2 

Reform 1 – 
Rahmengesetz für 
Menschen mit 
Behinderungen 

Meilenstein 

Inkrafttreten der gesetzesvertretenden 
Dekrete zur Weiterentwicklung der 
Bestimmungen des Rahmengesetzes zur 
Stärkung der Autonomie von Menschen 
mit Behinderungen 

   Ratenzahlungsbetrag  2053579667 EUR   
 

1.7. Siebte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-17 
Investition 1.1: 
Digitale Infrastruktur Ziel Migration zum Polo Strategico Nazionale 

T1 

M7-7 

Reform 4: Minderung 
des finanziellen 
Risikos im 
Zusammenhang mit 
Strombezugsverträgen 
für erneuerbare 
Energien (Power 
Purchase Agreements) 

Meilenstein 
Inkrafttreten des Primär- und 
Sekundärrechts 

M7-14 
Investition 4: 
Tyrrhenischer Link 

Meilenstein Vergabe öffentlicher Aufträge 

M3C2-7 
Investition 2.3: 
Kaltbügeln  Meilenstein Vergabe aller öffentlichen Aufträge  

M1C1-18 

Investition 1.3.1: 
Nationale digitale 
Datenplattform 

Ziel API auf der nationalen digitalen 
Datenplattform T1 

M1C1-19 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Ziel Unterstützung der Modernisierung der 

Sicherheitsstrukturen T2 

M1C1-20 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Meilenstein 

Vollständige Einführung nationaler 
Cybersicherheitsdienste 

M1C1-21 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Meilenstein 

Fertigstellung des Netzes von 
Laboratorien für 
Cybersicherheitsüberprüfung und -
zertifizierung, Evaluierungszentren 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-22 
Investition 1.5: 
Cybersicherheit Meilenstein 

Vollständiger Betrieb der zentralen 
Auditstelle für PSNC und NIS-
Sicherheitsmaßnahmen mit mindestens 
30 abgeschlossenen Inspektionen 

M1C1-43 
Reform 1.4: Reform 
der Ziviljustiz 

Ziel 
Abbau des Verfahrensrückstaus bei den 
ordentlichen Zivilgerichten (erste 
Instanz) 

M1C1-44 
Reform 1.4: Reform 
der Ziviljustiz 

Ziel Abbau des Verfahrensrückstaus beim 
Zivilgericht (zweite Instanz) 

M1C1-60 

Reform 1.9: Reform 
der öffentlichen 
Verwaltung 

Ziel 
Vereinfachung und/oder Digitalisierung 
von 200 kritischen Verfahren, die Bürger 
und Unternehmen betreffen 

M1C1-72ter 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Meilenstein 
Aufstockung der Humanressourcen für 
Zahlungen 

M1C1-
72quater 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Meilenstein Annahme des Aktionsplans 

M1C1-73ter 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Anreize für die Qualifizierung und 
Professionalisierung der öffentlichen 
Auftraggeber.  

M1C1-
73quinquies 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 
Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften 
über die Projektfinanzierung 

M1C1-75bis 

Investition 1.10: 
Unterstützung von 
Qualifikationen und 
eProcurement  

Meilenstein 
Unterstützung von Qualifikationen und 
eProcurement 

M1C1-84bis 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 

Maßnahmen zur Beschleunigung der 
Entscheidungsfindung bei der 
Auftragsvergabe durch öffentliche 
Auftraggeber 

M1C1-98 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Ziel 
Beamte, die im Rahmen der 
Professionalisierungsstrategie für 
öffentliche Auftraggeber geschult wurden 

M1C2-11 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 
Inkrafttreten des jährlichen 
Wettbewerbsgesetzes 2023 

M1C2-12 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 

Inkrafttreten von 
Durchführungsmaßnahmen 
(einschließlich des Sekundärrechts, falls 
erforderlich) zur Umsetzung und 
Anwendung der im Jahr  2023 
festgelegten Maßnahmen des jährlichen 
Wettbewerbsrechts und anderer primärer 
Rechtsvorschriften 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M2C1-6bis 
Investition 2.2: AGRI-
Solarpark 

Ziel 
Zuweisung der Mittel an die 
Begünstigten in % der Gesamtmittel für 
die Investition 

M2C1-7 

Investition 2.3: 
Innovation und 
Mechanisierung im 
Agrar- und 
Lebensmittelsektor 

Ziel Veröffentlichung der endgültigen 
Rankings mit Angabe der Endempfänger. 

M2C2-28 

Investition 4.3 
Installation von 
Ladeinfrastrukturen 

Meilenstein 
Vergabe öffentlicher Aufträge für die 
Errichtung von Ladeinfrastrukturen 

M4C1-12 

Investition 4.1: 
Erhöhung der Zahl und 
der beruflichen 
Möglichkeiten von 
Doktoranden 
(Forschungsorientierte, 
öffentliche Verwaltung 
und Kulturerbe) 

Ziel Pro Jahr gewährte Promotionsstipendien 
(über drei Jahre) 

M4C1-14 

Reform 2.1: 
Einstellung von 
Lehrkräften  

Ziel Mit dem reformierten Einstellungssystem 
eingestellte Lehrkräfte 

M4C1-15 

Investition 1.7: 
Stipendien für den 
Zugang zu 
Universitäten 

Ziel Vergebene Stipendien für den Zugang zu 
Universitäten 

M4C2-3 

Investition 3.3: 
Vergabe von 
Promotionsstipendien 
in Zusammenarbeit mit 
Unternehmen und 
Förderung der 
Einstellung von 
Forschern durch 
Unternehmen 

Ziel Anzahl der gewährten 
Doktorandenstipendien 

M5C1-15bis 

Investition 4 – 
Allgemeiner 
öffentlicher Dienst 

Meilenstein 

Durchführung von Maßnahmen zur 
Steigerung der Beteiligung junger 
Menschen, zur Vereinfachung der 
Verfahren und zur Verbesserung der 
Qualität der Projekte des universellen 
öffentlichen Dienstes; 

M7-1 

Reform 1: Straffung 
der 
Genehmigungsverfahre
n für erneuerbare 
Energien 

Meilenstein 

Ermittlung von 
„Beschleunigungsgebieten für 
erneuerbare Energien“ 

M7-4 

Reform 2: 
Verringerung 
umweltschädlicher 
Subventionen 

Meilenstein 

Annahme eines Regierungsberichts, in 
dem das Ergebnis einer 
Regierungskonsultation mit 
Interessenträgern zur Festlegung des 
Fahrplans zur Verringerung 
umweltschädlicher Subventionen 
dargelegt wird. 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M7-16 
Investition 5: 
SA.CO.I.3 

Meilenstein Vergabe öffentlicher Aufträge 

M4C1-10 bis 

Reform 1.1: Reform 
der technischen und 
beruflichen Institute 

Meilenstein Inkrafttreten des Sekundärrechts. 

   Ratenzahlungsbetrag  5294563760 EUR   
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1.8. Achte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-23 

Investition 1.4.6: 
Mobilität als 
Dienstleistung für 
Italien 

Meilenstein Durchführung von sieben Pilotprojekten  

M1C1-76 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Ziel 

Verringerung der durchschnittlichen 
Anzahl der Tage für die Bezahlung von 
Unternehmen durch die zentralen 
Behörden 

M1C1-77 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Ziel 

Verringerung der durchschnittlichen 
Anzahl der Tage für die Bezahlung von 
Unternehmen durch die regionalen 
Behörden 

M1C1-78 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Ziel 

Verringerung der durchschnittlichen 
Anzahl der Tage für die Bezahlung von 
Unternehmen durch die lokalen 
Behörden 

M1C1-79 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Ziel 

Verringerung der durchschnittlichen 
Anzahl der Tage für die Bezahlung von 
Unternehmen durch die 
Gesundheitsbehörden 

M1C1-25 

Investition 1.6.6: 
Digitalisierung der 
Finanzpolizei 

Meilenstein 

Weiterentwicklung der 
Informationssysteme zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität 

M1C1-62 

Reform 1.9: Reform 
der öffentlichen 
Verwaltung 

Meilenstein Höhere Absorption von Investitionen 

M1C1-115 

Reform 1.13: Reform 
des Rahmens für die 
Ausgabenüberprüfung 

Meilenstein 

Abschluss der jährlichen 
Ausgabenüberprüfung für 2024 unter 
Bezugnahme auf das in den Jahren 2022 
und 2023 festgelegte Einsparziel für 
2024 

M1C2-3 
Investition 1: 
Übergang 4.0 

Ziel 

Übergangs 4.0 Steuergutschriften, die 
Unternehmen auf der Grundlage von im 
Zeitraum 2021-2023 vorgelegten 
Steuererklärungen gewährt werden 

M4C1-16 

Investition 3.1: Neue 
Kompetenzen und 
neue Sprachen 

Meilenstein 

Annahme des Beschlusses/der 
Beschlüsse über die Gewährung einer 
Finanzhilfe für die Aktivierung von 
MINT-Projekten   

M4C1-17 

Investition 3.1: Neue 
Kompetenzen und 
neue Sprachen 

Meilenstein Neue Kompetenzen       

M4C2-1 bis 

Investition 1.2: 
Finanzierung von 
Projekten, die von 

Meilenstein 

Veröffentlichung der Verordnung(en) 
über die Gewährung der Förderung an 
Nachwuchsforscher  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Nachwuchsforschern 
vorgestellt werden  

M6C2-2 

Investition 2.1: 
Stärkung und 
Verbesserung der 
biomedizinischen 
Forschung des NHS 

Ziel 
Geförderte Forschungsprojekte zu PoC 
(Proof of Concept) und seltenen 
Krebsarten und seltenen Krankheiten 

M6C2-3 

Investition 2.1: 
Stärkung und 
Verbesserung der 
biomedizinischen 
Forschung des NHS 

Ziel 
Finanzierung von Forschungsprojekten 
zu Krankheiten mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit 

M7-2 

Reform 1: Straffung 
der 
Genehmigungsverfahre
n für erneuerbare 
Energien 

Meilenstein 
Inkrafttreten des Rechtsakts (Testo 
Unico)  

M7-25 

Investition 8: 
Nachhaltige, 
kreislauforientierte und 
sichere Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen 

Meilenstein 

Veröffentlichung des Berichts über den 
künftigen Bedarf an kritischen 
Rohstoffen und das Potenzial des 
Ökodesigns  

M1C2-14bis 

Reform 3: 
Rationalisierung und 
Vereinfachung der 
Anreize für 
Unternehmen. 

Meilenstein 

Veröffentlichung des Berichts zur 
Bewertung aller Anreize für 
Unternehmen 

M5C1-15 

Investition 3 – 
Stärkung des dualen 
Systems 

Ziel 
Im Rahmen des dualen 
Ausbildungssystems ausgestellte 
Bescheinigungen 

M2C1-12 

Investition 3.3: Kultur 
und Sensibilisierung 
für Umweltthemen und 
-herausforderungen 

Ziel Podcasts zum ökologischen Wandel 

M4C1-19 

Investition 3.2: Schule 
4.0: innovative 
Schulen, Verkabelung, 
neue Klassenzimmer 
und Workshops 

Meilenstein 

Annahme des Beschlusses/der 
Beschlüsse über die Gewährung einer 
Finanzhilfe für den Erwerb digitaler 
Geräte und/oder die Einrichtung digitaler 
Laboratorien 

M1C1-98bis 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Ziel 
Beamte, die im Rahmen der 
Professionalisierungsstrategie für 
öffentliche Auftraggeber geschult wurden 

   Ratenzahlungsbetrag  3541589877 EUR   
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1.9. Neunte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M4C1-7 

Investition 1.4: 
Außerordentliche 
Maßnahmen zur 
Verringerung der 
territorialen 
Unterschiede in den I- 
und II-Zyklen der 
Sekundarschulen und 
zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs 

Ziel 
Studierende oder junge Menschen, die an 
Mentoring-Aktivitäten oder Schulungen 
teilgenommen haben 

M4C1-14 bis 

Reform 2.1: 
Einstellung von 
Lehrkräften    

Ziel Mit dem reformierten Einstellungssystem 
eingestellte Lehrkräfte 

M7-6 

Reform 3: Senkung der 
Kosten für den 
Anschluss an das 
Biomethan-Gasnetz 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur 
Senkung der Kosten für den Anschluss 
von Anlagen zur Erzeugung von 
Biomethan an das Gasnetz  

M7-10 

Reform 5: Plan für 
neue Kompetenzen – 
Übergänge 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines oder mehrerer 
Rechtsakte für Regionen und autonome 
Provinzen 

M1C1-24 

Investition 1.7.1: 
Digitaler öffentlicher 
Dienst 

Ziel Die Freiwilligen werden geschult.  

M1C1-96 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Ziel 
Durchschnittliche Zeitspanne zwischen 
der Einreichung der Angebote und der 
Auftragsvergabe 

M1C1-116 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Ziel 
Verringerung der Steuerhinterziehung 
gemäß der Definition des Indikators 
„Gegenstand zur Umgehung“ 

M1C2-5 

Investition 6: 
Investitionen in das 
System des 
gewerblichen 
Eigentums 

Ziel 

Vorlage des abschließenden 
Tätigkeitsberichts für mindestens 254 
Projekte im Zusammenhang mit 
gewerblichem Eigentum und Forschung 

M1C2-13 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 
Inkrafttreten des jährlichen 
Wettbewerbsgesetzes 2025 

M1C2-14 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Ziel Einführung von Millionen intelligenter 
2G-Messgeräte. 

M1C3-2 

Investitionen – 1.1 
Digitale Strategie und 
Plattformen für das 
Kulturerbe 

Ziel Veröffentlichte digitale Ressourcen und 
Medienressourcen 

M1C3-5 

Investitionen – 1.3 
Verbesserung der 
Energieeffizienz in 
Kinos, Theatern und 
Museen 

Ziel 
Abschluss der Interventionen in 
staatlichen Museen und Kulturstätten, 
Theaterhallen und Kinos (zweite Serie) 

M2C3-3 

Investition 2.1 – 
Stärkung des 
Ökobonus für 
Energieeffizienz  

Ziel Gebäuderenovierung Superbonus T2 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M4C1-13 

Investition 2.1: 
Integrierte digitale 
Lehre und Schulungen 
zum digitalen Wandel 
für Schulpersonal; 

Ziel Schulung von Schulleitern, Lehrkräften 
und Verwaltungspersonal     

M4C2-2bis 

Investition 2.2 bis: 
Innovationsvereinbaru
ngen 

Ziel Abgeschlossene 
Innovationsvereinbarungen   

M5C1-3  

Reform 1 – aktive 
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen und 
Berufsbildung 

Ziel 

Menschen, die vom Programm 
„Gewährleistung der 
Beschäftigungsfähigkeit der 
Arbeitnehmer“ (GOL) profitieren  

M5C1-4  

Reform 1 – aktive 
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen und 
Berufsbildung  

Ziel Teilnehmer an Schulungsprogrammen 

M5C1-7 

Investition 1 – 
Stärkung der 
öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen 
(ÖAV)  

Ziel 

Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen 
(ÖAV) haben die im Stärkungsplan 
vorgesehenen Maßnahmen 
abgeschlossen. 

M5C1-10  
Reform 2 – Nicht 
angemeldete 
Erwerbstätigkeit  

Ziel 
Erhöhung der Zahl der 
Arbeitsinspektionen und der 
Mitgliedschaft im Agrarnetz 

M5C3-9 

Investition1.3: 
Strukturierte 
sozialpädagogische 
Maßnahmen zur 
Bekämpfung der 
Bildungsarmut im 
Süden zur 
Unterstützung des 
dritten Sektors 

Ziel Pädagogische Unterstützung für 
Minderjährige (zweite Gruppe) 

M7-3 

Reform 1: Straffung 
der 
Genehmigungsverfahre
n für erneuerbare 
Energien  

Meilenstein 

Einrichtung der digitalen Plattform für 
einen einzigen Zugang für 
Genehmigungen im Zusammenhang mit 
erneuerbaren Energien 

M7-5 

Reform 2: 
Verringerung 
umweltschädlicher 
Subventionen 

Meilenstein 
Inkrafttreten des Primär- und 
Sekundärrechts. 

M7-26 

Investition 8: 
Nachhaltige, 
kreislauforientierte und 
sichere Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen 

Ziel 

Geografisches Informationssystem (GIS) 
über mineralische Abfälle für die 
nachhaltige, kreislauforientierte und 
sichere Versorgung mit kritischen 
Rohstoffen 

M1C1-38bis 

Reform 1.8: 
Digitalisierung der 
Justiz  

Meilenstein Digitalisierung des Justizsystems 

M1C1-
72quinquies 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 

Meilenstein 

Website mit Informationen und Daten 
über Zahlungen der öffentlichen 
Verwaltung  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

M1C1-72sixe 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Meilenstein 
Annahme des abschließenden 
Prüfberichts des Prüfplans 

M1C1-27 

Investition 1.3.1: 
Nationale digitale 
Datenplattform 

Ziel API auf der nationalen digitalen 
Datenplattform T2 

M1C1-97ter 

Reform 1.10: Reform 
des Rechtsrahmens für 
das öffentliche 
Auftragswesen 

Meilenstein 
Maßnahmen zur Beschleunigung der 
Ausführung 

M4C2-4bis 

Reform 
1.2: Dreijahresplan für 
die Finanzierung von 
Forschungstätigkeiten 

Meilenstein 

Primärrecht für die Annahme des 
Dreijahresplans für die Finanzierung von 
Forschungstätigkeiten  

M7-30 

Investition 10: 
Pilotprojekt zu 
Kompetenzen 
„Crescere Green“ 

Ziel Durchgeführte Schulungsmodule 

M1C1-144 

Investition 1.4.2 – 
Einbeziehung der 
Bürger – Verbesserung 
der Barrierefreiheit 
digitaler öffentlicher 
Dienste/Interventionen 

Ziel Bessere Zugänglichkeit digitaler 
öffentlicher Dienste 

M2C2-36 

Investition 4.4.3: 
Erneuerungsflotte für 
den Nationalen 
Feuerwehrkommando 

Ziel 
Zahl der sauberen Fahrzeuge für die 
Erneuerungsflotte für den Befehl der 
nationalen Feuerwehr 

M2C4-32 

Investition 4.2. 
Verringerung der 
Verluste in den 
Wasserverteilungsnetz
en, einschließlich 
Digitalisierung und 
Überwachung der 
Netze 

Ziel 

Interventionen in 
Wasserversorgungsnetzen, einschließlich 
Digitalisierung und Überwachung der 
Netze T2 

M1C1-153 

Investition 1.6.2 – 
Digitalisierung des 
Justizministeriums 

Ziel Digitalisierte Gerichtsakten T2 

    Ratenzahlungsbetrag 7 670 089 282 EUR 
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1.10. Zehnte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-88 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Ziel 

Verringerung der durchschnittlichen 
Anzahl der Tage für die Bezahlung von 
Unternehmen durch die zentralen 
Behörden 

M1C1-89 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Ziel 

Verringerung der durchschnittlichen 
Anzahl der Tage für die Bezahlung von 
Unternehmen durch die regionalen 
Behörden 

M1C1-90 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Ziel 

Verringerung der durchschnittlichen 
Anzahl der Tage für die Bezahlung von 
Unternehmen durch die lokalen 
Behörden 

M1C1-91 

Reform 1.11: 
Verringerung des 
Zahlungsverzugs durch 
öffentliche 
Verwaltungen und 
Gesundheitsbehörden 

Ziel 

Verringerung der durchschnittlichen 
Anzahl der Tage für die Bezahlung von 
Unternehmen durch die 
Gesundheitsbehörden 

M1C1-117 

Reform 1.15: Reform 
der Vorschriften für 
das öffentliche 
Rechnungswesen 

Ziel 

Schulung öffentlicher Einrichtungen für 
den Übergang zum neuen 
periodengerechten 
Rechnungsführungssystem 

M1C1-119 

Reform 1.14: Reform 
des 
haushaltspolitischen 
Rahmens auf 
subnationaler Ebene 

Meilenstein 
Festlegung der Parameter für den 
regionalen Fiskalföderalismus 

M1C1-120 

Reform 1.14: Reform 
des 
haushaltspolitischen 
Rahmens auf 
subnationaler Ebene 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Rechtsakts zur 
Festlegung des Fiskalföderalismus für 
Provinzen und Großstädte 

M3C2-6 

Investition 2.2: 
Digitalisierung des 
Flugverkehrsmanagem
ents 

Meilenstein 

Digitalisierung des 
Flugverkehrsmanagements: 
Inbetriebnahme neuer Instrumente 

M5C1-11  
Reform 2 – Nicht 
angemeldete 
Erwerbstätigkeit  

Ziel 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung nicht angemeldeter 
Erwerbstätigkeit 

M3C2-12 
Investition 2.3: 
Kaltbügeln  Ziel 

Abschluss der Arbeiten und Abnahme der 
geschätzten Anschlusskosten durch den 
Projektträger für 
Kaltbügelinfrastrukturen  

M1C1-26 
Investition 1.1: 
Digitale Infrastruktur Ziel 

Migration zum Polo Strategico Nazionale 
oder zu einem sicheren, zertifizierten 
öffentlichen Cloud-Umfeld 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-28 

Investition 1.7.2: Netz 
digitaler 
Unterstützungsdienste 

Ziel 

Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die an 
digitalen Bildungs- und/oder 
Vermittlungsinitiativen teilnehmen, die 
von digitalen Vermittlungszentren 
angeboten werden 

M1C1-45 
Reform 1.4: Reform 
der Ziviljustiz 

Ziel Verkürzung der Dauer von Zivilverfahren 

M1C1-46 
Reform1.5: Reform 
der Strafjustiz 

Ziel Verkürzung der Dauer von Strafverfahren 

M1C1-47 
Reform 1.4: Reform 
der Ziviljustiz 

Ziel 
Abbau des Verfahrensrückstaus bei den 
ordentlichen Zivilgerichten (erste 
Instanz) 

M1C1-48 
Reform 1.4: Reform 
der Ziviljustiz 

Ziel Abbau des Verfahrensrückstaus beim 
Zivilgericht (zweite Instanz) 

M1C1-49 

Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren 
für 
Verwaltungsgerichte 

Ziel 
Abbau des Verfahrensrückstaus bei den 
regionalen Verwaltungsgerichten (erste 
Instanz) 

M1C1-50 

Investition 1.8: 
Einstellungsverfahren 
für 
Verwaltungsgerichte 

Ziel Abbau des Verfahrensrückstaus für den 
Staatsrat 

M1C1-59ter 
Reform 1.9: Reform 
der öffentlichen 
Verwaltung 

Meilenstein 

 Umsetzung der strategischen 
Personalverwaltung in der öffentlichen 
Verwaltung   

M1C1-63 

Reform 1.9: Reform 
der öffentlichen 
Verwaltung 

Meilenstein 

Veröffentlichung eines Verzeichnisses 
aller vereinfachten und/oder 
digitalisierten Verfahren 

M1C1-66 

Investition 1.9: 
Bereitstellung 
technischer Hilfe und 
Stärkung des 
Kapazitätsaufbaus für 
die Umsetzung des 
italienischen Aufbau- 
und Resilienzplans 

Ziel Ausbildung und Schulungen 

M1C1-118 

Reform 1.15: Reform 
der Vorschriften für 
das öffentliche 
Rechnungswesen 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Rechtsvorschriften zur 
Reform der periodengerechten 
Rechnungsführung für mindestens 90 % 
des gesamten öffentlichen Sektors, 
abzüglich staatseigener Gesellschaften 

M1C1-122 

Reform 1.13: Reform 
des Rahmens für die 
Ausgabenüberprüfung 

Meilenstein 

Abschluss der jährlichen 
Ausgabenüberprüfung für 2025 unter 
Bezugnahme auf das in den Jahren 2022, 
2023 und 2024 festgelegte Einsparziel 
für 2025. 

M1C2-13bis 
Reform 2: Jährliche 
Wettbewerbsgesetze 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Rechtsvorschriften 
(einschließlich abgeleiteter 
Rechtsvorschriften und 
Durchführungsrechtsakten zum 
jährlichen Wettbewerbsgesetz 2025) über 
Regionalbahnen und Technologietransfer 

M1C3-3 
Investitionen – 1.2 
Beseitigung physischer Ziel Maßnahmen zur Beseitigung physischer 

und kognitiver Barrieren in Museen, 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

und kognitiver 
Barrieren in Museen, 
Bibliotheken und 
Archiven, um einen 
breiteren Zugang zur 
Kultur und eine 
breitere Teilhabe daran 
zu ermöglichen 

Denkmälern, archäologischen Gebieten 
und Parks, Archiven und Bibliotheken 

M2C1-8 

Investition 2.3: 
Innovation und 
Mechanisierung im 
Agrar- und 
Lebensmittelsektor 

Ziel 
Förderung von Investitionen in 
Innovationen in der Kreislaufwirtschaft 
und der Bioökonomie 

M2C1-9 
Investition 2.2: AGRI-
Solarpark 

Ziel Voltaische Stromerzeugung im AGRI-
Bereich 

M2C2-23 

Investition 4.1 
Investitionen in sanfte 
Mobilität (Nationaler 
Plan für den 
Zyklusweg) 

Ziel Radwege T2 

M3C2-5bis 

Investition 2.1 – 
Digitalisierung der 
Logistikkette 

Ziel Digitalisierung der Logistikkette 

M4C1-20 

Investition 1.5: 
Entwicklung des 
tertiären 
Berufsbildungssystems 
(ITS) 

Ziel 
Zahl der Studierenden, die in einem 
Berufsausbildungssystem (ITS) 
eingeschrieben sind 

M4C1-22 

Investition 1.3: Plan 
zur Verbesserung der 
Infrastruktur für den 
Schulsport 

Ziel Bau oder Renovierung von Sportanlagen 
und Sporthallen für den Schulgebrauch 

M4C1-23 

Investition 3.4: Lehre 
und fortgeschrittene 
Universitätskompetenz
en  

Meilenstein 

Maßnahmen zur Qualifizierung und 
Innovation von Sekundarschulen und 
Hochschulprogrammen, einschließlich 
Doktoranden  

M4C1-24 

Investition 1.6: Aktive 
Orientierung beim 
Übergang zwischen 
Schule und 
Hochschule. 

Ziel 
Teilnahmebescheinigungen, die für 
Übergangskurse zwischen Schulen und 
Hochschulen ausgestellt wurden 

M5C1-7bis 

Investition 1 – 
Stärkung der 
öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen 
(ÖAV)  

Ziel 
Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen 
(ÖAV) haben die Renovierungsarbeiten 
abgeschlossen.  

M5C1-14 

Investition 2 – 
Zertifizierungssystem 
für die Gleichstellung 
der Geschlechter 

Ziel Unternehmen haben die 
Gleichstellungsbescheinigung erhalten 

M5C1-16 

Investition 4 – 
Allgemeiner 
öffentlicher Dienst 

Ziel 

Die Menschen haben an den im 
Vierjahreszeitraum 2021-2024 
eingeleiteten Projekten für den 
öffentlichen Universaldienst 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

teilgenommen und die entsprechende 
Zertifizierung erhalten. 

M5C3-4 

Investition 2: 
Gesundheitseinrichtun
gen in räumlicher 
Nähe 

Meilenstein 

Förderung ländlicher Apotheken in 
Gemeinden, Hamlets oder Siedlungen 
mit weniger als 5000 Einwohnern 
(zweite Serie) 

M7-11 

Investition 1: 
Ausgeweitete 
Maßnahme: 
Intelligente Netze 

Ziel Intelligente Netze – Elektrifizierung des 
Energieverbrauchs 

M7-12 

Investition 2: 
Ausgeweitete 
Maßnahme: 
Interventionen zur 
Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit 
des Stromnetzes 

Ziel Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des 
Stromnetzes 

M7-13 

Investition 3: 
Wissenschaftsexzellen
z. Ausgeweitete 
Maßnahme: 
Wasserstoffproduktion 
auf Brachflächen 
(Hydrogen Valleys) 

Ziel Durchgeführtes Projekt 

M7-15 
Investition 4: 
Tyrrhenischer Link 

Meilenstein Verlegung des Kabels 

M7-17 
Investition 5: 
SA.CO.I.3 

Meilenstein 

Fertigstellung der Umspannwerke auf 
Sardinien (Codrongianos) und Toskana 
(Suvereto) 

M7-22 

Investition 7: 
Intelligentes nationales 
Übertragungsnetz 

Meilenstein 

Installation von 5G-Geräten, IKT-
Architektur, sicheres Protokoll 104 in 
elektrischen Stationen und industrielles 
IoT in Stromanlagen 

M7-27 

Investition 8: 
Nachhaltige, 
kreislauforientierte und 
sichere Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen 

Meilenstein 

FuE-Projekte und Ausrüstung von 
Laboratorien für den städtischen Bergbau 
und Ökodesign  

M7-31 

Investition 11:  
Stärkung der 
regionalen 
Eisenbahnflotte des 
öffentlichen Verkehrs 
mit emissionsfreien 
Zügen und 
Universaldienst 

Ziel Anzahl der zugelassenen Züge 

M2C2-30 

Investition 4.5 – 
Programm zur 
Erneuerung der Flotte 
privater und leichter 
Nutzfahrzeuge mit 
Elektrofahrzeugen 

Ziel Anzahl der gekauften Fahrzeuge 

M1C2-14ter Reform 3: 
Rationalisierung und Meilenstein 

Inkrafttreten von Rechtsakten zur 
Rationalisierung fester Anreize 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Vereinfachung der 
Anreize für 
Unternehmen. 

M4C1-14ter 
Reform 2.1: 
Einstellung von 
Lehrkräften 

Meilenstein 

Bewerber, die das öffentliche 
Auswahlverfahren erfolgreich bestanden 
haben, um Lehrer nach dem reformierten 
Einstellungssystem zu werden 

M1C1-121a 
Reform 1.12: Reform 
der Steuerverwaltung 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Primär- und 
Sekundärrechts zur Verbesserung der 
Steuererhebung 

M2C2-29 

Investition 4.3 
Installation von 
Ladeinfrastrukturen 

Ziel Anzahl der Schnellladestationen 

M4C1-15bis 

Investition 1.7: 
Stipendien für den 
Zugang zu 
Universitäten 

Ziel Vergebene Stipendien für den Zugang zu 
Universitäten 

M5C1-4bis 

Reform 1 – aktive 
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen und 
Berufsbildung 

Ziel Personen, die an Schulungsprogrammen 
teilnehmen 

M1C1-147 

Investition 1.2 – 
Cloud-Ermöglichung 
für lokale PA 

Ziel Cloud-Ermöglichung für die lokale 
öffentliche Verwaltung T2 

M1C1-148 

Investition 1.4.1 – 
Bürgererfahrung – 
Verbesserung der 
Qualität und 
Nutzbarkeit digitaler 
öffentlicher Dienste 

Ziel 
Verbesserung der Qualität und 
Nutzbarkeit digitaler öffentlicher Dienste 
T2 

M2C2-10 

Investition 2.1 
Stärkung intelligenter 
Netze 

Meilenstein 

Intelligente Netze – Erhöhung der 
Netzkapazität und Elektrifizierung des 
Energieverbrauchs  

M2C2-13 

Investition 2.2 
Interventionen zur 
Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit 
des Stromnetzes 

Ziel Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des 
Stromnetzes 

M2C2-35 

Investition 4.4.1: 
Stärkung der Busflotte 
des regionalen 
öffentlichen Verkehrs 
durch emissionsfreie 
Busse 

Ziel Anzahl der zugelassenen emissionsfreien 
Busse T2 

M2C2-35 ter 

Investition 4.4.1: 
Stärkung der 
regionalen Busflotte 
mit sauberen 
Kraftstoffen 

Ziel 
Anzahl der Ladestationen für 
emissionsfreie und emissionsarme 
Niederflurbusse 

M6C2-16 

Investition 2.2: 
Entwicklung von 
technischen, 
beruflichen, digitalen 
und 

Ziel 
Schulung des Personals im 
Gesundheitswesen zu Management- und 
digitalen Kompetenzen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Managementkompeten
zen von Fachkräften 
des 
Gesundheitssystems 

M6C2-17 

Investition 2.2: 
Entwicklung von 
technischen, 
beruflichen, digitalen 
und 
Managementkompeten
zen von Fachkräften 
des 
Gesundheitssystems 

Ziel Vergabe medizinischer Leistungen  
Ausbildungsverträge für Spezialisten 

M1C1-149 

Investition 1.4.3 – 
Ausbau der PagoPA-
Plattformdienste und 
der „IO“-App 

Ziel Ausbau der PagoPA-Plattformdienste T2 

M1C1-150 

Investition 1.4.3 – 
Ausbau der PagoPA-
Plattformdienste und 
der „IO“-App 

Ziel Ausweitung der Einführung der „IO“-
App T2 

M1C1-152 

Investition 1.6.1 – 
Digitalisierung des 
Innenministeriums 

Ziel Innenministerium – Neu entwickelte und 
digitalisierte Prozesse T2 

M1C1-154 

Investition 1.6.2 – 
Digitalisierung des 
Justizministeriums 

Ziel Justizdatensysteme für Wissen über den 
Seen T2 

M7-50 

Investition 18 – Scale-
up-Maßnahme: 
Programm zur 
Erneuerung der Flotte 
privater und leichter 
Nutzfahrzeuge mit 
Elektrofahrzeugen 

Ziel Anzahl der gekauften Fahrzeuge 

   Ratenzahlungsbetrag  12799902997 EUR   
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2. Unterstützung in Darlehensform 

Die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt strukturiert: 

2.1.Erste Tranche (Unterstützung in Form eines Darlehens): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M4C2-10 Investition 2.1: IPCEI Meilenstein 

Veröffentlichung der Aufforderung zur 
Interessenbekundung für die Ermittlung 
der nationalen Projekte, einschließlich 
IPCEI-Mikroelektronik 

M1C2-26 

Investition 5.1: 
Refinanzierung und 
Neugestaltung des von 
SIMEST verwalteten 
Fonds 394/81 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Refinanzierung des 
Fonds 394/81 und Annahme der 
Investitionspolitik 

M2C1-14 

Investition 1.1 – 
Errichtung neuer 
Abfallbewirtschaftungs
anlagen und 
Modernisierung 
bestehender Anlagen; 
Investition 1.2 – 
Leitinitiativen für die 
Kreislaufwirtschaft 

Meilenstein Inkrafttreten des Ministerialdekrets. 

M2C4-8 

Erhält Investition 1.1 
Einführung eines 
fortgeschrittenen und 
integrierten 
Überwachungs- und 
Prognosesystems 

Meilenstein 

Einsatzplan für ein fortschrittliches und 
integriertes Überwachungs- und 
Prognosesystem zur Ermittlung 
hydrologischer Risiken  

M5C1-17 

Investition 5 Gründung 
von 
Frauenunternehmen 

Meilenstein 

Der Fonds zur Förderung des 
Unternehmertums von Frauen wird 
angenommen. 

M1C2-27 

Investition 5.1: 
Refinanzierung und 
Neugestaltung des von 
SIMEST verwalteten 
Fonds 394/81 

Ziel KMU, die Unterstützung aus dem Fonds 
394/81 erhalten haben 

M1C3-22 

Investitionen 4.2 
Fonds für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 
Tourismusunternehme
n  

Meilenstein 

Investitionspolitik für: thematischer 
Fonds der Europäischen 
Investitionsbank;   

M1C3-23 

Investition 4.2:  Mittel 
für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 
Tourismusunternehme
n  

Meilenstein 
Investitionspolitik für den Nationalen 
Tourismusfonds,  

M1C3-24 

Investitionen 4.2 
Fonds für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 

Meilenstein 
Investitionspolitik für: KMU-
Garantiefonds, 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Tourismusunternehme
n  

M1C3-25 

Investition 4.2: Mittel 
für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 
Tourismusunternehme
n  

Meilenstein 
Investitionspolitik für den Fondo 
Rotativo  

M1C3-26 

Investition 4.2: Mittel 
für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 
Tourismusunternehme
n  

Meilenstein 

Inkrafttreten des Durchführungserlasses 
über die Steuergutschrift für die 
Sanierung von Unterkünften. 

M2C4-7 

Reform 3.1: Annahme 
nationaler Programme 
zur Luftreinhaltung 

Meilenstein 
Inkrafttreten eines nationalen 
Luftreinhalteprogramms 

M2C4-12 

Investition 2.1.b 
Maßnahmen zur 
Verringerung des 
Hochwasserrisikos und 
des hydrogeologischen 
Risikos 

Meilenstein 

Inkrafttreten des überarbeiteten 
Rechtsrahmens für Maßnahmen gegen 
Hochwasser und hydrogeologische 
Risiken 

M2C4-18 

Investieren. 3.1: 
Schutz und 
Verbesserung 
städtischer und 
stadtnaher Wälder 

Meilenstein 

Inkrafttreten der überarbeiteten 
rechtlichen Änderungen zum Schutz und 
zur Valorisierung städtischer und 
stadtnaher Grünflächen  

M3C1-1 

Reform 1.1 – 
Beschleunigung des 
Genehmigungsverfahre
ns für den Vertrag 
zwischen dem MIT 
und RFI 

Meilenstein 

Inkrafttreten einer Gesetzesänderung 
über das Genehmigungsverfahren für das 
Contratti di Programma (CdP) 

M3C1-2 

Reform 1.2 – 
Beschleunigung des 
Genehmigungsverfahre
ns für Projekte 

Meilenstein 

Inkrafttreten einer Änderung der 
Rechtsvorschriften, durch die die 
Genehmigungsdauer von Projekten von 
11 auf sechs Monate verkürzt wird 

M3C1-21 

Reform 2.1 – 
Umsetzung der 
jüngsten 
„Vereinfachungsverord
nung“ (umgesetzt in 
das Gesetz Nr. 120 
vom 11. September 
2020) durch Erlass 
eines Dekrets über die 
Annahme von 
„Leitlinien für die 
Einstufung und das 
Risikomanagement, 
die Bewertung der 
Sicherheit und die 

Meilenstein 

Inkrafttreten der „Leitlinien für die 
Klassifizierung und das 
Risikomanagement, die Bewertung der 
Sicherheit und die Überwachung 
bestehender Brücken“ 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Überwachung 
bestehender Brücken“ 

M3C1-22 

Reform 2.2 – 
Übertragung des 
Eigentums an den 
Brücken und 
Viadukten von den 
Straßen der unteren 
Ebene auf die 
höherrangigen Straßen 

Meilenstein 

Übertragung des Eigentums an den 
Brücken, Viadukten und Überfahrten von 
den unteren Ranking-Straßen auf die 
höherrangigen Straßen (Straßen und 
Hauptverkehrsstraßen) 

M4C1-27 

Reform 1.7: Reform 
der Regelung für den 
Studentenwohnsitz und 
Investitionen in den 
Studentenwohnsitz 

Meilenstein 

Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur 
Änderung der geltenden Vorschriften für 
Studentenwohnungen. 

M5C3-10 

Reform1: 
Vereinfachung der 
Verfahren und 
Stärkung des 
Kommissars in den 
Sonderwirtschaftszone
n 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Verordnung, um 
lediglich die Verfahren zu regeln und die 
Rolle des Kommissars in den 
Sonderwirtschaftszonen zu stärken 

M5C3-11 

Investition 1.4: 
Infrastrukturinvestition
en für die 
Sonderwirtschaftszone  

Meilenstein 

Inkrafttreten von Dekreten des 
Ministeriums zur Genehmigung von 
Einsatzplänen für alle acht 
Sonderwirtschaftszonen 

M6C2-4 

Investition 1.1: 
Digitale Aktualisierung 
der technischen 
Ausrüstung von 
Krankenhäusern 

Meilenstein 

Umstrukturierungsplan genehmigt vom 
Gesundheitsministerium/Italienischen 
Regionen 

   Ratenzahlungsbetrag  12643678161 EUR   
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2.2.Zweite Tranche (Unterstützung in Form eines Darlehens): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C2-28 

Investition 5.2: 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der 
Lieferketten 

Meilenstein 

Inkrafttreten eines Dekrets, das die 
Investitionspolitik der 
Entwicklungsverträge umfasst 

M2C4-27 

Reform 4.1. Vereinfachung 
der Rechtsvorschriften und 
Stärkung der Governance für 
die Durchführung von 
Investitionen in die 
Wasserversorgungsinfrastruk
turen 

Meilenstein 

Inkrafttreten der Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften für Maßnahmen in 
der Primärwasserinfrastruktur zur 
Sicherung der Wasserversorgung  

M5C2-11 

Investition 4 – Investitionen 
in Stadterneuerungsprojekte 
zur Verringerung von 
Marginalisierung und 
sozialer Degradation 

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
Investitionen in die Stadterneuerung zur 
Verringerung von Marginalisierung und 
sozialer Degradation mit Projekten im 
Einklang mit den Zielen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität, einschließlich des 
Grundsatzes der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen 

M5C2-15 

Investition 5 – Integrierte 
städtische Pläne – 
Überwindung illegaler 
Siedlungen zur Bekämpfung 
der Ausbeutung von 
Arbeitskräften in der 
Landwirtschaft 

Meilenstein 

Das Inkrafttreten des Ministerialdekrets 
über die Kartierung illegaler Siedlungen 
wird vom „Tavolo di contrasto allo 
sfruttamento lavorativo in agricoltura“ 
angenommen, und der Ministerialerlass 
zur Zuweisung von Mitteln wird 
angenommen. 

M5C2-19 

Investition 6 – 
Innovationsprogramm für 
die Qualität des Wohnraums 

Meilenstein 

Die Regionen und Autonomen Provinzen 
(einschließlich Gemeinden und/oder 
Metropolstädte in diesen Gebieten) 
haben die Vereinbarungen über die 
Neugestaltung und den Ausbau des 
sozialen Wohnungsbaus unterzeichnet. 

M1C2-16 

Investition 3: 
Wissenschaftsexzellenz. 
Schnelle 
Internetverbindungen 
(Ultrabreitband und 5G) 

Meilenstein 
Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
schnellere Anschlussprojekte 

M1C3-12 

Investition 2.1 – Attraktivität 
einer kleinen historischen 
Stadt 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Dekrets des 
Kulturministeriums über die Zuweisung 
von Mitteln an Gemeinden für die 
Attraktivität kleiner historischer Städte   

M1C3-13 

Investition 2.2 – Schutz und 
Verbesserung der ländlichen 
Architektur und Landschaft 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Dekrets des 
Kulturministeriums über die Zuweisung 
von Mitteln: zum Schutz und zur 
Verbesserung der ländlichen Architektur 
und Landschaft  

M1C3-14 

Investition 2.3 – Programme 
zur Verbesserung der 
Identität von Orten, Parks 
und historischen Gärten 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Dekrets des 
Kulturministeriums über die Zuweisung 
von Mitteln: für Projekte zur 
Verbesserung der Identität von Orten, 
Parks und historischen Gärten  

M1C3-15 
Investition 2.4 – Seismische 
Sicherheit von Meilenstein 

Inkrafttreten des Dekrets des 
Kulturministeriums über die Zuweisung 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

Gebetsstätten, Restaurierung 
des FEC-Erbes und 
Schutzeinrichtungen für 
Kunstwerke 

von Mitteln: zur seismischen Sicherheit 
anstelle von Gebets und zur 
Wiederherstellung des kulturellen Erbes 
(Fondo Edifici di Culto)  

M1C3-35 

— Investitionen – 4.3 Caput 
Mundi-Next Generation EU 
für touristische 
Großveranstaltungen 

Meilenstein 

Unterzeichnung jeder Vereinbarung über 
sechs Projekte zwischen einem 
Tourismusministerium und 
Begünstigten/Durchführungsstellen 

M2C1-13 
Reform 1.2 – Nationales 
Abfallwirtschaftsprogramm 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Ministerialerlasses über 
das Nationale 
Abfallbewirtschaftungsprogramm 

M2C2-52 Investition 5.2 Wasserstoff Meilenstein Herstellung von Elektrolyseuren 

M4C2-11 Investition 2.1: IPCEI  Meilenstein 

Inkrafttreten eines nationalen Rechtsakts, 
mit dem die für die Unterstützung der 
Projektteilnehmer erforderlichen Mittel 
bereitgestellt werden. 

M4C2-17 

Investition 3.1: Fonds für 
den Aufbau eines 
integrierten Systems von 
Forschungs- und 
Innovationsinfrastrukturen; 
Investitionen 

Meilenstein 

Vergabe von Aufträgen für folgende 
Projekte: integriertes System von 
Forschungs- und 
Innovationsinfrastrukturen 

M4C2-18 

Invement1.5: Schaffung und 
Stärkung von 
„Innovationsökosystemen 
für Nachhaltigkeit“, Aufbau 
von „territorialen führenden 
F & E“ 

Meilenstein 
Vergabe von Aufträgen für Projekte, die 
Innovationsökosysteme betreffen; 

M4C2-19 

Investition 1.4: Stärkung der 
Forschungsstrukturen und 
Unterstützung der Schaffung 
„nationaler FuE-Führer“ zu 
einigen 
Schlüsseltechnologien 

Meilenstein 

Vergabe von Aufträgen für Projekte, die 
nationale FuE-Leiter im Bereich 
Schlüsseltechnologien betreffen 

M4C2-20 

Investition 3.2: 
Kapitalzuführung in den 
Fonds für den digitalen 
Wandel (DTF) 

Meilenstein 

Unterzeichnung der Vereinbarung 
zwischen der IT-Regierung und dem 
Durchführungspartner Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP) über das 
Finanzierungsinstrument 

M6C1-1 

Reform 1:  Festlegung eines 
neuen Organisationsmodells 
für das territoriale 
Gesundheitsversorgungsnetz 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Sekundärrechts 
(Ministerialdekret) zur Reform der 
Organisation des Gesundheitswesens. 

M6C1-2 

Investition 1.1: 
Gemeinschaftliche 
Gesundheitseinrichtungen 
zur Verbesserung der 
territorialen 
Gesundheitsversorgung 

Meilenstein 
Genehmigung eines Vertrags über die 
institutionelle Entwicklung  

M6C1-4 

Investition 1.2: Zuhause als 
Erstversorgungsort und 
Telemedizin 

Meilenstein 

Genehmigung der Leitlinien mit dem 
digitalen Modell für die Umsetzung der 
häuslichen Pflege 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

M6C1-5 

Investition 1.2: Zuhause als 
Erstversorgungsort und 
Telemedizin 

Meilenstein 

Vom Ministerium für Gesundheit und 
Regionen genehmigter Vertrag über die 
institutionelle Entwicklung  

M6C1-10 

Investition 1.3: Stärkung der 
zwischengeschalteten 
Gesundheitsversorgung und 
ihrer Einrichtungen 
(Gemeinschaftskrankenhäus
er) 

Meilenstein 

Genehmigung eines Vertrags über die 
institutionelle Entwicklung (Contratto 
Istituzionale di Sviluppo) 

M6C2-5 

Investition 1.1: Digitale 
Aktualisierung der 
technischen Ausrüstung von 
Krankenhäusern 

Meilenstein 
Genehmigung des Vertrags über die 
institutionelle Entwicklung 

   Ratenzahlungsbetrag  12643678161 EUR   

2.3. Dritte Tranche (Unterstützung in Form eines Darlehens): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

M2C1-18 Investition 3.1: Grüne Inseln Meilenstein Inkrafttreten des Direktorialdekrets 

M2C1-20 
Investition 3.2: Grüne 
Gemeinschaften 

Meilenstein 

Vergabe von (allen) öffentlichen 
Aufträgen für die Auswahl grüner 
Gemeinschaften 

M5C2-17 

Investition 5 – integrierte 
städtische Pläne – EIB-
Fonds-Of-Fonds 

Meilenstein 

Die Investitionsstrategie des Fonds wird 
vom Finanzministerium (MEF) 
genehmigt. 

M1C1-123 

Investition 1.6.3 – 
Digitalisierung der 
nationalen 
Sozialversicherungsanstalt 
(INPS) und des Nationalen 
Instituts für die 
Unfallversicherung (INAIL) 

Ziel INPS – Dienstleistungen/Inhalt T1 „ein 
Klick durch Technikgestaltung“ 

M1C1-124 

Investition 1.6.3 – 
Digitalisierung der 
nationalen 
Sozialversicherungsanstalt 
(INPS) und des Nationalen 
Instituts für die 
Unfallversicherung (INAIL) 

Ziel 

INPS – Arbeitnehmer mit verbesserten 
Kenntnissen im Bereich der 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) T1 

M1C3-30 

Investition 4.2:  Mittel für 
die Wettbewerbsfähigkeit 
von Tourismusunternehmen 

Ziel 

Thematische Fonds der Europäischen 
Investitionsbank: Auszahlung an den 
Fonds in Höhe von insgesamt 350000000 
EUR. 

M1C3-31 

Investition 4.2:  Mittel für 
die Wettbewerbsfähigkeit 
von Tourismusunternehmen 

Ziel 
Nationaler Tourismusfonds: Auszahlung 
von insgesamt 150 000 000 EUR an den 
Fonds zur Eigenkapitalunterstützung. 

M2C3-9 
Investition 3.1: Förderung 
effizienter Fernwärme 

Meilenstein 

Aufträge zur Verbesserung der 
Wärmenetze werden vom Ministerium 
für ökologischen Wandel nach einem 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

öffentlichen Ausschreibungsverfahren 
vergeben.  

M2C4-19 

Investieren. 3.1: Schutz und 
Verbesserung städtischer 
und stadtnaher Wälder 

Ziel 
Pflanzenbäume zum Schutz und zur 
Valorisierung städtischer und stadtnaher 
Grünflächen T1 

M2C4-24 
Investition 3.4. Sanierung 
von „Orphan-Standorten“ 

Meilenstein 
Rechtsrahmen für die Sanierung 
verwaister Stätten 

M3C1-3 

Investition 1.1 – 
Hochgeschwindigkeitsbahnv
erbindungen nach Süden für 
den Personen- und 
Güterverkehr 

Meilenstein 

Vergabe der Aufträge für den Bau von 
Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken auf 
den Strecken Napoli-Bari und Palermo-
Katania 

M3C1-12 

Investition 1.4 – Einführung 
des Europäischen 
Eisenbahnverkehrsleitsyste
ms (ERTMS) 

Meilenstein 

Vergabe der Aufträge für das 
Europäische 
Eisenbahnverkehrsleitsystem 

M3C2-8 

Investition 1.1: „Grüne 
Häfen: Maßnahmen im 
Bereich der erneuerbaren 
Energien und der 
Energieeffizienz in Häfen 

Ziel „Grüne Häfen: Vergabe von Bauwerken 

M4C1-29 

Reform 1.7: Reform der 
Regelung für den 
Studentenwohnsitz und 
Investitionen in den 
Studentenwohnsitz  

Meilenstein 
Inkrafttreten der Reform des 
Studentenwohnrechts.     

M5C2-13 

Investition 5 – integrierte 
städtische Pläne – 
allgemeine Projekte 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Investitionsplans für 
Stadterneuerungsprojekte in 
Ballungsräumen 

M6C2-7 

Investition 1.1: Digitale 
Aktualisierung der 
technischen Ausrüstung von 
Krankenhäusern 

Meilenstein Vergabe aller öffentlichen Aufträge 

   Ratenzahlungsbetrag  9825328389 EUR   
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2.4.Vierte Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-125 

Investition 1.2 – Cloud-
Ermöglichung für lokale 
PA 

Meilenstein 

Vergabe (aller) öffentlicher 
Ausschreibungen für Cloud-
Möglichkeiten für Ausschreibungen der 
lokalen öffentlichen Verwaltung 

M1C2-22 

Investition 4: 
Satellitentechnologie und 
Weltraumwirtschaft 

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
Satellitentechnologie- und 
Weltraumprojekte 

M2C2-48 

Investition 3.1 Herstellung 
von Wasserstoff in 
Industriebrachen 
(Hydrogen Valleys) 

Meilenstein 

Vergabe des gesamten öffentlichen 
Auftrags für die Projekte zur Erzeugung 
von Wasserstoff in aufgegebenen 
Industriegebieten 

M2C2-50 

Investition 3.2 
Wasserstoffnutzung in 
schwer zu 
dekarbonisierenden 
Industrien 

Meilenstein 
Einigung zur Förderung des Übergangs 
von Methan zu grünem Wasserstoff 

M5C2-21 

Investition 7 – Das Projekt 
Sport und soziale 
Eingliederung 

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
Projekte im Bereich Sport und soziale 
Eingliederung im Anschluss an eine 
öffentliche Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen 

M1C3-20 

Investition – 3.2 
Entwicklung der 
Filmindustrie (Projekt 
Cinecittà) 

Meilenstein 

Unterzeichnung der Verträge zwischen 
der Durchführungsstelle Cinecittà SPA 
und den Unternehmen über den Bau von 
neun Studios 

M2C4-21 
Investition 3.3 Sanierung 
des Po-Gebiets 

Meilenstein 

Überarbeitung des Rechtsrahmens für 
Interventionen zur Neunaturierung des 
Po-Gebiets  

M4C1-28 

Reform 1.7: Reform der 
Regelung für den 
Studentenwohnsitz und 
Investitionen in den 
Studentenwohnsitz 

Meilenstein 

 Vergabe öffentlicher Aufträge für die 
Schaffung zusätzlicher 
Schlafgelegenheiten (Betten) 

M4C2-12 Investition 2.1: IPCEI Meilenstein 

Die Liste der Teilnehmer an IPCEI-
Projekten ist bis zum 30.6.2023 
fertiggestellt. 

M4C2-16 

Investition 3.1 
Forschungs- und 
Innovationsinfrastrukturen 

Ziel Anzahl der finanzierten Infrastrukturen 

M5C1-18 
Investition 5 Gründung 
von Frauenunternehmen 

Ziel Finanzielle Unterstützung für 
Unternehmen wurde zugesagt  

M6C2-14 

Investition 2.2: 
Entwicklung von 
technischen, beruflichen, 
digitalen und 
Managementkompetenzen 
von Fachkräften des 
Gesundheitssystems 

Ziel 
Es werden Stipendien für eine 
spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin vergeben. 

   Ratenzahlungsbetrag  16611453220 EUR   
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2.5.Fünfte Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

M2C3-5 

Investition 1.1: Bau neuer 
Schulen durch Austausch 
von Gebäuden  

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
den Bau neuer Schulen durch Ersetzung 
von Gebäuden zur Verbesserung der 
Energieversorgung in Schulgebäuden im 
Anschluss an eine öffentliche 
Ausschreibung  

M2C4-28 

Investition 4.1. 
Investitionen in primäre 
Wasserinfrastrukturen für 
die Sicherheit der 
Wasserversorgung 

Meilenstein 

Gewährung von Fördermitteln für alle 
Projekte (für Investitionen in die 
Primärwasserinfrastruktur und für die 
Sicherheit der Wasserversorgung)  

M2C4-30 

Investition 4.2. 
Verringerung der Verluste 
in den 
Wasserverteilungsnetzen, 
einschließlich 
Digitalisierung und 
Überwachung der Netze 

Meilenstein 

Gewährung von Fördermitteln für alle 
Projekte für Maßnahmen in den 
Wasserversorgungsnetzen, einschließlich 
Digitalisierung und Überwachung der 
Netze 

M1C1-14 

Investition 1.6.5: 
Digitalisierung des 
Staatsrats 

Ziel Staatsrat – Gerichtliche Dokumente zur 
Auswertung im Datenlager T1 verfügbar 

M1C1-16 

Investition 1.6.5: 
Digitalisierung des 
Staatsrats 

Ziel Staatsrat – Gerichtliche Dokumente zur 
Auswertung im Datenlager T2 verfügbar 

M1C1-126 

Investition 1.4.3 – Ausbau 
der PagoPA-
Plattformdienste und der 
„IO“-App 

Ziel Ausbau der PagoPA-Plattformdienste T1 

M1C1-127 

Investition 1.4.3 – Ausbau 
der PagoPA-
Plattformdienste und der 
„IO“-App 

Ziel Ausweitung der Einführung der „IO“-
App T1 

M1C1-128 

Investition 1.4.5 – 
Digitalisierung 
öffentlicher 
Bekanntmachungen 

Ziel Ausweitung der digitalen öffentlichen 
Bekanntmachungen T1 

M1C1-129 

Investition 1.6.1 – 
Digitalisierung des 
Innenministeriums 

Ziel 
Innenministerium – vollständig 
umgerüstete und digitalisierte Prozesse 
T1 

M1C1-130 

Investition 1.6.2 – 
Digitalisierung des 
Justizministeriums 

Ziel Digitalisierte Gerichtsakten T1 

M1C1-131 

Investition 1.6.2 – 
Digitalisierung des 
Justizministeriums 

Meilenstein 
Justizdatensysteme für Wissen über den 
Seen T1 

M1C1-132 

Investition 1.6.3 – 
Digitalisierung der 
nationalen 
Sozialversicherungsanstalt 
(INPS) und des 
Nationalen Instituts für 

Ziel INPS – Dienstleistungen/Inhalt T2 „ein 
Klick durch Technikgestaltung“ 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

die Unfallversicherung 
(INAIL) 

M1C1-133 

Investition 1.6.3 – 
Digitalisierung der 
nationalen 
Sozialversicherungsanstalt 
(INPS) und des 
Nationalen Instituts für 
die Unfallversicherung 
(INAIL) 

Ziel 

INPS – Arbeitnehmer mit verbesserten 
Kenntnissen im Bereich der 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) T2 

M1C1-134 

Investition 1.6.3 – 
Digitalisierung der 
nationalen 
Sozialversicherungsanstalt 
(INPS) und des 
Nationalen Instituts für 
die Unfallversicherung 
(INAIL) 

Ziel 
INAIL – vollständig umgerüstete und 
digitalisierte Prozesse/Dienstleistungen 
T1 

M1C1-135 

Investition 1.6.4 – 
Digitalisierung des 
Verteidigungsministerium
s 

Ziel Verteidigungsministerium – 
Digitalisierung der Verfahren T1 

M1C1-136 

Investition 1.6.4 – 
Digitalisierung des 
Verteidigungsministerium
s 

Ziel Verteidigungsministerium – 
Digitalisierung der Zertifikate T1 

M1C1-137 

Investition 1.6.4 – 
Digitalisierung des 
Verteidigungsministerium
s 

Meilenstein 

Verteidigungsministerium – 
Inbetriebnahme institutioneller 
Webportale und Intranetportale 

M1C1-138 

Investition 1.6.4 – 
Digitalisierung des 
Verteidigungsministerium
s 

Ziel 

Verteidigungsministerium – Migration 
von nicht missionskritischen 
Anwendungen in die Lösung für den 
vollständigen Informationsschutz durch 
Infrastrukturoffenheit (S.C.I.P.I.O.) T1 

M1C2-29 

Investition 5.2: 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der 
Lieferketten 

Ziel Genehmigte Entwicklungsverträge 

M2C1-15bis 

Reform 1.2 Nationales 
Abfallwirtschaftsprogram
m:  Investition 1.1 – 
Errichtung neuer 
Abfallbewirtschaftungsanl
agen und Modernisierung 
bestehender Anlagen 

Ziel Verringerung unregelmäßiger Deponien 
(T2) 

M2C1-15ter 

Reform 1.2 Nationales 
Abfallwirtschaftsprogram
m:  Investition 1.1 – 
Errichtung neuer 
Abfallbewirtschaftungsanl
agen und Modernisierung 
bestehender Anlagen 

Ziel Regionale Unterschiede bei der 
getrennten Sammlung 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

M2C1-15-
Quader 

Investition 1.1 – 
Errichtung neuer 
Abfallbewirtschaftungsanl
agen und Modernisierung 
bestehender Anlagen 

Meilenstein 
Inkrafttreten der Verpflichtung zur 
getrennten Sammlung von Bioabfällen 

M2C2-24 

Investition 4.2 
Entwicklung schneller 
Massentransportsysteme  

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
den Bau von U-Bahn-, Straßenbahnen, 
Oberleitungsbussen und Seilbahnen in 
Metropolregionen 

M2C2-32 

Investition 4.4.1: Stärkung 
der Busflotte des 
regionalen öffentlichen 
Verkehrs durch 
emissionsfreie Busse 

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge zur 
Stärkung der regionalen öffentlichen 
Verkehrsbusflotte mit emissionsfreien 
Niederflurbussen 

M2C3-7 

Investition 1.2 – Bau von 
Gebäuden, Umschulung 
und Stärkung des 
Immobilienvermögens der 
Rechtspflege 

Meilenstein 

Die Vergabe aller öffentlichen Aufträge 
für den Bau neuer Gebäude, die 
Neuqualifizierung und die Stärkung des 
Immobilienvermögens der Rechtspflege 
wird vom öffentlichen Auftraggeber im 
Anschluss an eine öffentliche 
Ausschreibung unterzeichnet. 

M2C4-33 

Investition 4.3 
Investitionen in die 
Widerstandsfähigkeit des 
Bewässerungs-
Agrarsystems für eine 
bessere Bewirtschaftung 
der Wasserressourcen 

Meilenstein 

Gewährung von Mitteln für alle Projekte 
zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
des Bewässerungs-Agrarsystems für eine 
bessere Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen 

M2C4-36 

Investition 4.4 
Investitionen in 
Kanalisation und 
Reinigung 

Meilenstein 
Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
Abwasserentsorgung und -reinigung 

M3C1-4 

Investition 1.1 – 
Hochgeschwindigkeitsbah
nverbindungen nach 
Süden für den Personen- 
und Güterverkehr 

Meilenstein 

Vergabe des Auftrags für den Bau von 
Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken auf 
den Strecken Salerno Reggio Calabria 

M3C1-17 

Investition 1.7 – 
Modernisierung, 
Elektrifizierung und 
Widerstandsfähigkeit der 
Eisenbahnen im Süden 

Ziel 

150 km abgeschlossene Arbeiten im 
Zusammenhang mit der Modernisierung, 
Elektrifizierung und 
Widerstandsfähigkeit der Eisenbahnen 
im Süden, die für die Genehmigungs- 
und Betriebsphase bereit sind. 

M4C2-5 

Investition 1.1: 
Forschungsprojekte von 
erheblicher nationaler 
Bedeutung (PRIN)  

Ziel Anzahl der vergebenen 
Forschungsprojekte  

M6C1-8 

Investition 1.2: Zuhause 
als Erstversorgungsort 
und Telemedizin 

Ziel 

Mindestens ein telemedizinisches 
Projekt, das jeder Region zugewiesen 
wird (unter Berücksichtigung sowohl 
von Projekten, die in der jeweiligen 
Region durchgeführt werden, als auch 
von Projekten, die im Rahmen von 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

Regionalkonsortien entwickelt werden 
können) 

   Ratenzahlungsbetrag  9030593086 EUR   
 

  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


 

 

15106/25 ADD 1   574 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

2.6.Sechste Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M3C1-10 
Investition 1.3 – 
Diagonale Verbindungen 

Meilenstein 

Vergabe der Aufträge für den Bau der 
Verbindungen auf den Strecken Orte-
Falconara und Taranto-Metaponto-
Potenza-Battipaglia 

M7-35 

Investition 13: Adriatic 
Line Phase 1 
(Kompressorstation 
Sulmona und 
Gaspipeline Sestino-
Minerbio) 

Meilenstein 

Annahme und Aktualisierung 
einschlägiger 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 
(VIncA) 

M7-40 
Investition 15: 
Transizione 5.0  Meilenstein 

Inkrafttreten des Rechtsakts zur 
Festlegung der Kriterien für förderfähige 
Interventionen 

M2C1-15 

Reform 1.2 Nationales 
Abfallwirtschaftsprogra
mm 

Ziel Verringerung unregelmäßiger Deponien 
(T1)   

M2C1-16bis 

Reform 1.2 Nationales 
Abfallwirtschaftsprogra
mm 

Ziel Unregelmäßige Deponien 

M2C1-22 

Investition 3.4: Fondo 
Contratti di Filiera (FCF) 
zur Unterstützung von 
Lieferkettenverträgen in 
den Sektoren Agrar- und 
Ernährungswirtschaft, 
Fischerei und 
Aquakultur, 
Forstwirtschaft, 
Blumenzucht und 
Pflanzenzucht 

Meilenstein Durchführungsvereinbarung 

M2C2-31 

Investition 4.4.3: 
Erneuerungsflotte für 
den Nationalen 
Feuerwehrkommando 

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
die Erneuerung der Flotte für den Befehl 
der nationalen Feuerwehr 

M2C4-6 

Investition 3.2: 
Digitalisierung von 
Nationalparks 

Ziel 

Verwaltungsvereinfachung und 
Entwicklung digitaler Dienste für 
Besucher von Nationalparks und 
Meeresschutzgebieten  

M3C2-10 

Reform 2.2: Einrichtung 
einer nationalen 
Plattform für digitale 
Logistik zur Einführung 
der Digitalisierung des 
Güter- und/oder 
Personenverkehrs 

Meilenstein Nationale Plattform für digitale Logistik  

M6C2-15 

Investition 2.2: 
Entwicklung von 
technischen, beruflichen, 
digitalen und 
Managementkompetenze
n von Fachkräften des 
Gesundheitssystems 

Ziel 
Es werden zusätzliche Stipendien für 
eine spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin vergeben. 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M7-36 

Investition 13: Adriatic 
Line Phase 1 
(Kompressorstation 
Sulmona und 
Gaspipeline Sestino-
Minerbio) 

Meilenstein Vergabe öffentlicher Aufträge 

M7-38 

Investition 14: 
Infrastruktur für den 
grenzüberschreitenden 
Gasexport 

Meilenstein Vergabe öffentlicher Aufträge 

   Ratenzahlungsbetrag  7908481227 EUR   
 

2.7.Siebte Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-139 

Investition 1.2 – Cloud-
Ermöglichung für lokale 
PA 

Ziel Cloud-Ermöglichung für die lokale 
öffentliche Verwaltung T1 

M2C2-25 

Investition 4.2 
Entwicklung schneller 
Massentransportsysteme  

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
die Beschaffung emissionsfreier 
Fahrzeuge und Maßnahmen zur 
Modernisierung der Infrastruktur von 
schnellen Massentransportsystemen 

M2C4-11 

Investition 2.1.a 
Maßnahmen zur 
Verringerung des 
Hochwasserrisikos und 
des hydrogeologischen 
Risikos – Interventionen 
in der Emilia-Romagna, 
Toskana und Marken 

Meilenstein 

Ermittlung der Interventionen durch 
Verordnung(en) des 
Notstandskommissars 

M7-46 

Investition 17: 
Finanzinstrument für die 
energetische Sanierung 
öffentlicher 
Wohngebäude 

Meilenstein 
Festlegung des Ziels der 
Leistungsbeschreibung 

M1C1-140 

Investition 1.4.1 – 
Bürgererfahrung – 
Verbesserung der 
Qualität und Nutzbarkeit 
digitaler öffentlicher 
Dienste 

Ziel 
Verbesserung der Qualität und 
Nutzbarkeit digitaler öffentlicher Dienste 
T1 

M1C1-141 

Investition 1.6.4 – 
Digitalisierung des 
Verteidigungsministeriu
ms 

Ziel Digitalisierung der Verfahren des 
Verteidigungsministeriums T2 

M1C1-142 
Investition 1.6.4 – 
Digitalisierung des Ziel Digitalisierung der Zertifikate des 

Verteidigungsministeriums T2 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Verteidigungsministeriu
ms 

M1C1-143 

Investition 1.6.4 – 
Digitalisierung des 
Verteidigungsministeriu
ms 

Ziel 

Verteidigungsministerium – Migration 
von für die Mission kritischen und nicht 
missionskritischen Anwendungen zur 
Lösung des vollständigen 
Informationsschutzes durch 
Infrastrukturoffenheit (S.C.I.P.I.O.) T2 

M1C2-19 

Investition 3: 
Wissenschaftsexzellenz. 
Schnelle 
Internetverbindungen 
(Ultrabreitband und 5G) 

Ziel Inseln mit Ultrabreitbandanbindung 

M1C3-27 

Investition – 4.3 Caput 
Mundi-Next Generation 
EU für touristische 
Großveranstaltungen 

Ziel 

Zahl der Kultur- und Tourismusstätten, 
deren Umschulung im Durchschnitt 50 % 
der Anteile von Stato Avanzamento 
Lavori (SAL) erreichte (erste Gruppe)  

M2C1-16ter 

Investition 1.1 – 
Errichtung neuer 
Abfallbewirtschaftungsa
nlagen und 
Modernisierung 
bestehender Anlagen 

Ziel Regionale Unterschiede bei den Quoten 
der getrennten Sammlung 

M2C1-25 

Investition 3.4: Fondo 
Contratti di Filiera (FCF) 
zur Unterstützung von 
Lieferkettenverträgen in 
den Sektoren Agrar- und 
Ernährungswirtschaft, 
Fischerei und 
Aquakultur, 
Forstwirtschaft, 
Blumenzucht und 
Pflanzenzucht 

Meilenstein 
Das Ministerium hat den Gesamtbetrag 
der Mittel übertragen 

M2C2-9 
Investition 2.1 Stärkung 
intelligenter Netze 

Ziel 
Intelligente Netze – Ausbau der 
Netzkapazität für die Verteilung 
erneuerbarer Energien 

M2C2-34 

Investition 4.4.1: 
Stärkung der Busflotte 
des regionalen 
öffentlichen Verkehrs 
durch emissionsfreie 
Busse 

Ziel Anzahl emissionsfreier Niederflurbusse 
T1 

M2C2-34bis 

Investition 4.4.2:  
Stärkung der regionalen 
Eisenbahnflotte des 
öffentlichen Verkehrs mit 
emissionsfreien Zügen 
und Universaldienst 

Ziel Anzahl emissionsfreier Züge 

M2C2-38bis 

Investition 5.1: 
Unterstützung des 
Produktionssystems für 
den ökologischen 
Wandel, Netto-Null-

Meilenstein Durchführungsvereinbarung 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Technologien sowie 
Wettbewerbsfähigkeit 
und Resilienz 
strategischer Lieferketten 

M2C2-39 

Investition 5.1. 
Unterstützung des 
Produktionssystems für 
den ökologischen 
Wandel, Netto-Null-
Technologien sowie 
Wettbewerbsfähigkeit 
und Resilienz der 
strategischen Versorgung 

Meilenstein 

Das italienische Ministerium für 
Unternehmen und Made hat die 
Mittelübertragung an Invitalia S.p.A. 
abgeschlossen. 

M2C2-42bis 

Investition 5.4 – 
Eigenkapitalzufuhr in 
den Fonds für den 
grünen Wandel (GTF) 

Meilenstein 
Kapitalzuführung in den Fonds für den 
grünen Wandel 

M2C2-44 

Investition 1.1 
Entwicklung von 
Agrarvoltaiksystemen 

Meilenstein 

Vergabe aller öffentlichen Aufträge für 
die Installation von Photovoltaikmodulen 
in agrovoltaischen Systemen 

M2C4-22 
Investition 3.3 Sanierung 
des Po-Gebiets 

Ziel 
Verringerung der künstlichen Flussbette 
für die Neunaturierung des Po-Gebiets 
T1  

M2C4-31 

Investition 4.2. 
Verringerung der 
Verluste in den 
Wasserverteilungsnetzen, 
einschließlich 
Digitalisierung und 
Überwachung der Netze 

Ziel 
Eingriffe in Wasserversorgungsnetze, 
einschließlich Digitalisierung und 
Überwachung der Netze T1 

M2C4-34 

Investition 4.3 
Investitionen in die 
Widerstandsfähigkeit des 
Bewässerungs-
Agrarsystems für eine 
bessere Bewirtschaftung 
der Wasserressourcen 

Ziel 

Interventionen zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit des Bewässerungs-
Agrarsystems für eine bessere 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
T1 

M2C4-35 

Investition 4.3 
Investitionen in die 
Widerstandsfähigkeit des 
Bewässerungs-
Agrarsystems für eine 
bessere Bewirtschaftung 
der Wasserressourcen 

Ziel 

Interventionen zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit des Bewässerungs-
Agrarsystems für eine bessere 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
T1 

M3C1-15 

Investition 1.5 – 
Stärkung der Metropol-
Knoten und der 
wichtigsten nationalen 
Verbindungen 

Ziel 
700 km ausgebaute Streckenabschnitte, 
die an Metropolknoten und wichtigen 
nationalen Verbindungen gebaut werden 

M3C1-19 

Investition 1.8 – 
Modernisierung der 
Bahnhöfe (RFI-
Management; im Süden) 

Ziel Modernisierte und zugängliche Bahnhöfe 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M4C2-21bis 

Investition 3.2 – 
Eigenkapitalzufuhr in 
den Fonds für den 
digitalen Wandel (DTF) 

Meilenstein 
Kapitalzuführung in den Fonds für den 
digitalen Wandel 

M5C3-12 

Investition 1.4: 
Infrastrukturinvestitionen 
für die 
Sonderwirtschaftszone 

Ziel 
Beginn der Arbeiten für Projekte für 
Infrastrukturinterventionen in den 
Sonderwirtschaftszonen 

M6C1-7 

Investition 1.2: Zuhause 
als Erstversorgungsort 
und Telemedizin 

Ziel Koordinierungszentren voll 
funktionsfähig (zweite Gruppe) 

M7-43 

Investition 16: 
Unterstützung von KMU 
bei der Eigenerzeugung 
aus erneuerbaren 
Energiequellen 

Meilenstein Durchführungsvereinbarung 

M7-44 

Investition 16: 
Unterstützung von KMU 
bei der Eigenerzeugung 
aus erneuerbaren 
Energiequellen 

Meilenstein 

Das italienische Ministerium für 
Unternehmen und Made hat die 
Mittelübertragung an Invitalia 
abgeschlossen. 

M2C4-20 

Investieren. 3.1: Schutz 
und Verbesserung 
städtischer und 
stadtnaher Wälder 

Ziel 
Pflanzenbäume zum Schutz und zur 
Valorisierung städtischer und stadtnaher 
Grünflächen T2  

   Ratenzahlungsbetrag  15715972025 EUR   
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2.8.Achte Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

M7-47 

Investition 17: 
Finanzinstrument für die 
energetische Sanierung 
öffentlicher Wohngebäude 

Meilenstein Durchführungsvereinbarung 

M7-48 

Investition 17: 
Finanzinstrument für die 
energetische Sanierung 
öffentlicher Wohngebäude 

Meilenstein 
Das Ministerium hat die Investition 
abgeschlossen 

M1C1-146 

Investition 1.4.4 – Ausbau 
der nationalen 
Plattformen für die 
digitale Identität (SPID, 
CIE) und des nationalen 
Registers (ANPR) 

Ziel Nationale Plattform für die digitale 
Identität (CIE) 

M1C3-16 

Investitionen – 2.1 
Attraktivität kleiner 
historischer Städte 

Meilenstein 

Annahme von Erlassen zur 
Börsennotierung von Unternehmen, die 
in kleinen historischen Städten 
unterstützt werden 

M2C4-9 

Erhält Investition 1.1 
Einführung eines 
fortgeschrittenen und 
integrierten 
Überwachungs- und 
Prognosesystems 

Meilenstein 
Das Überwachungs- und Prognosesystem 
ist zugänglich.   

M2C4-26 

Investition 3.5. 
Wiederherstellung und 
Schutz des Meeresbodens 
und der marinen 
Lebensräume 

Ziel 
Wiederherstellung und Schutz des 
Meeresbodens und der marinen 
Lebensräume  

M4C2-6 

Investition 1.1: 
Forschungsprojekte von 
erheblicher nationaler 
Bedeutung (PRIN) 

Meilenstein 
Veröffentlichung der 
Vergabeverordnung(en)  

M4C2-7 

Investition 1.1: 
Forschungsprojekte von 
erheblicher nationaler 
Bedeutung (PRIN) 

Ziel Zahl der befristet eingestellten Forscher 

M4C2-8 

Investition 1.3: 
Ausweitung der 
Partnerschaften auf 
Hochschulen, 
Forschungszentren, 
Unternehmen und 
Finanzierung von 
Projekten der 
Grundlagenforschung 

Ziel Anzahl der unterzeichneten 
Forschungspartnerschaften  

M4C2-22 Investition 2.1: IPCEI Ziel Anzahl der unterstützten Projekte 

M6C1-6 

Investition 1.2: Zuhause 
als Erstversorgungsort 
und Telemedizin 

Ziel Häusliche Pflege 

  Ratenzahlungsbetrag  11184566013 EUR   
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2.9.Neunte Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C1-145 

Investition 1.4.4 – 
Ausweitung der 
nationalen Plattform für 
digitale Identität (SPID, 
CIE) und des nationalen 
Registers (ANPR) 

Ziel 
Nationale Plattform für die digitale 
Identität (CIE) und nationales Register 
(ANPR) 

M1C3-28 

Investition 4.2:  Mittel 
für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 
Tourismusunternehmen 

Ziel 

Zahl der durch den Zuschuss und/oder 
die Steuergutschrift für Infrastrukturen 
und/oder Dienstleistungen unterstützten 
Tourismusunternehmen;  

M1C3-32 

Investition 4.2:  Mittel 
für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 
Tourismusunternehmen  

Ziel 
 Zahl der durch den KMU-
Garantiefonds zu unterstützenden 
Unternehmen  

M3C1-5 

Investition 1.1 – 
Hochgeschwindigkeitsba
hnverbindungen nach 
Süden für den Personen- 
und Güterverkehr  

Ziel 
Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr 
auf den Strecken Napoli-Bari und 
Palermo-Katania 

M6C1-9 

Investition 1.2: Zuhause 
als Erstversorgungsort 
und Telemedizin 

Ziel Unterstützung durch Telemedizin-Tools  

M6C2-8 

Investition 1.1: Digitale 
Aktualisierung der 
technischen Ausrüstung 
von Krankenhäusern 

Ziel 
Die Krankenhäuser sind digitalisiert 
(DEA – Abteilungen für Notfälle und 
Zulassungen – Level I und Level II) 

M6C2-11 

Investition 1.3: Stärkung 
der technologischen 
Infrastruktur und der 
Instrumente für die 
Datenerhebung, 
Datenverarbeitung, 
Datenanalyse und -
simulation 

Ziel Allgemeinmediziner, die in die 
elektronische Patientenakte einspeisen. 

M1C3-33 

Investitionen 4.2 Fonds 
für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 
Tourismusunternehmen 

Ziel 
Fondo Rotativo: Mit den 
Endbegünstigten unterzeichnete 
rechtliche Vereinbarung   

M1C3-9bis 
Investition 4.1 Digitales 
Tourismuszentrum 

Ziel 

Registrierung von 
Tourismusunternehmen im digitalen 
Tourismuszentrum und Zugang zu den 
von der Plattform erbrachten 
Dienstleistungen   

M1C3-18 

Investition 2.3 
Programme zur 
Verbesserung der 
Identität von Orten, 

Ziel Zahl der neuqualifizierten Parks und 
historischen Gärten 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Parks und historischen 
Gärten 

M2C1-23 

Investition 3.4: Fondo 
Contratti di Filiera (FCF) 
zur Unterstützung von 
Lieferkettenverträgen in 
den Sektoren Agrar- und 
Ernährungswirtschaft, 
Fischerei und 
Aquakultur, 
Forstwirtschaft, 
Blumenzucht und 
Pflanzenzucht 

Meilenstein 

An ISMEA übertragene Mittel und 
Änderung der 
Durchführungsvereinbarung 

M4C1-31 

Investition 5: 
Stipendiatenwohnungsfo
nds 

Meilenstein Durchführungsvereinbarung 

M5C1-19bis 
Investition 5 Gründung 
von Frauenunternehmen 

Meilenstein 
Durchführungsvereinbarung und 
Übertragung an Invitalia 

M1C2-30 
Investition 7 – Nationaler 
Konnektivitätsfonds 

Meilenstein Durchführungsvereinbarung 

M2C1-26 

Investition 4: Agrar-
Solarpark-Fazilität Meilenstein Durchführungsvereinbarung 

M5C2-18 

Investition 5 – integrierte 
städtische Pläne – EIB-
Fonds-Of-Fonds 

Ziel 

Mit Endbegünstigten unterzeichnete 
rechtliche Vereinbarungen über einen 
Investitionswert der zugrunde 
liegenden Projekte im Wert von 
mindestens 545 000 000 EUR    

   Ratenzahlungsbetrag  7118464154 EUR   
 

2.10. Zehnte Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M2C3-6 

Investition 1.1: Bau 
neuer Schulen durch 
Austausch von Gebäuden 

Ziel 
Mindestens 166 neue Schulen werden 
durch den Austausch von Gebäuden 
gebaut. 

M2C3-8 

Investition 1.2 – 
Qualifizierung 
öffentlicher Immobilien, 
die ganz oder teilweise 
von der Rechtspflege 
genutzt werden 

Ziel Arbeiten für mindestens 289 000 m² 
öffentliches Immobilienvermögen 

M2C3-10 

Investition 3.1: 
Förderung effizienter 
Fernwärme 

Ziel 
Bau oder Ausbau von 
Fernwärmenetzen zur Senkung des 
Energieverbrauchs  

M2C4-23 
Investition 3.3 Sanierung 
des Po-Gebiets 

Ziel 
Verringerung der künstlichen 
Flussbette für die Neunaturierung des 
Po-Gebiets T2 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


 

 

15106/25 ADD 1   582 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M2C4-25 

Investition 3.4. 
Sanierung von „Orphan-
Standorten“ 

Ziel Wiederbelebung verwaister Stätten  

M2C4-29 

Investition 4.1. 
Investitionen in primäre 
Wasserinfrastrukturen für 
die Sicherheit der 
Wasserversorgung 

Ziel Abschluss der Arbeiten an der 
Wasserinfrastruktur 

M2C4-38 

Investition 4.4 
Investitionen in 
Kanalisation und 
Reinigung 

Ziel Interventionen für Abwasserentsorgung 
und -reinigung T2 

M5C2-20 

Investition 6 – 
Innovationsprogramm 
für die Qualität des 
Wohnraums 

Ziel Anzahl der gebauten, gekauften oder 
renovierten Wohneinheiten  

M1C1-151 

Investition 1.4.5 – 
Digitalisierung 
öffentlicher 
Bekanntmachungen 

Ziel Ausweitung der digitalen öffentlichen 
Bekanntmachungen T2 

M1C1-155 

Investition 1.6.3 – 
Digitalisierung der 
nationalen 
Sozialversicherungsansta
lt (INPS) und des 
Nationalen Instituts für 
die Unfallversicherung 
(INAIL) 

Ziel INAIL – Neu entwickelte und 
digitalisierte Prozesse/Dienste T2 

M1C2-15 

Investition 2: Innovation 
und Technologie der 
Mikroelektronik 

Ziel Produktionskapazität von 
Siliziumkarbidsubstraten 

M1C2-17 

Investition 3: 
Wissenschaftsexzellenz. 
Schnelle 
Internetverbindungen 
(Ultrabreitband und 5G) 

Ziel Hausnummern mit 1 Gbit/s-
Konnektivität 

M1C2-18 

Investition 3: 
Wissenschaftsexzellenz. 
Schnelle 
Internetverbindungen 
(Ultrabreitband und 5G) 

Ziel 
Schulgebäude und 
Gesundheitseinrichtungen mit einer 
Konnektivität von 1 Gbit/s 

M1C2-20 

Investition 3: 
Wissenschaftsexzellenz. 
Schnelle 
Internetverbindungen 
(Ultrabreitband und 5G) 

Ziel Außerstädtische Straßen und Korridore 
mit 5G-Abdeckung möglich 

M1C2-21 

Investition 3: 
Wissenschaftsexzellenz. 
Schnelle 
Internetverbindungen 
(Ultrabreitband und 5G) 

Ziel Mit 5G-Versorgung ausgestattete 
Gebiete mit Marktversagen 

M1C3-21 
Investition – 3.2 
Entwicklung der Ziel Anzahl der errichteten oder renovierten 

Studios 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Filmindustrie (Projekt 
Cinecittà) 

M1C3-36 

Investitionen – 4.3 Caput 
Mundi-Next Generation 
EU für touristische 
Großveranstaltungen 

Ziel Anzahl der Interventionen in 
kulturellen und touristischen Stätten  

M2C1-16 

  Investition 1.1 – 
Errichtung neuer 
Abfallbewirtschaftungsa
nlagen und 
Modernisierung 
bestehender Anlagen 

Ziel Unregelmäßige Deponien 

M2C1-19 
Investition 3.1: Grüne 
Inseln 

Ziel Durchführung integrierter Projekte auf 
kleinen Inseln 

M2C1-21 
Investition 3.2: Grüne 
Gemeinschaften 

Ziel Durchführung von Projekten in den 
Grünen Gemeinschaften 

M2C1-24 

Investition 3.4: Fondo 
Contratti di Filiera (FCF) 
zur Unterstützung von 
Lieferkettenverträgen in 
den Sektoren Agrar- und 
Ernährungswirtschaft, 
Fischerei und 
Aquakultur, 
Forstwirtschaft, 
Blumenzucht und 
Pflanzenzucht 

Ziel Rechtliche Vereinbarungen mit 
Endbegünstigten 

M2C2-5 

Investition 1.4 
Entwicklung von 
Biomethan nach 
Kriterien für die 
Förderung der 
Kreislaufwirtschaft 

Meilenstein 

Durchführungsvereinbarung, mit 
Endbegünstigten unterzeichnete 
rechtliche Vereinbarungen und 
Abschluss der Investitionen  

M2C2-17 

Investition 3.4 
Wasserstofftests für die 
Mobilität im 
Schienenverkehr und den 
Straßenverkehr  

Ziel Anzahl der gebauten 
Wasserstofftankstellen  

M2C2-19 

Investition 3.5 
Wasserstoffforschung 
und -entwicklung 

Ziel Anzahl der Projekte für Forschung und 
Entwicklung im Bereich Wasserstoff 

M2C2-26 

Investition 4.2 
Entwicklung schneller 
Massentransportsysteme  

Meilenstein 

Öffentliche Infrastruktur für die rasche 
Entwicklung des Massentransports, 
gebaute oder ausgebaute 
Schienenfahrzeuge  

M2C2-35 bis 

Investition 4.4.2:  
Stärkung der regionalen 
Eisenbahnflotte des 
öffentlichen Verkehrs mit 
emissionsfreien Zügen 
und Universaldienst 

Ziel Anzahl der zugelassenen Züge  

M2C2-40 

Investition 5.1. 
Unterstützung des 
Produktionssystems für 

Ziel Änderung der 
Durchführungsvereinbarung, mit den 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

den ökologischen 
Wandel, Netto-Null-
Technologien sowie 
Wettbewerbsfähigkeit 
und Resilienz 
strategischer Lieferketten 

Endbegünstigten unterzeichnete 
rechtliche Vereinbarungen 

M2C2-43 

Investition 5.4 – 
Eigenkapitalzufuhr in 
den Fonds für den 
grünen Wandel (GTF) 

Meilenstein Verabschiedung eines Berichts 

M2C2-47 

Investition 1.2 Förderung 
erneuerbarer Energien 
für 
Energiegemeinschaften 
und gemeinsam 
handelnde 
Eigenverbraucher 
erneuerbarer Energien 

Ziel 

Installation neuer 
Stromerzeugungskapazitäten aus 
erneuerbaren Energiequellen in 
Energiegemeinschaften und gemeinsam 
handelnden Eigenversorgern im 
Bereich erneuerbare Energie 

M2C2-49 

Investition 3.1 
Herstellung von 
Wasserstoff in 
Industriebrachen 
(Hydrogen Valleys) 

Ziel Durchgeführtes Projekt  

M2C2-53 
Investition 5.2 
Wasserstoff Ziel Gebaute Industrieanlage  

M2C4-6bis 

Investition 3.2: 
Digitalisierung von 
Nationalparks 

Meilenstein 

Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Erhaltung der Natur und der 
Überwachung der bereitgestellten 
natürlichen Ressourcen 

M2C4-11bis 

Investition 2.1.a 
Maßnahmen zur 
Verringerung des 
Hochwasserrisikos und 
des hydrogeologischen 
Risikos – Interventionen 
in der Emilia-Romagna, 
Toskana und Marken 

Ziel Durchgeführte Projekte 

M2C4-13 

Investition 2.1b – 
Maßnahmen zur 
Verringerung des 
Hochwasserrisikos und 
des hydrogeologischen 
Risikos 

Ziel Durchgeführte Interventionen des Typs 
D und des Typs E 

M2C4-20bis 

Investieren. 3.1: Schutz 
und Verbesserung 
städtischer und 
stadtnaher Wälder 

Ziel 
Pflanzenbäume zum Schutz und zur 
Valorisierung städtischer und 
stadtnaher Grünflächen T3  

M2C4-34bis 

Investition 4.3 
Investitionen in die 
Widerstandsfähigkeit des 
Bewässerungs-
Agrarsystems für eine 
bessere Bewirtschaftung 
der Wasserressourcen 

Ziel 

Interventionen zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit des 
Bewässerungs-Agrarsystems für eine 
bessere Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen T1 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M3C1-6 

Investition 1.1 – 
Hochgeschwindigkeitsba
hnverbindungen nach 
Süden für den Personen- 
und Güterverkehr 

Ziel 
Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr 
auf den Strecken Napoli-Bari, Salerno-
Reggio Calabria, Palermo-Katania 

M3C1-9 

Investition 1.2 – 
Hochgeschwindigkeitsstr
ecken im Norden, die an 
das übrige Europa 
angebunden sind 

Ziel 
Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr 
auf den Strecken Brescia-Verona-
Vicenza-Padova; Ligurien-Alpi. 

M3C1-11 
Investition 1.3 – 
Diagonale Verbindungen 

Ziel 
Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr 
auf den Strecken Orte-Falconara und 
Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia 

M3C1-14 

Investition 1.4 – 
Einführung des 
Europäischen 
Eisenbahnverkehrsleitsys
tems (ERTMS) 

Ziel 

2 785 km Eisenbahnstrecken, die mit 
dem Europäischen 
Eisenbahnverkehrsleitsystem 
ausgestattet sind 

M3C1-20 

Investition 1.8 – 
Modernisierung der 
Bahnhöfe (RFI-
Management; im Süden) 

Ziel Modernisierte und zugängliche 
Bahnhöfe 

M3C1-26 

Reform 1.3 – Steigerung 
der Effizienz der 
Eisenbahninfrastruktur in 
Italien 

Meilenstein 

Inkrafttreten des Primär- und 
Sekundärrechts (und Erlass von 
Durchführungsrechtsakten) 

M4C1-30 

Reform 1.7: Reform der 
Regelung für den 
Studentenwohnsitz und 
Investitionen in den 
Studentenwohnsitz 

Ziel Schaffung von Schlafunterkünften für 
Studierende 

M4C2-9 

Investition 1.4: 
Schaffung „nationaler 
FuE-Führer“ zu einigen 
Schlüsseltechnologien 

Ziel Die nationalen Zentren haben ihre 
Forschungstätigkeiten abgeschlossen.  

M4C2-14 

Investition 2.3: 
Technologietransferzentr
en  

Ziel Auszahlung eines finanziellen Werts in 
Höhe von 330000000 EUR.  

M4C2-16 bis 

Investition 3.1: 
Forschungs- und 
Innovationsinfrastrukture
n 

Ziel 
Zahl der Forschungs- und 
Innovationsinfrastrukturen, die ihre 
Tätigkeiten abgeschlossen haben  

M4C2-18 bis 

Invement1.5: 
„Innovationsökosysteme 
für Nachhaltigkeit“, 
Aufbau einer 
„territorialen 
Führungsposition in 
Forschung und 
Entwicklung“ 

Ziel Von den Innovationsökosystemen 
durchgeführte Tätigkeiten 

M4C2-21 

Investition 3.2 – 
Eigenkapitalzufuhr in 
den Fonds für den 
digitalen Wandel (DTF) 

Meilenstein Verabschiedung eines Berichts 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M5C2-12 

Investition 4 – 
Investitionen in 
Stadterneuerungsprojekte 
zur Verringerung von 
Marginalisierung und 
sozialer Degradation 

Ziel 
Projekte für Maßnahmen zur 
Stadterneuerung, die Gemeinden 
betreffen 

M5C2-14 

Investition 5 – integrierte 
städtische Pläne – 
allgemeine Projekte 

Ziel Abschluss integrierter 
Planungsprojekte in Großstädten 

M5C2-16 

Investition 5 – Integrierte 
städtische Pläne – 
Überwindung illegaler 
Siedlungen zur 
Bekämpfung der 
Ausbeutung von 
Arbeitskräften in der 
Landwirtschaft 

Ziel 
Projekte zum Thema Wohnraum für 
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft 
und Einrichtung einer Plattform 

M5C2-22 
Investition 7 – Sport und 
soziale Eingliederung  Ziel Ausstellung von Bescheinigungen über 

den Abschluss der Arbeiten 

M5C3-13 

Investition 1.4: 
Infrastrukturinvestitionen 
für die 
Sonderwirtschaftszone 

Ziel Abschluss der Infrastrukturmaßnahmen 
in den Sonderwirtschaftszonen. 

M6C1-3 

Investition 1.1: 
Gemeinschaftliche 
Gesundheitseinrichtunge
n zur Verbesserung der 
territorialen 
Gesundheitsversorgung 

Ziel 
Die Dienste der gemeinschaftlichen 
Gesundheitseinrichtungen werden 
aktiviert.  

M6C1-11 

Investition 1.3: Stärkung 
der zwischengeschalteten 
Gesundheitsversorgung 
und ihrer Einrichtungen 
(Gemeinschaftskrankenh
äuser) 

Ziel 
Renovierte, vernetzte und 
technologisch ausgestattete kommunale 
Krankenhäuser  

M6C2-6 

Investition 1.1: Digitale 
Aktualisierung der 
technischen Ausrüstung 
von Krankenhäusern 

Ziel Lieferung großer Diagnosegeräte 

M6C2-9 

Investition 1.1: Digitale 
Aktualisierung der 
technischen Ausrüstung 
von Krankenhäusern 

Ziel Zusätzliche Betten in Intensivstationen 
und subintensive Pflege 

M6C2-10 

Investition 1.2: Auf dem 
Weg zu einem sicheren 
und nachhaltigen 
Krankenhaus 

Ziel Abschluss antiseismischer Maßnahmen 
in Krankenhäusern 

M6C2-10 bis 

Investition 1.2: Auf dem 
Weg zu einem sicheren 
und nachhaltigen 
Krankenhaus 

Ziel 

Auszahlung von Mitteln aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität für 
Projekte gemäß Artikel 20 des 
Finanzgesetzes 67/88 Gebäude im 
Gesundheitswesen 

M6C2-12 
Investition 1.3: Stärkung 
der technologischen Meilenstein 

Das System der 
Krankenversicherungskarte und die 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=46902&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15106/25;Nr:15106;Year:25&comp=15106%7C2025%7C


 

 

15106/25 ADD 1   587 

 ECOFIN.1.A  DE 
 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

Infrastruktur und der 
Instrumente für die 
Datenerhebung, 
Datenverarbeitung, 
Datenanalyse und -
simulation 

Infrastruktur für die Interoperabilität 
der elektronischen Patientenakte sind 
betriebsbereit. 

M6C2-13 

Investition 1.3: Stärkung 
der technologischen 
Infrastruktur und der 
Instrumente für die 
Datenerhebung, 
Datenverarbeitung, 
Datenanalyse und -
simulation 

Ziel 
Die elektronische Patientenakte wird 
für die meisten Patientenakten 
verwendet. 

M7-37 

Investition 13: Adriatic 
Line Phase 1 
(Kompressorstation 
Sulmona und 
Gaspipeline Sestino-
Minerbio) 

Meilenstein 
Ausstellung von Bescheinigungen über 
den Abschluss der Arbeiten 

M7-39 

Investition 14: 
Infrastruktur für den 
grenzüberschreitenden 
Gasexport 

Meilenstein 
Ausstellung von Bescheinigungen über 
den Abschluss der Arbeiten 

M7-41 
Investition 15: 
Transizione 5.0  Ziel Gewährung von ARF-Mitteln 

M7-42 
Investition 15: 
Transizione 5.0 

Ziel 
0,4 Mio. t RÖE Energieeinsparungen 
beim Endenergieverbrauch im 
Zeitraum 2024-2026 

M7-45 

Investition 16: 
Unterstützung von KMU 
bei der Eigenerzeugung 
aus erneuerbaren 
Energiequellen 

Ziel Rechtliche Vereinbarungen mit 
Endbegünstigten 

M7-49 

Investition 17: 
Finanzinstrument für die 
energetische Sanierung 
öffentlicher 
Wohngebäude 

Ziel Mit Endbegünstigten unterzeichnete 
rechtliche Vereinbarungen 

M1C3-29 

Investition 4.2:  Mittel 
für die 
Wettbewerbsfähigkeit 
von 
Tourismusunternehmen 

Ziel 

Anzahl der Tourismusprojekte, die aus 
den thematischen Fonds der 
Europäischen Investitionsbank 
unterstützt werden sollen  

M3C2-9 

Investition 1.1: „Grüne 
Häfen: Maßnahmen im 
Bereich der erneuerbaren 
Energien und der 
Energieeffizienz in 
Häfen  

Ziel „Grüne Häfen: Abschluss der Arbeiten 

M1C2-23bis 

Investition 4: 
Satellitentechnologie und 
Weltraumwirtschaft  

Meilenstein 
Abschluss von Satellitentechnologie- 
und Weltraumprojekten 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M1C3-16bis 

Investition-2.1: 
Attraktivität kleiner 
historischer Städte  

Ziel Projekte zur kulturellen Erneuerung 
kleiner historischer Städte 

M1C3-17 

Investitionen – 2.2 
Schutz und Verbesserung 
der ländlichen 
Architektur und 
Landschaft 

Ziel 
Abgeschlossene Interventionen zum 
Schutz und zur Verbesserung der 
ländlichen Architektur und Landschaft 

M1C3-19 

Investition – 2.4 
Seismische Sicherheit 
von Gebetsstätten, 
Restaurierung des Erbes 
des FEC (Fondo Edifici 
di Culto) und 
Schutzräume für 
Kunstwerke (Recovery 
Art) 

Ziel 

Maßnahmen zur seismischen Sicherheit 
in Gebetsstätten, Restaurierung des 
Erbes des FEC (Fondo Edifici di Culto) 
und der Schutz von Kunstwerken 
abgeschlossen 

M2C1-10 

Investition 2.1: 
Logistikplan für die 
Sektoren Agrar- und 
Ernährungswirtschaft, 
Fischerei und 
Aquakultur, 
Forstwirtschaft, 
Blumenzucht und 
Pflanzenzucht 

Ziel 

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Logistik in den Sektoren Agrar- und 
Ernährungswirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur, Forstwirtschaft, 
Blumenzucht und Pflanzenzucht 

M2C1-
16quater 

Investition 1.1 – 
Errichtung neuer 
Abfallbewirtschaftungsa
nlagen und 
Modernisierung 
bestehender Anlagen und 
„Leitprojekte“ der 
Kreislaufwirtschaft 

Ziel Projecabgeschlossen   

M2C2-45 

Investition 1.1: 
Entwicklung von 
Agrarvoltaiksystemen 

Meilenstein 

Durchführungsvereinbarung, mit 
Endbegünstigten unterzeichnete 
rechtliche Vereinbarungen und 
Abschluss der Investitionen 

M4C1-18 

Investition 1.1: Plan für 
Kinderkrippen und 
Vorschulen sowie 
frühkindliche Betreuung, 
Bildung und Erziehung 

Ziel 
Neue Plätze für Bildungs- und 
frühkindliche Betreuungsdienste (von 
null bis sechs Jahren) 

M4C1-21 

Investition 1.2: Plan für 
die Verlängerung der 
Vollzeitbeschäftigung 

Ziel Strukturen für die Aufnahme von 
Schülern über die Schulzeit hinaus 

M4C1-26 

Investition 3.3: Plan für 
Sicherheit und 
strukturelle Sanierung 
von Schulgebäuden 

Ziel M2 renovierte Schulgebäude 

M4C1-32 

Investition 5: 
Stipendiatenwohnungsfo
nds 

Ziel 

Mit den Endbegünstigten 
unterzeichnete rechtliche 
Vereinbarungen und Abschluss der 
Investitionen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

M5C1-20 
Investition 5: Gründung 
von Frauenunternehmen 

Ziel Mit Endbegünstigten unterzeichnete 
rechtliche Vereinbarungen  

M5C2-6 

Investition 1 – 
Unterstützung 
schutzbedürftiger 
Menschen und 
Verhinderung der 
Institutionalisierung 

Ziel 
Abschluss von Maßnahmen zur 
Unterstützung schutzbedürftiger 
Menschen in Sozialbezirken 

M5C2-8 

Investition 2 – 
Autonomiemuster für 
Menschen mit 
Behinderungen 

Ziel 

Die Begünstigten haben 
Renovierungen von Heimräumen 
und/oder IKT-Geräten in Verbindung 
mit Schulungen zu digitalen 
Kompetenzen erhalten. 

M5C2-10 
Investition 3 – Wohnen 
Erst- und Poststellen 

Ziel 

Personen, die unter erheblicher 
materieller Deprivation leben und 
mindestens sechs Monate lang im 
Rahmen von Projekten zum Thema 
„Housing First“ und Poststationen 
betreut wurden 

M1C2-31 
Investition 7 – Nationaler 
Konnektivitätsfonds 

Meilenstein 

Mit den Endbegünstigten 
unterzeichnete rechtliche 
Vereinbarungen und Abschluss der 
Investitionen 

M1C2-32 

Investition 8 – InvestEU-
Mitgliedstaaten-
Komponente  

Meilenstein 

Unterzeichnung der 
Beitragsvereinbarung zwischen der 
Regierung Italiens und der 
Europäischen Kommission  

M1C2-33 

Investition 8 – InvestEU-
Mitgliedstaaten-
Komponente 

Ziel 
Vom InvestEU-Investitionsausschuss 
genehmigte Finanzierungen oder 
Investitionen  

M3C1-27 

Reform 1.3 – Steigerung 
der Effizienz der 
Eisenbahninfrastruktur in 
Italien  

Meilenstein 

Finanz- und Geschäftsplan für das 
ROSCO-Statut und die Übertragung 
von Ressourcen und Vermögenswerten  

M5C3-14 

Investition 1.5 – 
Steuervergünstigungsreg
elung für Investitionen in 
Süditalien und in der 
Sonderwirtschaftszone 
(SEZ) 

Ziel 

Steuergutschriften für Süditalien und 
die Sonderwirtschaftszone (SEZ), die 
Unternehmen auf der Grundlage der 
2023-2025 vorgelegten 
Steuererklärungen gewährt werden 

M3C1-28 

Investition 1.10 – 
Stärkung der städtischen 
Knoten, interregionalen 
und regionalen 
Eisenbahnstrecken 

Ziel 3 309 km Ausbaustrecken gebaut 

M2C4-40 

Investition 4.5 – 
Zuschussregelung für 
Investitionen in 
Wasserinfrastrukturen 

Ziel 

Invitalia S.p.A. muss mit 
Endbegünstigten gesetzliche 
Finanzhilfevereinbarungen über einen 
Betrag geschlossen haben, der 
erforderlich ist, um 100 % der ARF-
Investitionen in das Programm zu 
verwenden (unter Berücksichtigung der 
Verwaltungsgebühren). Mindestens 
40 % dieser Finanzmittel tragen nach 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme (Reform 

oder Investition) 
Etappenziel/Zielwert Namen 

der Methode in Anhang VI der ARF-
Verordnung zu den Klimazielen bei. 
 

Italien überträgt 1 200 000 000 EUR an 
Invitalia S.p.A. für die Fazilität. 

M1C2-34 
Investition 9 – Übergang 
4.0 – Scale-up 

Ziel 
Übergangs 4.0 Steuergutschriften für 
Unternehmen auf der Grundlage von 
2021-2026 vorgelegten Dokumenten 

M2C1-27 
Investition 4: Agrar-
Solarpark-Fazilität Meilenstein 

Mit den Endbegünstigten 
unterzeichnete rechtliche 
Vereinbarungen und Abschluss der 
Investitionen 

M2C4-39 

Investition 4.5 – 
Zuschussregelung für 
Investitionen in die 
Wasserinfrastruktur 

Meilenstein 
Inkrafttreten des 
Durchführungsübereinkommens  

  Ratenzahlungsbetrag  19919595964 EUR   
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ABSCHNITT 3 ZUSÄTZLICHE REGELUNG  

1. Vorkehrungen für die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans 

Die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Italiens erfolgt nach folgenden 
Modalitäten: 

Wie in der durch Gesetzesverordnung Nr. 13 vom 24. Februar 2023 geänderten Gesetzesverordnung Nr. 77 
vom 31. Mai 2021 vorgesehen, wird für die Überwachung und Durchführung des Plans eine Reihe von 
Koordinierungsstrukturen geschaffen. Dazu zählen insbesondere: I) ein hochrangiger Lenkungsausschuss 
(„cabina di regia“), der unter dem Vorsitz des Ministerrates eingesetzt wurde und dessen Hauptaufgabe darin 
besteht, die Umsetzung des Plans zu steuern und zu koordinieren; II) eine vom Vorsitz des Ministerrates 
zumindest für die Dauer des Plans eingerichtete Missionsstruktur, die befugt ist, als zentrale 
Koordinierungsstruktur für die Durchführung und Überwachung des Plans zu fungieren; III) eine technische 
Struktur im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, die die operative Überwachung der Umsetzung des 
Plans, die Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Verfahren und Ausgaben und die Berichterstattung sowie die 
technische und operative Unterstützung der Durchführungsphase durchführt. Die für die Missionen zuständige 
Stelle beim Ministerratspräsidium fungiert auf nationaler Ebene als zentrale Anlaufstelle für die Europäische 
Kommission. Das Wirtschafts- und Finanzministerium stellt die Auswertung der Ergebnisses des Plans sicher. 
Die Sozialpartner und andere Interessenträger nehmen an speziellen Sitzungen des „cabina di regia“ teil, um 
ihre Beteiligung an der Durchführung des Plans sicherzustellen. Darüber hinaus werden auf den einzelnen 
zentralen Verwaltungsebenen, die für im Plan enthaltene Maßnahmen zuständig sind, 
Koordinierungsstrukturen benannt, deren Aufgabe im Management, in der Überwachung, der 
Berichterstattung und der Kontrolle der maßgeblichen Interventionen besteht, auch in Bezug auf die Aufsicht 
über die Durchführung und den Fortschritt bei der Erreichung der Etappenziele und Zielwerte. Und schließlich 
sind für den Fall von Problemen bei der Durchführung Durchsetzungsmechanismen, unter anderem mittels 
Aktivierung von Bevollmächtigungen gegenüber den für die Maßnahmen des Plans zuständigen 
Verwaltungsstellen, vorgesehen, die dem Ziel dienen, eine fristgerechte und wirksame Fertigstellung von 
Projekten zu gewährleisten; ferner sind Ex-ante-Mechanismen für die Lösung von Konflikten eingerichtet 
worden. 

Zur Stärkung der Verwaltungskapazitäten für die Überwachung und Durchführung ist geplant, unter anderem 
hinsichtlich der zentralen, für die im Plan vorgesehenen Interventionen zuständigen Verwaltungen sowie das 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (einschließlich der zentralen Koordinierungsstelle und der staatlichen 
Rechnungsstelle) Zeitarbeitskräfte anzuwerben, wie dies in der Gesetzesverordnung Nr. 80 vom 9. Juni 2021 
vorgesehen ist; Zeitarbeitskräfte sollen auch hinsichtlich der Verwaltungsstellen für Süditalien angeworben 
werden, von denen eine Verstärkung des an der Planung und der Verwendung von EU-Mitteln beteiligten 
Humankapitals erwartet wird; dies ist insbesondere im Gesetz Nr. 178 von 2020 so vorgesehen. Der 
Gesetzesverordnung Nr. 13 vom 24. Februar 2023 entsprechend sind darüber hinaus der für die Missionen 
zuständigen Stelle beim Ministerratspräsidium Mittel zugewiesen worden, um deren effektive Arbeit 
sicherzustellen. Und schließlich ist eine operative Unterstützung zentraler und lokaler Verwaltungsstellen bei 
der Durchführung von Projekten vorgesehen, wobei dies auch den Einsatz öffentlicher Kapitalgesellschaften, 
eines Pools von Experten für technische Hilfe sowie die Möglichkeit, auf externes Expertenwissen 
zurückzugreifen, umfasst. Der Gesetzesverordnung Nr. 77 vom 31. Mai 2021 und der Gesetzesverordnung Nr. 
13 vom 24. Februar 2023 entsprechend werden diese Aktionen von der Umsetzung von Maßnahmen zum 
Bürokratieabbau und zur Vereinfachung von Verwaltungsverfahren flankiert.  

Die Modalitäten beinhalten auch die Nutzung eines integrierten IT-Systems („ReGiS“). Der bestehende 
Prüfdienst des Generalinspektors für die Finanzbeziehungen zur Europäischen Union (IGRUE) im 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen hat die Aufgabe, die Prüfsysteme zu koordinieren und mit 
Unterstützung durch die staatlichen Rechnungsämter (Ragionerie Territoriali dello Stato, RTS) Kontrollen 
durchzuführen. Die verbesserten Regelungen mit der Guardia di Finanza und einschlägigen unabhängigen 
Behörden wie der nationalen Korruptionsbekämpfungsagentur ANAC bleiben bestehen und verstärken auf 
diese Weise die Rolle, die diesen Behörden bezüglich des Schutzes der öffentlichen Finanzen einschließlich 
der Finanzen der EU in der italienischen Rechtsordnung bereits übertragen wird. 
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2. Modalitäten für die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der Kommission zu den 
zugrunde liegenden Daten 

Um der Kommission uneingeschränkten Zugang zu den zugrunde liegenden einschlägigen Daten zu gewähren, 
muss Italien über folgende Regelungen verfügen: 

Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen fungiert als technische Struktur für die Überwachung, 
einschließlich der Überwachung der Fortschritte bei den Etappenzielen und Zielwerten, sowie gegebenenfalls 
für die Durchführung von Kontroll- und Prüftätigkeiten sowie für die Erstellung von Berichten und die 
Weiterleitung von Zahlungsanträgen. Sie koordiniert die Berichterstattung über Etappenziele und Zielwerte, 
relevante Indikatoren, aber auch qualitative Finanzinformationen und andere Daten, z. B. über Endempfänger. 
Die Datenkodierung findet auf der Ebene der zentralen, für die Maßnahmen aus dem Plan zuständigen 
Verwaltungen statt; diese melden die erforderlichen Daten an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen. In 
Übereinstimmung mit Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 übermittelt Italien der Kommission 
nach Abschluss der relevanten vereinbarten Etappenziele und Zielwerte in Abschnitt 2.1 des vorliegenden 
Anhangs einen gebührend begründeten Antrag auf Zahlung des Finanzbeitrags und gegebenenfalls des 
Darlehens. Italien stellt sicher, dass die Kommission auf Anfrage uneingeschränkten Zugang zu den zugrunde 
liegenden einschlägigen Daten hat, die die ordnungsgemäße Begründung des Zahlungsantrags stützen, und 
zwar sowohl für die Bewertung des Zahlungsantrags gemäß Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2021/241 als auch für Prüfungs- und Kontrollzwecke. 
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